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DER STADTPRÄSIDENT Kiel, den -14. April 1983 

Ein l ad u n g 
zu einer Sitzung der Ratsversammlung 

Donnerstag, den 21. April 1983, 15.00 Uhr 
Rathaus, Ratssaal 

Tagesordnung 

Öffentliche Sitzung 

1) Genehmigung der Tagesordnung 

2) Feststellung und Verpflichtung eines neuen Ratsh e rrn 

3) Genehmigung der Niederschrift über die Sit zung de r 
Ratsversammlung am 10. März 1983 

4) Bürgerfragestunde 

5) Geschäftliche Mitteilungen des Stadtpr äsident e n 
a) Datenschutzbericht 1982 

Stadtpräsident Sauerbaum 

b) Hansastraße 48 
Stadtpräsident Sauerbaum 

6) Geschäftliche Mitteilungen de s Magistrats und de s 
Oberbürgermeisters 

a) Finanzielle Hilfe des Landes für die kreisfr e i e n 
Städte 
Bürgermeister Hochheim 

7) Kleine Anfragen - Fragestunde 

a) Energiebedarf städtischer Gebäude - Drs. 110 -
Anfrage der SPD-Ratsfraktion 

b) Drastische Bestrafungsmethoden in der Drs. 192 -
rechtsradikalen Koranschul e der IITürkisch e n 
Gemeinschaft ll in Ki e l-Gaarden 
Anfrage der Ratsfraktion DIE GRÜNEN 

c) Folgewirkung des HDW-Strukturkonzeptes - Drs. 193 -
Anfrage der Ratsfraktion DIE GRÜNEN 

8) Große Anfragen - Fragestunde 

Durchführung der Volkszählung 
Anfrage der Ratsfraktion DIE GRÜNEN 

- Dts. 149 -
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9) Anträge der Fraktionen 

a) Hörerentg e lt e in der Volkshoch sch ul e 
Antrag der SPD-Ratsfraktion 

- ui ese r Antrag wurd e in der Ratssitzung 
am 10. März 1983 zurückgestellt -

b) Geschäftsordnung der Ortsbeiräte 
Antrag der SPD-Ratsfraktion 

cl Gebühr e ne rhöhung bei der Stadtbücherei 
Antrag der SPD-Ratsfraktion 

d) Umb esetz ung im Ortsb ei rat 
Pries/Friedrichsort 
Antrag der SPD-Ratsfraktion 

e) Sportangebote an der Volk s hochschul e 
Antrag der Ratsfraktion DIE GRÜNEN 

f) Abschi eb ung von ghanaischen Staats
angehörigen 
Antrag der Ratsfraktion DIE GRÜNEN 

g) Resolution der Ratsv e rsammlung 
"Ford e rungen an den ne uen Landtag 
und die Landesr eg ierung" 
Antrag der SPD-Ratsfraktion 

h) Umbes etz ung im Ortsbeirat 
Steenbek/Projensdorf 
Antrag der CDU-Ratsherr e nfraktion 

i) Umbes etzung im Ortsb e ir at Mettenhof 
Antrag der CDU-Ratsherrenfraktion 

j) Umb esetz ung im Ortsbeirat 
Wellsee/Kronsburg/Rönne 
Antrag der CDU-Ratsherrenfraktion 

k) Umb esetz ung im Ortsbeirat 
Elmsch e nhagen/Kroog 
Antrag der CDU-Ratsherrenfraktion 

1) Umbes etz un g in Au sschüsse n 
Antrag der CDU-Ratsherrenfraktion 

m) HDW-Solidarität se nt sc hli eß ung/ 
Erhalt der Arb e itspl ätze bei HDW 
Antrag der Ratsfraktion DIE GRÜNEN 

- Drs. 130 -

- Drs. 150-

- Drs. 151 -

- Dr s . 152-

- Drs. 194 -

- Drs. 195-

- Drs. 198 -

- Drs. 199 -

- Drs. 200 -

- Drs. 201 -

- Drs. 202-

- Drs. 203-

- Drs. 204-
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10) Vorschlag Nr. 81 der ArbeitsgruppeliHaushaltskonsoli
dierung ll 

- Reduzierung der Ausgaben für Wirtschafts
werbung -
Oberbürgermeister/Bürgermeister 

11) Erweiterung Conti-Hansa 
- Genehmigung einer Eilentscheidung des Oberbürger
meisters -
Stadtbaurat Barteis 

- Drs. 153 -

- Drs. 154 -

12) Genehmigung von Entscheidungen des Oberbürgermeisters - Drs. 155 -
gern. § 82 GO 
Bürgermeister Hochheim 

13) Programm Kieler Woche 1983 - Drs. 156 -
Oberbürgermeister Luckhardt 

14) Wahl von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen 
nach § 12 des Kriegsgefangenenentschädigungsgesetzes 
(KgfEG) 
Stadtrat Raupach 

15) Beirat für Naturschutz und Landschaftspflege 
hier: Neuwahl eines Mitgliedes 
Stadtbaurat Barteis 

16) Wahl von entsandten Ersatzmitgliedern für die Auf
sichtsräte der Stadtwerke Kiel AG und der Kieler 
Verkehrs AG 
Stadtrat Dr. Moll 

17) Bestellung der Stadtoberinspektorin Brigitta Huck 
als Prüferin des Rechnungsprüfungsamtes 
Stadtrat Möller 

18) Neugliederung von Ämtern innerhalb des Dezernats für 
Sozialwesen 
Oberbürgermeister Luckhardt 

19) Neuregelung des Kochgeldes 
Stadtschulrat Zimmer 

20) 2. Nachtrag zur Benutzungs- und Entgeltsordnung der 
Landeshauptstadt Kiel für die Überlassung von 
Schulräumen, Turn- und Sporthallen 
Stadtschulrat Zimmer 

- Drs. 157 -

- Drs. 158 -

- Drs. 159 -

- Drs. 143 -

- Drs. 146 -

- Drs. 160 -

- Drs. 161 -
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21) Änderung der Mietordnung für die Überlassung und 
Benutzung städtischer Sport- und Spielplätze 
Stadtrat Schmidt-Brodersen 

22) 6. Nachtrag zur Satzung der Landeshauptstadt Kiel 
über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen 
Stadtbaurat Barteis 

23) 7. Nachtrag zur Satzung der Landeshauptstadt Kiel 
über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau 
und Umbau von vorhandenen Straßen, Wegen und 
Plätzen 
Stadtbaurat Barteis 

24) Gewährung von Beihilfen an Sportvereine 
Stadtrat Schmidt-Brodersen 

- Drs. 162 -

- Drs. 163 -

- Drs. 164 -

- Drs. 165 -

25) Wirtschaftliche Situation der städtischen Eisen- - Neue Drs. 3 -
bahnen; 
hier: Einstellung der Eisenbahn Neuwittenbek-Voß

brook und der Kieler Ostuferbahn 
Stadtrat Dr. Moll 

26) Bebauungsplan Nr. 655, Teilaufhebung des Bebauungs- - Drs. 166 -
planes Nr. 114 für das Baugebiet Knooper Weg, 
Waitzstraße, Holtenauer Straße, beiderseits 
Droysenstraße (Entwurfsbeschluß) 
Stadtbaurat Barteis 
- Dia-Vortrag -

27) Bebauungsplan Nr. 615 für das Baugebiet Gablenz- - Drs. 167 -
straße, Werftbahnstraße, Schwedendamm, Bahnhofstr., 
(erneuter Entwurfsbeschluß) 
Stadtbaurat Barteis 
- Dia-Vortrag -

28) 83. Änderung des Flächennutzungsplanes für einen 
Bereich in Kiel-Schilksee (Aufstellungsbeschluß) 
Stadtbaurat Barteis 

29) 26. Änderung des Flächennutzungsplanes für einen 
Bereich in Kiel-Hasseldieksdamm (endgültiger 
Beschluß) 
Stadtbaurat Barteis 

- Drs. 168 -

- Drs. 169 -
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30) 74. Änderung des Flächennutzungsplanes für einen - Drs. 170 -
Bereich des Ellerbeker Weges zwischen Elmschenhagen-
Nord und Wellingdorf (endgültiger Beschluß) 
Stadtbaurat Barteis 

31) 76. Änderung des Flächennutzungsplanes für einen - Drs. 171 -
Bereich in Kiel-Gaarden-Süd (endgültiger Beschluß) 
Stadtbaurat Barteis 

32) 79. Änderung des Flächennutzungsplanes für einen - Drs. 172 -
Bereich in Kiel-Russee (endgültiger Beschluß) 
Stadtbaurat Barteis 

33) Bebauungsplan Nr. 657 für das Baugebiet Lehmberg, - Drs.173 
Annenstraße, Knooper Weg (erneuter Entwurfsbeschluß) 
Stadtbaurat Barteis 

34) Bebauungsplan Nr. 697, Teilaufhebung des Bebauungs
planes Nr. 498 für das Baugebiet Kiel-Gaarden - Süd 
(Satzungsbeschluß) 
Stadtbaurat Barteis 

35) Erneuerung Heizungsanlage Pf legeheim Süd 
hier: Genehmigung einer Eilentscheidung des Ober

bürgermeisters 
Stadtrat Lütgens 

36) Flohmarkt 

- Drs. 174 -

- Drs. 196 -

hier: 2. Änderung der Satzung zur Regelung des Markt- - Drs. 197 -
verkehrs vom 05. März 1979 

Stadtrat Johanning 

37) Verschiedenes. 

Saue 
Stad 

J 

I 
(i , ~ 

......" 

räsident 



Nichtöffentliche Sitzung 

1) Geschäftliche Mitteilungen des Magistrats und des 
Oberbürgermeisters 

a) Elac-Ingenieurtechnik GmbH 
hier: Bürgschaft der Landeshauptstadt Kiel 
Bürgermeister Hochheim 

2) Erarbeitung einer neuen Organisations- und Ent- - Drs. 175 -
scheidungsstruktur des Kultur- und Kommunikations-
zentrums "Die Pumpe" e. V. 
Stadtrat Johanning 

3) Zukunft des Deutsch-Türkischen Volkshauses - Drs. 176 -
Stadtrat Prof. Spickhoff 

4) Maßnahmen zur Verkehrserhaltung und Verkehrs- - Drs. 177 -
gewinnung für den Kiele, Hafen 
Stadtrat Dr. Moll 

5) Aufnahme von Darlehen aus dem Kommunalen Investi- - Drs. 178 -
tionsfonds gemäß § 23 FAG für Bauvorhaben 
Bürgermeister Hochheim 

6) Aufnahme eines Darlehens in Höhe von - Drs. 179 -
928.000,-- DM aus dem ERP-Gemeindeprogramm für den 
Neubau eines Kindertagesheimes in Kiel-Gaarden 
Bürgermeister Hochheim 

7) Verkauf von Wohnbauflächen im Bereich des Bauge- - Drs. 148 -
bietes Russee-Nordost, 11. Bauabschnitt (B-Plan 
626) an die BIG-Heimbau eG, Abschluß eines Er
schließungsvertrages und einer Vereinbarung mit der 
Norddeutschen Treuhand- und Kreditgesellschaft für 
den Wohnungsbau mbH 
Bürgermeister Hochheim 

8) Verkauf von Arrondierungsflächen im B-Planbereich - Drs. 180 -
700 d - Baugebiet Klausbrook - an die Gemeinnützig e 
Heimstättengenossenschaft Kiel-Ost eG 
Bürgermeister Hochheim 

9) Verkauf von Bauflächen im Neubaugebiet Klausbrook - Drs. 181 -
an die Wobau Schleswig-Holstein 
Bürgermeister Hochheim 

10) Ankauf von Flächen nördlich der Boelckestraße in - Drs. 183 -
Holtenau von dem Landwirt Johannes Bansee 
Bürgermeister Hochheim 
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11) Verkauf einer rd. 3.900 qm großen unbebauten - Drs. 184 -
Teilfläche aus dem städtischen Grundstück Vorder-
kronsberg 16 an die Kirchengemeinde St. Gabriel 
Russee-Hammer 
Bürgermeister Hochheim 

12) Verkauf eines ca. 3.450 qm großen Grundstückes - Drs. 185 -
am Wellseedamm im Gewerbe- und Industriegebiet 
Kiel-Wellsee an die Firma Hochtief AG - Zweig-
niederlassung Kiel 
Bürgermeister Hochheim 

13) Verkauf eines ca. 3010 qm großen Grundstückes an - Drs. 186 -
der Braunstraße im Gewerbe- und Industriegebiet 
Kiel-Wellsee an die AlK Masch. Bau- und Beteili
gungsgesellschaft bürgerlichen Rechts, Am Well-
see 56, 2300 Kiel 
Bürgermeister Hochheim 

14) Verkauf einer ca. 2.604 qm großen unbebauten - Drs. 187 -
Fläche auf dem Grundstück Muhliusstraße 66 - 72 
an den Architekten Peter Diedrichsen, Schiller-
straße 11, 2300 Kiel und Tausch einer städtisch e n 
Fläche im Bereich der Muhliusstraße/Beamtenlauf-
bahn mit einer Fläche aus dem Grundstück Muhlius -
straße 64 
Bürgermeister Hochheim 

15) Verkauf einer ca. 581 qm großen Teilfläche des - Drs. 188 -
mit einem Halbhaus bebauten städtischen Grund-
stücks Diesterwegstraße 5 an Herrn Dieter Nottrott 
Bürgermeister Hochheim 

16) Verkauf von ca. 50 qm großen Teilflächen am Lo- - Drs. 189 -
rentzendamm an die Norddeutsche Hotelgesellschaft 
Conti-Hansa und Bestellung einer Baulast an einer 
ca. 250 qm großen Teilfläche 
Bürgermeister Hochheim 

17) Erwerb des Gebäudes Braunstraße 38 von Herrn Axel - Drs. 190 -
Stalinski - Genehmigung einer Eilentscheidung des 
Oberbürgermeisters -
Bürgermeister Hochheim 

18) Annahme einer Schenkung des Kaufmannes Ulrich 
Urban 
Bürgermeister Hochheim 

- Dr s. 191 -

19) Sanierungstreuhandverträge für die Sanierungsge
biete SAG I und SAG 11 in Kiel-Gaarden 

- Drs. 182 -

Stadtbaurat Bartels 

20) , ;1 4.~· 
Mit zei chn ung OB 
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An die 
"Kieler Nachrichten" 
- Anzeigenabteilung -

TAG E S 0 R 0 NUN G 
für die Sitzung der Ratsversammlung, Donnerstag, 
den 21. April 1983, 15.00 Uhr, Rathaus, Ratssaal 

Öffentliche Sitzung 

1) Genehmigung der Tagesordnung; 2) Feststellung und Verpflichtung 
eines neuen Ratsherrn; 3) Genehmigung der Niederschrift über die 
Sitzung der Ratsversammlung am 10. März 1983; 4) Bürgerfragestunde; 
5) Geschäftliche Mitteilungen des Stadtpräsidenten,a) Datenschutz 
bericht 1982; b) Hansastraße 48; 6) Geschäftliche Mitteilungen des 
Magistrats und des Oberbürgermeisters, a) Finanzielle Hilfe des Landes 
für die kreisfreien Städte; 7) Kleine Anfragen - Fragestunde, 
a) Energ i ebed a rf st ädt i sc her Ge bä ude, . SPD -Rats f rakt i on ; b) Dra st ische 
Bestrafungsmethoden in der rechtsradikalen Koranschule der"Türkischen 
Gemeinschaft" in Kiel-Gaarden; c) Folgewirkung des HDW-Strukturkonzep
test b) und c) Ratsfraktion DIE GRÜNEN; 8) Große Anfragen - Frage
stunde, Durchführung der VOlkszählung, Ratsfraktion DIE GRÜNEN; 
9) Anträge der Fraktionen, a) Hörerentgelte in der Volkshochschule; 
b) Geschäftsordnung der Ortsbeiräte; c) Gebührenerhöhung bei der Stadt
bücherei; d) Umbesetzung im Ortsbeirat, a) bis d) SPD-Ratsfraktion ; 
e) Sportangebote an der Volkshochschule; f) Abschiebung von ghanaischen 
Staatsangehörigen. e) und f) Ratsfraktion DIE GRÜNEN; g) Resolution 
der Ratsversammlung "Forderungen an den neuen Landtag und die Landes
regierung", SPD-Ratsfraktion ; h) bis k) Nachwahl von Ortsbeiratsmit
gliedern; 1) Umbesetzung von Ausschüssen , h) bis 1) 
CDU-Fraktion~; 10) Reduzierung der Ausgaben für Wirtschaftswerbung; 
11) Erweiterung Conti-Hansa-Hotel, Genehmigung einer Eilentscheidung 
des Oberbürgermeisters; 12) Genehmigung von Entscheidungen des Ober 
bürgermeisters gem. § 82 GO; 13) Programm Kieler Woche 1983; 14) Wahl 
von ehrenamtlichen Beisitzern nach § 12 des Kriegsgefangenenentschädi
gungsgesetzes; 15) Neuwahl eines Mitgliedes für den Be irat für Natur
schutz und Landschaftspflege; 16) Wahl von entsandten Ersatzmitgliedern 
für die Aufsichtsräte der Stadtwerke Kiel AG und der Kieler Verkehrs 
AG; 17) Bestellung einer Prüferin für das Rechnungsprüfungsamt; 
18) Neugliederung von Ämtern innerhalb des Dezernats für Sozialwesen; 
19) Neuregelung des Kochgeldes; 20) 2. Nachtrag zur Benutzungs- und 
Entgeltsordnung der Landeshauptstadt Kiel für di e Überlassung von 
Schulräumen, Turn- und Sporthallen; 21) Änderung der Mietordnung für 
die Überlassung und Benutzung städtischer Sport- und Spielplätze; 
22) 6. Nachtrag zur Satzung der Landeshauptstadt Kiel über die Erhe
bung von Erschließungsbeiträgen; 23) 7. Nachtrag zur Satzung der 
Landeshauptstadt Kiel üb er die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau 
und Umbau von vorhandenen Straßen, Wegen und Pl ätzen; 24) Gewährung 
von Beihilfen an Sportvereine; 25) Einstellung der Eisenbahn Neuwitten
bek-Voßbrook und der Kieler Ostuferbahn; 

x) HPW 'SoL;dCd it~ tSentSc hlt"e/6uY)~ / E"thCd f du fI~beihplilu: be," IIDW/l2o.h -
frOtkfi on DIE 6, e~'ME}..j _ 2 _ 



1 ) An die 
aKlel r Mchrlchten" 
- Anzeigenabteilung • 

TAG E S 0 R 0 NUN G 
fUr die Sitzung der Ratsversammlung, Donnerstag. 
den 21. April 1983, 15.00 Uhr, Rathaus, Ratssaal 

öffentliche Sitzung 

1) Genehmigung der Tagesordnung; 2) Feststellung und Verpflichtung 
eines neuen Ratsherrn; 3) Genehmigung der Niederschrift Uber die 
Sitzung der Ratsversammlung am 10. März 1983; 4) BUr~erfragestunde; 
5) Geschäftliche Mitteilungen des Stadtpräsidenten,a) Datenschutz
bericht 1982; b) Hansastraße 48; 6) Geschäftliche Mitteilungen des 
Magistrats und des Oberbürgermeisters, a) Finanzielle Hilfe des Landes 
fOr die kreisfreien Städte; 7) Kleine Anfragen - Fragestunde, 
a) Energiebedarf städtischer Gebäude, SPD-Ratsfraktlon ; b) Drastische 
Bestrafungsmethoden In der rechtsradikalen Koranschule der "TOrkischen 
Gemeinschaft" In Kiel-Gaarden; c) Folgewirkung des HDW-Strukturkonzep
tes b) und c) Ratsfraktion DIE GRONEN ; 8) Große Anfragen - Frage
stunde. DurchfOhrung der Volkszählung (Ratsfraktion DIE GRUNEN); 
9) Anträge der Fraktionen. a) Hörerentgelte In der Volkshochschule; 
b) GeSChäftsordnung der Ortsbeirate; c) GebUhrenerhöhung bei der St~dt
bOcherel; d) Umbesetzung im Ortsbeirat, a) bis d) SPO-Ratsfraktlon ; 
e) Sportangebote an der Volkshochschule; f) Abschiebung von ghanaischen 
Staatsangehörigen, e) und f) Ratsfraktion DIE GRONEN ; g) Resolution 
der Ratsversammlung "Forderungen an den neuen Landtag und die Landes
regierung" (SPO-Ratsfraktlon); h) bis k) Nachwahl von OrtsbeIratsmit-
gliedern. 1) Umbesetzung von AusschOssen ' h) bis 1) . 
CDU-Fraktlon~; 10) Reduzierung der Ausgaben fOr WIrtschaftswerbung; 
11) Erweiterung Conti-Hanse-Hotel, Genehmigung einer EIlentscheidung 
des OberbUrgermeisters. 12) Genehmigung von Entscheidungen des Ober
bUrgermelsters gem. S 82 GO; 13) Programm Kleler Woche 1983; 14) Wahl 
von ehrenamtlichen Beisitzern nach S 12 des KrlegSgefangenenentsch8di
gungsgesetzes; 15) Neuwahl eines Mitgliedes fOr den Beirat fUr Natur
SChutz und Landschaftspflege; 16) Wahl von entsandten Ersatzmitgliedern 
für die Aufsichtsräte der Stadtwerke Klei AG und der Kleler Verkehrs 
AG; 17) Bestellung einer Prüferln fOr das Rechnungsprüfungsamt; 
18) Neugliederung von Xmtern Innerhalb des Dezernats fOr Sozialwesen; 
19) Neuregelung des Kochgeldes; 20) 2. Nachtrag zur Benutzungs- und 
Entgeltsordnung der Landeshauptstadt Kiel fUr die Oberlassung von 
SChulr8umen, Turn- und Sporthallen; 21) Änderung der Mietordnung fUr 
die Oberlassung und Benutzung stadtischer Sport- und Spielplatze; 
22) 6. Nachtrag zur Satzung der Landeshauptstadt Kiel Ober die Erhe
bung von Erschließungsbeitrlgenj 23) 7. Nachtrag zur Satzung der 
Landeshauptstadt Kiel Ober die Erhebung von Beitragen fOr den Ausbau 
und Umbau von vorhandenen Straßen. Wegen und Platzen; 24) Gewährung 
von Bethllfen an Sportvereine; 25) Einstellung der Eisenbahn Neuwitten
bek-Voßbrook und der Kleler Ostuferbahn; 

>f) How- SOUdQlfikil-s enl-sch,~(e [1un~ /EthcdJ cle~ n,.beil-spl&he bei ~DW ,f40tSff'Ctlcfion DtE 
GflUkJt"I-J - 2 -
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26) Bebauungsplan Hr. 655 fUr das Baugebiet Knooper Weg, WaitzstraBe, 
Holtenauer Str •• betderseits oroysenstraße; 27) Bebauungsplan Hr. 615 
fUr das Baugebiet Gablenzstraße, Werftbahnstraße. Schwedendamm. Bahn
hofstraße; 28) 83. Änderung des Flächennutzungsplanes fUr einen 
Bereich in Kiel-Schilksee; 29) 26. Änderung des Flächennutzungsplanes 
for einen Bereich In Klel-Hasseldieksdamm; 30) 74. Änderung des 
Flächennutzungsplanes fOr einen Bereich des Ellerbeker Weges zwischen 
Elmschenhagen-Hord und Wellingdorf; 31) 76. Änderung des Fllchen· 
nutzungsplanes fOr einen Bereich in Kiel-Gaerden-SUd; 32) 79. Änderung 
des Flächennutzungsplanes für einen Bereich in Klel-Russee; 33) Bebau
ungsplan Nr. 657 fOr das Baugebiet Lehmberg. Annenstraße . Knooper Weg; 
34) Bebauungsplan Hr. 697 fUr das Baugebiet Klel-Gaarden-SUd; 
35) Erneuerung Heizungsanlage Pflegeheim SUd. Genehmigung einer Ellent
scheidung des OberbOrgermelsters; 36) Flohmarkt - 2. Änderung der 
Satzung zur Regelung des Marktverkehrs vom 05. März 1979 -; 
37) Verschiedenes. 

Nichtöffentliche Sitzung 

1) Geschäftliche Mitteilungen. e) BUrgschaftsangelegenheit; 
2) "Die Pumpe e.V.; 3) oeutsch.Türklsches Volkshaus; 4) Kieler Hafen; 
5) und 6) Darlehensangelegenheiten: 7) bis 17) GrundstOcksangelegen
heiten; 18) Schenkung; 19) Vertragsangelegenheit; 20) Verschiedenes. 

Die Beratungsunterlagen fOr die öffentliche Sitzung können 1m Rathaus 
BUrgerberatungsstelle - und im BUro des Stadtpräsidenten eingesehen 

werden. 

2) 1 Tagesordnung ist im Rathaus auszuhängen. 

3) Z.d.A. 

Sauerbaum 
Stadtpräsident 



Hauptamt Kiel, den 21. Apri I 1983 

Zusammenstellung des zur Sitzung der Ratsversammlung 
am 21. AprIl 1983 auf den TIsch gelegten MaterIals 

Öffentliche Sitzung 

7d) Sonderbedarfszuweisungen nach § 21 des Finanz
ausgleichsgesetzes 
Kleine Anfrage der SPD-Ratsfraktion 

Zu Punkt 8) Große Anfragen - Fragestunde -
- Die Antwort auf die Große Anfrage 

- Drs. 213 -

ist gesondert auf den Tisch gelegt worden -

Zu Punkt 13) Programm Kieler Woche 1983 - Drs. 156 -
- Die Änderungen und Ergänzungen zum 

Programm -

Zu Punkt 18) Neugliederung von Ämtern innerhalb des 
Dezernats für Sozialwesen 
- Der Zusatzantrag ist beigefügt -

- Drs. 146 -

37) Bebauungsplan Nr. 646, Aufhebung des Bebauungs- - Neue Drs. 
planes Nr. 253 für das Baugebiet Kiel-Neumühlen- 65 -
Dietrichsdorf (Satzungsbeschluß) 
Stadtbaurat BarteIs 

38) Bebauungsplan Nr. 647 für das Baugebiet Kiel
Dietrichsdorf (Auflagenerfüllung) 
Stadtbaurat BarteIs 

39) Änderung der Gebührensatzung für die Stadt
bücherei der Landeshauptstadt Kiel 
Stadtschulrat Zimmer 

40) Stipendien für ausländisch e Studierende 
hier: Überplanmäßige Ausgabe 
Stadtschulrat Zimmer 

41) Reduzierung der Bettenzahl i n der Kinderklinik 
Stadtrat Dr. Moll 

42) Verschiedenes 

Ni chtöffentlich e Sitzung 

Zu Punkt 3) Deutsch-Türkisches Volkshau s 
- Ne uer Antra g -

20) Personalangelegenheit 

21) Verschied e nes 

- Drs. 126 -

- Drs. 211 -

- Drs. 212 -

- Drs. 214-

- Neue 
Drs. 176 -

- Drs. 215 -



Hauptamt 
00.0.24.04 
00.0.24.05 
00.0.25.22 Ma/Kk 

Kiel, den 23. Januar 1979 

Gebundene Unterlagen Uber die Sitzungen des Magistrats und der Ratsversammlung 

Bis zum Ende des Jahres 1978 enthielt eine gebundene Ausfertigung der Unter
lagen uber eine Sitzung des Magistrats bzw. der Ratsversammlung jeweils 
einen Abdruck der Tagesordnung mit stimtlichen Beratungsunterlagen, das 
Original der Tagesordnung sowie nochmals alle Beratungsunterlagen in Form 
der Niederschrift (Magistrat) bzw. der Kurzniederschrift (Ratsversammlung). 

Da eine zweite Ausfertigung der Beratungsunterlagen entbehrlich ist, ent-
hai ten die gebundenen Exemplare der o. a. Sitzungen ab sofort nur noch die 
Originaltagesordnung und die Niederschrift (Magistrat) bzw. die Kurznieder
schrift (Ratsversammlung) mit stimtlichen Beratungsunterlagen. Bei der Rats
versammlung kommt dann noch die sogenannte langniederschrift hinzu. 

Den gebundenen Ausfertigungen uber die Sitzungen des Magistrats und der 
Ratsversammlung ist jeweils ein Abdruck des vorstehenden Vermerkes beizu
fUgen • 

K nut h 



A n wes e n h e i t s I ist e 

für die Sitzung der Ratsversammlung am ~~~~~~~ 

lfd. Hame Hr. Unterschrift 

1 . Ratsherr B e h r 
2. Ratsherr B e r 9 e n 
3. Ratsherr B i a o w 0 n s 
4. Ratsherr B 0 Y s e n 
5 . Ratsherr B r e i. t k 0 P f 
6 . Stadtrat 0 i e k e I m a n n 
7 . Stadtrat 0 i e s e , 

· .. - .- .-..... . -: .•. ...:.?-.. ~ -.. " .~ 

8. Ratsherr G e b h a r d t · ... ~ ............ . 
9. Ratsherr G e r I a c h ( ~ .. 

' -;--=-::;::::; .' •• : •••••••• 

10. Ratsherr Dr. G r a n e r · . . . .. . ........ . 
11. Ratsherr H a a s s 
12. Ratsherr H ä n s e r 
13. Stadtrat H a 9 e I s t e i n W. t.. . ...... , ,. 

, ,,,l-:-:-:-:-:-;-;-,._~ .. .......... .~ 

14. Ratsherr H Ö b e I 
1 5 . Ratsherrin H 0 f e r 
16 . Ratsherr H u s m a n n 
17. Stadtrat I p s e n 

~ · ...... ~~ ...... . 
o{' . 7 ' .. -t"7" -; ••••• 

· . . .. . ......... . 
18. Stadtrat J 0 h a n n n 9 t/ · . -, , ............ . 
1 9 . Ratsherr K e m p e 

, V 

20. Ratsherr K r u m r e y 
21 . Ratsherrin L a n 9 e · ..... . v. ....... . 

t(1t,.. . ·fE· ... ...... . 
.............. 

l../ · ... . ( ........ ~ .. 
" . - -V-· .. . ...... . 

22. Ratsherr H. - J . L a n 9 e 
23. Ratsherr Lee s t 
24. Ratsherrin L e n t z 
25. Ratsherr L Ö w n e r 

v , · ..... ":) .......... . 
" ( ..--. ~~ , · . . . .. . .. _. .. .. 

26. Stadtrat L Ü t h 
27. Ratsherr Prof. Dr. M i x 
28. Ratsherr P e t e r s e n 
29. Stadtrat R a u p a c h 

· ..... 'l/ ...... . 
· ............... . 
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30. Ratsherr Dr. R e i m e r s V 
31. Ratsherrin R e y e r 

· ..... V · ....... 
· ...... , .......... 

" . 
32. Ratsherr R Ö s s e r (, '1 \i -"? ..,., \ . ~ · . . .. . .. .~ .. ,. . 
33. Ratsherr R Ü d e 1 {! / I ~> ,:Ja I 

34. Stadtpräsident S a u e r b a u m 
· . >.; i t~ t·C;?~ot> . / . · . ( . . . . . . . . . . . . ' . 

35. Ratsherr Graf von S c h 1 i e b e n · (;: r:/. ~ . . ~(4{t</ 
36. Stadtrat S c h m i d t - B r 0 d e r s e n · ................ 
37. Ratsherr S c h Ö n n 9 

t/ · ................ 
38. Ra tsherrin S c h u c k e n b Ö h m e r · ..... . ......... 
39. Ratsherr S c h u t z L/ · ................ 
40. Ratsherrin S e v e r s t/ · .... , ............ 
41. Ratsherr S Ö h 

--...;... 
n n c s e n 

42. Stadtrat Prof. S p i c k h 0 f f 
43. Stadtrat S t e 9 e m a n n V · ................ 
44. Ratsherr S t e i n V · ................ 
45. Ratsherr S t e r · .. . ............. 
46. Ratsherr T s c h 0 r n v · ................ 
47. Ratsherr W u n d e r · ................ 
48. Ratsherrin Z e f u ß v 
49. Ratsherrin Z- Ö r n e r 

· ..... J ......... 
· ........... . .... 



Kurzniederschrift 

über die Sitzung der Ratsversammlung am 21. April 1983 

öffentliche Sitzung 

Beginn: 15.09 Uhr Ende: 20.38 Uhr 

Pause: 18.12 Uhr bis 18.26 Uhr 
S'i'tZtiiigsunterbrechung: 20.07 Uhr bis 20.33 

- auf Antrag der CDU -

Vorsitzender: 1. Stellv. Stadtpräsidentin Frau R e y e r 

1. Schriftführer: Ratsherr 
Ratsherr 
Ratsherr 
Ratsherr 

Prof. Dr. Mx, Ratsherr H ö bel 

2. Schriftführer: 

Anwesend: Stadtpräsident: 

Stadträte: 

Ra tsherren/innen: 

Es fehlen entschuldigt: 

Es fehlen unentschuldigt: 

Anwesende hau~tam tliche 
Magistra tsm itgheder: 

Außerdem sind anwesend: 

Bergien 
Haass, 
Löwner 

Stadtrat Johannlng, 

Diekel-FH&Flfl-; Diesel, Hagelstein, Ipsen, 
Johanning, Lüth, Raupach, Schmidt-Brodersen, 
Prof. Spickhoff , Stegemann 

Behr, Bergien, Biallowons, Boysen, 
Breitkopf, Gebhardt, Gerlach, Dr. Graner, 
Haass, WäRsler, Höbel, Frau Hofer, 
Husmann, Kempe, K..r.um(.6.}" Frau Lange, 
Lange, Leest, Frau Lentz, Löwner, 
Prof. Dr. Mix, Petersen, Dr. Reimers, 
Frau Reyer, Rösser, ~l, C-rd-\IGa 
Sel:1l.i.eben, Schöning, Frau Schuckenböhmer, 
Schultz, Frau Sievers, Sönnichsen, Stein, 
Stier, Tschorn, Wunder, Frau Ziefuß, 
Frau Zörner-Goetzke 

Stadtpräsident Sauerbaum, Stadtrat Diekel
mann, Ratsherr Hänsler, Ratsherr Krumrey, 
Ratsherr Rüdel, Ratsherr Graf von Schlieben 

Oberbürgermeister Luckhardt, Bürgermeister 
Hochheim , Stadtbaurat Barteis , Stadtrat 
Lü.tgelllii, Stadtrat Möller, Stadtrat Dr. Moll, 
Stadtschulrat Zimmer 

Mitglieder der Ortsbeiräte, Amtsleiter und 
weitere Mitarbeiter der Landeshauptstadt 
Kiel 



Stellvertretende Stadtpräsidentin Frau R e y e r eröffnet die Sitzung der 
Ratsversammlung und begrüßt die Teilnehmer. 

Sie führt aus, daß sich für die heutige Sitzung ein Mitglied des Magistrats und 
6 Ratsmitglieder entschuldigt haben, so daß 43 Ratsmitglieder anwesend sind. 

Sie stellt damit die Beschlußfähigkeit der Ratsversammlung fest. 

Die Tagesordnung zu der Sitzung ist rechtzeitig zugestellt worden. 

Es haben sich wiederum einige Änderungen ergeben. 

Mit einer Zusam menstellung wurden auf den Tisch gelegt: 

Für die Öffentliche Sitzung 

Zu Punkt 7) - Kleine Anfragen - Fragestunde 

d) Sonderbedarfszuweisungen nach § 21 des Finanzausgleichs- - Drs. 213 -
gesetzes 
- Die Kleine Anfrage der SPD-Ratsfraktion -

Zu Punkt 13) - Programm Kieler Woche 1983 - Drs. 156 -
- Die Änderungen und Ergänzungen zum 
Programm -

Zu Punkt 18) - Neugliederung von Ämtern innerhalb des - Drs. 146 -
Dezernats für Sozial wesen 
- Der Zusatzantrag -

Zu Punkt 34) - Die Stellungnahme des Amtes für Wirtschafts
und Verkehrsförderung -

Zu Punkt 37) - Bebauungsplan Nr. 646, Aufhebung des 
Bebauungsplanes Nr. 253 für das Baugebiet 
Kiel-Neumühlen-Dietrichsdorf (Satzungsbeschluß) 
- Die Vorlage -

Zu Punkt 38) - Bebauungsplan Nr. 647 für das Baugebiet Kiel
Dietrichsdorf (Auflagenerfüllung) 
- Die Vorlage -

Zu Punkt 39) - Änderung der Gebührensatzung für die Stadt
bücherei der Landeshauptstadt Kiel 
- Die Vorlage -

Zu Punkt 40) - Stipendien für ausländische Studierende 
hier: Überplanmäßige Ausgabe 
- Die Vorlage -

Zu Punkt 41) - Reduzierung der Bettenzahl in der Kinderklinik 
- Die Vorlage -

Verschiedenes wird dann Punkt 42). 

- Neue 
Drs. 65 -

- Drs. 126 -

- Drs. 211 -

- Drs. 212 -

- Drs. 214 -



Für die Nichtöffentliche Sitzung 

Zu Punkt 3) - Deutsch-Türkisches Volkshaus 
- Ein neuer Antrag -

Zu Punkt 20) - Personalangelegenheit 
- Eine Vorlage -

Verschiedenes wird dann Punkt 21. 

Außerdem wurde gesondert auf den Tisch gelegt: 

Zu Punkt 8) - Große Anfragen - Fragestunde 

Die Antwort auf die Große Anfrage. 

- Neue 
Drs. 176 -

- Drs. 215 -

Bei den Punkten 7 d), 37), 38), 39), 40) und 41) der Öffentlichen und 
Punkt 20) der Nichtöffentlichen Sitzung handelt es sich um dringende 
Angelegenheiten, zu deren Anerkennung eine 2/3-Mehrheit erforderlich ist. 

Stadtrat I P sen erkennt namens der SPD-Fraktion die Dringlichkeit 
zu den Punkten 37) - Neue Drs. 65 - und 38) - Drs. 126 - nicht an. 
Damit stehen diese beiden Punkte nicht auf der Tagesordnung. 

Bei allen anderen dringenden Angelegenheiten wird Widerspruch nicht er
hoben, so daß die Dringlichkeit anerkannt ist. 

Eine weitere Änderung hat sich dadurch ergeben, daß in der Magistrats
sitzung am 20. 4. 1983 der Punkt 11) - Erweiterung Conti-Hansa, hier: 
Genehmigung einer Eilentscheidung des Oberbürgermeisters - vom Stadtbau
rat zurückgezogen wurde, da sich diese Vorlage bereits durch Beschlußfas
sung im Bauausschuß erledigt hat. 

Weitere Änderungen zur Tagesordnung liegen bisher nicht vor. 

Ratsherr S ö n n ich sen fragt daraufhin nach, warum der Punkt 
Deutsch-Türkisches Volkshaus in der Nichtöffentlichen Sitzung behandelt wird. 

Stellvertretende Stadtpräsidentin Frau R e y e r antwortet darauf, daß In 

dieser Vorlage auch Personalangelegenheiten zu beraten sind, die nach der 
Geschäftsordnung in der Nichtöffentlichen Sitzung zu behandeln sind. 

Ratsherr S ö n n ich sen führt aus, daß er bereits zur April-Sitzung 
beim Stadtpräsidenten beantragt hatte, den Antrag betr. Kinderliederbuch 
" ••• und weil das Kind ein Mensch ist!" in die Tagesordnung aufzunehmen. 
Das aber wurde vom Stadtpräsidenten abgelehnt. Er stellt deshalb nunmehr 
folgenden Antrag: 

"Die Ratsversammlung fordert den Magistrat auf, den Stadtschul
rat anzuweisen, Ziffer 3 des Beschlusses der Ratsversammlung 
vom 16. 9. 1982 in Sachen "Kinderliederbuch ' •.• und weil das 
Kind ein Mensch ist ", auszuführen." 

Beschluß über diesen Antrag: Der Antrag wird mit Mehrheit 
abgelehnt. 



Frau Ratsherrin Sie ver s bittet, den Dringlichkeitsantrag betr. 

"Umbesetzung des Kuratoriums der VHS der Landeshauptstadt Kiel" 

mit aufzunehmen. 

Hiergegen werden Bedenken nicht erhoben, so daß der Punkt als 9 n) be
handelt wird. 

Stadtrat I P sen stellt namens der SPD-Fraktion den Dringlichkeits-
antrag betr. 

"Jährliche Vorlage eines Datenschutzberichtes" 

und bittet, ihn ebenfalls in die Tagesordnung aufzunehmen. 

Hiergegen werden ebenfalls Bedenken nicht erhoben, so daß der Punkt als 
Punkt 9 0) zu behandeln ist. 

Weitere Änderungswünsche zur Tagesordnung werden nicht vorgebracht. 

Damit ist die Tagesordnung in der geänderten Form genehmigt. 

Zu Punkt 2) - Feststellung und Verpflichtung eines neuen Ratsherrn 

Stellvertretende Stadtpräsidentin Frau R e y erträgt vor, daß Frau 
Ingrid Comberg mit Schreiben vom 14. 3. 1983 mitgeteilt hat, daß sie aus 
persönlichen Gründen ihr Mandat als Mitglied der Ratsversam mlung mit dem 
31. 3. 1983 nieder legt. 

Stellvertretende Stadtpräsidentin Frau R e y e r spricht ihr den Dank für 
die geleistete Tätigkeit im Rat und in den Ausschüssen aus. 

Sie trägt vor, daß der Oberbürgermeister als Gemeindewahlleiter, an den das 
Schreiben von Frau Comberg geleitet wurde, daraufhin folgendes mitgeteilt hat: 

"Als Nachfolger für die ausgeschiedene Ratsherrin 
Frau Margaretha-Ingrid C 0 m b erg habe ich 
den auf der Liste der Christlich Demokratischen Union 
Deutschlands unter lfd. Nr. 17 aufgeführten 

Herrn Otto Lee s t , 
Tiroler Ring 180, 2300 Kiel 14, 

festgestellt." 

Stellvertretende Stadtpräsidentin Frau R e y er begrüßt Herrn Leest, 
der bereits von 1974 bis 1982 Mitglied der Ratsversammlung war, herzlich 
und verbindet mit diesem Gruß den Wunsch auf eine gute Zusammenarbeit. 

Anschließend verpflichtet Stellvertretende Stadtpräsidentin Frau R e y e r 
Herrn Leest durch Handschlag gemäß § 33 Abs. 5 der Gemeindeordnung für 
Schleswig-Holstein auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten und 
führt ihn in seine Tätigkeit ein. 



Zu Punkt 3) - Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung der Ratsver
sammlung am 10. März 1983 

Die Niederschrift über die Sitzung der Ratsversammlung a m 10. März 1983 
hat im Büro des Stadtpräsidenten zur Einsicht ausgelegen. 

Einwendungen wurden nicht erhoben. 

Damit ist die Niederschrift genehmigt. 

Zu Punkt 4) - Bürgerfragestunde 

Es liegen keine Bürgeranfragen vor. 



Zu Punkt "" a. 
Rechnungsprüfungsausschuß 
Rechnungsprüfungsamt 

der Tagesordnung 

Kiel, den 

Geschäftliche Mitteilung 

Betr.: Datenschutzbericht 1982 

Die Ratsversammlung hat am 30.8.1979 beschlossen, die 
überwachung des Datenschutzes bei der Landeshauptstadt 
Kiel durch das Rechnungsprüfungsamt wahrnehmen zu lassen. 

Gleichzeitig wurde der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes 
- als Datenschutzbeauftragter - beauftragt, jährlich einen 
Bericht über seine Tätigkeit vorzulegen. Dies ist für das 
Jahr 1980 am 17.12.1980 und für das Jahr 1981 am 
18.2.1982 erfolgt. 

Der Datenschutzbericht ist dem Rechnungsprüfungsausschuß 
am 24.2. und dem Magistrat am 16.3.1983 zur Kenntnis ge
geben worden. 

Im Magistrat wurde dabei die Frage gestellt, ob hinsichtlich 
des Ratsversammlungsbeschlusses vom 28.10.1982 im Rahmen der 
Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung zukünftig keine 
schriftlichen Erfolgs- und Tätigkeitsberichte mehr zu erar
beiten, auch auf den Datenschutzbericht verzichtet werden 
soll. 

Der Magistrat hat die Auffassung vertreten, daß angesichts 
der Bedeutung und Aktualität des Datenschutzes auf die 
jährliche Vorlage eines Datenschutzberichtes nicht verzichtet 
werden sollte. 

Der Datenschutzbericht 1983 wird hiermit vorgelegt, gleich
zeitig sollte über die weitere jährliche Berichterstattung 
entschieden werden. 

Bei diesem Tagesordnungspunkt schließt sich eine lange und ausführliche Dis
kussion an, bei der sich Redner aller Fraktionen beteiligen. 

Kenntnis genom men. 



3. Datenschutzbericht 
der Landeshauptstadt Kiel 

Rechnungsprüfungsamt 1982 



3. Datenschutzbericht 

des Rechnungsprüfungsamtes der Landeshauptstadt Kiel 

_ als mit dem Datenschutz beauftragt -

für 1982 

/ 
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11 
I 

I 



_ 1 _ 

Inhaltsve r zeichnis 

1 

1.1 

1.2 

2 

2.1 

2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.3 

2.3.1 

2.3.2 

2.4 

Rechtsgrundlagen 

Allgemeiner Datenschutz 

Sozialdatenschutz 

Organisation des Datenschutzes 

Zuständigkeit der Behörden 

Landesbeauftragter für den Datenschutz 

Rechtsstellung 

Aufgaben 

Datenschutzbeauftragter der Landes
hauptstadt Kiel 

Rechtsstellung 

Aufgaben 

Datenschutzsachbearbeiter bei der 
Landeshauptstadt Kiel 

3 Maßnahmen zur Durchführung des 

Datenschutzes und der Datensicherheit 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

Verpflichtung auf das Datengeheimnis 

Datenschutzregister 

Geschäftsanweisung für die Abteilung 
Zentrale Datenverarbeitung 

Datensicherung im manuellen Be~eich 

Vorträge über Datenschutz und 
Datensicherheit 

3.6 Hinweise und Anregungen 

3.6.1 Übermittlung personenbezogener Daten, 
die nicht in Dateien gespeichert sind 

3.6.2 Mitteilung des Verwendungszwecks 
auf Überweisungsträgern 

3.6.3 Aussagegenehmigung im Bereich des 
X. Buches Sozialgesetzbuch 

3.6.4 Haftpflichtversicherung durch 
Novellierung des Bundesdaten
schutzge setzes 

Seite 

4 

4 

4 

4-5 
5 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

7-8 
8-9 

9-10 

10-11 

11-12 

12-13 

13-14 

14 

14-1 5 

- 3 -



- 2 -

3 . 6.5 Vi e r t er Tätigkeitsbericht des Landes
beauftragt e n für den Datens chutz 

3 . 6 .6 Sammlung der Tätigkeitsberichte des 
Landesbeauftragten für den Datenschutz 

4 Feststellungen aus der Arbeit des 

Datenschutzbeauftragten für das 

Berichtsjahr 1982 

4.1 Anfragen 

4.1.1 

4.1. 2 

4.1. 3 

4.1.4 

4.1. 5 

4.1.6 

4.1.7 

4.1. 8 

Einführung der Datenfernverarbeitung 
im Einwohnermeldeamt, Personalausweis-
datei 

Mitteilungsdienst des Einwohnermelde
amtes an die Kirchen 

Einsichtnahme der Polizei in das Melde
r egister 

übermittlung von Einwohnerdaten an 
Adreßbuchverlage 

übermittlung von Meldedaten 
Verstorbener 

Auskünfte aus dem Melderegister an 
politische Parteien 

Geburtsdaten auf Wahlunterlagen 

Datenaustausch zwischen Amt für 
Schulwesen und Einwohnermeldeamt 

4.1.9 übermittlung von Personenstandsdaten 
an Vormundschaftsgerichte und 
Jugendämter 

4.1.10 Einsichtnahme in Archivakten 

4.1.11 übermittlung personenbezogener Daten 
psychisch Kranker 

Seite 

15 

15-16 

16 

17-18 

18-19 

19-20 

20 

20-21 

21 

21-22 

22-23 

23 

23-24 

4.1.12 Hinweis auf Datenspeicherung in 
Antragsformularen 24 

4.1.13 Auskunft über den Bezug von Sozialhilfe 
gegenüber der Ausländerbehörde 25 

4.1.14 Amtshilfe des Amtes für Familienhilfe 
für das Kreiswehrersatzamt 25-26 

- 3 -



- 3 -

4. 2 Beanstandungen 

4. 2. 1 Unberechtigte Wei tergabe von Melde
r egisterkarten 

4.2.2 

4.2.3 

4. 2 .4 

Angabe von Gründen für das Ausscheiden 
aus dem Dienst in Rundverfügungen 

Offenbarung von Sozialda ten für die 
Forschung und Planung 
Weitergabe von Namen und Anschriften 
von Asylbewerbern an Verbände der 
freien Wohlfahrtspflege 

5 Zusammenfassende Bemerkungen 

5.1 
5.2 
5 .3 

5 .4 
5.5 
5.6 

Datenschutzbewußtsein 
Verordnung zu § 8 Landesdatenschutzgesetz 

Novellierung des Bundesdatenschutz
ge s etzes 

Neufassung des Landesmeldegesetzes 

Archivgesetz 

Gebühr für Date iau skünfte 

Seite 

26-2 7 

27- 28 

28 

29 

30-31 

31-32 

32-33 

33-34 

34-36 

36-37 

- 4 -



- 4 -

1 Recht sgrundlagen 

Für den allgemeinen Datenschutz und den Datenschutz 

der Sozialleistungsträger (So z ialdatenschutz) im 

Bereich der Landeshauptstadt Kiel sind die nachstehend 

genannten unterschiedlichen Rechtsgrundlagen maß-

gebend: 

1.1 Allgemeiner Datenschutz 

Landesdatenschutzgesetz (LD SG ) vom 1.6.1978 

(GVOB1. Schl.-H. 1978 s. 156) 

Hinweise zur Durchführung des Landesdatenschutz

gesetzes - Bekanntmachung des Landesbeauftragten 

für den Datenschutz vom 6.12.1978 - (Beilage zum 

Amtsblatt für Schl.-H. Nr. 52 vom 27.12.1978) -

Landesdatenschutzregisterverordnung vom 20.7.1978 

(GVOB1. Schl.-H. 1978 S. 239) 

1.2 Sozialdatenschutz 

Sozialgesetzbuch - Erstes 

vom 11.12.1975 (BGB1. I S. 

18.8.1980 (BGB1. I S. 1469) 

Buch (SGB I) 

3015) i.d.F. vom 

Sozialgesetzbuch - Zehntes Buch (SGB X) vom 18.8.1980 

(BGB1. I s. 1469 i.d.F. vom 3.12.1980 (BGB1. I 

S. 2218) 

Bundesdatenschutzgesetz ( BDSG ) vom 27.1.1977 

(BGB1. I S. 201). 

2 Organisation des Datenschutzes 

2 .1 Zuständigkeit der Behörden 

Zuständig für die Durchführung des Datenschutzes 

sind jeweils für ihren Geschäftsbereich die 

• 
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- obersten Landesbehörden, 

_ Behörden der Gemeinden, Kreise und Ämter 

sowie 

_ die Behörden der der Aufsicht des Landes 

unterstehenden Körperschaften des öffent

lichen Rechts ohne Gebietshoheit und rechts

fähigen Anstalten und Stiftungen des öffent

lichen Rechts (§ 16 LDSG, § 79 SGB X). 

2.2 Landesbeauftragter für den Datenschutz 
Die Landesregierung hat dem gesetzlichen Auftrag 

entsprechend durch Beschluß vom 12. Juni 1978 

einen Landesbeauftragten für den Datenschutz 

bestellt (§ 18 Abs. 1 LDSG). 

2.2.1 Rechtsstellung 
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist in 

Ausübung seiner Aufgaben nach dem LDSG unabhängig 

und nur dem Gesetz unterworfen (§ 18 Abs. 3 LDSG). 

2.2.2 Aufgaben 
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz hat die 

Einhaltung der Datenschutzbestimmungen zu überwachen 

und alle Behörden, sonstige öffentlichen Stellen und 

Auftragnehmer in Fragen des Datenschutzes zu beraten 

(§ 19 Abs. 1 LDSG, § 79 SGB X). 
Er hat somit unabhängig von der behördlich abgegrenzten 

Zuständigkeit für die Durchführung des Datenschutzes 

die Funktion eines überwachungs- und Beratungsorgans 

für den gesamten öffentlichen Bereich des Landes 

SChleswig-Holstein. 
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2.3 Datenschutzbeauftragter der Landeshauptstadt Kiel 

Die Ratsversammlung hat durch Beschluß vom 30.8.1979 

den Leiter des Rechnungsprüfungsamtes zum Daten

schutzbeauftragten der Landeshauptstadt Kiel bestellt. 

2.3.1 Rechtsstellung 
Eine gesetzliche Verpflichtung der Gemeinden, eigene 

Datenschutzbeauftragte im Sinne eines Überwachungs

und Beratungsorgans zu bestellen, gibt es für den 

Bereich des allgemeinen Datenschutzes nach dem LDSG 

nicht. Damit entfällt auch eine speziell für diesen 

Bereich gesetzlich normierte Weisungsfreiheit des 

Datenschutzbeauftragten der Landeshauptstadt Kiel. 

Eine dem Landesbeauftragten für den Datenschutz ver

gleichbare Rechtsstellung ist jedoch aufgrund der 

Verbindung mit der Funktion als Leiter des Rechnungs

prüfungsamtes gegeben. Zudem wurde dem Datenschutz

beauftragten das Recht eingeräumt, in begründeten 

Fällen der Ratsversammlung unmittelbar vorzutragen. 

Für den Bereich des Sozialdatenschutzes ist entgegen 

den Regelungen des allgemeinen Datenschutzes gemäß 

§ 79 Abs. 1 SGB X eine gesetzliche Pflicht der 

Gemeinden zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten 

gegeben. 

Die Landeshauptstadt Kiel hat jedoch aufgrund recht

licher Bedenken der kommunalen Spitzenverbände bisher 

von einer derartigen Maßnahme abgesehen. 

Soweit der Datenschutzbeauftragte in der Praxis 

überwachungs- und Beratungsaufgaben bei st ädtischen 

Sozialleistungsträgern wahrnimmt, wird er daher in 

seiner Funktion als Rechnungsprüfer im Rahmen der Recht

mtißigkeitsprüfung gemäß § 116 Gemeindeordnung tätig. 

- 7 -
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2.3.2 Aufgaben 
Der Datenschutzbeauftragte hat die Einhaltung der 

Datenschutzbestimmungen bei der Landeshauptstadt 

Kiel zu überwachen. Er nimmt gleichzeitig die Auf

gaben eines Beauftragten für den Sozialdatenschutz 

wahr und sieht es zudem als seine Aufgabe an, die 

städtischen Ämter in allen Fragen des Datenschutzes 

zu beraten. 

Der Datenschutzbeauftragte hat der Ratsversammlung 
jährlich einen Bericht über seine Tätigkeit vorzulegen. 

2.4 Datenschutzsachbearbeiter bei der Landeshauptstadt 

Kiel 

3 

Die Aufgaben eines Datenschutzsachbearbeiters bei der 

Landeshauptstadt Kiel werden vom Hauptamt wahrgenommen. 

Der Datenschutzsachbearbeiter schafft den organisa

torischen Rahmen für spezielle datenschutzrechtliche 

Maßnahmen und ist u.a. zuständig für das Koordinieren 

der Verpflichtungen auf das Datengeheimnis, die Führung 

des Datenschutzregisters und die Erteilung von Aus

künften an Bürger über die zu ihrer Person in Dateien 

gespeicherten Daten. 

Maßnahmen zur Durchführung des Datenschutzes und 

der Datensicherheit 
3.1 Verpflichtung auf das Datengeheimnis 

Nach § 7 LDSG sind alle mit der Verarbeitung personen-

bezogener Daten beschäftigten Mitarbeiter auf das 

Datengeheimnis zu verpflichten. Diese Verpflichtung 

ist gemäß einer Empfehlung der kommunalen Spitzen

verbände auch auf kommunale Wahlbeamte auszudehnen. 
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Die konst ituierende Sitzung der Ratsversammlung 

am 29.4.19~2 hat auch eine Veränderung in der 

Zusammensetzung des Magistrats gebracht. Der 
Oberbürgermeister hat daher als Dienstvorgesetzter 

in der Sitzung des Magistrats vom 4.8.1982 vier 
neue Stadträte auf die Wahrung des Datengeheimnisses 

verpflichtet. 

Der Datenschutzbeauftragte wird stichprobenweise 
prüfen, ob auch bei Personalveränderungen im übrigen 

ß~reich diese Verpflichtung beachtet wird. 
H~lfreich könnte dabei sein, den verpflichteten Per

sonenkreis . über einen im Personalbestand gespeicherten 

l1Datenschutzmerker l1 ansprechbar zu haben. Diese An

regung wurde bereits in den bisherigen Datenschutz-

berichten gegeben. 

Eine Umsetzung in die Praxis ist jedoch leider noch 

nicht erfolgt. 

Der Datenschutzbeauftragte wird sich weiterhin für 

diese Maßnahme einsetzen. 

3.2 Datenschutzregister 
Gemäß § 16 LDSG ist die Landeshauptstadt Kiel ver-

pfliChtet, die Ausführung datenschutzrechtlicher Be

stimmungen in ihrem Geschäftsbereich siCherzustellen. 

Dazu gehört auch das Führen einer übersieht über die 

Art der gespeicherten personenbezogenen Daten und 

die Aufgaben, zu deren Erfüllung die Kenntnis der 

Daten erforderlich ist, sowie über deren regelmäßige 

Empfänger (Datens chutzregis ter) . 

- 9 -
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Das Datenschut zregister wurde vom Hauptamt und 

Rechnungsprüfungsamt mit Stand vom 1.11.1979 erst

mals herausgegeben. Zwischenzeitlich sind 19 

zusätzliche Anmeldungen eingegangen, von denen 

6 gemäß § 12 LDSG dem Landesbeauftragten für den 

Datenschutz zu melden waren. Aufgrund dieser 

Anmeldungen bereitet das Hauptamt z. Z. eine 

Fortschreibung des Datenschutzregisters vor. 

3.3 Geschäftsanweisung für die Abteilung Zentrale 

Datenverarbeitung 
Die in den vorhergehenden Datenschutzberichten 

bereits angekündigte Geschäftsanweisung für die 
Abteilung Zentrale Datenverarbeitung bei der Landes

hauptstadt Kiel ist vom Oberbürgermeister am 

12.8.1982 erlassen worden und am 13.8.1982 in Kraft 

getreten. 

Diese Geschäftsanweisung stellt für den Bereich der 

Datensicherung innerhalb des Rechenzentrums eine 

sinnvolle Ergänzung zu der 

_ Geschäftsa nweisung für den Einsatz der automati

sierten Datenverarb e itung bei der Landeshauptstadt 

Kiel vom 1.3.1979 und der 

_ Geschäftsanweisung zum Schutze der Datenträger 

in automatisierten Verfahren bei der Landeshaupt-

stadt Kiel vom 11.4.1 980 

dar. 

Sie regelt die organisatorischen und arbeitstechnischen 

Einzelheit en für den täglichen Dienstbetrieb der 

Abteilung ZDV (Sicherheitseinrichtungen, Zuständig

keiten, Verfahrensabläufe usw.) unter Berücksichtigung 

der für die Bere iche 
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Datensich~rheit und Datenschutz, 

VerfahrenQentwicklung und Pflege, 

Datenerfassung und 

Datenverarbeitung 

jeweils unterschiedlichen Anforderungen. 

Sie ist damit auch Basis fUr die Gestaltung der 

Zusammenarbeit mit anderen Ämtern der V~rwaltung. 

Die Geschäftsanweisung wird darUber hinaus insbe

sondere der Bestimmung des § 8 LDSG sowie den in der 

Anlage zum LDSG genannten Anforderungen (Zugangs

kontrolle, Abgangskontrolle, Speicherkontrolle, 

Benutzerkontrolle, Übermittlungskontrolle usw.) 

gerecht, nach denen die Verarbeiter personenbezogener 

Daten verpflichtet sind, die zur Gewährleistung der 

AusfUhrung des LDSG erforderlichen technischen und 

organisatorischen Maßnahmen zu treffen. 

Die PrUfung der Datensicherheit in dem gemeinsam mit 

der Stadtwerke Kiel AG betriebenen Rechenzentrum 

der Landeshauptstadt Kiel wird auch kUnftig einer 

der Schwerpunkte der Arbeit des Datenschutzbeauf

tragten darstellen. 

3.4 Datensicherung im manuellen Bereich 
Die Datensicherung in manuellen Bereichen der gesamten 

Verwaltung läßt sicherlich noch viele WUnsche offen. 

Sie ist vor allem geprägt durch das "Diktat der 

leeren Kassen", die ein erstrebenswertes Sicherheits

niveau in diesem Bereich nicht immer zulassen. Umso

mehr Beachtung ist den sogenannten "Kleinigkeiten" des 

täglichen Umgangs mit personenbezogenen Daten zu 

schenken. 

- 11 -
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Das bedeutet, daß 

- nach Dienstschluß sämtliche Diensträume, 

Schränke, Schreibtische und Fenster zu ver

schließen sind, 

_ während des Dienstes bei - auch nur kurzfristiger -

Abwesenheit der Mitarbeiter zumindest die Dienst

räume verschlossen und die Schlüssel mitgenommen 

bzw. bei einem Vertreter hinterlassen werden und 

_ Vorgänge mit schutzwürdigen Daten außerhalb der 

Dienstzeit nicht auf Tischen, Stühlen, Akten

böcken und dergleichen aufbewahrt werden. 

Der Datenschutzbeauftragte hat im Einzelfall ent

sprechende Hinweise gegeben. Dies gilt insbesondere 

für das Gebäude des Personalamtes, wo ein von Sach

verständigen der Polizei vorgeschlagenes kosteninten

sives Sicherungskonzept aus wirtschaftlichen Gründen 

nicht verwirkli cht werden konnte und daher weiterhin 

versucht werden muß, einen ausreichenden Schutz der 
Personaldaten mit vorhandenen Mitteln zu gewährleisten. 

3.5 Vorträge über Datenschutz und Datensicherheit 

Der Datenschutzbeauftragte hat - wie bereits in 

Vorjahren - auch in diesem Berichtszeitraum im 

Rahmen von Fortbildungsmaßnahmen des Personalamtes 

Referate über Datenschutz und Datensicherheit bei 

der Landeshauptstadt Kiel gehalten. 

Weiterhin hat das Gesundheitsamt von dem Angebot 

des Datenschut zbeauftragten Gebrauch gemacht, mit 

den Mitarbeitern der verschiedenen Fachämt er spezielle 

Fragen des Dat enschutzes zu erörtern. Diese Maßnahmen 

stellen aus der Sicht de s Datenschutzbeauftragten 

das wirksamst e Mitt e l zur allgemeinen Hebung des 
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Datenschutzbewußtseins innerhalb der Verwaltung 

dar, weil sie am ehesten geeignet sind, den be

troffenen Mitarbeitern ein Gespür für die 
( 

Sensibilität personenbezogener Daten im eigenen 

Fachbereich zu vermitteln. Es wäre daher wünschens-
. . 
wert, wenn das Interesse an dieser im vergangenen 

Berichtsjahr begonnenen Form der Mitarbeiterberatung 

weiter zunehmen würde. 
I 

3.6 Hinweise und Anregungen 

3.6.1 Übermittlung personenbezogener Daten, die nicht in 

Dateien gespeichert sind 

Bersonenbezogene Daten, die in Dateien verarbeitet, 
. ' ~.h. gespeichert, verändert, gelöscht oder aus 

Dateien übermittelt werden, sind nach den Bestimmungen 

des LDSG so vor Mißbrauch zu schützen, daß der Be

einträchtigung schutzwürdiger Belange des Betroffenen 

entgegengewirkt wird. 
Daraus ergibt sich die Frage, inwieweit ein Schutz 

personenbezogener Daten gegeben ist, die nicht in 

Dateien verarbeitet werden. 

Der Datenschutzbeauftragte hat hierzu in einer Rund

verfügung darauf hingewiesen, daß dem LDSG als Auf

fanggesetz spezielle datenschutzrechtliche Bestimmungen 

_ insbesondere für den Bereich der Datenübermittlung -

vorgehen, die a uch auf personenbezogene Daten außerhalb 

von Dateien anzuwenden sind. Dies sind im einzelnen 

Regelungen zur Amtsverschwiegenheit im öffentlichen 

Dienst, zur Schweigepflicht für besondere Berufsgruppen, 

zum Schutz von Melde- und Personenstandsdaten sowie 

z um Sozial- und Steuergeheimnis. 
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Darüber hinaus wurde angeregt, bei Datenübermittlungen 

aus Einzelakten, die nicht durch spezielle Schutzbe

stimmungen untersagt sind, die Regelungen des LDSG 

für die Datenübermittlung aus Dateien entsprechend 

anzuwenden, da die Form der Datenspeicherung im Einzel

fall mehr oder weniger zufällig sein kann und daher 

nicht ausschließliches Kriterium für den Datenschutz 

sein sollte. 

3.6.2 Mitteilung des Verwendungs zwecks auf Überweisungsträgern 

Die Arbeitsgruppe "Datenschutz der Bundesvereinigung 

der kommunalen Spitzenverbände" hat zur Frage der Zu

lässigkeit der Angabe des Verwendungszwecks auf Über

weisungsträgern in einem Ergebnispapier vom 8.3.1982 
festgestellt, daß diese Angabe sowohl für allgemeine 

Geldleistungen als auch für Sozialleistungen aus Gründen 

der Bestimmbarkeit der Geldleistung durch den Zahlungs

empfänger erforderlich und damit zulässig ist. Sie 

sollte jedoch auf das für eine zweifelsfreie Bestimm

barkeit durch den Empfänger erforderliche Maß reduziert 

sein. 

Für den Bereich allgemeiner Geldleistungen wurde als 

Begründung darauf hingewiesen, daß die Angabe des Ver

wendungszwe cks nach den Übermittlungsvorschriften der 

Datenschutzgesetze zulässig ist, weil sie zur recht

mäßigen Aufgabenerfüllung erforderlich ist. 

Bei Sozialleistungen ist die Offenbarung nach § 69 
Abs. 1 Nr. 1 SGB X ebenfalls zulässig, weil sie zur 

gesetzlichen Aufgabenerfüllung der Soz ialleistungsträger 

erforderlich ist. Dem Leistungsempfänger wird durch § 78 
SGB X gewährleistet, daß seine durch das Banküber

weisungsverfahren den Banken bekanntgewordenen per

sonenbezogenen Daten als Sozialgeheimnis zu wahren sind 

und nicht unb e fugt offenbart werden dürfen. Darüber 

hinaus sind sie durch das Bankgehe imnis geschützt. 
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Der Datenschutzbeauftragte stimmt dieser Rechtsauf

fassung zu. Er wird entsprechende Verfahren bei der 

Landeshauptstadt Kiel nicht beanstanden, soweit die 

Angabe des Verwendungs zwecks das zur Bestimmbarkeit 

erforderliche Maß nicht überschreitet. 

3.6.3 Aussagegenehmigung im Bereich des X. Buches Sozial

gesetzbuch 

Aufgrund der Bestimmungen zum Sozialgeheimnis ist auch 

die Zeugnispflicht und die Pflicht zur Vorlegung oder 

Auslieferung von SChriftstücken, Akten, Dateien und 

sonstigen Datenträgern gegenüber Gerichten nur noch 

unter besonderen, gesetzlich definierten Voraussetzungen 

(§§ 67 - 77 SGB X) zUlässig . Der Datenschut z beauftragte 

hat das Personalamt und die als Sozialleistungsträger 

bei der Landeshauptstadt Kiel tätigen Ämter auf diese 

Rechtslage hingewiesen und gebeten, Aussagegenehmigungen 

in diesem Bereich künftig nur bei einem Nachweis des 

besonderen Offenbarungstatbestandes zu erteilen . 

3.6.4 Haftpflichtversicherung durch Novellierung des 

Bundesdatenschutzgesetzes 

Die beabsichtigte Novellierung des Bundesdatenschutz

gesetzes sieht neben anderen Neuerungen auch einen 

"verschuldensunabhängigen Sc hadenersatzanspruch" vor, 

und zwar für Vermögens- wie für Nichtvermögensschäden, 

die durch Datenverarbeitung entstanden sind. 

In welcher Weise der Landesgesetzgeber diesen 

Regelungen dann im Rahmen einer Novellierung des 

Landesdatenschutzgesetzes folgen wird, ist z . Z. 

unklar. Der Datens c hut z be ~uftragte hat dennoch das 

Rechtsamt um eine Stellungnahme gebeten, inwieweit 

mögliche Haftpflichtansprüche gedeckt sind. Das 

Rechtsamt hat dazu ausgeführt , daß es für den 
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Deckungsschutz des Haftpflichtschadenausgleichs 

nicht darauf ankommt, ob der Schadenersatzanspruch 

ein Verschulden des Mitarbeiters voraussetzt. Ent

scheidend ist lediglich, daß es sich um einen gesetz

lichen Haftpflichtanspruch handelt, was bei Schaden

ersatzansprüchen aufgrund des LDSG der Fall wäre. Die 

Deckung von Schäden wäre innerhalb der gesetzlich 

vorgesehenen Höchstgrenze unbegrenzt. Zu beachten ist 

allerdings, daß auch in diesen Haftpflichtfällen der ver

einbarte Selbstbehalt von 500,-- DM für die Landes

hauptstadt Kiel gilt. 

3.6.5 Vierter Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für 

den Datenschutz 
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz hat dem 
Landtag am 25.1.1982 seinen "Vierten Tätigkeitsbericht" 

vorgelegt. In diesem Bericht sind Bemerkungen, Bean

standungen und Hinweise enthalten, die für die Arbeit 

bei der Stadtverwaltung von Interesse sein könnten. 

Der Datenschutzbeauftragte hat daher zur Information 

der Fachämter jeweils Auszüge gefertigt und diese zur 

Kenntnis und Beachtung bei der weiteren Aufgabener-

ledigung gegeben. 

3.6.6 Sammlung der Tätigkeitsberichte des Landesbeauftragten 

für den Datenschutz 
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz hat vor 

einiger Zeit im Landtag angeboten, die von ihm jährlich 

vorzulegenden Tätigkeitsberichte zu sammeln und ge

schlossen zu veröffentlichen. Dies ist im Laufe des 

Berichtszeitraums geschehen. 
Die vorliegende Sammlung enthält die ersten 4 Tätig-

keitsberichte des Landesbeauftragten für den Daten

schutz. Sie ist als Loseblattwerk aufgebaut und soll 

jährlich um den jeweils vorgelegten neuen Bericht 

ergänzt werden. 
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Der Datenschutzbeauftragte ist bei Interesse gerne 

bereit, nähere Informationen zur Berichtssammlung 

des Landesbeauftragten zu geben und Auszüge zu 

speziellen datenschutzrechtlichen Fragen zu übersenden. 

4 Feststellungen aus der Arbeit des Datenschutzbe

auftragten für das Berichtsjahr 1982 

4.1 Anfrag~n 

4.1.1 Einführun~ der Datenfernverarbeitung im 

Einwohnermeldeamt, Personalausweisdatei 

Das Einwohnermeldeamt wird in Kürze ihre bisher 

manuell geführte Melderegisterkartei automatisieren 

und über Bildschirmgeräte im Wege der Datenfernver

arbeitung fortführen. Diese Umstellung erfordert in 

Teilbereichen auch die Beteiligung des Datenschutz

beauftragten, soweit datenschutzrechtlich relevante 

Fragen - auch im Hinblick auf die bevorstehende 

Neufassung des Landesmeldegesetzes - berührt werden. 

Einer dieser Teilbereiche ist die DatenspeiCherung 

für das Personalausweiswesen. Durch die Automation 

des Melderegisters ergab sich die Frage, ob neben 

der Personalausweisnummer auch die Speicherung der 

Kontrollnummer datenschutzrechtlich zulässig ist 

und ob Daten über inakt~ell gewordene Personalausweise 

bis zu elner gewissen Anzahl im Datens~tz erhalten 

bleiben dürfen. 

Der Datenschutzbeauftragte hat gegen diese Maßnahm~n 

keine Bedenken erhoben , soweit durch die Neufassung 

des Landesmeldegeset ze s für die Zukunft keine ein

schränkenden Regelungen getroffen werden. 
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4.1.2 Mitteilungsdienst des Einwohnermeldeamtes 

an die Kirchen 
Im Laufe des Berichtszeitraums wurde die Daten-

übermittlung an öffentlich-rechtliche Religions

gesellschaften vom Listenausdruck auf den Austausch 

von Magnetbändern umgestellt. Die übermittlung 

sogenannter Lang- oder Kurzdatensätze ist dabei 

sowohl von der Zugehörigkeit zu einer Kirchengemeinde 

als auch von der evtl. unterschiedlichen Glaubens-

richtung innerhalb der Familie abhängig. Das bedeutet, 

daß Langdatensätze nur für jeweilige Kirchenmitglieder 

und Kurzdatensätze nur für deren Familienangehörige 

übermittelt werden dürfen, die nicht derselben oder 

keiner Religionsgesellschaft angehören. 

Aus programmtechnischen Gründen ist jedoch beim Wegzug 

oder Sterbefall eines Nichtmitgliedes der Kirchen die 

spätere Zuordnung zu einer Familie im Rahmen des Mit

teilungsdienstes nicht mehr möglich, so daß in diesen 

Fällen der Anspruch einer Religionsgesellschaft auf 

Mitteilung dieser Änderung in Form des Kurzdatensatzes 

nicht feststellbar ist. Um das Auskunftsrecht der 

Kirchen dennoch zu gewährleisten, hat das Hauptamt, 

Abt. ZDV, vorgeschlagen, den Kirchen ~ Wegzüge 

und Sterbefälle als Kurzdatensatz mitzuteilen und sie 

zu verpflichten, die Datensätze, die ihrem Grunddaten

bestand nicht zuzuordnen sind - weil kein Familien

angehöriger Mitglied der jeweiligen Kirche ist - weder 

maschinell noch manuell zu verarbeiten. 

Der Datenschutzbeauftragte hat dieser Verfahrens

regelung zugestimmt, zumal auch der Innenminister des 

Landes SChleswig-Holstein mit Runderlaß vom 21.12.1979 

die für die Datenübermittlung an öffentlich-rechtliche 
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Religion~gesellschaften nach § 10 Abs. 2 LDSG 

erforderLiche Voraussetzung, daß bei dem Empfänger 

ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen sind, 

hinsichtlich der evangelischen und der katholischen 

Kirche vorläufig als erfüllt angesehen hat. 

4.1.3 Einsichtnahme der Polizei in das Melderegister 

Der Innenminister des Landes SChleswig-Holstein hat 

in verschiedenen Runderlassen darauf hingewiesen, daß 

die Einsichtnahme der Polizei in die Melderegister 

außerhalb der norma len Dienstzeit der Meldebehörden 

auch nach Inkrafttreten des Bundes- und des Landes

rneIdegesetzes zulässig bleibt und daß ferner der 

Einsatz neuer technischer Mittel bei der Speicherung 

der Meldedaten die Möglichkeit der polizeilichen 

Einsichtnahme nicht ausschließen darf. 

Zur Gewährleistung dieser Datenübermittlung im Zuge 

der geplanten Automatisierung des Melderegisters wird 

das Einwohnermel de amt der Polizei außerhalb der Dienst

stunden den für eigene Zwecke zusät zlich im COM-Ver

fahren verfilmten und regelmäßig aktualisierten Daten

bestand zur Einsi chtnahme mittels Lesegerät zur Ver

fügung stellen. Der Umfang der auf diese Weise bekannt

gegebenen Daten entspricht dem derzeitigen Auskunfts

recht der Poliz e i. Es soll g emäß § 35 des Entwurfs 

des LandesrneIdegesetzes in dieser Form auch nach 

Inkrafttreten des neuen Melderechts für eine üeergangs

zeit erhalten bleiben, soweit die darin vorgesehene 

Beschränkung der Datenübermittlung wegen der besonderen 

Art der Speicherung im Melderegister nicht oder nur 

mit unverhältnismäßig hohem Aufwa nd mög l ich ist. 
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Der Datenschutzbeauftragte hat gegen das beab

sichtigte Verfahren keine Bedenken erhoben. Dies 

gilt auch für den Zeitraum einer gesetzlich be~ 

stimmten übergangsregelung nach Erlaß des neuen 

Landesmeldegesetzes. Die ebenfalls diskutierte 

Möglichkeit der Überlassung von jeweils aktuali

sierten Filmduplikaten des Datenbestandes zur 

ständigen Verfügung der Polizei wird dagegen für 

melde- und datenschutzrechtlich nicht vertretbar 

gehalten. 

4.1.4 Übermittlung voti Einwöhrte~d~ten art Ad~eßbuchverlage 

Für die Neuauflage des Kieler Adreßbuches hat ein 

Verlag im Berichtszeitraum um die Übermittlung von 

Namen und Anschriften aller mindestens 18 Jahre alten 

Kieler Einwohner gebeten. 
Der Datenschutzbeauftragte hat dieser Datenüber

mittlung unter Berücksichtigung der Interessen der 

Allgemeinheit einerseits und schutzwürdiger Belange 

des Einzelnen andererseits in der Form zugestimmt, daß 

_ aufgrund öffentlicher Bekanntmachungen die Möglich

keit eingeräumt wird, der Aufnahme in das Adreß

buch generell oder teilweise (Namens- oder Straßen

verzeichnis) zu widersprechen, 

_ bestehende Auskunftssperren berücksichtigt werden, 

bei besonders sChutzwürdigen Personen, die in 

Einrichtungen leben und für diese Anschrift 

gemeldet sind (z.B. psychisch Kranke, Behinderte, 

Pflegebedürftige) eine persönliche Einwilligung 

bzw. die ihrer gesetzlichen Vertreter vorliegt 

und 

_ durch städtische Dienststellen betreute Einwohner 

für die aufgrund persönlicher Umstände ein be

sonderes Schutzinteresse gegeben sein könnte, 

besonders auf ihr Widerspruchsrecht hingewiesen 

werden. 

, 

- 20 -



- 20 -

Dem Verlag wurde weiterhin zur Auflage gemacht, 

die übermittelten Daten nur für Zwecke des Adreß
buchs zu verwenden und die Datenträger nach Gebrauch 

an die Landeshauptstadt Kiel zurückzugeben. 

4.1.5 übermittlung von Meldedaten Verstorbener 
Der Datenschutzbeauftragte ist in einigen Fällen 

um Stellungnahme gebeten worden, ob der Austausch 

von Meldedaten Verstorbener zur rationelleren Auf

gabenerfüllung innerhalb der Stadtverwaltung Kiel 

datenschutzrechtlich zulässig ist. Im einzelnen 

handelt es sich um Mitteilungen des Einwohnermelde

amtes an das Sozialamt zur Bereinigung von über

weisungslisten für die Sozialhilfe und die Aussonderung 

von Mitteilungen über die Anerkennung als Schwerbe

hinderter sowie an das Ordnungsamt zur Aktualisierung 

der Dateien über Kraftfahrzeugzulassungen und Führer-

scheininhaber. 

Der Datenschutzbeauftragte hat in diesen Fällen keine 

Bedenken gegen einen Datenaustausch geäußert, da eine 

Beeinträchtigung schutzwürdiger Belange von Betroffenen 

i.S. des LDSG nicht gegeben ist und der Datenschutz 

nicht unnötig zu einer Erschwerung des Verwaltungs

handelns führen darf. Die empfangenden Ämter haben 

jedoch für eine ausreichende Datensicherung Sorge zu 

tragen. 

4.1.6 Auskünfte aus dem Melderegister an politische Parteien 

Eine politische Partei hat im Rahmen ihres Auskunfts

rechts bei der Beteiligung an Wahlen gebeten, ihr 

Einwohnerdaten nach ihren Erfordernissen auf Magnet

platten (Disketten) zur Verfügung zu stellen. Die 

Inanspruchnahme soll dabei jeweils auf Zeiträume kurz 

vor den Wahlen beschränkt werden. 
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Dieser Bitte konnte - unabhängig von einer möglichen 

übernahme der Daten auf andere Datenträger - nicht 

entsprochen werden, weil nach einem hierzu ergangenen 

Erlaß des Innenministers die übermittelten Unter
lagen, also auch die auf Magnetplatten gespeicherten 

Daten, nach der Wahl zu vernichten sind. Dadurch soll 

erreicht werden, daß zum gegebenen Zeitpunkt nur die 
Namen, Vornamen und Anschriften wahlberechtigter Bürger 

in listenmäßiger Zusammenfassung ausgedruckt werden. 

4.1.7 Geburtsdaten auf Wahlunterlagen 
Beim Datenschutzbeauftragten wurde im Rahmen der 

Kommunalwahl 198 2 kritisiert, daß auf den Wahlbenach

richtigungskarten das Geburtsdatum des Wahlberechtigten 

angegeben ist. Eine Nachfrage beim zuständigen Fach

amt ergab, daß der Ausdruck des Geburtsdatums nach 

den geltenden Wahlrechtsbestimmungen bei Landtags- und 

Kommunalwahlen zur Empfängerbestimmung bei Namens

gleichheiten zulässig und damit datenschutzrechtlich 

nicht zu beanstanden ist. Der Landesgesetzgeber ist 

insoweit einem aufgrund datenschutzrechtlicher Bedenken 

für Bundestags- und Europawahlen normierten Verbot 

dieser Angabe nicht gefolgt. 

Im Hinblick auf den Ausdruck des Geburtsdatums in 

den Wählerverzeichnissen hat der Innenminister des 

Landes SChleswig-Holstein auf Vorschlag des Landes

beauftragten für den Datenschutz jedoch einer Regelung 

zugestimmt, nach der das Geburtsdatum auf Antrag des 

Wahlberechtigten während der Auslegungsfrist un-

kenntlich gemacht wird. 

4.1.8 Datenaustausch zwischen Amt für Schulwesen und 

Einwohnermeldeamt 
Das Einwohnermeldeamt übermittelt dem Amt für Schul-

wesen nach entsprechenden Erlassen des Innenministers 
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regelmäßig Daten schulpflichtiger Kinder und Jugend

licher 4.1.,lr Überwachu,ng der Schulpflicht . 

Dem Amt für Schulwesen ist dabei aufgefallen, daß 

zum Teil Kinder ausländischer Mitbürger in den 

Schulen an- bzw. abgemeldet werden, die dem Einwohner

meldeamt nicht bekannt sind. Der Datenschutzbeauftragte 

wurde hierzu um Stellungnahme gebeten, ob das Amt 

für Schulwesen das Einwohnermeldeamt über diese Fälle 

informieren darf. Er hat diese Datenübermittlung gemäß 

§ 10 LDSG für zulässig erachtet, weil sie zur recht

mäßigen Aufgabenerfüllung des Empfängers (überwachung 

der Meldepflicht) erforderlich ist. 

4.1.9 übermittlung von Personenstandsdaten an Vormund

schaftsgerichte und Jugendämter 

Im Zuge der überarbeitung der Dienstanweisung für 

Standesbeamte ist durch den Innenminister eine Über

prüfung der Mitteilungspflichten der Standesbeamten 

an Vormundschaftsgerichte und Jugendämter erfolgt. 

Der Deutsche Städtetag - Landesverband Schleswig 

Holstein - hat hierzu die Datenschutzbeauftragten 

bzw. Fachämter der kreisfreien Städte Schleswig

Holsteins um Stellungnahme unter Berücksichtigung 

datenschutzrechtlicher Gesichtspunkte gebeten. Die 

Prüfung ergab , daß die Mitteilungen der Standesämter 

(Geburtsmi tteilungen und solche über die rechtswirk

same Anfechtung der Ehelichkeit eines Kindes) für 

die Jugendämter die Grundlage zur Einleitung der 

gesetzlichen Amtspflegschaften und -vormundschaften 

für minderjährige nichteheliche Kinder bilden. 

A~f diese Handhabung kann auch unter Berücksichtigung 

schutzwürdiger Belange der Betroffenen nicht ver

zichtet werden. 

- 23 -



- 23 -

Ein Wegfall oder auch nur eine wesentliche Ein

schränkung der Anzeigepflicht der Standesämter 

würde es den Jugendämtern unmöglich machen, die 

ihnen gesetzlich übertragenen Aufgaben zu erfüllen, 
da sie auf andere Weise nicht in jedem Fall erfahren 

würden, ob sie für ein Kind Vormund oder Pfleger 

geworden sind. 

4.1.10 Einsichtnahme in Archivakten 
Der Datenschutzbeauftragte wurde um Stellungnahme 

zu einem Antrag auf Einsichtnahme in Akten des 

Stadtarchivs gebeten. 
Da es sich nicht um Auskünfte aus Dateien handelt, 

werden die Vorschriften des LDSG formalrechtlich 

nicht berührt. Der Datenschutzbeauftragte vertritt 

dennoch die Auffassung, daß auch bei einem nach der 

Aktenordnung grundsätzlich zulässigen Einsichts-

recht schutzwürdige Belange des Betroffenen ent

sprechend den Grundsätzen des LDSG berücksichtigt 

werden sollten. Er hat daher im vorliegenden Fall 

aufgrund des sehr sensiblen Akteninhalts empfohlen, 

die Akteneinsicht zu verweigern und den Inhalt, soweit 

er für Ansprüche des Antragstellers bedeutsam ist, 

durch zuständige Mitarbeiter der Verwaltung fest-

stellen zu lassen. 

4.1.11 übermittlung personenbezogener Daten 

psychisch Kranker 
Das Gesundheitsamt speichert im Rahmen seiner 

psychiatrischen Beratungsstelle Daten psychisch 
Kranker, die von dort betreut werden. Der Datenschutz

beauftragte wurde durch Anfrage einer Betroffenen 

um Prüfung gebeten, ob eine von ihr befürchtete 

Weitergabe dieser Daten von Amts wegen an die 
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Gesundheitsbehörde eines künftigen Wohnortes 

rechtlich zulässig ist. 

Im vorliegenden Fall wird weder das LDSG (keine 

Auskunft aus Datei en) noch das Sozialgeheimnis 

(keine Sozialleistung i.S. des SGB) berührt. Eine 

vorbeugende Datenübermittlung an die Gesundheits

behörde .des künftigen Wohnorts der Betroffenen war 

jedoch aufgrund der Bestimmungen über die Amtsver

schwiegenheit im öffentlichen Dienst und den Schutz 

von Privatgeheimnissen (§§ 77 LBG, 9 BAT, 203 StGB) 

zu untersagen, da das Gesetz über psychisch Kranke 

des Landes Schle swig-HOlstein eine derartige In

formationspflicht nicht vorsieht. Das Gesundheits

amt wurde darauf hingewiesen, daß eine Datenüber
mittlung in diesen Fällen nur auf Anforderung anderer 

Gesundheitsbehörden im Rahmen der Amtshilfe möglich 

ist, wobei die rechtlichen Voraussetzungen der Hilfe

gewährung sehr eng auszulegen sind. 

4.1.12 Hinweis auf Datenspeicherung in Antragsformularen 
Beim Landesbeauftragten für den Datenschutz wurde 

von einer Kieler Bürge rin Kritik gegen die "Ein

willigungsklausel" im WOhngeldantrag hinsichtli ch 

der Verarbeitung ihrer personenbe zogene n Daten 

in einem automatisierten Verfahren erhoben. Die 

Prüfung ergab, daß eine formelle Einwilligung zur 

Datenverarbeitung in den von der Landeshauptstadt 

Kiel benutzten Wohngeldanträgen nicht enthalten 

und nach dem LD SG au ch ni cht erforderlich ist, da 

die Datenerhebung nach den Bestimmungen des Wohn

geldge setzes erfolgt. Dagegen ist der im Antrags

formular enthaltene Hinweis auf die Geset zmäßigkeit 

der Datenerhebung im LDSG vorges chrieben und ni cht 

zu beanstanden. 
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4.1.13 Auskunft über den Bezug von Sozialhilfe 

gegenüber der Ausländerbehörde 
Nach § 71 SGB X ist das Sozialamt nicht mehr 

berechtigt, der Ausländerbehörde mitzuteilen, daß 

ein bestimmter Ausländer Sozialhilfe erhält. Dies 

hat zur Folge, daß der Ausweisungstatbestand des 

§ 10 Abs. 1 Nr. 10 Ausländergesetz wegen fehlender 

Kenntnis der hierfür erforderlichen Tatsachen für 

die Ausländerbehörde nicht mehr vollziehbar ist. 

Der Datenschutzbeauftragte vertritt hierzu die 

Auffassung, daß der Datenschutz nicht zur Ver

hinderung gesetzlicher Aufgabenerledigung führen 

darf und beide Bereiche in einem ausgewogenen Ver

hältnis zueinander stehen sollten. Er begrüßt daher 

eine Initiative des Bundesministers für Jugend, 

Familie und Gesundheit, durch Erweiterung der in 

§ 71 SGB X vorgesehenen Offenbarungs tat be stände die 

Rechtsgrundlage für diese Datenübermittlung zu 

schaffen. 

4.1.14 Amtshilfe des Amtes für Familienhilfe für das 

Kreiswehrersatzamt 
Das Amt für Familienhilfe erstellt für das Kreis-

wehrersatzamt im Wege der Amtshilfe Stellungnahmen 

bei Anträgen von Wehrpflichtigen auf Zurück- oder 

Freistellung vom Wehrdienst oder von Wehrübungen. 

Der Datenschutzbeauftragte hat gegen die Abgabe dieser 

Stellungnahmen über persönliche Verhältnisse der 

Betroffenen Bedenken erhoben, weil diese Praxis ggfs. 

einen Verstoß gegen das Sozialgeheimnis beinhaltet. 

Das Amt für Familienhilfe ist von seiner Aufgaben

steIlung her als Sozialleistungsträger i.S. des SGB 
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anzusehen. Es unterliegt somit dem Sozialgeheimnis, 

das eine Datenübermittlung im Wege der Amtshilfe 

gemäß § 68 SGB X auf den Namen, die Geburtsdaten und 

die Anschrift des Betroffenen sowie den Namen und die 

Anschrift seines derzeitigen Arbeitgebers beschränkt. 

Inwieweit diese Beschränkung durch eine Einwilligung 

des Betroffenen im Rahmen der Datenerhebung ersetzt 

werden kann oder die Datenerhebung generell nicht 

auch durch Sozialarbeiter der Wehrbereichsverwaltung 

erfolgen kann, wird z. Z. geprüft. 

Beanstandungen 

Unberechtigte Weitergabe von Melderegisterkarten 

Im Laufe des Berichtszeitraums wurden einem Abgeordneten 

des sChleswig-holsteinischen Landtags unzulässig 

angefertigte Fotokopien von Melderegisterkarten zuge

spielt, die zudem Zusätze und Hinweise (Strafen, 

Haftzeiten, rassische Zugehörigkeit) enthielten, 

deren Speicherung nach den derzeitigen Meldebestimmungen 

nicht mehr zul ä ssig ist. Der Datenschutzbeauftragte 

hat die rechtswidrige Weitergabe dieser Daten bean

standet und die Angelegenheit mit dem Landesbeauf

tragten für den Datenschutz erörtert. 

Es wurde veranlaßt, daß 

- die Mitarbeit e r des Einwohnermeldeamtes auf die 

Unzulässigkeit spezieller Angaben au f der Melde

registerkarte sowie auf die Verpflichtung zum 

Datengeheimnis besonders hingewiesen wurden 

und 

besonders sensible ode r diskriminierend wirke nde 

Daten der o.g. Art - sowei t sie ni cht zwischen

zeitlich gelöscht wurden - gemäß § 15 LDSG 

gesperrt werd en. 
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Eine generelle Löschung dieser Daten - z.B. im 

Rahmen der Mikroverfilmung - ist aufgrund einer 

Stellungnahme des Innenministers an den Landes

beauftragten für den Datenschutz vom 8.6.1982 

nicht erforderlich. 

Die Frage der Aufbewahrung und Löschung von Melde

daten wird in dem in Vorbereitung befindlichen Landes

meldegesetz besonders geregelt werden. Der Daten

schutzbeauftragte hält es daher für sinnvoll, die 
praktische Umsetzung dieser und weiterer Neuregelungen 

des Melderechts nach Inkrafttreten des Landesmelde

gesetzes im Rahmen einer Geschäftsanweisung für das 

Einwohnermeldeamt konkret festzulegen. Ein ent
sprechender Auftrag des Fachdezernenten liegt bereits 

vor. 

Angabe von Gründen für das Ausscheiden aus dem 

Dienst in Rundverfügungen 
Die durch Rundverfügung bekanntgegebenen Hinweise 

über das Ausscheiden von Mitarbeitern aus dem Dienst 

der Landeshauptstadt Kiel enthalten stets besondere 

Zusätze, wie z.B. 

- wegen Berufsunfähigkeit 

- wegen Erwerbsunfähigkeit 
_ wegen Gewährung des Altersruhegeldes 

usw., um die Beendigung des Dienstverhältnisses näher 

zu begründen. 
Nach Auffassung des Datenschutzbeauftragten sind 

diese Zusätze nicht erforderlich und greifen unnötig 

in die Privat sphäre des betroffenen Mitarbeiters ein. 

Er hat daher gegenüber dem Personalamt Bedenken gegen 

diese Praxis geäußert und angeregt, künftig auf die 
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genannten Zusätze zu verzichten. 
Das Personalamt ist nach Abstimmung mit dem 
Personalrat dieser Anregung leider nicht gefolgt, 

weil eine Beeinträchtigung sChutzwürdiger Belange 

der Mitarbeiter von dort als nicht gegeben bzw. 

im Verhältnis zum Mitteilungszweck als vertretbar 

angesehen wird. 

Offenbarung von Sozialdaten für die Forschung 

und Planung 
Zwischen der Landeshauptstadt Kiel, Der Magistrat, 

vertreten durch das Jugendamt, als Auftraggeber 

und Mitarbeitern der Fachhochschule Kiel, Fachberei ch 

Sozialwesen, als Auftragnehmer, wurde im Dezember 

1980 ein Werkvertrag zur Durchführung einer wissen

schaftlichen Untersuchung "Heimeinweisung durch das 

Jugendamt Kiel" geschlossen. 

Das Vertragsverhältnis beinhaltet u.a. auch die 

Offenbarung von Sozialdaten durch das Jugendamt, 

die nach den ab 1.1.1981 in Kraft getretenen 

Bestimmungen des SGB X für Zwecke der Forschung und 

Planung nur nach vorheriger Genehmigung der zu

ständigen obersten Bundes- oder Landesbehörde zu

lässig ist. Diese Genehmigung lag dem Jugendamt 

nicht vor. Sie wird nach Auffassung des Dat enschutz

beauftragten auc h durch e ine vorhergehende Genehmigung 

eigener Selbstve rwaltungs or gane ni cht erset zt, so 

daß die ab 1.1.1 981 erfolgte Übermi t tlung von 

Sozialdaten zu beanstanden war. 

Das Jugendamt wurde gebete n , die na ch neuem Recht 

erforderli che Genehmigung des Kul t usmi nisteriums 

unverzügli ch nachzuholen und bis zu deren Vorlage 

keine weit ere Offenba rung vo n So zialdate n vor zunehmen. 
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Weiter abe von Namen und Anschriften von As 1-

bewerbern an Verbände der freien Wohlfahrts e 
Der Sozialausschuß der Landeshauptstadt Kiel hatte 

im Jahre 1981 beschlossen, den Verbänden der freien 

Wohlfahrtspflege Mittel fUr eine "Weihnachtsaktion" 

zugunsten der in Kiel lebenden Asylbewerber zur 

VerfUgung zu stellen. Zu diesem Zweck hat das 
Sozialamt der Arbeitsgemeinschaft der freien Wohl

fahrtsverbände auf deren Antrag Namen und Anschriften 

der Asylbewerber Ubermittelt. 

Das Sozialamt unterliegt als Sozialleistungsträger 

dem Sozialgeheimnis nach den Bestimmungen des SGB. 

Die Offenbarung personenbezogener Daten ist danach 

nur zulässig, soweit der Betroffene im Einzelfall 

eingewilligt hat oder eine gesetzliche Offenbarungs

befugnis nach den §§ 68 - 77 SGB X vorliegt. Diese 

Voraussetzungen waren im vorliegenden Fall nicht 

gegeben, so daß die erfolgte DatenUbermittlung zu 

beanstanden war. Erschwerend kam hinzu, daß die 
Daten des betroffenen Personenkreises aus mehreren 

GrUnden besonders schutzbedUrftig waren und die 
DatenUbermittlung ohne irgendwelche Auflagen erfolgt 

ist. 
Es mußte im Nachhinein zur Kenntnis genommen werden, 

daß die Daten nicht nur fUr die beabsichtigten 

Sonderrnaßnahmen zu Weihnachten, sondern auch zur 

Vergabe an andere Stellen verwandt wurden. 
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5 Zusammenfassende Bemerkungen 

5.1 Datenschutzbewußtsein 

Der Datenschutzbeauftragte kann - wie bereits in seinem 

2. Tätigkeitsbericht - erneut ein wachsendes Dateri

schutzbewußtsein innerhalb der Verwaltung feststellen. 

Eine Viel zahl von Anfragen beweist, daß Verwaltungs

handeln nicht mehr allein unter dem Gesichtspunkt zweck

mäßiger Aufgabenerfüllung gesehen wird, sondern die 

Achtung schutzwürdiger Interessen des betroffenen 

Bürgers - auch unabhängig vom formalistischen Datei

begriff des LDSG - einen immer höheren Stellenwert 
einnimmt. Dennoch ist ein "Totpunkt" noch lange nicht 

erreicht. Dies gilt insbesondere für Bereiche über

kommender Handlungsstrukturen, in denen vermeintliche 

Sachzwänge den Persönlichkeitsschutz immer noch in den 

Hintergrund drängen und der betroffene Bürger sein 

"ungutes Gefühl" dem Vertrauen in die Rechtmäßigkeit 

des Verwaltungshandelns unterordnet. Dennoch ist dieses 

Vertrauen wichtig - sowohl beim Bürger als auch beim 

Mitarbeiter in der Verwaltung -, wenn Datenschutz nicht 

zum "Gängelband" öffentlicher Aufgabenerledigung werden 

soll. 

Der Datenschutzbeauftragte sieht seine Aufgabe deshalb 

auch nicht darin, spektakuläre Verstöße gegen das 

Datenschutzrec ht anzuprangern , weil dies mehr Ver

unsicherung als Hilfe bedeuten würde, sondern in einer 

partnerschaftlichen Zusammenarbeit auf der Suche nach 

zweckmäßigen Lösungen, die dennoch datenschutzrecht

lich vertretbar sind. 

Er wird seine Tätigke it in diesem Sinne kontinuierlich 

fortset zen und neben der Beratung in Einzelfällen 
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den Mitarbeitern auch künftig durch Vorträge und 

Veröffentlichungen in der Rundverfügung generelle 

Anstöße zur Überprüfung eigenen HandeIns geben. 

5.2 Verordnung zu § 8 Landesdatenschutzgesetz 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz hat in 

seinem 3. Tätigkeitsbericht auf die Beziehung zwischen 

Technologiewandel bei der Datenverarbeitung und 

Datenschutz hingewiesen. Neue Techniken, Verfahren 

und Konzeptionen der automatisierten Datenverarbeitung 

werfen neue Datenschutzprobleme auf. Der Datenschutz 

ist daher nichts Statisches. Er muß sich neben 

ändernden Rechtssituationen auch neuen Verarbeitungs

formen anpassen. Dies beinhaltet ein Überdenken 

bisheriger technischer und organisatorischer Daten

sicherungsmaßnahmen dahingehend, ob sie den Anforderungen 

neuer Technologien (Büroautomation, Telekommunikation) 

noch gerecht werden. 

Der Gesetzgeber ha t in § 8 Abs. 2 LDSG die Landes

regierung ermächtigt, durch Rechtsverordnung die 

in der Anlage zu dieser Bestimmung genannten An

forderungen der Datensicherung (Zugangskontrolle, 

Abgangskontrolle, Speicherkontrolle, Übermittlungs

kontrolle usw.) entsprechend dem Entwicklungsstand 

fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen und Be

triebsweisen, die mit Erfolg in der Praxis erprobt 

worden sind, fortzuschreiben. 

Diese Fortschreibung ist bisher leider noch nicht 

erfolgt. Der Datenschutzbeauftragte würde es begrüßen, 

wenn im Rahmen einer entsprechenden Rechtsverordnung 

nicht nur der Einsatz neuer Datensicherungsverfahren, 

sondern auch die Anwendung der bisherigen, der 

Anlage zu § 8 LD SG nur global definierten Sicher-
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heitsanforderungen konkreter geregelt werden würde. 

Er stimmt darüber hinaus mit dem vom Landesbeauftragten 

für den Datenschutz erhofften Grundkonsens überein, 

daß Hersteller Systeme erst anbieten und Verwaltungen 

diese Systeme erst einsetzen dürfen, nachdem sich 

beide davon überzeugt haben, daß die Integrität, d.h. 

das Persönlichkeitsrecht der betroffenen Bürger, 

hinreichend gewährleistet ist. 

5.3 Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes 

Die Datenverarbeitung soll transparenter werden, 

dem Bürger mehr Rech te einräumen und den Datenschutz

beauftragten wirksamere Kontrollmöglichkeiten er

öffnen. Mit dieser Zielsetzung hat das Bundesinnen

ministerium im April 1981 einen Gesetzentwurf zur 

Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes vorgelegt. 

Schwerpunkte der Novellierung sind 

- die Einführung eines verschuldensunabhängigen 

Schadensersatzanspruchs für Vermögens- und Nicht

vermögensschäden, 

_ ein kostenloses, erweitertes Auskunftsrecht des 

Bürgers, 

_ eine stärkere Zweckbindung ücermittelter Daten, 

_ eine Einbeziehung der " Datenerhebung" in die 

Datenverarbeitung, 

_ ein besonderer Kündigungsschutz f ü r betriebliche 

Datenschutzbeauftragte sowie 

_ eine Erweiterung der Kompetenz der Aufsichts

behörden der Länder. 
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Mit der Entscheidung über die Koalitionsvereinbarung 

vom Herbst 1982 ist zumindest bis zum März 1983 nicht 

damit zu rechnen, daß der vorliegende Referenten

entwurf weiterverfolgt wird. Dies beruht in erster 

Linie auf unterschiedlichen Rechtsstandpunkten der 

Koalitionspartner zur Frage des Datenschutzes im 

Sicherheitsbereich. 
Der Datenschutzbeauftragte hält für den Bereich der 

Kommunalverwaltung eine Novellierung des derzeitigen 

Datenschutzrechts nicht für erforderlich, da die 

bisherigen allgemeinen und zunehmend auch bereichs

spezifischen Datenschutzregelungen (Melderechtsrahmen

gesetz, Sozialgesetzbuch) den Persönlichkeitsschutz 

des Bürgers nach seiner Auffassung ausreichend gewähr

leisten. Er sieht in Novellierungsbestrebungen zudem 

auch die Gefahr einer Verbürokratisierung des Daten

schutzes bis hin zur Schaffung einer "Datenverkehrs

ordnung", die durch übertriebene Reglementierungen 

den Datenschut z auch beim Bürger eher in Frage stellt, 

als ihm nüt zt. 

Neufassung des LandesrneIdegesetzes 
Der Bundestag hat in der letzten Legislaturperiode 

eine grundlegende Neuordnung des Meldewesens in Angriff 

genommen und durch Verabschiedung des Melderechts

rahmengesetzes (MRRG) vom 16.8.1980 erstmals auch 

konkrete datens chutzrechtliche Regelungen für diesen 

Bereich normiert. 

Das MRRG verpflichtet die Länder, innerhalb von 2 

Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes ihr bisheriges 

Melderecht entsprechend anzupassen. Diese Anpassung 

ist trotz der Fristsetzung für den Bereich des Landes 
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SChleswig-Holstein bisher leider nicht erfolgt. 

Es liegt jedoch der Entwurf eines Landesmelde

gesetzes (LMG) unter BerücksiChtigung der Rahmen

gesetzgebung vor, der eine Lösung für eine Reihe 

bisheriger datenschutzrechtlicher Probleme im 

Meldewesen enthält. 

Im Gegensatz zum bisherigen LMG, das ausschließlich 

die Meldepflichten der Bürger regelt, sieht der 

Entwurf der neuen LMG genaue Vorschriften über den 
Umfang der Daten, die von den Meldebehörden erhoben und 

gespeichert werden dürfen, vor und legt im einzelnen 

fest, welche Daten an andere Behörden oder an private 

Stellen übermittelt werden können. Die bereits im 

LDSG festgelegten Schutzrechte des Bürgers, wie 

das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person 

gespeicherten Daten und die Möglichkeit, diese Daten 

unter bestimmten Voraussetzungen berichtigen, sperren 

oder löschen zu lassen, sind ebenfalls berücksichtigt 

und auf die speziellen Belange des Meldewesens ab-

gestellt worden. 

Der Datenschutzbeauftragte begrüßt die vorgenannten 

Regelungen, weil sie über den bisherigen Schutz der 

Meldedaten durch Amtsverschwiegenheit und LDSG hinaus 

insbesondere dem Bürger die Verarbeitung seiner 

Daten transparent machen und dazu beitragen werden, 

ein gerade in diesem Bereich weit verbreitetes 

Unbehagen abzubauen. 

5.5 Archivgesetz 
Die Speicherung und Nutzung archivierter Daten-

bestände ist nach wie vor ein kritischer Punkt des 

Datenschutzes. Die damit verbundenen Probleme 
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werden sich in Zukunft noch verstärken, je mehr 
an die Stelle bisher archivierter Altakten maschinen

lesbare Datenträger treten, die auf kleinstem Raum 

aufbewahrt werden können und aufgrund der modernen 

EDV-Technik in Sekundenschnelle zur Verfügung stehen. 

Hier ergibt sich ein Spannungs feld zwischen wissen

schaftlicher Forschung und dem Persönlichkeitsschutz 

des Bürgers. Zum einen gehört es zur Aufgabenstellung 

der Archive, ihre Datenbestände der wissenschaftlichen 

Nutzung zu öffnen, zum anderen darf der Forschung 

jedoch kein Freibrief zum beliebigen Umgang mit den 

Daten der "Beforschten" erteilt werden. Es bedarf daher 

der gesetzgeberischen Definition der als Offenbarungs

befugnis im § 15 LDSG normierten Begriffe "Wissen

schaftliche Nutzung" und "Unerläßlichkeit" sowie einer 

klaren Aussage zur Notwendigkeit des Personenbezugs 

der verwendeten Daten. Dies gilt auch für die Weiter

gabe von Daten Verstorbener, da auch sie u.U. die 

Persönlichkeitsrechte von noch lebenden Personen 

verletzen kann. 

Die Aktenordnung der Landeshauptstadt Kiel regelt in 

bezug auf Archivakten im wesentlichen das Verfahren 

der Aussonderung und Aufbewahrung. Sie enthält jedoch 

keine Aussage über den dabei zu beachtenden Persönlich

keitsschutz der Betroffenen. Dies beginnt schon bei der 

Frage, ob überhaupt eine Speicherung diskriminierender 

oder für den Betroffenen ungünstiger personenbezogener 

Daten in Archivakten notwendig ist, wenn kein Grund 

zu der Annahme besteht, daß durch eine Löschung 

schutzwürdige Belange des Betroffenen beeinträchtigt 

werden. 
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Dem Datenschutzbeauftragten ist bekannt, daß die 

Archivreferenten der Länder seit geraumer Zeit über 

entsprechende Landesregelungen beraten. Er würde 

es daher begrüßen, wenn der Landesgesetzgeber die 

bestehenden Konflikte in absehbarer Zeit durch 

Erlaß eines Archivgesetzes beseitigt. 

5.6 Gebühr für Dateiauskünfte 

Der Datenschutzbeauftragte hatte in seinem 2. 

Tätigkeitsbericht angeregt, auf die Gebühr für 

Auskünfte an Bürger über die zu ihrer Person ge

speicherten Daten zu verzichten. Mit dieser Frage 

hat sich auch der Rechnungsprüfungsausschuß in 

seiner Sitzung vom 27 . Januar 1982 befaßt. Er konnte 

sich s. Z. jedoch nicht zu einem Verzicht auf die 

Gebühr entschließen und hat vorgeschlagen, die 

künftige Entwicklung abzuwarten. 

Nach Kenntnis des Datenschutzbeauftragten ist im 

Jahr 198 2 eine Inanspruchnahme der Dateiauskunft 

durch interessierte Bürger ni c ht erfolgt . Er hält 

es daher nach wie vor für sinnvoll, auf eine Gebühren

erhebung für diese Auskünfte zu verzichten. Die 

Gefahr eines Mißbrauchs wird hierbei nicht gesehen. 

Dies entspricht auch den Erfahrungen des Innenministers 

des Landes SChleswig-Holstein, der lt . Pressemit

teilung der Landesregierung vom 2 .1 2.1982 auf einer 

Verbandstagung darauf hinwies , daß, obwohl das 

Datenschut zbewußtsein der Bürger inzwischen ge -

schärft sei, auch bei einem weitgehenden Verzicht 

auf die Erhebung von Auskunftsgebühren das teilweise 

befürc htete "Lahmlegen" von VJirtschaft und Verwaltung 

durch eine Flut von Auskunftsbegehren ausgebl i eben sei. 
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Die Anregung des Da t enschutzbeauftragten stützt 

s i ch we iterhin auf Be st rebungen der Bundesregierung, 

im Rahmen einer Novell ierung des Bundesdatenschutz

ges e tzes e i n kos t enlos es Auskunftsrecht über die 

zur eigenen Person gespe icherten Daten zu normieren. 

Eine entsprechende Rege lung ist zudem bereits im 

Melderechtsrahmengesetz enthalten und wird auch in 

die Neufa s s ung de s Landesmeldegesetzes übernommen 

werden. 

J "4. Januar 1983 

RECHNUNGSPRüFUNGSAMT 
der Landeshauptstadt 

Kiel 

\ 

We herich 
Magistratsdirektor 



Zu Punkt S..ß. der Tag8sordnung 

Der Stadtpräsident Kiel, den 7. April 1983 

Geschäftliche Mitteilung 

Nachfolgend gebe ich Ihnen folgenden Appell des Ortsbeirates Ravensberg/ 
Brunswik als Geschäftliche Mitteilung zur Kenntnis: 

Ortsbeirat Ravensberg/Brunswik Kiel, den 25. März 1983 

Betreff: Hansastraße 48 

Berichterstatter: Ratsherr Rösser 

Antrag: liDer Ortsbeirat Ravensberg/Brunswik appelliert an die Ratsversammlung 
und den Magistrat der Stadt Kiel, 

mit der für die Glaubwürdigkeit eines Rechtsstaates erforderlichen Klar
heit und Konsequenz deutlich zu machen, daß 

- rechtswidrige Handlungen von Mitbürgern - hier diejenigen der Besetzer 
des Hauses Hansastraße 48 in Kiel - unter allen Umständen nicht durch 
Gewährung öffentlicher Mittel in irgendeiner Form nachträglich sanktio
niert werden können und dürfen; 

- ein weiteres Kommunikationszentrum in Kiel angesichts bereits vorhandener 
Einrichtungen und im Hinblick auf die akute Notlage der öffentlichen 
Haushalte nicht finanzierbar ist; 

_ infolgedessen Mittel der Stadt Kiel für die Hansastraße 48 unter keinerlei 
Gesichtspunkten zur Verfügung gestellt werden. 11 

Die Begründung ergibt sich aus dem Antrag. 

Der Ortsbeirat hat diesem Antrag in seiner Sitzung am 9. Februar 1983 mit Mehr
heit zugestimmt. 

Sauerbaum 

Nach Aufruf dieses Tagesordnungspunktes schließt sich eine Aussprache an. 

Kenntnis genom men. 
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Steueramt Kiel, den L?L( März 1983 Kämmerei- und 

Geschäftliche Mitteilung 

Betr
o

: Finanzielle Hilfe des Landes für die kreisfreien Städte 

Die Ratsversammlung der Landeshauptstadt Kiel hat in ihrer 

Sitzung am 16. Dezember 1982 auf Antrag der SPD-Ratsfraktion 

eine Entschließung zur Finanzlage Kiels mit einer Auffor

derung an das Land beschlossen, im Hinblick auf die ausge

prägte Finanznot der kreisfreien Städte einen Vorwegabzug in 

Höhe von 30 Mio DM aus der Finanzausgleichsmasse vorzunehmen. 

Gleichzeitig wurde die Landesregierung aufgefordert, allen 

Maßnahmen entgegenzutreten, die Steuersenkungen zu Lasten der 

Kommunen vorsehen, insbesondere der Gewerbesteuer. 

Ferner wurde der Landesrechnungshof aufgefordert, erneut die 

kommunale Finanzsituation, insbesondere die der kreisfreien 

Städte zu begutachten. 

Der Beschluß der Ratsversammlung wurde mit Schreiben vom 10. 

Januar 1983 dem Präsidenten des Schleswig-Holsteinischen 

Landtages und am gleichen Tage dem Ministerpräsidenten des 

Landes Schleswig-Holstein zugeleitet. 

Die Antwort des Chefs der Staatskanzlei auf die Eingabe an den 

Ministerpräsidenten ergibt sich aus der beigefügten Fotokopie 

(Anlage 1). 

Danach können wir nicht damit rechnen, daß eine für die kreis

freien Städte verbesserte Finanzausstattung kurzfristig vom 

Landtag beschlossen wird. 
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Es muß daher Aufgabe der Stadt bleiben, durch eine Fort

setzung ihrer intensiven Sparbemühungen selbst Beiträge 

zur Bewältigung der gegenwärtigen Finanznot zu leisten. 

Hochheim 

Anlage 

Kenntnis genommen. 

J \ 
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Der Chef der Staats kanzlei 
des Landes Schleswig - Hoistei n 
~ftszekhen - S t K 2 3 0 - B. N r. 5 3 / 8 3 
(Im Antwortsmreiben bitte angeben) 

2300 Kiel 1, den t, M ä r z 1 9 8 3 
POSTFACH 11 33 
Landeshaus, Düstembrooker Weg 70 
Femspremer 5961/ Durmwahl 596 2416 

An den 

Magistrat der Landeshauptstadt Kie 

Lande$haupt 
Der M i' 

Hat 
,· 1/" 

I · ~ 
-' 

i Rathaus Landeshauptst 
Der Mar;islr t 

Kämrl1e ·el- und S\ 
1983 j 

2300 Kiel EIlig.: 

AL o 1 

3 4 5 

r-Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Luckhardt, 

sehr geehrter Herr Bürgermeist e r Hochheim, 

mit Schreiben vom 10. Januar 1983 hatten Sie Ministerpräsident 

Dr. Barschel die Finanzlage der Landeshauptstadt Kiel geschildert 

und ihm den Beschluß der Ratsver samml ung mitgeteilt, Maßnahmen 

Zur kurzfristigen Ve r be sser ung der Leistungsfähigkeit der kreis

freien Städte zu treffen. Der Ministerpräsident hat mich gebeten, 

Ihnen zu antworten und Ihnen die Haltung der Landesregierung 

zu dieser Auffor der ung darzuleg en . 

Die Landesregierung vertritt die Auffassung, daß auf der Grund

lage der zur Zeit vorli egen den Zahlen begründete Entscheidungen 

noch nicht getroffen werden könn e n. Sie wird die Entwicklung 

bis einschließlich 1982 und die voraussichtliche Entwicklung 

im Jahre 1983 in ihre Prüfungen einbeziehen und sodann nach 

sorgfältiger Überlegung und einem ausführlichen Abstimmungs

prozeß mit den kommunalen Landesverbänden entscheiden, ob sie 

eine Änderung des Finanzausgleichsgesetzes vorschlagen sollte und 

wie ggf .e ine solche Änderung aussehen könnte. 

Die Landesregierung verkennt nicht, daß sich die finanzielle 

Lage der Kommunen seit 1981 deutlich verschlechtert hat. Sie 

hält jedoch kurzfristig wirksam werdend e Verä nderungen des 

kommunalen Finanzausgleichs für nicht angezeigt, da dessen 

Ausgleichssystem bereits von sich aus einer ungleichen Entwicklung 
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der Finanzkraft einzelner Kommunen entgegenwirkt. So 

erhalten die kreisfreien Städte im Jahre 1983 aufgrund 

ihrer überproportional rückläufigen Steuereinnahmen 

22,7 Mio DM mehr Schlüsselzuweisungen als 1982. Das 

bedeutet eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 

17,9 %. Dabei ist auch zu berücksichtigen, daß die 

Verbesserungen des Finanzausgleichs im Jahre 1982 zu

gunsten der kreisfreien Städte auch heute noch fort-

wirken. 

Außerdem muß jeder Eingriff in das Finanzausgleichs

system schon deshalb sorgfältig bedacht werden, weil 

jede Verschiebung der Gewichte zugunsten einzelner 

Empfänger Belastungen anderer mit sich bringt. Die 

kommunalen Landesverbände beurteilen daher auch die 

bisher hierzu der Landesregierung unterbreiteten 

und öffentlich diskutierten Vorschläge unterschiedlich. 

Die Landesregierung geht schließlich auch davon aus, 

daß die Kommunen noch stärker als bisher prüfen müssen, 

wie sie in ihrem eigenen Verantwortungsbereich ihre 

Ausgabenbelastung verringern und die Entwicklung der 

Einnahmen fördern können. 

Ich hoffe, daß ich Ihnen mit diesen Ausführungen die 

Auffassung der Landesregierung erläutern konnte und 

daß diese Haltung Ihr Verständnis findet. 

~: 



ia 
An 

das Büro des Stadtpräsidenten 

h i e r 

J)b. //10 
, ~ 

,-.... • ~"L-~ ... ~~" ' ;J 

SPD-RATSFRAKTION KIEL 

Kiel, 22. Februar 1983 

Betrifft: Energiebedarf der städtischen Gebäude 

1. Wie 
den 
und 

2. Wie 
Öl, 

K 1 ein e A n fra g e 
zur Sitzung der Ratsversammlung am 10. März 1983 

hat sich der Energiebedarf der städtischen Gebäude in 
letzten 5 Jahren unter Berücksichtigung der Anschlußwerte 
der klimatischen Verhältnisse entwickelt? 

hoch war in dem genannten Zeitraum jeweils der Anteil von 
Kohle, Gas und anderen Energieträgern? 

3. Welche Möglichkeiten sieht der Magistrat, über die bisherigen 
Ergebnisse der Arbeitsgruppe "Energieeinsparung" und "Betriebs
überwachung" hinaus zusätzliche Energie zu sparen? 

4. Wie hoch werden die Kosten für die vorgeschlagenen Investitionen 
geschätzt, sind sie rentierlieh, wenn ja, in welchem Zeitraum? 

Begründung: 
Der Energiebedarf der Stadt ist vor allem unter zwei Gesichtspunkten 
von besonderem Interesse: 1. Ist es unter Umständen möglich, bei 
Ausnutzung vorhandener, bewährter technischer Möglichkeiten, die 
Kosten für Brenn- und Einsatzstoffe zumindestens nicht weiter steigen 
zu lassen und 2. jede Form von Energieumwandlung belastet die Umwelt. 
Eine Verringerung des Energiebedarfs ist ein Beitrag zum Umweltschutz. 

gez. Bernd Löwner 

bitte wenden 



Stadtbaurat 
Magistrats. 

Barteis 

Kenntnis genommen. 

beantwortet die Anfrage 1m Namen des 
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zu Punkt der Tagesordnung 

Ratsfraktion DIE GRÜNEN Kiel, den 11.04.1983 

Kleine Anfrage 

zur Ratsversammlung am 21. April 1983. 

&etr.l Drastische Bestrafungsmethoden in der rechtsradikalen Koranschule 

der "Türkischen Gemeinschaft" in Kiel-Gaarden 

Am 18. Januar berichteten die Ki~ler Nachrichten über drastische Bestrafungs

methoden in einer Koranschule in Gaarden - Kinder sollen Schläge auf die Fuß

sohlen erhalten haben, bei einigen Kindern soll Salz auf dabei entstandene 

offene Wunden gestreut worden sein. Die Stadt Kiel ist über diese Erziehungs

methoden bereits in einem Schreiben vom 15. November 1982 informiert worden. 

Diese Foltermethoden sollen in der Koranschule im Haus der "Türkischen Ge

meinschaft" angewandt worden sein. Die "Türkische Gemeinschaft Kiel" ist 
\ 

Teil der rechtsradikalen "Türk Föderation", deren Vorstandsmitglied Serdar· 

gelebi der Beteiligung an dem Papst-Attentat beschuldigt wird. Sie wird den 

faschistischen "Grauen Wölfen" zugerechnet. 

Ich frage den Magistratl 

1. Sind wegen der geschilderten Vorgänge in der Koranschule staatsanwaltli

che Ermittlungen eingeleitet worden und wie ist ggfs. der Stand der Er-

mittlungen? 
2. Inwieweit hat sich die Stadt Kiel (Ordnungsamt, Jugendamt) eingeschaltet 

und welche Schritte sollen behördlicherseits ergriffen werden? 

Reide Z i e fuß 

Stadtrat Möller beantwortet die Anfrage im Namen des Magistra ts. 

Kenntnis genommen. 



zu Punkt 7c de~ Tagesordnung 

Ratsfraktion DI3 GR~ Kiel, aen 12 • .April 1983 

Kleine Anfrage 

,!etr., i'olge'tiirkungen des IDy,,'-Strukturkonzeptes 

Sehr geehrter Herr Stadtpräsident Sauerbaum! 

Ich bitte darum, nachfolgende Kleine Anfrage in der Ratsversammlung am 21. 

April beantworten zu lassen. 

Die Verwirklichung des HD\I{-Sanierungskonzeptes wird nicht ohne Auswirku.ngen 

auf andere Sektoren der Kieler 'wirtschaft und des Arbei tsmarktes sowie auf 

den Sozialhaushalt der Stad t Kiel bleiben. Diesbezügliche konkrete Angaben 

\iä.ren für die Gesamtbewertung des Problems von großer 'viichtigkei t. Ich frage 

daher den Magistrat, 

1. Welche Folgewirkunge~ für die verschiedenen \tiirtschaftsbranchen und für \ 

die an sie gekoppelten Teilarbeitsmärkte im Bereich der Stadt Kiel wer

den sich bei einer Realisierung des HD\I{-Sanierungskonzeptes ergeben? 

(bitte nach Möglichkeit konkret aufschlüsseln) 

2. Welche Mehrbelastungen werden bei Realisierung des HDW-Strukturkonzeptes 

in absehbarer Zeit auf den Sozialhaushalt der Stadt Kiel zukommen? KBnnen 

diesbezüglich konkrete Prognosen ermittelt werden? 

3. Welche Anliegen der Stadt Kiel wurden bislang von offiziellen Vertretern 

der Stadt Kiel mit Vertretern der Landesregierung, des HDW-Vorstands und 

des HDW-Aufsichtsrates sowie der Gewerkschaften hinsichtlich des HDW-Sa

nierungskonzeptes problematisiert - mit welchen Ergebnissen bzw. Zwischen-

ergebnissen? 

Stadtrat Dr. Moll beantwortet die Anfrage 1m Namen des Magistrats. 

Kenntnis genommen. 



I\UF (0 

Zu Punkt der Tagesordnung 

Herrn 
Stadtpräs ident Sauerbaum 

h i e r 

SPD-RATSFRAKTION KIEL 

Ratsherr H.G. Schultz 

431) 901-2527 ODER 2528· BANKVERBINDUNG: KIELER SPAR- UND LEIHKASSE KONTO 106443 · RATHAUS, 2300 KIEL 1 

Kiel, 12. April 1983 

Betrifft: ~leine AnfrDge zum T'hema "Sonderbedarfszuweisungen nach 
§ 21 des Finanzausgle ichsgesetzes " 

Sehr geehrter Herr Sauerbaum, 

ich b~tte Sie, die nachs t ehende 

K 1 e :L n e .i.': .. nf'r age 

auf d ie Taeesordnung der nächs ten Sitzung der Hatsver samml ung zu 
s e tzen. 

1. In welcher höhe und gegebenenfall s für welche Maßnahmen 
sind der Landeshauptstadt Kie l jährlich seit 1978 Sonder
bedarfszuweisungen durch die Landesregi erung gewährt worden ? 

2. Seit wann ist die unzureichende Behandlung der Landeshauptstadt 
Kiel bei der Gewährung von Sonderbedarfszuweisungen seitens 
der L9.ndesregierung mit den bis zum 1. J anua r dieses Jahres 
gestundeten Gewerbesteueraußenständen der VVK begründet worden? 

3 . rrrifft es demgemäß zu, daß di e Landeshauptstadt Kiel auch vor 
d i esem Zeitpunkt nur ger inge Sonderbedarfszuweisungen erhalten 
hat? 

4. Be s teht über die b isher zugesagten b2W. in Aussicht gestell ten 
Sonderbedarf szuwe isungen eine Chance,auch für den Neubau der 
Kindertagesttätte Ga arden eine nennenswerte Sonderbedarfszuwe isung 
zu erhalten . 

5 . Trifft e s zu, daß d i e Landesregierun g e s abgelehnt hat, zur 
Fi.nanzierung de s Brückenbauw2rks am Hauptbahnhof e i ne Sonder
bedarfszuweisung 2'1 gewähren. 

Be .. d _ grun ung: 
Die Landeshauptstadt Kiel bekl agt se1t J ahren eine unzureichende 
Behandllln rr i m kommunalen Finanzausgleich sei t en s der Landes r egierung. 
~ie s gil t Unach Auffassu~g der :?PD-Fra~t.i~n ni cht. nur. für die 
Schlüsselzuweisune;en, dlC Zuwel sungt'ltfur ubergemelndl lche Aufgaben 
SOWie f ür d.i.e Er f Ullune; besondere r Auf gaben als Landeshauptstadt, 
sondern auch für die Sonderbedarfszuw8isungen nach § 21 de s Fi nanz-
au sgl eichsge setzes. 
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Angesichts der Tatsache, daß die Landesregierung der Landes
hauptstadt Kiel in den vergangenen Jahren nur geringe Beträge 
zur Verfügung gestellt hat, ist die Gewährung höherer Zuweisungen 
nach Erledigung der oben genannten Gewerbesteuerangelegenheit 
unbefriedigend niedrig, zumal bei der VVK in diesem Jahr daraufhin 
ein Liquiditätsverlust in der Größenordnung von rund 20 Millionen DM 
entsteht, der sich letztlich in einer geringeren Konzessionsabgabe 
an die Stadt Kiel auswirken muß. Aus diesen Gründen ist es unver
ständlich, daß die Landesregierung sich bisher nicht in der Lage 
gesehen hat, eine nennenswerte Sonderbedarfszuweisung für den 
Neubau der Kindertagesstätte Gaarden sowie für das Brückenbauwerk 
am Bahnhof zur Verfügung zu stellen. 

gez. Hans Günter Schultz 

Die Anfrage wurde mit der Zusam menstellung nachgereicht, die Dringlichkeit bei 
der Beratung der Tagesordnung anerkannt. 

Bürgermeister 
Magistrats. 

Hoc h h e i m beantwortet die Anfrage im Namen des 

Kenntnis genommen. 



zu Punkt der Tagesordnung 

Ratsfraktion DIE GRÜNEN Kiel, den 28. März 1983 

Große Anfrage 

Sehr geehrter Herr Stadtpräsident! 

Ich bitte darum, nachfolgende Große Anfrage zur Durchführung der Volkszählung 

in Kiel auf die Tagesordnung der Ratsversammlung am 21. April zu setzen. 

Betr., Durchführang der Volkszählung 

Ich frage den Magistrat, 

1. Wieviele Zähler _ aufgeschlüsselt nach Behörden- und Verwaltungsstellen 80-

~ie sonstigen Bereichen - werden zur Durchführung der Volkszählung in Kiel 

eingesetzt? 

2. Wie und anhand welcher "Schulungsmaterialien" und Gesetzesunterlagen wurde~ 

die Zähler auf die Durchführung der Volkszählung vorbereitet? 

3. Welche Umstände haben dazu geführt, daß einige Magistratsmitglieder aus ih

ren Mitarbeiterkreisen keine Zähler zur Verfügung stellen wollten? 

Welche Bedenken wurden diesbezüglich von den Magistratsmitgliedern geäus-

sert? 

4. Wie hoch ist die für die Befragung in Kiel aufzuwendende Arbeitszeit? 

5. In welchen Dienststellen kommt es wegen des Arbeitseinsatzes von Bedienste

ten bei der Stadt Kiel zu Bearbeitungsengpässen? 

6. Welche Kosten sind der Stadt Kiel bislang aus der Volksbefragung entstanden 

Und wie schlüsseln diese sich auf? 

7. Werden weitere Kosten auf die Stadt Kiel zukommen und wie schlüsseln diese 

sich auf? 

8. Während eines Gespräches am 20. Januar 1983 mit Vertretern des Deutschen 

Städtetages, LV Schleswig-Holstein, zum Thema Städtefinanzen äußerte Innen-
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minister Claussen "eine gewisse Sorge" im Hinblick auf die bevorstehende 

Volksbefragung, die möglicherweise "weitere negative tlberraschungen für 

die großen Städte" bringen könne. Welche weiteren negativen tlberraschun

gen waren konkret gemeint und in welchem Umfang ist die Stadt Kiel hier

von betroffen? 

9. Wie hoch ist die Gesamtkostenbelastung der Stadt Kiel festgelegt bzw. wie 

hoch wird sie geschätzt? 

10. Die Durchführung der Volksbefragung wird insgesamt ca. 380 Mio DM kosten. 

Wie schlüsseln sich diese Kosten nach Bund, Länder und Gemeinden auf und 

wie ist es zu dieser Aufschlüsselung gekommen? 

11. Trifft es zu, daß keine rechtliche Verpflichtung für die Gemeinden be

steht, für die Durchführung der Volksbefragung Haushaltsmittel bereit

zustellen? 

Wenn ja, aus welchen Gründen wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen für 

1983 nicht auf diese Tatsache hingewiesen? 

12. In der Beantwortung des Magistrats auf die Kleine Anfrage der SPD-Frak

tion vom 25. 02. 1983 wird darauf hingewiesen, daß für die Aufbewahrung 

der ausgefüllten Erhebungsbögen "die erforderlichen Maßnahmen" getroffen 

seien. Um welche Maßnahmen, die eine sogenannte "ausreichende Datensi

cherheit" gewährleisten sollen, handelt es sich hierbei konkret? 

13. Wie lange, von wann bis wann, werden die gesammelten Erhebungsbögen von 

der Stadt Ki el aufbewahrt? 

14. In der Beantwortung des Magistrats auf die Kleine Anfrage der SPD-Fraktion 

vom 25. 02. 1983 wird bezüglich des Abgleichs mitgeteil t , daß die Zähler 

die Angaben aus dem Einwohnermelderegister mit den Angaben aus den Zähl

papieren abzustimmen verpflichtet sind. Wie konkret und unter welchen 

äußeren Umstaenden (z.B. während des Schalterverkehrs) geschieht der Ab

gleich? 

15. Wie ist sichergestellt, daß Dritte nicht doch unbewuß t und ungewollt Ein

sicht in die ge s ammelten persönlichen Daten bekommen? 

16. We lche Personenkreise haben zu welchen Tageszei t en und Nachtzeiten Zugang 

zum Einwohnerme l deregister der Stadt Kiel? 

17. Trifft es zu, daß das Einwohnermelderegister auch des Nachts jederzeit 

von Beamt en de r Polize i e ingesehen werden kann? 

- 3 ... 
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18. Trifft es zu, daß Beamten der Polizei ohne Begleitung städtischer Be

diensteter Zugang zum Einwohnermelderegister gewährt wird? 

19. Wird eine Statistik über die Inanspruchnahme des Einwohnermelderegisters 

durch Beamten der Polizei geführt? Falls ja, welche Angaben werden darin 

aufgeführt? 

20. Die Prüfungen des Landesdatenschutzbeauftragten haben auch 1982 Verstöße 

und Mißbräuche gegen die Datenschutzbestimmungen ergeben. Bemängelt wur

de u.a., daß Behörden die Druckerzeugnisse ihrer Computer nur unzurei

chend gegen unbefugte Einsichtnahme schützen. Bei Prüfungen im privat

wirtschaftlichen Bereich war die Aufsichtsbehörde immer wieder auf Aus

künfte gestoßen, die vermuten lassen, daß öffentliche Stellen gegen das 

Datenschutzgesetz verstoßen haben (s. Bericht des Landesdatenschutzbe

auftragten SH 1982 und "Demokratische Gemeinde", Heft 3, 1983). Wurden 

diesebezüglich auch auf Behörden der Stadt Kiel bezogene Mängel festge

stellt? 

Wenn ja, welche Mängel wurden diesbezüglich beanstandet und wie sollen 

diese Mängel beseitigt werden? 

21. Wurden auch für die Stadt Kiel Mängel in der Hinsicht festgestellt, daß 

z.B. in Altbeständen von Einwohnermelderegistern die Vermerke "Zigeuner" 

oder "Jude" IlU löschen · vergessen worden sind? Wurden ähnliche Mängel be

anstandet? Wenn ja, welche? 

22. In der Beantwortung der Kleinen Anfrage der SPD-Fraktion vom 25. 02. 83 

Wird mitgeteilt, daß nach Aufbewahrung, Vollständigkeitsprüfungen und 

Nacherhebungen die Zählpapiere "sobald wie möglich" an das Statistische 

Landesamt weitergegeben werden. Sie werden dort gesammelt und auf die 

maschinelle Verarbeitung, die anschliessend in der Datenzentrale Schles

Wig-Holstein vorgenommen wird, vorbereitet. 

Was konkret ist unter "Vorbereitung auf die maschinelle Verarbeitung" zu 

Verstehen? Handelt es sich hierbei z.B. ausschließlich um eine mechani

sche Vorbereitung von Hand (z.B. Auseinandertrennen der Erhebungsbögen, 

Nachzeichnungen mit Bleistift usw.) oder werden auch weitere Abstimmun

gen mit anderen Datenregistern vorgenommen? 

23. Bei der tlbernahme auf maschinelle Datenträger in der Datenzentrale SH, 

so heißt es in der Beantwortung der Kleinen Anfrage der SPD-Fraktion vom 

25. 02. 1983, werden die Daten 'Name, Vorname, Telefonnummer, Postleit

Zahl, Schule, Hochschule, Anschriftbezeichnungen, Name und Anschrift der 

Arbeitsstätte' nicht übertragen. Gleichwohl gelangen diese Daten aber an 
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das Statistische Landesamt , wo die Vorbereitung auf die maschinelle Ver

arbeitung vorgenommen wird, und mit den auf die maschinelle Verarbeitung 

vorbereiteten Erhebungsbögen auch an die Landesdatenzentrale. 

Was geschieht mit diesen Daten, die zu rein statistischen Zwecken über

flüssig sind, dennoch im Statistischen Landesamt und in der Landesdaten

zentrale? 

Zu welchen sonstigen Zwecken werden sie benötigt? 

24. Unterstellt, die in Frage 23 genannten persönlichen Daten, die zu rein 

statistischen Zwecken überflüssig sind, werden weder im Statistischen Lan

desamt noch in der Landesdatenzentrale benötigt; weshalb werden sie dann 

nicht konsequenterweise sofort nach Abstimmung mit den gemeindlichen Ein

wohnermelderegistern gelöscht? 

25. Außer den genauen Persönlichkeitsdaten (siehe Frage 23) ist auf jedem Fra

gebogen eine Kennziffer, ein sogenannter Streifencode, vermerkt. Weshalb? 

26. Die Befrager müssen eine Zusatzliste mit sich führen, auf der sie Namen 

und Kennziffer der befragten Bürger extra eintragen. Weshalb? 

27. Was verbirgt sich hinter der Kennziffer? 

28. Die Fragebögen werden nicht etwa nach der maschinellen Verarbeitung in der 

Landesdatenzantrale vernichtet, sondern anschliessend aufbewahrt. Weshalb 

werden sie aufbewahrt und wie lange? Was geschieht mit der Zusatzliste? 

29. Nach der Abstimmung der ausgefüllten Fragebögen mit dem Einwohnermeldere

gister können auch andere Ämter ihre Daten mit denen der korrigierten Mel

deregister "abgleichen"; oder wie Professor Steinmüller es formulierte, 

"Rasterfahndung breitet sich aus wie die Karnickel in Australien, da das 

die einfachste Operation ist, die ein Computer ausführen kann." Besteht 

z.B. die Möglichkeit, daß das Wohnungsamt nun nach Bürgern fahndet, die 

Wohngeld beziehen, aber nicht "berechtigt" sind? 

Besteht z.B. die Möglichkeit, daß nun die Ausländerbehörde nach illegal in 

der BRD lebenden Ausländern fahndet? 

30. Trifft es zu, daß aus einem internen Schriftwechsel zwischen dem schles

wi g·-ho lsteinischen Innenministerium und den Bürgermeistern und Amtsvor

stehe rn der Gemeinden hervorgeht, daß erwogen worden ist, Zählern eine 

- so woertlich - "Kopfprämie" für aufgefundene, aber nicht im Einwohner

melderegister verzeichnete Einwohner zu zahlen? 

31. Trifft ebenso zu, daß aus dem genannten Schriftwechsel hervorgeht, daß 

alle Verweigerungsfälle in einer gesonderten tlbersicht zusammengefaßt 

werden sol len? 
- 5 -
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32. Trifft ebenso zu, daß die Daten standhafter Verweigerer von Amts wegen 

in die Zählpapiere eingetragen werden sollen? 

Wenn ja, wie sollen die Daten in diesen Fällen erhoben werden bzw. wie 

werden die erforderlichen Auskünfte von wem eingeholt, wenn doch die 

betreffenden Personen keine Auskünfte geben? 

33. Der "Morgenpost" vom 17. 03. 1983 war zuentnehmen, daß der Deutsohe 

Städtebund SH Empfehlungen an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden 

herausgegeben hat, nach denen offensiv gegen Volksbefragungsgegner vor

gegangen werden soll. So sollen laut Städtebund-Empfehlungen keine öf

fentlichen Räumlichkeiten für entsprechende Veranstaltungen zur Verfü

gung gestellt werden, Zähler sollen durch die Androhung von Bußgeldern 

zur Mitarbeit gezwungen werden und BoykottinitiatiTen soll verboten wer

den, auf Woohenmärkten und in Fußgängerzonen Informationsstände aufzu

bauen. Die Stadt Kiel gehört dem Deutschen Städtebund nicht an, sondern 

dem Deutschen Städtetag. Gleichwohl sind Fälle bekannt geworden, daß die 

Stadt Kiel bezüglich der Beantragung von Informationsständen von Boykott

Initiativen ähnlich den Empfehlungen des Deutschen Städtebundes gehandelt 

hat. 

In wievielen und welchen Fällen und wie begründet hat die Stadt Kiel Boy

kott-Initiativen untersagt, in ihrem Sinne Öffentlichkeitsarbeit machen 

zu können? (bitte die konkreten Fälle angeben) 

34. Sin d von anderer Stelle, z.B. Innenministerium, Städtetag usf., an die~ 

Stadt Kiel ähnliche Empfehlungen, Erlasse, Vorschriften, Richtlinien usf. 

wie die des Deutschen Städtebundes herangetragen worden und in welchem 

Umfang hat sich die Stadt Kiel danach gerichtet? 

35. Der Deutsche Bundestag hat am 21. Februar 1983 ein Gesetz über die Durch

führung einer Repräsentativstatistik der Bevölkerung und des Erwerbsle

bens (Mikrozensusgesetz) beschlossen, die im Anschluß an die Volkszählung 

jährlich bis 1990 durchgeführt werden soll. Wie zur Volkszählung 1983 

sollen jeweils umfangreiche Erhebungen über persönliche Daten der in der 

Bundesrepublik lebenden Menschen vorgenommen werden, allerdings mit einem 

Auswahlsatz von 0,1 von Hundert bis 1 von Hundert der Bevölkerung. In 

welchem Umfang und wie wird sich die Stadt Kiel an der Durchführung die

ser jährlich durchzuführenden Mikrozensus-Erhebungen beteiligen und wel

che Kosten entstehen der Stadt dadurch? 

36. Zu welchen konkreten Zwecken (bitte detailliert alle beabsichtigten Zwek

ke anführen) dienen die Durchführung der Volksbefragung 1983 und die 

Durchführung der dann anschliessend jährlich stattfindenden Mikrozensus-
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erhebungen? 

Begründung: Ergibt sich jeweils aus den konkreten Fragestellungen; an

sonsten wird auf das Bedürfnis großer Bevölkerungeteile nach konkreter 

und ~fassender Informationsmitteilung sowie auf zusätzliche mündliche Be

gründungen zur Sitzung der Ratsversammlung am 21. April 1983 verwiesen. 

r.. 
(?.zz,~~~ 
Sö~~hsen 

Da mehrere Ausfertigungen der Großen Anfrage auf der Tribüne verteilt worden 

sind, verzichtete Ratsherr S ö n n ich sen auf das Verlesen der einzelnen 

Fragen. 

Oberbürgermeister 

des Magistrats. 

Kenntnis genom men. 

L u c k h a r d t beantwortet die Anfrage im Namen 



An 
das Büro des Stadtpräsidenten 

h i e r 

]iJ.430 SPD-RATSFRAKTION KIEL 

Kiel, 2 . März 1983 

Betrifft: Hörerentgelte in der Volkshochschule 

A n t rag 
zur Sitzung der Ratsversammlung am 10.3.1983 

Die Ratsversammlung möge beschließen: 

Die von der Ratsversammlung im Rahmen der Haushaltsberatungen 
beschlossene Erhöhung der Hörerentgelte in der Volkshochschule 
wird rückgängig gemacht, da sich die angestrebten Mehreinnahmen 
nicht realisieren lassen. 

Begründung: 
Die von der Ratsversammlung mehrheitlich beschlossenen Gebühren- ~ 

erhöhungen bei der Volkshochschule sollten nach den Vorstellungen 
der Verwaltung Einnahmeverbesserungen für die Stadt in Höhe von 
rund 300.000 DM erbringen. Schon jetzt zeichnet sich ab, daß dieses 
Ziel nicht erreicht werden kann. Die Volkshochschule hat bereits 
jetzt einen Rückgang der Hörer um rund 14 % festgestellt. Die da
durch entstehenden Einnahmeausfälle liegen voraussichtlich um 
das Doppelte höher als die angestrebten Mehreinnahmen. 
Deshalb erscheint eine Revision der Ratsversammlungsentscheidung 
nicht nur aus bildungspolitischen, sondern vor allem auch aus 

finanziellen Gründen dringend geboten . 
Weitere Begründung mtmdlich. 

gez. Bernd Löwner 

f.d.R. 

bit te wenden 



Ratsherr 
antrag: 

Tschorn stellt namens der CDU-Fraktion folgenden Änderungs-

"Die von der Ratsversammlung im Rahmen der Haushaltsberatungen 
beschlossene Erhöhung der Hörerentgelte für das Herbstsemester 83 
wird ausgesetzt." 

Ratsherr L ö w n e r (SPD) teilt dazu mit, daß die SPD-Fraktion dem Antrag 
die Zustim mung geben wird, da er zu einem gleichen Ergebnis führt. 

Beschluß: Nach Antrag. 
Der Beschluß ergeht ohne Gegenstirn men bei 2 Enthaltungen. 

- Über den SPD-Antrag - Drs. 130 - wird nicht mehr abgestim mt. -

l ' 



l ' 

Zu Punkt 9 fy der Tagesordnung 

An 
das Büro des Stadtpräsidenten 

h i e r 

SPD-RATSFRAKTION KIEL 

IV .' - .. , ',' " ~'~ " '.~ , 
f , tirt . . '. ,~ . • i .. ~ .~~S J ' 

Kiel, 21. März 1983 

Betrifft: Geschäftsordnung der Ortsbeiräte 

A n t rag 

zur Sitzung der Ratsversammlung am ~. April 1983 

Die Ratsversammlung möge beschließen: 

Der § 4, Absatz 1, erster Teil des Satzes in der 
Geschäftsordnung für die Ortsbeiräte wird wie folgt geändert: 

"Die anderen Bürger sollen in dem betreffenden Ortsteil 
wohnen;" 

Begründung: 

Bei der Schneidung der Ortsbeiratsgrenzen kann es in Einzelfällen 
zu Überschneidungen kommen. Um Bürgern, die ihr kommunalpolitisches 
Engagement in einem Ortsteil haben, aber aus untersohiedlichen 
Gründen ihren Wohnsitz nicht unmittelbar im Ortsbeiratsbezirk 
haben, dennoch die Mitarbeit im Ortsbeirat zu ermöglichen, ist 
diese Formulierung der Geschäftsordnung aus rechtlichen Gründen 
notwendig. Sie ist mit dem Rechtsamt abgestimmt. Diese Bestimmung 
wird nur in Einzelfällen Anwendung finden. Konkreter Anlaß fUr die 
Uberarbeitung der Geschäftsordnung für die Ortsbeiräte ist in 
diesem Fall der einmütige Wunsch des Ortsbeirats Holtenau, einem 
gewählten Mitglied, das -seinen Wohnsitz nicht direkt in dem 
Ortsbeiratsbezirk hat, die weitere Mitarbeit zu ermöglichen. 
Der Antrag ist mit der CDU-Ratsherrenfraktion abgestimmt. 

f.d.R. 

gez. Holger Ipsen 
Fraktionsvorsitzender 

bitte wenden 



Ratsherrin Sie ver s beantragt namens der CDU-Fraktion Zurückstellung 
des Antrages, damit den Ortsbeiräten Gelegenheit gegeben wird, vor der endgülti
gen Beschlußfassung zu diesem Antrag Stellung zu nehmen. 

- Damit ist der Antrag zurückgestellt.-



. \ 
I . 

Zu Punkt Jo der Tagesordnung 

An 
das Büro des Stadtpräsidenten 

h i e r 

SPD-RATSFRAKTION KIEL 

Kiel, 23. März 1983 

Bet r ifft: Gebührenerhöhung bei der Stadtbücherei 

A n t rag 
zur Sitzung der Ratsversammlung am 21. April 1983 

Die Ratsversammlung möge beschließen: 

1 . Die von der Ratsversammlung im Rahmen der Haushaltsberatungen 
beschlossene Erhöhung der Gebühren für die Stadtbücherei 
und ihre Zweigstellen wird rückgängig gemacht. 

2. Für Kinder und Jugendliche wird wie bisher für die 
Entleihung von Büchern kein Entgelt erhoben. 

3. Die Gebühren für Erwachsene werden um 3.-- DM von 12.-- auf 
15.-- DM jährlich angehoben. 

\ ~ ündung: 

Die von eDU und FDP in der Ratsversammlung beschlossenen drastischen 
Gebührenerhöhungen in der Stadtbücherei haben Folgen, die von nie
mandem gewünscht werden können. Die Zahl der Besucher ist, wie die 
Statistik der ersten zwei Monate zeigt, erheblich zurückgegangen. 
So i st beispielsweise die Zahl der Neuanmeldungen in der HauptsteIle 
bei Erwachsenen um 44,6 % und bei Jugendl i chen um 50,9 % gesunken. 
In inigen Zweigstellen sieht die Bilanz noch erschreckender aus. 
Mi t der Gebührenerhöhung sollte nach dem Willen von eDU und FDP 
die Einnahmesituation verbessert werden. Schon jetzt zeichnet sich 
ab, daß dieses Ziel nicht erreicht werden kann. Stattdessen wird 
ein kaum gutzumachender, bildungspolitischer Schaden angerichtet. 
Gerade für Kinder und Jugendliche ist der kostenlose Zugang zum 
Buch besonders wichtig. Es ist deshalb dringend erforderlich, die 
Ratsversammlungsentscheidung vom Dezember 1982 nicht nur allS bil
dungspolitischen, sondern vor allem auch aus finanziellen Grii,nden zu 
kor r igieren. 

gez. Albrecht Kempe 
schulpolit i scher Sprecher 

bitte wenden 



Stellvertretende Stadtpräsidentin Frau R e y erträgt vor, daß mit der Zusam-
menstellung auch eine Vorlage des Amtes für Schulwesen betr. Änderung der Ge
bührensatzung für die Stadtbücherei der Landeshauptstadt Kiel auf den Tisch gelegt 
wurde, bei dem die Dringlichkeit anerkannt worden ist. 

Diese Gebührensatzung enthält ebenfalls eine Bestim mung, daß Kinder und Jugendliche 
ab 1. 6. 1983 keine Benutzungsgebühr zu zahlen haben. 
Ratsherr K e m p. e beantragt namens der SPD-Fraktion Einzelabstimmung. 
Stellvertretende StaCltpräsidentin Frau R e y erläßt zuerst über diesen Antrag 
abstimmen. ~" 

Der Antrag wird auch mit Mehrheit angenom men. 

Beschluß über die Vorlage: Siehe aber bei Punkt 39). 

Durch diesen Beschluß sind die Ziffern 1. und 2. der Drucksache 151 erledigt, so 
daß nur noch über die Ziffer 3 des Antrages der Drucksache 151 abgestimmt wird. 

Beschluß über die Ziffer 3. des Antrages: Abgelehnt. 

'" 



( " 

Zu t--unkt 3d , --
Ger I 3gsSordnung 

An 
das Büro des Stadtpräsidenten 

h i e r 

SPD-RATSFRAKTION KIEL 

Kiel, 29. März 1983 

Betrifft: Umbesetzung im Ortsbeirat PriesjFriedrichsort 

A n t rag 

zur Sitzung der Ratsversammlung am 21.4.1983 

Für das ausscheidende Mitglied Detlef Graf von Schlieben im 
Ortsbeirat PriesjFriedrichsort benennt die SPD-Ratsfraktion 

f.d.R. 

~'f~ 

Herrn Günter Ehlers 
Händelweg 53 
23 Kiel 17 

gez. Holger Ipsen 
Fraktionsvorsitzender 

~eschluß: Nach Antrag 
- einstimmtg -



zu Punkt der Tagesordnung 

Ratsfraktion DIE GRÜNEN Kiel, den 01. April 1983 

~1!.: Sportangebote an der Volkshochschule 

E1~ , Rücknahme des Beschlusses der Ratsversammlung, das Sportangebot an der 

VHS zu streichen 

Sehr gehrter Herr Stadtpräsident! 

Ich bitte darum, nachfolgenden Antrag auf die Tagesordnung der Ratsversammlung 

am 21. April 1983 zu setzen. 

~r~: 

nie Ratsversammlung beschließt, ihren im Rahmen der Haushaltsberatungen für 

1983 gefaßten Beschluß, der Sportangebot an der Volkshochschule zu streichen, 

~it der Zielsetzung einer Revidierung überprüfen zu lassen. 

\ ~ründung, 
nie Personalversammlung der Volkshochschule hat am 3. Dezember 1982 begründete 

Z~eifel geäußert, ob bei den Spar be schlüssen, di e von der Ratsversammlung für 

die VHs getroffen worden sind, i mmer eine fachlich fundierte Kenntnis zugrun

de gelegen hat. Bezweifelt wird auch, ob der gefaßte Beschluß der angestrebten 

aaUshaltskonsolidierung tatsächlich di enlich ist oder ihr nicht vielmehr tat

aaechlich zuwiderläuft. 

gaze Heide Ziefuß 

bitte wenden 

~ 
~t aChliessung der Personalver sammlung der VHS vom 0 3.12.1982 



Von Ratsherr L ö w n e r wird namens der SPD-Fraktion folgender 

Änderungsantrag gestellt: 

"1. Von der VHS werden auch zukünftig Kurse im Sportbereich 
angeboten. 

2. Stadtschulrat und Sportdezernent sowie VHS werden aufge
fordert, das Sportangebot der VHS mit dem Sportverband 
Kiel abzustimmen." 

Im Laufe der Ausführungen wird darauf hingewiesen, daß die Ziffern 1. 
und 2. des Änderungsantrages zu tauschen sind, so daß die bisherigen 
Ziffer 2. Ziffer 1. wird und die Ziffer 1. Ziffer 2. 

Stadtrat Schmidt-Brodersen beantragt getrennte Abstimmung. 

Stadtrat I P sen beantragt im Namen der SPD-Fraktion, die bisherige 
Ziffer 2. wie folgt umzuformulieren: 

"2. Stadtschulrat und Sportdezernent sowie VHS werden aufge
fordert, mit dem Sportverband Kiel Gespräche zu führen, 
in welcher Weise ein sinnvolles Sportangebot der VHS mög
lich ist, ohne daß eine unmittelbare Konkurrenz zum Sport
angebot der Sportvereine besteht." 

Beschluß: Nach Antrag. 
Der Beschluß ergeht einsti m mig. 

Die bisherige Ziffer 1. "Von der VHS werden auch zukünftig Kurse 1m Sportbereich 
angeboten." wird zurückgezogen. 

Von der Ratsfraktion DIE GRÜNEN wird der Ursprungsantrag vom 1. 4. 1983 zurück' 

gezogen. 

Damit liegt folgender Beschluß vor: 

"2. Stadtschulrat und Sportdezernent sowie VHS werden aufge
fordert, mit dem Sportverband Kiel Gespräche zu führen, 
in welcher Weise ein sinnvolles Sportangebot der VHS mög
lich ist, ohne daß eine unmittelbare Konkurrenz zum Sport
angebot der Sportvereine besteht." 

J • 
\ 



\ 

Personalrat der Volkshochschule 
der Landeshauptstadt Kiel 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Auf der Personalv e rsammlung vorn 3. DezelJlber 1982 an der 
Volkshochschule Kiel wird von der Beleguchaft bezweifelt, 
ob bei den SparbeschlUssen, die von den Gremien der Selbst
verwaltung fU r die VHS get roffen word en sind, imme r eine 
fachl ich fundierte Kenntn is zugrunde gelegen hat. 

Es wird deshalb an die politischen Gremien der Stadt 
Kiel appelliert, sich bei entsT)r~; '; ende n Beschlüssen stär
ker an den Ar [~umenten der BctrorJt:n c ~ 1 zu orientieren und 
diese zum Ausganr;s punkt der Ent~;l'hci(jurJ r: e n zu machen . 

Die Bele gschaf t der VIlS forde rt in di.e3 em Zusa:nmenhang: 

1) - Die Funkt ion der VHS darf rlicht nur als Lern
ort gese hen v/erden, sondern s i e muß gleich
fall s als Stätt e sozial er und kultureller Be
gegnung gesehen und erhal ten werden. Die Viel
fälti gkei t des Programms is t deshalb als unab
dingbar anzusehen . 

2 ) - Besc~lüs se über Sparmaßnahmen, die das Pro
gra~m betreffen , sollen nicht get r offen wer
den , ohne den Rat de r davo~ Bet rof fe nen ein
zuholen . 

3 ) - So l lt en Reduz ie rungen des Programms notwendig 
werden, sollen die Inhalte der St reichungen 
von de r VfIS bestimmt werden. 

In Verb indung mit den ge nannten Forderungen ers cheint es 
probl ematis~h , wenn ein ganze r Teilber ich aus dem Pro
gramm ~eraus ~ekü rzt wird , zu~al bei derartige~ Ents che i 
dungen auch : an~fristig die Gefährdung von Arbei tsplätzen 
zu be:t'ürchte ~! ist . 

Die Belegschaft der VHS forde rt deshalb, daß der Be~chluß, 
das Sportange bot künftig aus dem Anp; ebot der VHS zu streichen, 
überprüft u~d nach ~~glichkeit revidiert wird. Dabei ist 
in diesem Fal l auch zu berücksichtigen, daß sich das bis
herige VHS-Angebot a uf diesem Gebiet aufgrund seiner A~ders
arti gkeit ~lcht mit dem Ange bot von Spo rtvereinen deckt. 



zu Punkt 81 der Tagesordnung 

Ratsfraktion DIE GRÜNEN Kiel, den 11.04.1983 

~tr.z Abschiebung von ghanaischen Staatsangehörigen 

Sehr geehrter Herr Stadtpräsident Sauerbaum! 

' \ Wi~ bitten darum, nachfolgenden Antrag auf die Tagesordnung der Ratsversamm

lu.ng am 21. April 1983 zu setzen. 

Dem Herrn Oberbürgermeister wird empfohlen, 
~r~z gegenwärtig davon abzusehen, die Abschiebung von ghanaischen 

staatsangehörigen, deren Asylverfahren abgeschlossen ist, zu veran

lassen. Diesen ist vielmehr aus humanitären Gründen vorläufig der 

Aufenthalt weiter zu gestatten, mindestens für zun~chst drei Monate. 

b,ründungz 

!n jüngster Zeit sind aus Nigeria 1 bis 2 Millionen ghanaische Gastarbeiter 

nach Ghana abgeschoben worden. Dies hat zu einer nationalen Katastrophensi

tU.ation geführt. Dies hat u. a. die Vereinten Nationen veranlaßt, ein Sofort- ~
P~ogramm für rückkehrende Ghanaer aufzustellen. Die Deutsch-Ghanaische Gesell-

\ Schaft Kiel hat sich in einem Schreiben an den Bundesinnenminister aufgrund 

dieser Lage dafür ausgesprochen, in der nächsten Zeit von der Ausweisung in 

der Bundesrepublik lebender ghanaischer Asylbewerber abzusehen. In d~m Brief 

~i~d darauf hingewiesen, daß sich der Staat Ghana nach der Ausweisung von zwei 

~illionen Ghanaern aus Nigeria in einer verheerenden Notsit~ation befinde. In 

dieser Zeit Asylbewerber auszuweisen, wäre eine "unzumutbare Härte". 

SU.manitäre Erwägungen gebieten es hier, abgelehnten Asylbewerbern den Aufent

halt ~enigstens noch so lange zu gestatten, bis die Lage in Ghana sich einiger

maßen stabilisiert hat. Auch dies wäre ein Stück Entwicklungshilfe und Hilfe 
fU ~ die notleidenden Menschen in Ghana. 

~Als Anlage sind beigefügt Artikel aus den Kieler Nachrichten vom 7. und vom 
~~ 2. 1983, sowie aus dem Spiegel vom 7. 2. 1983 und der Stuttgarter Zeitung 

m 18. 2. 1983 und den Kieler Nachrichten vom 18. 3. 1983.) 

Seide Z i e fuß 
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Prüfstein für Staat und Kirche 

Dadurch soll bfoiden ~ t:\ a:('n ":i' r ~ .:
tritt in die \'ereinten :\;I ::c'n," : ~ t \ ~~ ) 
f'rmö~licht w erden. Fan':-f ;:'.:1"; <":; 
dil's('n Anha~'n :z:uf,'~;.:e ,,'x:' .. . ~ 
l\!ög!lchke iten, wie die l'S_l. !:-.:d;;" -·,' ;l 
bfoim \'erkauf \'on im L:lnd r. , · :·':"!' ::: ~
tl'n l\hllt;ir.:i.i t<'rn in J)rilti ,l:h!,~rn h'
h,lfhl'h H'in k~lllnlt' n . !Shult:· \\ In.! ~ : .. h 
ill~I:I' '':lmt dr<,i T" ..:,' in ~\ld:- " : ";l 
lIufh :lItL'n und triHt · h.'\I\(' 1\1:1 l~ ."1-
d"nt Chlln Du 11\\,,10 und ~11 : ~ . ~h·n·l.h 
lo'ldl'nt K lm !San~ 1l~"1 1> ;U~.\!~I:~~'·[\ . . 

Polnische Gerichle registr ieren täglich 60 bis 180 neue Gewerkschaften 
Mdram:ltisch<, n MomC'nten

M 

und er
k,1I111tl' an. dull die Kirche W<'hL'n der 
gr.)!ll'n 1.;Ihl ".,n GI.IlII."g, ·n in Pt,lcn 
"Inl' wicht,,:., ~h'lIu"~ (,!llI",hml' . I)(or 
':t'~"nw>lrtl~<' i'.u~tllnd d" r II"/whun
sen zWlsdwn Stll"t und K I!'l'he sd ,.im 
ullhL' Illl'l nen gut". 1\1..10 kulme jedoeh 
nicht "ersch"'eigen, .. d;Iß sll'h ein 
J:ewi~ser Teil der Geistlichkeit in 
Toillgk<,iten cn!;a~ierl. die ni chts mit 
dL'r Hcligion ";l'me lnsam haben". 

dpa Wurschnu 
D." Kwdtc pUJ1,t-n('~'H'h In 1'"I,'n 
" 'inl nllch J\n,idll eh" I'lllni"'h"1\ 
Pur"'I - un,1 Ilq:i.·/lIIII!,, ·h. ·h .lurllI..I
.111 rlll .. 1 .... 1.·111 .·11,1.· .. I-:n'il:lli,," ulHI 
"in .. 1'1 icl""'l n" 'ur di.· 1I"zi"hulIl:"n 
zv.i .. ch, ·n Slulit ulld tiirdll' !ot: in. 

Jarul.l'l!'>kl b, ·., t.ltll,: II'.j!1 "!lwan Inter
virw tl l' S unganst:hen l'arlt'inr~ilns 
~I\:"p~ l:.lbad ':,,:", lidS (111) """dll'nL'IHI ... 
aut:h In pulnl..t:I" ·1I ZC' lIun l;"1\ v(' r .. f
"'lItIiL'ht wurd.·, d.tll audl d .. · pllliti~dl(! 
fuhrunI: in W ... r~t:h : lu mit d"m Jll'sul'h 
v"n J .. I I:Jnn.·~ Puu l 11. Im .Jun i r('chnC't. 

Abz lI\\' artl'n bk' lu(· . WIC' ~t a at und 
Bischo fe In ihrer jewelllgC'n Verant
wortung die Hcdln~ungC'n für diC'sC'n 
B ('!'> uc h hers t .. lltt·n, wie cr verlaure und 
vor 1I11< 'm, w"khe Ergl'l)I1i~SL' er hab<'n 
wt'rdr .. )uru1. .. I"ki lobte da s .. patr ioti
Iche V,·r ... ntwortullg s ~:duhl" der ka
tholisc hen KlrdlC' in l'ulen in d<'n 

DI(' polnischl'n Gerichte re,.;istrieren 
zu r Z(' lt t :i!;lich 60 bis WO neue 
netrieb~gl'\\'l'rkscharten . rAP meldete 
nm Woche nende, bisher sClcn über 
5000 di<,scr GewerkschafteIl registrie rt 
worden. ~ach d en neuen Gesetzen 
könnell im Laufe dieses Jahres Ge
wcrksch:lft"n nur auf Iktricbsl'bene 
entstC'ht'n . Erst in einer z\\'I'iten Stufe 
Sind Urunc hell-Gewerksch.l[tell vorge
sehen . 

Vietnamesen starten 
Anoriff im Grcnl("~bid o t:' 

rl.':\ 1' .1";\"\'11. 
Vi('tnufO('lIi8Che- An~r i f!~\'t'll ' '.·ll' ,' :.j
steten ,::est<'rn zu nl'u.' :l ~ .. ~ : . l '. ,':\ 
J:l' gen dIe K ;Impf,'r dN .. '\ .:::.) : . ... ,.~ 
Bcfreiungsrront des Kh m .· :·-\'\ . ...... ,' ~. 

UNO stellt AI{tionsplan für 
Flüchtlinge in Ghana auf 

im k"mbodschanisl'h-th;l\ ; , II ll~ ::,,· ! ' ... n 
Gren':";E'biet.. Zuvor h;l t ~l':1 :, :t> , l i" 
eill~lm:lls .-:rüllte k :l l~ l b ,)(L"'~;\;I:<: ! : i' 
}'Iuchllillpsiedlun~ !,\,In ;: <'.':':1:1 
niL'd('f~t'brl\nnt und glC'll'h :,·: ti;: d::$ 
d(lrti.:e re~ionnle \.ul' r :II.I -!\ .: ::i,\ ,' t: .l':'
tier Zl' rst~rt. l'\ ;' L-h (ka r\1~ : .. ::',' n ; :' .. ,i" 
land ise!l(' r ~I"it : lrs sind d .l' \ " ': 1~, 1,\\ \,

r en T<)-4 - I';I11 ~ I'1 n, ,\rtlll"1 il' \.' h! I, ..... ,'
t('I)\\'\'rft' r a lInh'r~t\l t:: \.·l ~ '. ,, ', \. 1 · ·~, " ' 1" 

sdll' ll S"ldat.·n ('11t1.11l~ .1,'1' ~;I , ' :'. :'.f' 

Ilu[m :lrschiert und mlll' ;lw r } '.\I\:, ': :",l
lo nne im Anm:\r~l'h nllr d.l:' ,·t".1 l~ 
Kilometer \'on I\:on g Ch:lll "ntf";" I:e 
Ban Sa-I'\gae. d ie h"imlil' h l' .1L ., ;.'~
stadt des freien Kamb0dsL·ha". 

Akkra: Ohne Ililfe von außen droht eine nationale Katastrophe 

d pa/,lp Nt:wYork 
Oie Vereinten "'utiont: n (t:'lO) ver~u
ehen In ZU'"IllIllt:nurhci! mit Vl'r
achied,.nen lIillt:orJ: lIl1i,al iclll t:n t.>in 
Pro~rumm IlUlzu,tdlc n. du~ die J:riiBte 
Not d"r lAU' lIo il!criu , ·t:r1ri,·bt·ncn 
Einv.undl·rc r limll·rn !.oll. 

Ein ;.I m WCJlI II'Ilf'nd" \'C ·rllffc ·ntlichter' 
AktlOn ' pl ... n ~,..hl dIP 11. n 'lh tellunl; 
Vf,n L.·l>en~mllt, · lil, Z .. lt l" n , Dechl'll, 
KI l' ldu n g und :\1"d,kam('lllt'n zunachst 
'ur 5<J1) (j(JO abg( ' ~l hobene Gh ... nae r vor. 
DIe d ufu r kalkullC'rten Kostpn betra
gt. n"ll ,r, !\1dlio ne n Do ll :lr, Der K oo rdl 
n ... tor d. :s Kal:.l!'>tn'ph('nhtlfc\\·erks d(' r 
Vereint .. n t\atiunc'n (C:,\OHO). Essa>lfi 
.U!\ Tune!'> icn , rI'lste Im Aurtru~ vo n 
li\O- ( ;e ncra l ~e kre t ;j r l't-n'z de Cuel
lar n "ch Gh .ln 'I, um dort eine Be
lta nd ~:J urnahme 7. U m ... d,en. 

ObWf,hl d " r Fluc htl lllg ~str()m BUS 

I\:'~:"I' :I ... m WIIl'ilt ·IH'lltl, · I:ln l: ,um ... b 
ZUl'bIJO'Il bl·gann , tlruht !> Idl das Eknd 
In Gh ... na nac.:h ubt:rel n ~ lImmendt'r 
Ansicht der Hcgll.' rung 10 Akkra und 

Sie lesen heute: 
Hilfe für .ec!lach 
KrInke Im Alter ......• , 
Dik tator In Pll ragulIY ernennt 
tel "e e,~enc Oppos ition 
Jetzt ,n den Bergen: 
Ski und Rodeln gut ....•• 
Zw~1 welte,e Verhaftungan 
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8 Land f"~ p CJ I'I, k 
BilrJ ung 
Zu' Lage 
W, ,,~chaft 

Kullur 
Fern!)ehe n . 
Wf! llsp,e gp.1 
SVJr\ 
Roman' Ratsei 
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de s Roten Kreu zes ohne au~hindische 
Hilfe in eine natIOnale Katastrophe zu 
vcr\\,·:l ndcln. Der von StnatscheC 
FI IL'gNleutnant Rawlings g('\l' ltete r\a
twn:l le Verteidigungsrat hat daher an 
dlc We lt appelliert, d ie BcwlkE'rung 
vor einer große n Hungersnnt zu b e
wahre n und mIt Na hrungsmitteln zu 
unt e rstut ze n . 

D ... !'> 1\0tE' Kreuz verglic h di E.' Lage in 
Ghana sowic den b eiden e be ll falls von 
den Au swc.:i ~ungen betrof(e nene Nach
bar~ t .. aten Benin und Togo mit der in 
SlIdo 'oI:.JSI(·n nach der Flucht vietname
s l~cher .. Uu;lt-Peop le" enLstundenen 
I\:ot. 

t\ach nicht offiziell bestjti ~ten Be
richten versuchen die Verei n t<'n Natio
nen, ubL'r dq>lomatische Ka n a le eine 
fur Ende t't 'b rua r erwartC'te zweite 
W<,II<, von I\la~~C'nau sw<,i~ungen au s 
I\:i gpna aufzuhul ten. Nigt'ri;Is UNO
Dell'I~ ll'rter Fafo ..... ora wie~ In J'l,;ew York 
darauf hin, daß seine R<,gierung mit 
d e r Li\O "voll koopeneren" "","l1e. 

Fehlen fijnf ;\lillioncn 
im Franke-l\linisterium? 

dl' :1 ilnmburJt 
Im illrW l'd L' utsl'1len 1\ 1 1111 ~lt:' I lum in 
Bonn Sind nat: h Angahell \'\\ 11 "I: dd um 
Sonllt :lg" 5 :--1i1II OIll'n D\1 vl'rst: hwun
den . WIC d,j ~ D1:1ll crfahl'l' ll h ol ben WIll, 
war da s Geld urs prunJ.;lI ch fur interna
t ion :t1e Au s t ... u sl·h akliOllen \'on Agen 
ten V()I'~' ·~l'hen . Im I\l lltelpunkt der 
UI1\('r!'>uch u l1ge n soll d<'f in dt'n HuhC' 
s t ... nd Vl'r~l'u te l\llOi s tCl'luldlrektnr 
IIlrt s teh(' n, d <'r (ruher enpter Ver
t r:luler de s dam a liJ.;e n ~l i nl !> ters (ur 
in nNdeutsc.:he Beziehungen. Franke. 
!;C'\\,psen 5<' 111 soll. Bereits nm l\lillwoch 
wi ll d er I' ... rlamentari sche Kontroll 
aus~chuß nac h D:Hstc llunJ.: \'on .. Bild 
am Sonntag" Franke und \lirt zu den 
schwerC'n \'orwurfen anhu l'e n. 

'I. 
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RICIlJ\T1.D STCCKLE". \k ·. ·,', 
tag~prö"ident. ubte ~i (' l : bt" ;i ,': 
Erof[nlln/ol der inlt'r~ : .I :il ·" .. :.. :~ 
Splcl \\' arenme~~e in ;\ ~ I ; ' : :ll(' , 3 ', 

Vlsagis t . 1\1It eir.(' m AlIl : ''I' b ~ . ,. r.
stl[l hol( er t'lIlem \\\' ;b ~ ., :: ,. " 
EhrenJ,::ls t. der T"chtC'r .k~ l ';' l'r
burg('rmeisters \'o n ;\,". I.":.Ir. : N'I 
Cobu rg. Anette Ikr~ ' \l.lIlO . li dS 

I\ l akc- up au[zufr 15Chel1. 1-\': ,' dp..l 

EDWIN WIL~ON, ('hl'm. '· .:t-r 
A!!e nt dcs t.:S-Geh e imd i " : l~ I(" I. ·L·\ . 
ist Ilm Soni1abend von \· :t: t·m ; '·.10 -

de~ge ri('ht in H (I \I~\o n 111 ' L' S · :-- :.:.I: 
Texas des Spren~s tu!r." · ~ l :1:·. : " .:''' : ,< 



A!ac:helnl!nd tplelt die Zahl in die
~11\ FaU ke1ne ·,roße Rolle. Beinahe 
ItaIIstlach nehmen die Betroffenen 

Ihr Schicksal hin, "Der Tod bt In ' 
den Falten unserer Klr.ld('r" , lagt ein 
andere. westarrlkanlschcs SprlcQ
Wort, das sich In diesen Tagcn auf. · 
neue ~wahrheltct hat. Fast des
interessiert verhalte n sich die afrlka
~schen Zeugen des achrecklichen 

Od
eschehens: verlegenes Schwelgen? 
e~drückt es gar Billigung aus? 

bl Man .stelle sich vor, in der Repu
hlk Süddrlka wiren unter ähnll

~ en Umständen 10 viele Menschen 
WI1\S 4b~n gekommen wie jetzt in 

estafrika: Der ganze Kontinent 
~U~de Widerh all en vom Protest der 
atkanischen Regierungen. die Ver
; ntcn Nationen müßten zu einer 
dondersItzung zusammentreten, und 
Eli~h Orga~lsatio~ für Afr ikanische 
f ca wllre ~Olort mit einer Bchar
~ Verurte ilung zur Stelle. Europäi
d cn Regierungen bhese ein Sturm 
.er Entrüstung ins G esicht sollten 
~e ' ~ t es wagen, so mit ihren Gastarbei-;.rn zu verfahren, wie es die nigeria
S~~chen Behördl!n getan haben, 

II'Imcnfang mit Gaslurbeilerllu5-
"'ci~u , Ar ngt' n . In Europa verwerflich, In 

rika off~nsi~htlich leeitlm, Jeden-

fall. hat noch blne afrikanische Re
perung Anstoß ,enommen an dem 
auf der Hand liegenden Zusammen
hang zwischen den demnllchllt In NI
geria stattfindenden Wahlen und 
dem bel arbeItslosen Nigerianern 
zwelfello~ populären Hinauswurf der 
Ghanaer und ander~r WestB (rikanrr, 

Ob manche der Betrof!enen noch 
In Erinnerung haben, was ihre Füh
~r einst über die afrikanische Ein
heit und die mit ihr heraufziehenden 
herrlichen Zeiten geschwärmt ha\
ten? Wie tief die Kluft zwischen An
Ipruch und Wirklichkeit Ist, wird 
besonders deutlich be1 der Lektüre 
der ,"or zwanzig Jahren erschienenen 
Selbstbiographie des ' ghana!achen 
.Messiasw Kwarne Nkrumah. Wie 
Hohn muß den aus Nigeria Vertrie
benen heute das Loblied In den Oh
Ten klingen, das dieser Apostel des 
Panafriklmismus damals auf die 
.afrikanische Rasse w gesungen hat 
mit _Ihrer tief eingewurzelten Weis
he it und Würde, ihrer angeborenen 
Achtung vor dem M enschenleber: 
und der tiefen Humanität. die unser 
Erbe ist W

• 

Nkrumah. der behauptete. _vereint 
könnte Afrika eine der größten 

General Anzeicer 9.2.~ 

80, WeithungerhIlfe startet 
80 Ortprogramm für Flüchtlinge 

([)W)"~'.t (~p) Die Deut~che Welthungerhilte 
Ir,1'rI1'rI 00.000 Mark tur ei n Solortpro· 
ChaII, kur VCrlugung g,·,t ... llt. um de n nach 
'~n lu o~m"nd('n .frikan"ch('n Flu{'hllln· 
hernd 0 elf('n. Wie OW·GeneralloCkretar 
-ab. 'in:e~~rnann lIe~tern In Bonn bekannt· 

be.tJmmt, die all ~i1adun8 auf dem Hilf .. 
achiff .F1oraw deI Deutschen Roten ~uze. 
(ORK) in den nächsten Tag'en nach Ghana 
versch ifft werden. 100 000 Mark werden dem 
Deul.llchen Entwicklungsdienst zur verfügung 
,esteIlt. der damit vor Ort erste HIlfsmaIlnah· 
men besonders in Ghana einleiten werde. Die 
Zahl der Fluchtllnge, die IIch um die 
,hanaische Hauptstadt Accra drangen. werde 
aul über 300000 angegeben. 000 Mark tur Nahrunll"mittel 

- 117 -
Mlchte des Guten in der Welt _ro
den-, übenChlitzte .. die wesentliche 
Tatsache, daß w1r alle Afrikaner 
Iind w

, gewaltig, In der Not ist lieh 
luch In Afrika jeder .elbst der 
Niichste, Die Zcit, da aus einem 
.. Bünd~l von Stämmen- (Nkrumah 
üb~r das Bemühen der Afrikaner, 
Nationen zu bilden) Staaten werden, 
die sich zu größeren Einheiten zu
.ammenfinden, ist noch fern, 

Vielleicht haben zu viele Regierun
,en in Afrika zuviel Zeit damit ver
achwendet, lolchen höheren Zielen 
nachzujagen, statt sich auf die Wohl
fahrt der ihnen anvertrauten Men
achen zu konzentrieren. Ghana je
denlalls, das Nkrumah zu einem 
_leuchtenden Beispiel für ganz Afri
ka- machen wollte, ist das schlecht 
bekomm!'n : l'S 6teckt tief 1n der Kri
se. Die Rückkehr Hunderttaus('ndt"r 
"lIIegalerW aus Nigeria verschlim
mert sie noch. Doch auch dafür häli. 

. die westaIrikanische Spruch weisheit 
das treffende Trostwort bereit : _Wer 
unten liegt, braucht sich vor dem 
Fallen nicht zu fürchten, - Die 
Wiederaufrichtung der Untenliegen
den beginnt (wieder e1nmal) mit 
w estlicher Hilfe 6tatt mit _afrikani
scher Solldarität-. 

YrDn~fur te r Hunds chau 8.2.8' 

EG stellt Hilfqelder bereit 
BROSSEL, ,. Februar (KNA). EInen 

Betra, von umaerechnet rund 11,5 Mil
lionen DM hat die KommiSJlon der 
EuropälSch('n Gemeln5chaft den 8U' 
NI&erla vertriebenen A rbeitem aua Be
nln, To&o und Ghana tur Verfül\1n, ,e
.teIlt, womll Transportmittel. Nah

,nlOlIsml! tel und Medikamente fIlr die 
FluchthQ,e ,ekauft werden tollen. 

Nigeria: "Tragödie von mo~si;Ös~~·ÄusmaB" X 
::~ r.~h". Slaia' Sehw.,ufrlka. kann .. Ine Rec:hnu,.. IChen, die gröS'e V61kerwenderung der Jüngeren 0.-
"U'I,n ht mehr bezahlen _ und IChlebt deshelb alle IChleh'e Afrika., führte zu Chaos und Elend. Ob Nlg. 

G 
ncter eb, Der Auazug von über zwei Millionen Me,.. rlaa Wlrtaehe" deren geaunden wird, lai zweifelhaft. 

Knllu!>., rg .. ng Idlroko, Nigcna, tlO Die Opfer der Tragödie ~ind die Fuß. Millio nen Ghanaern kben knapp drei 
h, I Omtln ~on I - •• . t . I d d' . da "Oche : Im ..... go~, ""lI 1:. ~onl!er kranken der :,We~tafrikanisc hen Wirt· Millionen Im Au~ an, le mcl~len . 
der p' Schlamm und Kot belder~lt~ schaft~gemeinschafl" Wanderarbeiter ~on in Nigeria. Sie waren besonden ah 
'. I~te Iilgern . d 100 '''''' ' . I'f ' A ,,- ' I. "h f 'I ""n:.ch . mln esten~ vuv aus den ~erarmlen Nachbarlandern der qua I lZIerTe rucllSr.ra e se ragl, wel 
&t \ 1cn . Eine unubersehharc S(h!~~· Olgroßmachl r-;lg~lia die sich In den sie durchweg elOe hOh~re Arbcll~moral 

"n .lI t .... ag .. b h ' Sc" ' B .. tempo f en SC,lle t ~IC Im "nil · Elendsgunein um Lagos, Kano und Pun hallen als die vom oom Yerwö"nlen 
mien au den Schlagbaum zu . Untfor· Harcou rt niedergelasse n hatten um Nigerianer. 
llen, ee::;~~~ Schten ~on abger;sc . einen kleinen Zipfe l vom Ghlck der Die grolk ' Mas..;c der ghanaischen 
Sc~nhle!>., eo. I!stahen mll eil · reichen Nachbarn zu ergallern. Rückwanderer hat keinerlei Aus.si.::hl, in 

[)
. n ~or sich her . 
le B Rund eine Million stammten au~ dem der Heimat cin Aus~('Immen zu finden ; 

'kariff undeHepublik Nigeria ~tand im vom Burgerkneg skektticrten Tschad, denn die ~on Krisen und Pulschen ge· 
lü.tn.' Ihr Ga~tilrbelterproblem zu aus den benachbanen Sahel .St83ten und schutte"e Ka~ao· Rep"bhk , die 1957 als 

8' aus den angrenze nden Küstcnlandern . ente afrikantsche Kolonie in die Unab-
t.tilll~ntumA WOChenende hallen über eine häng igke il entlassen worden .. ar , ist 
NOch . usilinder das und ~erlassen . Die Kulis IUS den Randstaalen der praklisch bankrott . Experten befürchlen 

eln .... 1 . Sahara ve~hen in Nigeria klassische . H lAB d 
ZUr Grc,,~:". so viele waren unlerwep Pan· • . Jobs, für die sich die reichen Nige. nun eine ungersno vom usma er 

...... Sahel. Katlstrophe ~on I 973n4. 
Der 8 rianer Zll schade waren - als Mlillman· 

LagO\ f tschluß der Bundesregierung in ner , Leichenbestatter, Schromammler , Nigerias Staatschef Shehu Shagari und 
llen 14 Tst drei Milltonen Menschen bin· Straßenkehrer . Die Tuareg , Nachkom· sein Innenminister Ali 8aba waren den· 
II.t die agen aus dem Land zu weisen , men jener legendären "Blauen Ritter noch zu keinerlei Kompromi\sen bereit. 
rung in d Um~angre,chste Völkerwande· der Wüste " , die um die Jahrhundenwen- Shagari flog unbekümmert zum Staals, 
aUsge~ er lUngeren Geschichte Afrikas dc lange dem europäi>ehen Koloniali~· besuch nach Neu·Delhi und hielt dort 

E t. mus getrotzt hatten , waren als Nacht · eine nammende Rede gegen den südafri· 
5 War . " d R . eher B ein "grausamer, unmenschli- wächter se!],r RefrJ!.g,t. Nun müssen ~.Ie kani>ehen Aparthel . aSSISmus . 

. cherl. Je~hluß" (so ein Vatlkan.Spre . alle zurUck In das Elend, aus dem sie Das übrige Afrika machte es ihm aller· 
ItrÖ\( zu "einer Tragoole von mon· gekommen sind . ding~ auch leicht. Ghanas Staatschef Jer· 
ller ;: Au~maß" fühne (so die Londo- Noch schlimmer dran sind die Ga" · ry Rawhngs nahm die Ausweisung~rder 

~ II'Ics" ). arbeiter aus Ghlna . Von den rwOlf für selOe U1nd~teute widerlpruchslos zur 

, 
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~ntnis . I?ie Organisation Afrikani-
.r Einheit regte zwar an, die Frist zu 

Verlangern , mochte sich aber nicht in die 
;Inneren Angelegenheiten Nigerias" 
.. ~nmlschen . Nur die itaatschefs \Ion Li
""'na G . tlI h ' Ulnea und Sierra uone wagten 
Ol~s:rte. Einwände . Mit den schwarzen 

l
e helch~ aus ugos legt sich nur un

rn Jemand an . • . 

Cu~~Ch Uno-General\;Ckrelär Pc!rez de 
k,a .S ar , der Ende Januar zu eIOer Afri
e~fan aufbrach, konnte sich über die 

ncene Volkerwanderung 3m Golf 

VOoG . . 
tv.-ar Ulne~ OIcht erregen . Er bekriiftigte 
H h d'e An~lCht , daß die "Zune der 
fo~ ~pannuna" schnelle~ Bandein er
West re

f 
"k Nur, er meinte Süd·, nichl 

an a. 

dU~~h ugos . versichene derweil die 
liern aus seriöse "Daily Times" die Re
Nig ~& der .. vollen Unterslützung aller 
l\us~~la~er" bei der Venreibung der 
.. Strlan er. Und IUdio Lag<x lönte : 
hl~ ßen~aub und andere Untugenden 
"'ando mit dem Zuzug der illeg;. len Ein
Zeit ~~r . zugenommen . .. 10 einer 
OIor 'I a lhe NillJon Muf dem Weg in die 
Uno a ~~he Revolution i,t konnen wir e1 

• olelll I . ' 
I\U\1.ii eisten , zuzuloehen, wie di~ 
!en IN nder unloere geliehten traditionel
'ie ih en

Bo
e beschmutzen . Oberall haben 

re rdelle eingerichtet ." 
i.t~chl' h' ber. Un IC Ist es umgekehn . Die Räu-

\/ernn . ~ EInbrecherbanden , die ulO' 
Wich~IC ern, haben nun, da die Tuare,. 
re. S er I nicht mehr da sind. viel le ichte -

p'e al~ vorher 
Die R ' . 

Qh.tn egle rung versuchte wgar den 
SChwe~ern die Urheberschaft fü~ die 
De;'.crn~ U nruhen anzuhängen , die im 
OktODe r 19RQ mehrere tau~nd und im 
~~enle~ 1982 mehrere hunden Men-

D' n gdorden hatten. 
le Wah U 

tation~ kren . rsachen für das Dcpor-
kann e ret Sind viel banaler: Nigeria 
tlIhlensclne. Rechnungen nicht mehr be· 
Milli()~e SC~ die Olproduktion von 2.2 
aur..... n arrel am Tag (Januar 1~81) 

elt untc M 
. We,l d reine dl,on ge,unken ist . 

bnnuß d 'e La n~win'l:haft unter dem 
ch~ RUd er OI. I: uphone auf kummerli
grOllte T~~t"tc ge!>Chrumpft ,st . muß der 
I."lngeruhn der Grundnahrung, mitlel 
letlt d ' we.rden . Aber dazu fehlen 
dc 11." Dev, S' n Pari '>Cn . ,eben Monale vor 
!"an\! ~h~~entswahlen iSI das reichste 
1101 bedr h rufnkas von einer Hungers· 

D IJ t . 
a~ Siech 

tum de\ Opec-Kandis hat 

... kückkeh 
IÜChW r von 40000 

~~. t\A.I~nRcn nach Älhlopien 
~ .. te CA I e 

n belden . W · Fcbr uilr. In den 
achen werden vler-

das Desaster beschleunilt . Die Ebbe in 
den Kassen hai zu einer Pleitewene son
dergleichen geführt . Mammutprojekte, 
darunter auch die umstrittene Retonen
Hauptstadt Abuja. mußten im Umfan, 
drast isch beschnitten oder ganz einge
stellt werden . Vor Illem in den Ballungs· 
zenIren könnte es leichl zu MIssenar
beitslosigkeit und sozialen Unruhen 
kommen . 

Der Hinauswurf der ausländischen 
Arbeiter, die 2S0 Millionen Naira (rund 
900 Millionen Mark) monatlich verdien
ten . wovon der größte Teil über die 
GKnzen abfloß. 1011 der nigerianischen 
WinloChaft Lutt verschaffen. 

Doch der okooomische Nutzen der 
Operation ist zwelfdhaft. " UOSCK Win
IChaft wird leiden" . prophezeite ein ni
gerianiloCher Kaufmann in Hamburg. 
"genauw wie die deutsche Winschah 
leiden würde, wenn die Deutschen plötz
lich alle Tür~en verjagen würden. M Und 
die .. Financial Times" zitiene einen bri
tischen Olboß mil Nigeria-Erfahrun,, : 
"Die Venreihung c.lcr Ausländer war ein 
Akt von ökonümiloChem Analphabetcn
lum ." 

Zunachst elOmal brachle die Zwangs· 
ausweisung Chaos. Elend - und schnel
len Pror,t für devere Geschäftsleute . In 
Auffan[tlag~ rn und Sponstadien rings 
um den Flu~hafen von Lagos und im 
Hafen Apapa st<luen sich, bewacht von 
Militar und Pohze,. Hundentau~nde 
von Au~[tew,e,enen . Da5 Elend erinnen 
In die Zustande vor dem Ausbruch des 
Biafra·Kriege,. als Scharen christlicher 
Ibos vor mas,a krierenden Moslems in 
den Südoslen Nigerias flüchteten . 

Viek. die sich IUS entlegenen Teilen 
des Landes über tausend Kilometer nach 
ugos durchgeschlagen haben . wurden 
unterweJ'> am~eplunden . Au~landische 
Seeleule beobachteten von ihren Schif
fen herat> . wie sich Hüchl linge pulkweise 
um eine Kisle Konserven und ein paar 
Fladenbrote schlugen . E ine Tasse Trink· 
wa,ser wurde letzte Woche in Apapa mit 
umgerechnel SO Pfennig ootien . Bis 
Mittwoch zählten Uno· BCllmle 40 Ver
hungene . D,e Dunkelziffer lag nach 
Schatzungen mindestens fUnfmal 10 

hoch . 
Obwohl die ghanaische Regierung nur 

zwei . gelegenllich drei Lllhwaffenma· 
schinen im Einsatz hll. iSI der Flughafen 
Munala Mo hammed bei ugos " i ndig 
von mehr als 50 000 Menschen umlagen . 
Die Flughafenpol izei mußte die wanen· 
den Heimkehrer . die zum Teil seit Tagen 
Schla nge Slän.:!.: n. mehrfach mit Gewalt 
am Siurm auf die Flugzeuge hindern . 

Die Zöllne r machen das Geschäft ih
res Lebens . Sie knöpfen den ausreisen
den Zwangsumsiedlcrn zum Teil die letz· 
ten Na ira für fikt ive Abfcnigungsgebüh
ren und erfundene Ausfuhrzolle ab . Wer 
Schmiergeld zahlte . durhe auch scinen 
Kühbc hrank als Handgepack mit In 
Bord nehmen . 

Geld spielt für die Flüchtlinge keine 
große Rolle . weil sie ohnehin nicht mehr 
als fl! IIizig Naira pro Pe rson ausführen 
dUrfe n. Was sie jahrelang Pe nny für 
Penny lespan hatten. wurden sie in 
wenigen Minulen wieder los . 

zlilwust'nd li lhlopl.chc Flüchlllnl(l' IIUI 
DJlbouti In Ihre Hei mat lU rück kehren. 
DD 8 . meldl'1 der ulhlnp,schl' nt'glcrungs
rundfunk ' in Addls Abebn. Fc l zwlsch. 
Verln 'IH n der bei den Regi f: rung('n und 
des Hohen Flüt:ht1 ingskommissnr~ der 

, 

Im Hafen Agapa Bin, es besonders 
chaotisch zu. Zchntausendc buchten -
und zahlten - Pas~gen auf Schiffen. die 
nicht uist,enen . Beim Sturm auf einen 
Dampfer der ghana ischen Black Star 
Line. der im J(}.StuOLkn·Turnus jeweils 
7000 Passagiere nach Accra in Ghana 
brin~, obwohl er nur für ~ eingC'n.:h· 
tet ist. fielen s,eben MenschC'n ins Was· 
ser und enranken . 

Der Preis für die lS-Stunden·Reise 
nach Acera : rund .&00 Mark. Schmiergel
der extra . Soviel Gewinn wie in den 
leinen 14 Tagen hat d ie chronisch dcfizi
lare Bl.lck Star lme se,t hhren nicht 
eingefahren . 

Auch kkinc Unternehmer verdienen 
am Elend , fordern Wucherpreise zum 
Beispiel für eine Fahrt im "Mammy 
Lorry". 

Wer etwa mil einem dieser Riesen
Lkw (benannt nach den Neger·Mam
mies . denC'n sie lehören) nach .Wagadu
gu in Obervoha will. muß für die Z",ei
Tage"... Tonur umgerechnet 1-'0 Mark 
zahlcn. 

Bis zu hundert Pef)('nC'n "'"erden ;aut 
einem MJmmy UHry verfrJehtC't . So 
erbnn~t ein e,"l,~C'r Trip von C,>lon"u in 
Benin nach WagJdugu eineIl lIm~alZ 
vom JOlachen Monal~lohn de$ Fahrers. 
Und viele Mammy l"fneS haben in den 
vergangenen zwei Wo.:hen fünf Trips 
Ic!>Chalft. 

Weil die Nachfrage das Angebol be
stimmt. nehmen einige Spediteure nur 
noch Reisende mit kleinem Gepäck . 
Wer sich weigen, Ballast abzuwerfen , 
bleibt sillen . Denn auf jeden Passagier 
kommen mindestens drei, die zurück
bleiben . Um die ZlIrückgeiassene Habe 
der Repatriienen prügeln sich Banden 
Jugendhcher . 

Aus Angst vor Rerre~lien der Be
hörden und vor dem Volkszorn der Nige· 
rianer versuchten einige Gh.lnaer sogar. 
sich per Kanu nach Hause durchzuschIOl
Ien - auf die Gefahr hin, zu kentern oder 
einem der zahlrei.:h unter der Kilste 
Iluernden Piratenboote vor den Bug zu 
paddeln . 

Die kollektive Hysterie hat lriflile 
Grunde. wie sich nach Ablauf des Ulti
malums am I. FC'bruar zeigte . Rollkom· 
mandos der Polizei durchkämmten Ho
ttls , Privathii user und Elendsquaniere 
und trieben verdacht ige Elemente ,n Ka· 
semen und Pol izeiwachen zusammen . 
Auslandergettos in ugos gingen in 
Flammen auf. 

Der in aller E ile gebildete .. Natio
nalral rur Volksbewußtsein" fordenc die 
Nallon auf . \,ch an der Treibjagd auf 
illegale Ausländer zu beteiligen. um 
"den Erfolg Sicherzusiellen" . 

Die ,n Alrika sprichwönliche 
Arrog~nz der Nigerianer blieb von dem 
M:menclend der Flilchtlin~e unberühn . 
Nach seiner Rüdlehr aus Indien erklir· 
te Sl3atKhef Shagari, die Ausländer 
könnlen froh sein. daß man ihnen zwei 
Wochen Zeit gegeben habe. um zu ver· 
schwinden . Man sei seht ,roBzugll 
lewesen. 

frnn kf urtt:r All~.e nci!1 e 7.2.8~ 

Ver<,l nl" n Nöllonf'n au! einem Trd/en 
' In VJlbouli vcrcinburt worden. Viele 
der Flu ch Il inie wnrcn während des 
lilhloplsch-somalisch('n OK uden-Krl,'gcs 
jm Jahr 1977 In die kleine Republik am 
Südausl;ani des Roten M~rc, I1cflohen. 

•• 
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le Oromos fliehen 
Völker. hatten die rr Millionen 
Oromol cehol'ft. nech der Revolu· 
tion von 1974. die du korrupte 
Feudalsystem Kaiser Haile Selas-

Vor d V rl I 
sies hinwegfegte. endhch Ihl't 

. en e 0 gern GI~ichberechtigung in politlscher. 
SOl.1aler und kulturellt'r Hmslcht 
mit d .. n ~it den ~iten M"ndlks 

irlS~ Elend der' Lauer ~~~~~::~g~~rT5~::~:~I::: 
Vo n • . .. h _ ::~S:~~ . SICh schon bald h.Her ~nt· 

NüHB ERT AHRENS biS wir verhungt'rn". ~'" t'lnN von All~ Nlcht·Amharen. die ~s g~. 
a"h Kunnult, Ihr,.." IJIkumsch. wagt halten. von di~sen \·~ mlt'\lItll · 
nH.t~r ~u I '1 rund 700 KI lo In Kurmuk ist öulkrhch \"on di~ ehen RN'ht~n Gebnlu"h zu ma· 

. ' ",t " 'h dl'r surlant' . .' h h . h I r brutal-n lu." "s"h"n l!:ru I u. . ~n Spannunllt'n nichts zu spuren. c ~n. Sl1 l"n 'IC l" ne ~ 
tt . rU hrt nur 1'1 ~'dt Khar· Man pr~kltZlt'rt ~inen kleinen Verfulgunll aU SII~Sf'trt . DI~~ Ist 
r,,~ t t. W,." In <1;' ~~ ~""~'r zu bo,·f;oh · G"'nzvNKehr". der "S a\l .. ~ ortyn. mittlt>rwelle untN dem Namen ,, 1"0-
11. Jbtd~s f·lIhrz..u ~ jtl nU'lt 1St er üssl ~en Ikwohn .. m ~rlJlubt. im je. trr Tt'rTOr" 10 den a\lgt'mt'onen poll . . 

, r .r " "g"n~lrl"h unpas· D t ' h S h b 'h -In
o 

.Dan· &<: h . . nurmuk h k wl"lls andt'l't'n T~II elOzuuuf~n IK ~n prac g .. rau' ~ ,,' .. 
'n. ~I's LI"ht k"1 "I

E 
"\lI eI,·ktn· odt'r Bekannte zu ~suchen . Fl'tm· I~n . Wenn der Hoht'punkt dlt'se5 

"" I ull ., nton IS'.'l\bahnan . . h h " be Du hund aud, k Fl . de hingegen benotlg~n eon Visum. T~rTOrs mZWISC en auc u r· 
dltc. nUtlt'n durt . ~·I~,·n ugplalz. Und man kennt SIch I!f'nau : Di~ schritten zu sein scheint. so sind 
'" ~Ull .. n\. ""h. tt urm1uk JUhr1 Ang<'horij(<,n des irth ,opIschen Zwangsumslt'dlunl(en. Zwanp· 
d.'r u'" d ,,, kl"ln~' ~;~I~t"'· le fl!n · Zull . Gfl!nz . und Gt'h"imdl .. n5tt'5 kollt·kt,,' i .. rung d .. r Land"'·Ir1 · 
t fd .·I\k .... urd.u ,t.n:. zu "md" m bt.-,o~lCl' n SIch im sudlllwslscM'n schaf\. ZwanlCsreKrult"runlC Junger 

t ""1 ~ , ,-,,,·nzurt.. t'r M '" d ~. ',t- u L'rl ., AI St, ~ n""ht hat. T,,11 ßIIII"nt'n für ihre Ta,d,..nlam. wnner .ur t'n. ~r ,,' ." .... . . 
Ab Il St-P4> bt.- . . pen und Trans,slorr"d,os oder phllbt.-llsI .. rung In Amhün" 'h Ida. 
U kom men m . . r HI82 gibt toS ein auc h geleg .. nt!ich e me Sl haehtel von vl.,} .. n wl'<i"r g,·sprod.t'n noc h 
V nd I\h.artu z"l.schen Add,s Abt.-ba enahscher Zlgal"t'ltt'n . verstanden wird) und dlt~ ZAhl \"on 
~,pn'Ch4>t m

d
· In dem Sudan sich mindt'stens 80000 aus. polrtls.:hen 

, '. lanlle ' le ubt'r 2000 KIlome. Sudlich von Kurmuk. 10 der Pro- Gründen Gl'fangener Imm .. r n()("h 
~8 ' f. r zu&t'mt'lnS<Jme Grenz.e vinz Blauer Nil. befIOden sich zahl· ~ine hinreichende Kette von Grun· 
. '<nd M h ubt'rwll l·ht'n . Der 1"t'1(·h .. Flu('hthnl1slagf'r . Oll' suda· den um aus AthlOpien zu nlt'hen. 

,~ ~Ind in" J .. I ~ !)O(j ~IO Fluchthn. nf'sische Rl'gi t't\l ng ISI bt.-muht. Das' Argument. es handelt' Sich im 
~lhl"lJlt'n .. n Il·tzt •. n J .. h"'n aus dieS!' mÖl!lichst wt'il von der äthio· Grunde um Wlrtsc hansnuchtlinge . 
. as Al>k n""h S ud .. n f("komrn"n pischl'n G"'nze enlf,'rnt zu errich· vt'ht in di .. sem Falle meht : Sudan 

elnlUhil lt~"Im .. n Ist J,-d(K'h kau"'; ten. um Zwisehcnfallt' mit dem mi· und Somaha. wo sog .. r .m .. hr als 
~~"n~e P~h ~udan. das nur über IItarisch unglt' ich starke",n Nach· 700 000 FluchtlInge aus Athloplen 
t~rrUK1 . rnli~l ' und Milltarkr .. tt.e bam zu vermt'iden. Abt.-r gegen die smd. g .. horen selbst zu den arm· 
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die nikh~r ein ReW. 
NJ\Ppot~nti&1 rur die Gu~rrilla~ 
_gung~n darstell~n. die ~it Jah
I'tn gegen die arnharisch~ Zenu..!
I't,,~rung in Addis Abeba kämp
fen. Diese wird j~och mit Waffen 
und Material von d,'r t:dSSR un
t~~tulrt . k"it s ie Sich im o.-zember 
1974 wrbal als _SODalistlsch- ~r
klärt hat . 

Oll' SowjE'tunion. di~ in Athio
pien k .. 1n z" .. eit~s Afl(hanistan erle
~n " ·Ill. halt Sich mit ihl'tr n\llllä
rischen PraSt"nz ~her zuNck. [nt
sch"id .. nder konnten da sch<'n di~ 
24000 IIn Land statlom.·rt .. n Kuba
ner 1t'1n. von d .. n .. n rund die Hall\~ 
cut au sg .. bildete Ellt .. soldat~n 
lind. wllhl"t'nd der Rest in Kran· 
kenhaus..m. in Schulen und beim 
Straßenbau ar~ltet. 

.. Du.- Kubaner-. so Guerrilla· 
Hauptmann Goota Bobbaas von 
der Oromo·Llbt·rati,'n.Front 
(OLF). "mußI .. n e"fuhlsmaßlg ei
lIt'nth<:h a uf uns.·,,·r St'itt' stt'h .. n . 
M,r tun dl" arnwn Jun.:s )f'lrt 
schon 1t'ld. S ... Sind 5" lu~tl.: und 
SIn!:"'n so i,·rn. Ah..·r KU':"I ISt Ku· 
Cel Und wir w"rd"n übt'r kun 
ldeor lang siell~ich St"11I. -

u ~.Il.\ I(·he t ... mrnd .. st~ns zwei vi .. len sponwn ~nlst~henden sten LBndem. 
rnlll d,~ Au fla° I \ ISlont'n aufstellen. Camps ist SIe fast machtlos. Sie Die Lebensbedingungen der Dns tu erfl .. fi~n des Grenz.abkom. versucht, die FliJchtlln~e zur frei· Flüchtlinge in den Lag .. m smd ent· 
fll il le ~ffl~" ~n . willigen UmSiedlung In grenzf~r. sprechend hart . Es fehlt an Trmk· 
t. n .O · k~ . S .. ~< ~rnuRl:ler kommen. nere Gebi,,~ zu überredet:!.. wasser, das 01\ über mehrere Kllo· 

t 
(t'n . ·U!l k, n bt'1"dt'n. In tag'" 01.. M"hrzahl dt'r FluchUmge mt'ter herbeigetragen werden muß. 
ndt r S()n'nrndr~ch"n unter sen . smd Orol\los. An~"honl:l' dt""";'ß, Tbc und Malana surg .. n zu~mmen 
"r .. t\;o h S d ... -!'tn p'll~n b,s (' u .. n. weIl 511' I,' n t·t hn lsl·h"n Gruppe Im Vlelvöl · mil and"f\'n Krankhelt .. n fur em .. 

hr h teil erzle~~ 300 Prou-nt hoh .. · k"rsliWt Athluple" O,t':.(' TatS8.che hohe Stt'fbhchkf'ltsra.te unlt·~ den 
\111' eil I\ufkaut al> bei den ~t.a.at . ""gt bt''''lts elnl,,-t' s ub<'r Ihl't Fluchlhn~~n Oll' mt'Iskn mus~n 
~ '!:. "Llebt'r tell .. n 10 Athlo , Flu chtmotlvl' aus . Ahnlll' h wie die Im Freien schlaf .. n - ohne ausreI · 

r ...... ll. Ila urc h ~In~ Kug,,1 Tlf( .... . die Arar. dlt' Ikru . J,<, Kam· cht'nde Unterlage oder Dt>ckf'n 
untahe abzuwarten. batla und ~11Il1lt' andere kleinere Es Ist uum v~rwunderllch . daß 

e:~ eine 'U.2.8~ jo'rankfurtc:" All 

}[ltung~rsnot im Nord~n 
"th' , IOplens immer größer 

bb. NAIRO 
lerlnot i~ BI. 17:. Febru:lr . Die Hun-
ten Cond~~cn nord"thlopl,ch en Provln
IItrsdtä f und Woll~ hat ,Ich offe nba r 
... ·tnille: ~. Zum zweiten Mal~ binnen 

. \ ~Ituna~n age haben d ie lIth lopischen 
, dlc intemaUonale-n humanl-

HUnD 

Uren Or,~nlsationen autllerufen. Ih~ 
malerieUe und finanzi~lIe Hilfe lU ~r
höhe". um _Hunderttausenden ln den 
von einer 11I"len Dürre helmeesuchten 
beiden Regionen das Leben zu ~tten·. 
wie t's dIe R~l:lerungszeitung Ethioplan 
1-If'rald tormulierte. Die Dürre treUe I.' 
MIllIonen Mcn~chen in dl'n beiden Pro
vinzen. M~hr als Wnrtig Todesfalle sei
en bl>her ,,,meldet worden. In den eben-

falls von der Dilrft letroffrnru Pro
vlnlen Tiere und Erltrn I$t die Not ef
f~nbar wenl~f'r ,roß. Die Athlopit'r lUa
len vor allem über eln<'n ManleI an 
vi~rr"dlletrit'benen Fahr-teu,~n und an 
Fluezeu~en. mit den .. n Hilfs,iJter ln dl~ 
abgelcllenen und andeNö nicht zu errel
ch~nden Dörfer Il<,bracht werden könn
ten. Im Norden Athiopiens bleibt der 
ohnchin karlle Re~en imm~r öfter aus. 

'x -..!?~snot in Ghana 

elbst in der Hauptstadt gibt es kein Brot I " 

ehr Di~ h lbc MiUi0n Rü('kkehrer aus Nigeria hat die wlrtsc!:laftl.iche 
~ I Lage ~cs Landes dramatisch verscharft / Von rtupcrt ~cudec k 
ti./'m 10 La 
h

" 
S'V"'~I'~~;" bt', der Zw~Chenlundunl! 

Rle, Acera Im ' F "sch,ne halle die wenigen 
Plo e d, .. Voll .. "Jugzeug blelbend .. n Passa · 
nes~lrch hatle Irklrchkelt eingeholt. Ganz 
Ch. Llchl g die Flughafenbehorde gN' 
200·;;aer rnil":~~n und zugelassen . daß 
'in laUe In d ligen Flugkarten die uber 
-'r . ~ Zurich b.:,em Flul1zeUR belegen durften 
Ch~ lanns.h.,;m Abflug wullte dl~ S"' ISS ' 
er"."acr. dl~ In s d,avun noch nIchts Die 
der hopft Und u F IUI: Z~UK s tromten . wa~n 
~onn re'chen s.,bermude t S,e I;t'horten zu 
I~n len SIe SI h h'chl der Deporti e rten. 
'ie ~ Aber sec~ ~OCh das Flugticket lei · 
~Ia nler den a sd age und Nilehle hatten 
"'uU;~li~ungt'n ~ auernden Schikanen und 
In .,A ..... at~n , da(~tt't 2U le iden . du.' Sich be· 
~,t e~(·~.· (5', h",~,e ~lenschen au~ Ghana 

nem ~lvn lt ~11:~"a In Ghana) nun 
bl vollend~ vugl.lfrel Sind. 

DU5 F'1uj( Zl' ul! landelt' punktlrch auf dt'm 
Accra. Alrpnrl. dl'r In eine dicke Dunst · 
schichI eln~ .. hulll .... ar . Den ganlen Januar 
über herr,chl" der Harmattan . das .ist der 
aus dem :'Il o rden. aus der Wuste kommende 
W,nlerw,nd . der olt so sturmt. daß di~ 
Sonne verdunkeIl WIrd und sich In den Au· 
gen und allen Korperleden kleIner Sand
staub fe s tseut und dIe Ghanaer nervöS 
macht. Beim Annug auf dlf' Haupts18dl der 
Gh;maer konnle man den Radarschirm auf 
dem Kunt ro!!lurm Sich Kle. chmafl'K dre· 
hend sehen . Doch kurz danllch war lU ~r 
fahren. das Radar funktiOniere nicht mehr. 
Es dreht s ich nur noch - typi sches Beispiel 
für die S,tualion dIeses Landes 111 Wesl
afnka Viele s khngelt. lautet und bewegl 
sich nur noch relll außerIich. aber es edullt 
seine Aufc übe nicht mehr . 

Die RUlkkchrl'r komme n In dem Wirt· 
schaftspolltl sch uniunsugste n Moment In 

, 

ihre H~lmat luruCK . Ghanas Wlrtschatt 
lI .. gt wlrkhch am Boden. Oll~ Land ka~n 
seine jeut "'ohl vit'r-tt'hn t.lIlhonen Ein
wohner kaum noch ~rnilhren. di~ Kran
kenhauser kaum noch dl~ Pall .. nten ~r
sorgen. In ~iner solchen Situallon bed~u· 
ten etwa ~in~ halbe Mrlhon M!'l\schen 
mehr ~ine enorm~ Belastung. So Viele lU ' 
r\lckkehrf'nde Ghanaer werden f$ nach N'

all sll s<: hen Schauungen aewe$en seIn; 
nicht etwa ",nt' oder. wie es gt'helßen hat, 
lwel Mrlhonen. Doch wenn ~5 auch nur dle 
Hallte der offiZiell Genannten sllId. SInd es 
immer noch erschreckend viele . Selbst d Ie 
zentral zusumdlge .. Task ·For~· unter dem 
Commoclore Oblmpeh haI keine Erkennt
nisse daruber . wiev lel~ Ghanaer aus dem 
Norden r-;,genas uber den nördlr<:hl'n 
Grenzurt Pata gekommen sind. ..Sor r}' ''. 
das wIsse er nicht. aber er habe heule mor· 
,,~n ubfor BBC Qehbrt. daß bei Pata nur 

., 



f 
( 

- ,~20 _ 
' ~~I dreltauMnd Menac:hen die Grenze 
""~lChritten hitten, 

.' l °ble Rückkehref lind nicht unbedinst be
le 1.; zumal die der ersten Welle nicht. 
~hnn die vielen tausend gut ausgebildeten 

rer, Ingenieure. Arzte oder Kranken
I<:hwestern sind nicht dlbei - diese hoch
~'I!,flzier1A.>n Ghanaer werden unbegrenzt 

1I:1I(ena bleIben dürfen und mo,::ilch6l',-
"kel~ lIar ,nichl I:urut' kkchr~n , Zu ruckl(e
lommen Sind all j.me lun.:.,n : a~:-ac"ec!u
ll~en Leute, die Ghana verheßen und du 

lIelobl.e Ol-Land Nigeria uber den Landweg 
zu erreichen versuchten _ und die in lAgo. 
"'elsl als TlIl(elohner und Billigarbelt.N ih
~en durh lj('n 1A'\xonsuntt'rhalt verdIenten, 

Ine Mell .. 'h('nllrUI'p.. die In Lu.:o. öber 
lUch Im ZUlle d ... Ol -Booms die l'rakl.lken 
~In ... rnu~r1st' hen Kllplwilsmu. und einer 
",unklen ,Un\.t'rwell milhekllmen, Ollvor 

°hllen Ilch die Ghanaer weilmoglichl\ 
I<: utzen, Deshalb auch 50rgte die Regl~ 
~ng In Accra dafür, daß die erste Welle der 
beelmkehrer mogllchstgleich an Acer. vor
Ih ' In Ihre Heimatregionen gelenkt wurde. 
l.e re große Sorge ist, die RiJckkehrer konn
~' sobald sie merken. daß es auf dem 

nde R('Io;l'nwärtll( w('der Ar~lt noch Geld 
lu "nden gibt, In all' Hlluptswri t Accra zu
~dulr<imen, um dort Ihr Gluck :tu m.
",en, 
n"ln Mlmp<>og, ~twa siebZig Kilomet.er 
dord hch von Kumasi im Ashllntl -Land ist 
hle Reahtat der Rückkehrer-Problematik 
J IUloah mitzubekommen, Während die 
dournahsten und humanitären Arbeiter in 
,:r Hauptstadt. Accr. anfangen zu erklä
r n. das Problem der RLickkehrer sei in
S~~hen vorbei. haben die Bewohner der 
R t Mampong ihren Ärger mit über !)()() 
lIeuC~kthrern , Die Stadt verfugt noch iJber 
Vt;~ e SOviel Nahrungsmittel, daß du!' Be-
111 ner uberleben können - aber mcht 
rj ehr

M
, Jeut sitzen noch 500 weitere hung

~f! eruchen dort, die versorst werden 
für lU::n, Schon beginnt das, was- man 1>0,

lieh ten mußte :, die Rückkehrer nehmen 
, "'IS sie mcht regulär bekomlhen -

und die Hiltslieferungen amd noen ruCRl 
Im Norden angekommen, Außerdem _r
den die westlichen und kirchlichen O"lan~ 
"tionen große Proo1eme bekommen, wenn 
lie die ins Land eingeflogenen Hil1sg\it.e1' 
ausschließlich an die Deportierten vertei
len, Die Bevölkerung wird das kaum wr
atehen, geht es ihr doch schon seit zwei 
Jahren wirtschaftlich SO schlecht, daß sie 
kaum salt werd .. n, Jetzt kommen die l.A!'ute 
aus ,,Agelle" zu rück utld IA'Kommen Reis, 
Hirse, 01, Decken und anderes .. l\lchg~ 
worfen", Wenn die Hllfsorganisal.lonen in 
den nachsten Tagen und Wochen ta~äch
lich so verfahren, werden sie Unruhe und 
Feindschaft innerhalb der -&völkerun. 
echiJr('n , 

Unmlt.t.elbar /Cebraucht werden .ehet
zunl/swelae 260 000 Tonnen Getreide , Seit 
Monllt.en gibt es leibst in der Hauptstadt 
Acera kein Brot mehr - und das hatte el 
früher IOgar noch in lauSllten ~iten gege
ben, Unmittelblr gebraiJcht werden auch 
Milchpulver und Nahrungsmitte l für die 
SlIuglmee' und Kleinkinder, Kinderheil
nahrung und M.dlkament.e , Die Regale in 
den Apotheken der Hospltaler sind leer , Im 
Wa ls('nhaus von Mampon,.: sl.llr~n zwei 
Saughn..:,·, weil die Schwl'stern kClne Milch 
mehr rur sie hatt.en, dl(' Ht>lml"lterln 
mußt.e weinenden Auges drei weitere Ba
bys ablehnen, wissend. daß das den Tod für 
die Kinder bedeut.et., Fniher, vor dem Ja
nu~ 1982.!-konnte sich Frau Okai n.o~.h 
Milchpulver und Lact.ogen In Lerne, In 
Togo. besorgen - nachdem aber aus wirt
achaftspohllschen Gründen vom Staatschef 
J , J , Rawlings die Grenze nach Togo ge
xhlossen wurde. we iß Frau Oklll nicht 
mehr ein und aus , Die Schwestern im 
.. Mampong B.by Horne" ziltern, Vor eini
gen Tagen hatten sie noch vier Dosen ml.!. 
den übe rlebenswichtIgen Mitteln stehen, 
Ob Frau Okli mehr von diesen wertvolh!n 
Dosen au~ Acera mitbringen würde~ Inzwi
IM:hen hat sich das KomItee Not-Arzte/Cap 
Anamur verpflichtet. die Versorgung dieser 
Kinder mit Milch zu iJbernehmen: die erste 

Uefef\l.J14J 1011 unterwegs sein. 
Kwame K. ist mit dem F1üchtlilliStrtock 

In den leuten Tagen. gekommen, Er er
zählt. daß es schon seit Weihnachten einen 
immer unerträglicheren Druck auf alle 
Ghanaer geg .. ben hit. nicht. nur auf die 
Fremden, besonders auf die Ghanaer, "Wir 
Gh\lnaeor gelt.en als die besser Aus"ebilde
ten, Ydr sind es auch in der 1I1ehrzuhi der 
Falle, 5(l duß \'iell' Elnnl'hlu~('n " .. rud .. zu 
yon uns "be~ ... utl4'urden" , &:hul ... n und Ho
Ipil.8ler zum Beispiel. Ibt-r auch das Mana
lement g8mer Kompagnien , Weshölb die 
WIrt5chaft. Nlg ... las erst einmal mit di .. ser 
Silual.lOn r .. rtI!: ..... erden muß, Die Be\'ölk~ 
rung ",'ur auf",'h.'Ut , und hat d.f' A':"t:~ 
ben-h.ls (wu' SI" ".'nllnnt ....... rd .. n) nal'h \'II!'-
1f'1I H(,~.'III d.' r Kun,1 s\'Iu""n,,'rl, In r ... .:u' 
Kab ,'S f(',,:,'lrl'<'hll' "hNh'~ . ..... 0 ""Ir l'lIler
schlupf flOd.' n kOllnlen , Abt-r es ':lIb so 
vielt' l.ad('n , wo ..... Ir n.~ht eInmal b.-<!Ient 
wurden," Die Fraj('" ob f'~ fur ihn und die 
lI1 .. hrzahl 5('IOer ruckj;ekehrt.ell Landsl .. ute 
.. 'ohl die Aussicht gibt, ..... If'd .. r in das -
" 'IfL<,' h"fthch zumindest - g .. lobt(' Land 
"'Igerl a zuruckzu!:eh,'n, ..... IOkt KWllmf' hef
tig ab !\ach 811 den o..muti!:un!:('!l d .. r I('u
t .. n W<X'h"n, dl<' aUl'h brulal .. n Raub an Ei
!:('n tum und !3e!aSll.:un..: .. n auf e>!f('ner 
Sl.I'uß<o nllt Sich brUl'hl"n , d!'nkt ",emII:: I 
da run . zurul· klu~~h~n . 

Viel S~'mpathle haben die Erel"nis$(' des 
leute n lIIonats fur dieses Land an der 
GoldkListe ,,('bracht, Ghana hat d;e Lands
leute ohne Murren aufgenomm .. n , Staats
chef Rawlings hat. die leUten tausend Gha
naer auf dem Schiff .. SI 551 li Star" im Hafen 

,Tema Am ~ , Februar ~lbst ..... illkommen .:e
heißen, Er ~I Zlll(lelCh aufgefordert, Haß 
und hose SlJmmun!: auf NIgeria mchl eIlt
.tehen zu lassen, Jedem Ghanaer, der sich 
In den HJlfsl:utern zur privaten Bereichl!'
Nng vergreift. droht eine sch ..... ere Strlfe, 
Wenn das Land jetzt mit der gleichen Ent
schiedenheit regIen würde ..... ie die Rück
kehrer empfangen wurden, Ghana wurde 
wieder eine "Perle an der Goldküste" wer
den , 

~ Jeune Afrique 26.1.8j 

nou Gute-Volta Tandis que le 
le s' Veau pouvoir a inaugure son action sous 
ren1gne ?e l'ouverture, les anciens dirigeants 

verses par Saye Zerbo se preparent cl etre juges, 
d( flOIrr rnvoyt sptc;o! Sirodiou D;o/lo 

En aHenciant 
lesproces 

L ~ t01l1J U CIIiI uonl OUlga- oes lIulres syndiCiAt., t/llill!sd'lIlents 
7 no~eUIlOU I ~I~ le Ih~itre le ~e 111 elA et de 111 police, qu" 
C:oQle ~bre 1982 n'lI pil.S seulcmenl 1 Eghse c..lhohque cn 111 pcrsonnc du 
lerbo Jrhldence IIU colonel Sil.ye (11 rd anll I P,iUl Zoungl1lnll, IIfche,vl-
"''''te ' I 111 VIC de cIOq pcrsonnes que de OUlIgildougou , Sil.OS oubller, 
I1llni,,' lI('cldcntellcmcnt, dont le bien enlendu, Ic chef de I'EIAII 
COlon ~e~e I'Inleneur,lc li('ul('nanl- renycrst .. , 
rfllilue ellen , SlIn, • 11 er ju~qu"11I I.... Itbcrl~ de I'informlltlon 11 
'U!Pt~~lton dei p.sr111 poltliquel tplcmenl ete reSlllurce , • N(luJ 
19~O il UI depulI le 25 noyembre Jomm~j dkidiJ Q jovoriur un IIb" 
'Oufnt 11 permll de rcdonncr un dfllol d"dtn ~I d 'opmiom dom cr 
ctrl~ln nOUYcllu • I'upreuion de pop -. nous 11 COnrlt, sur un ton 
qUels ~ drolls dtmocrllllqun IIUX- lIussi sindre ~ue convöincu,le jeune 
11I.Ch~ es VohlllqUt'1 demc:urent miniSIre dc Iinformil.lion, Adlll1\ll 
Iibcne s~ eil', notil.mment, dc 111 E.Oflll}~\lnl , d'lI(firmer, ,ptrcmp-
r~&il1le /ndlc:.le ~tou((te .ous Ic 10lre : • Plw Jomo/J un~ "ljormo, 

Unc ( c SIIYC Zerbo, Ilon n~ uro umurtt in', • 
IYndiClllol, rtl1lblte ~tle libcn~, le. udres el tntellectuels de OUliglI-
I'tt..n~ ;Stcs onl , imm~diil.tcmenl dougou croienl d'aut~nl plus a c~lte 
dCPU is, ~urs ,IICtlvlle5, SI bien que, pro(esslon de fOI qu 115 se souvlen-
II'lICts eunlons, conciliil.bule. et nent de '" declörllllon sentencleu~ 
d~nonclSSonls de criliques el de d'un «nlliri CIIpitliine Thol1\lls 
, Iallon ' ' I ' ' I ,e I1lUI! ' , S parfois vehementcs SlInkllrll qUI, I, ny 11 PlI' SI onl-
IlIltrvic~Pltenl , Ainsi, dans une tcmps, d~cllIr"lt • 1'lIdresse de ~CI 
\tlqut dc ICcordee • ra/tence vol- luptrieurs: • Molhrur ou,x dm-
IOUrt I , presse, M , Soumllne ~ronlJ qu; dlucll",1 d bfllflo"nu 
I'lIlion' s eitdtr dc 111 CSV (Con(tde- Ihlr proplf rl d lu; ;mpouf JiI~,,-

, PlIs dt ~~IC4Ilc voillilque), ne fllit Ct / • 

~Ult, Sou "Icr, En termes vigou- Mlnlstrt de ('In(ormlltion du 
1t'~lt ~ltne Tourt s'cn prend louvernemenl SiI.}'C Ztrbo, rlluteur 

5$1 bien' ses collrgues de ces propos menll~nts clOtul1lil , 

alors un seminairt sur I'inröim..tion 
00, initilltive insolite, il mcttait 
raccrnt sur 111 n~cessitt de la libcn~ 
d'lIction ct d'expression des medillS , 
Qualifit de (ou Cl dt$övout pil.r le 
chef de 1'[1 .. 1, Th(\m<l' Sankarll 
n'ht"le I'u~ A donner Sli Mmi.sion 
du j(o uvernenlcnt Sliye Zert>o , Et 
f~sl ce mtmc " [.lU " uu;. moins de 
qu'on kilne dc fa~on illtgalc dC't 
responsables qui I'altardent anor
malement et trop long1cmpt au 
pouvoir , Mai., en polttique plu. 
encore que dan. la VIC cou~ntc, ,la 
volonlt d 'humilier n'C't! P" mal-, 
kure cOnKllltre que I'espril ck 
haine et dc ~nJUnc:c, 

En I"endant d'ltrt fixh .w Jeur 
Ion, Iel ancie.1S dignilAircs de la 
troisitme rtpublique affichenr une 
~rtnit~ , loute ~l'reuve. Lc ,tnl!/lI1 
Lamiunl, , qUI noul .vons pu 
rcndre visilc dlln'lI villa dc la Zone 
du boi. ; I'ancien Premier ministrc 
JOlCph Conombo ou I'aneien prbi
denl de I'A"embl~ nationale, 
M , Gtr .. rd K.anso Ou~~oao, que 
nous IVOns surpris chez eux dans Je 
qUlnier Oapoya, ct d'aulrcs, tous 
onl un exccllcn! moral. 

lb ne ICmblenl d'lilleun aulle-

.' 

, , 
.1 , 
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Sitte an den 
Innenminister 

I Brüder 
egenin 
(haus ein 
.der. Ketten und \.."h~n 

(\lch konnte roil Hilfe 
'!"Viel'V'a~enbesatzUngen 
lach- und Schheßgesell
tell aufgeklärt werden. 
Brüder. der als leuter 
war. ." .. urde von den 

Die 'tVo-ei Brüder. die von delU 
festeenom~nen .\5 Miuäter !'te
nann

t 
.".urden. erv.-ischten die Be

amten wenig später ebenfallS. Ln
er 

hie" sich an der .Küste- auf. der 
andere .. -urde in seiner Wohnung 
angetroUen. 8elde hatten ihr 1)1e
besgul al\erdlngs zv,·ischenzelt.:l<.h 
abgestoßen. [.s iSt. SO eiDe KriPO
Mitteilung. in%Wischen .. ohl In 
dunklen Kanälen gel

ande
\. 1)1e 

n noch bt>Qbachtet. Die 
.ui.e den e"akt beschne
,n noch in Tatortnahe auf 
;.e auch einen ~ro(\en Teil 
sguteS an sich nehmen. 

. ( 
1 

ErrnitUungen dauern noch an. 

Da aUe Brüder ,.schon hin.ri!i
chend in Erscheinung Getreten
waren und noch Re5l>tral

en 
1Ur 

Bewährung offenstehen. ".-urde 

Haflbeft.>hl erlassen. 

. ~ ,\ 
. ',- 'I"~ 

t1I"' 1o ... _ • • ~ ~ .'t~ ... \ ' .. 

}(N: or 

In elll~m 5ch~iben an den Bundesin
nenmlnl~ter bittet die Deut.Sch-Gha
nal!'che GC!'t'lI scha(t Kiel darum. in der 
nach!,U'n Zt-Il von der Ausweisung in 
der Bundesrepublik lebender ghanai
!'-chcr :\!'dbewerber abzusehen. Vorsit.
zender Dr . Alell p, Da nSO weist in dem 
Brle( daraut h in. daß sich der Staat. 
Ghana nach der Ausv .. eisung von rund 
zv,'ei ~h\lionen Ghanaern auS Nigeria 
in einer .verheerenden :\ot.SituatiO

n
• 

befindet. In dieser Zt-It ASylbeWerber 
aU51uweisen. ware .('ine un1um

utbare 

Hart
e
-, ~hnister Dr, Zimmermann 

~nrd ~ebeten . die 1ust,ändll!.en Behör
den In Lilndern. Sladten und Kre

iseG 

anzu ..... elsen. vorerst den \'o\l1Ug von 
:\u~""' E'I!,unl!{'n auszuseuen. 
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Zu Punkt !J 8 der Tagesordnung 

Herrn 
Stadtpräsident Sauerbaum 

h i e r 

Drucksache 4 J P SPD-RATSFRAKTION KIEL 

Kiel, 12. April 1983 

Betrifft: Resolution der Ratsversammlung IIForderungen an den neuen 
Landtag und die Landesregierung ll 

Sehr geehrter Herr Sauerbaum, 

wir bitten Sie, die nachstehende Resolution auf die Tagesordnung 
der nächsten Sitzung der Ratsversammlung zu setzen. 

H e sol u t 1 0 n 

Die Ratsversammlung möge beschließen: 
1. Der arn 13. März 1983 neu gewählte schleswig-holsteinische ~andtag 

und die Landesregierung werden gebeten, unverzüglich eine Uber
prüfung des geltenden Finanzausgleichssystems in Schleswig-Holstein 
mit der Zielsetzung einzuleiten, den Finanzausgleich zugunsten 
der Städte unter Berücksichtigung ihrer umfangreichen Aufgaben, 
die sie zugle ich auch für das Umland wahrnehmen, im Interesse einer 
nachhaltigen Verbesserung der Finanzausstattung der Städte neu zu 
9rdnen. Dabei sollte von vornhere i n eine negative Veränderung der 
lnsgesamt für den Finanzausgleich vorgesehenen rvlitte l zugunsten des 
Landeshaushaltes ausgeschlossen werden. Außerdem sollte bei steuer
rechtlichen Änderungen darauf geachtet werden, daß diese sich nicht 
erneut zu Lasten der Kommunen auswirken. 

~egründung: 
Angesichts der veränderten Gesamtsituation ist die kommunale Selbst
V~rwaltung in Gefahr. Insbesondere die Städte haben zunehmend Schwie
r1gkeiten, ihre Aufgaben zu erfüllen. Dies gilt keineswegs nur für 
f~eiwillig übernommene Aufgaben , sondern in zunehmendem Maße ist auch 
d~e Erfüllung gesetzlicher Aufgaben in Frage gestellt, weil die ver
fugbaren Finanzmittel hierfür nicht mehr ausreichen. Insbesondere sind 
die Städte nicht mehr i n der Lage , notwendi ge Beiträge zur Arbeits
Platzsicherung und -neuschaffung zu leisten, weil ihre I nvestitions
quoten in den ver gangenen J ahren rapide abgesunken s i nd. Andererseits 
muß festgestellt werden, daß das geltende Finanzausgleichssystem unge
recht ist, weil es die Städte, insbesondere die großen Städte im Lande, 
benachteil igt . Bei einer !{eform des Finanzausgleiches darf nicht vor
r~ngig auf die Einwohnerzahl abgestellt werden , sondern im Einklang 
m1t geltenden gesetzlichen Bestimmungen der Landessatzung und der 
~~meindeordn1jng ist. der Gesicnt~pu~t d~r hufgaben?ezogenheit d~s 
~nanzausgleichs stä r ke r zu beruckslcht1gen . AUS dle sem Grunde 1St 

~~nße.baldige rtefor~ de s Finanzausgleiches zugunsten de r Städte uner
a llCh. 
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2. Landtag und Landesregierung werden gebeten, alles in ihrer Macht 

stehende zu tun, damit so weit wie möglich Arbeitsplätze im Bereich 

der Howaldtwerke Deutsche Werft AG in Kiel erhalten bleiben. Dies 

muß in einer gemeinsamen Aktion von Bund und Land geschehen. Darüber 

hinaus müssen alle Bemühungen um die Neuschaffung von ArbeitsplätzeP 

in anderen, verwandten Bereichen nachdrücklichst unterstützt werdeP' 

BegrUndung : 

Das vom Vorstand und der Mehrheit des Aufsichtsrates der HDW be

schlossene sogenannte Sanierungskonzept sieht allein für Kiel die 

Entlassung von über 1.400 Arbeitnehmern kurzfristig vor. Diese 

Maßnahme wird nicht nur unmittelbare Auswirkungen auf die betroffen~~ 
Arbeitnehmer haben, sondern darüber hinaus weit hinein in die mitte 

ständische Wirtschaft. Nennenswerte Anzeichen einer Belebung der 

Wirtschaft, namentlich im Metallbereich, sind nicht in Sicht. Dem

gemäß muß das Bemühen von Bund und Land hauptsächlich dahin gehen, 

durch ein Werfthilfe- und Schiffbauprogramm zu versuchen, die Zahl 

der Arbeitsplätze bei den 'HowaldtswerkenDeutsche Werft in Kiei 

weitestgehend zuer.halten und . langfristig zu sichern. . ,Die 

im Werfthilfeprogramm des Landes vorgesehenen Mittel dürfen nicht 

dazu verwendet werden, Sozialpläne für entlassene Mitarbeiter zu r 

finanzieren, sondern sie müssen für ein aktives Zukunftsprogramrn zU 

Sicherung der Beschäftigung auf den Werften verwendet werden. Es 

genügt nicht, Mittel allein für die Umschulung von Mi tarbei tern ein~ 

zusetzen, weil - soweit ersichtlich - Arbeitsplätze in anderen Be

reichen in der gegenwärtigen konjunkturellen Situation nicht in 

hinreichender Zahl zur Verfügung stehen. Deswegen müssen alle Be-"tZI 

mühungen nachhaltig unterstützt werden, um in Kiel neue Arbeitspla 

zu schaffen. 

3. Landtag und Landesregierung werden gebeten, sich nachdrücklich dafW 

einzusetzen, daß die Landeshauptstadt Kiel in die Lage versetzt 

wird, das freiwerdende Gelände der HDW in Dietrichsdorf zu erwerbe~' 

um dort die Voraussetzungen für die Neuansiedlung von Betrieben ~ t 

damit für die Neuschaffung von Arbeitsplätzen zu schaffen. Dabei ~i 

eine starke Beteiligung des Bundes und des Landes unerläßlich, wel'ot 

dieses Projekt in seiner Bedeutung über die Stadt Kiel und die Reg~ 

hinausreicht. 

Begründung: 

Wenn schon nicht alle Arbeitsplätze bei HDW und anderen Bereichen 

erhalten werden können, ist es unumgänglich notwendig, alsbald 

die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß an anderer Stelle neue 

Arbeitsplätze entstehen können. Die Lande shauptstadt Kiel ist be~ 

rei t, ihren Teil dazu beizutragen. Es muß jedoch festgestell t wer"l'~( 

den, daß ihre eigenen Kräfte damit weit überf ordert sind. Eine st8 

finanzielle Beteiligung des Bundes und des Landes s i nd daher uner " 

läßlich. 

4. Der Landtae und die Landesregierung werden gebeten, unverzüglicb 

Klarheit über die Bereitstellung der Mittel und den Baubeginn f~rt 

das Kieler Ostufer- Krankenhaus zu schaffen. Diese s Krankenhaus l~ee 

ni cht nur schlechthi n wegen der Unterversorgung der Bevölkerung .. 

Kieler Ostufers, sondern darUberhinaus auch für einen Teil der Be 

völkerung des benachbarten Kreise s Plön dringend erforderlich. 
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Mit Blick auf die problematische Situation der Unterbringung von 
Patienten in den Landeskrankenhäusern kommt dabei der Einrichtung 
einer psychiatrischen Abteilung besondere Bedeutung zu. 

Begründung: 
Das Krankenhaus Ostufer wurde auf Anregung der Landesregierung nahezu 
baureif durchgeplant. Es ist nicht zutreffend, daß mit dieser Baumaß
nahme nicht - wie vorg~sehen - bereits begonnen werden konnte, weil 
dem bundesgesetzliche Anderungen der Krankenhausfinanzierung entgegen
standen. Der Grund hierfür liegt ausschließlich und allein in einer 
fortlaufenden Änderung der Krankenhausplanung zugunsten anderer Stand
orte. Für Kiel ist besonders bedenklich, daß auf dem Westufer eine 
Konzentration der Krankenhausbetten in öffentlichen, privaten und 
gemeinnützigen Krankenhäusern erfolgt ist. Ursächlich bedingt durch 
Entscheidungen der Landesregierung ist das Ostufer erheblich benach
teiligt. 

5. Die Ratsversammlung unterstützt nachdrücklich die Wünsche und 
Anregungen des Städtetages - Landesverband Schleswig-Holstein - an 
den neuen Landtag vom 28. März 1983. Dies gilt nicht nur schlechthin 
für die Forderung nach"einer Verbesserung des Finanzausgleichs, sondern 
zugleich auch für die Ubertragung neue~ Aufgaben nach Weisung durch 
Bundes- oder Landesgesetz, sowie auch . die Gängelung der kommu
nalen Selbstverwaltung durch eine Vielzahl von Gesetzen und sonstigen 
V~rschriften. Dies gilt zugleich auch für nicht kostengerechte gesetz
llche Regelungen im Rahmen der Sozialhilfe wie auch für eine unzu
reichende Förderung des Baues von Sozialwohnungen und Maßnahmen des 
Umweltschutzes, insbesondere im Bereich der Stadtentwässerung, aber 
auch für die unzureichende Förderung des Öffentlichen Personennahver
kehrs. 

Landtag und Landesregierung werden deshalb gebeten, der tatsächlichen 
bedrängenden Situation der Städte in der kommenden Legislaturperiode 
größere Aufmerksamkeit und Beachtung zu widmen als in der Vergangen
heit. 
Abschließende 
~egründung: 

Der neue Landtag und die Landesregierung nehmen in diesen Tagen ihre 
Arbeit auf. Trotz immer wieder vorgetragener Hinweise auf die sich 
verschlechternde Situation in den Städten haben Landesregierung und 
Landtag bisher nur unzureichende Maßnahmen getroffen. Nunmehr ist die 
kommunale Selbstverwaltung und damit die Aufgabenerfüllung der Städte 
akut gefährdet. Landtag und Landp.sregierung müssen daher nachdrücklich 
darauf hingewiesen werden, daß die Landespolitik in einem Flächen-
aand wie Schleswig-Holstein d.ie Stadtpolitik nicht verna,chlässigen 
arf. Die Arbeit des neuen Landtages und der Landesregierung muß 

daher seitens der Städte von Anfang an kritisch begleitet werden. 
Um den Landespolitikern die Situation zu verdeutlichen, sind die Städte 
gezwungen, nicht ausschließlich i hre Vertretung den in den Städten 
g~Wählten Landtagsabgeordneten zu überlassen. Es ist notwendig, daß 
d~e Ratsversammlung der Landeshauptstadt Kiel als die von den Kieler 
Bürgern unmittelbar gewählte Vertretung auch selbst bestimmte Forderun
~e~ an den Landtag und die Landesregierung richtet, da Kiel - wie andere 
tadte auch - nun auf dem Wege in eine ausweglose Situation ist. 

c' ~ Nach Antrag. 

gez. Holger I p sen 
Fraktionsvorsitzender 

Der Beschluß ergeht mit Mehrheit bei 1 Enthaltung. 



ZuPunkt 9 ~ der Ta~0S0Idi1ung 

CDU 
RATSHERREN -FRAKTION 

An 
den Stadtpräsidenten 
Rathaus 

h i e r 

Drucksache A9 S 

2300 KIEL, den 3 0 . 3 . 8 3 
Rathaus, Fraktionszimmer 

Telefon (0431)901-2524 

oder 94261 

Betr.: Nachwahl eines Ortsbeiratsmitgliedes im OBR 
Steenbek / Projensdorf 

Sehr geehrter Herr Stadtpräsident, 

namens der CDU-Ratsherren-Fraktion stelle ich zur Rats
versammlung am 21. April 1983 folgenden 

A n t rag 

Als Nachfolger für das ausscheidende Mitglied Günter 
~ohnenstengel im OBR Steenbek/Projensdorf benennt die 
CDU-Ratsherren-Fraktion 

Herrn Heiko Bad n e r s 

Charles-Ross-Ring 19 

2300 K i eIl. 

f. d. R • 

~schluß: Nach Antrag 
- eins timmlg -

gez. Karl Diekelmann 



Zu Punkt !J t.. der Tagesordnung 

CDU 
RATSH ERREN - FRAKTIO N 

An 
den Stadtpräsidenten 
Rathaus 

h i e r 

2300 KIEL, den 3 0 . 3 . 8 3 

Rathaus, Fraktionszimmer 

Telefon (0431 )901-2524 

oder 94261 

Drucksache :2 00 

Betr.: Nachwahl eines Ortsbeiratsmitgliedes im OBR Mettenhof 

Sehr geehrter Herr Stadtpräsident, 

namens der CDU-Ratsherren-Fraktion stelle ich zur Ratsver
sammlung am 21. April 1983 folgenden 

A n t rag 

Als Nachfolger für das ausscheidende Mitglied Volker Scharff 
im OBR Mettenhof benennt die CDU-Ratsherren-Fraktion 

Herrn Dietrich P a w 1 0 w ski 

Göteborgring 19 

2300 K i eIl. 

f . dl
• R. 

~eschluß: Na .tl Antrag 
- einstimmJg -

gez. Karl Diekelmann 



Zu Punkt g' J der Tagesordnung 

CDU 
RATSH ERREN -FRAKTION 

An 
den Stadtpräsldenten 
Rathaus 

h i e r 

Drucksache J 0 A 

2300 KIEL, den 11. 4 . 8 3 

Rathaus, Fraktionszimmer 

Telefon (0431)901-2524 

oder 94261 

Betr.: Nachwahl eines Ortsbeiratsmitgliedes im OBR 
Wellsee/Kronsburg/Rönne 

Sehr geehrter Herr Stadtpräsident, 

namens der CDU-Ratsherren-Fraktion stelle ich zur 
Ratsversammlung am 21. April 1983 ~ olgenden 

A n t rag 

Als Nachfolger für das ausscheidende Mitglied 
Hans Kleist im OBR Wellsee/Kronsburg/Rönne be
nennt die CDU-Ratsherren-Fraktion 

Frau Ute M e h n e r t 

Grillenberg 24 

2300 K i e 1 14. 

f.d.R. 

~eschluß: Na' Antrag 
- einstimmig -

gez. Karl Diek~lmann 



Zu Punkt 9 k der Tagesordnung 

CDU 
RATSHERREN-FRAKTION 

An 
den Stadtpräsidenten 
Rathaus 

h i e r 

Druclts.ache t:2 O~ 

2300 KIEL, den 2 3 . 3 • 8 3 

Rathaus, Fraktionszimmer 

Telefon (0431 )901-2524 

oder 94261 

Betr.: Nachwahl eines Ortsbeiratsmitgliedes im OBR 
Elmschenhagen / Kroog 

Sehr geehrter Herr Stadtpräsident, 

namens der CDU-Ratsherren-Fraktion stelle ich zur 
Ratsversammlung am 21. April 1983 folgenden 

A n t rag 

Als Nachfolger für das ausscheidende Mitglied Otto 
Leest im OBR Elmschenhagen/Kroog benennt die CDU
Ratsherren-Fraktion 

f. d • R • 

Herrn Wolfgang W i 1 1 

Kruppallee 23 

2300 K i e I 14. 

gez. Karl Diekelmann 

!!esmluß: N dl Antrag 
- dnst:m ~ ig -



Zu Punkt 

CDU 
RATSH ERREN-F RA K TI 0 N 

An 
den Stadtp räsidente n 
Rathaus 

h i e r 

JI 

Betr.: Umbesetzung in Ausschüssen 

Sehr geehrter Herr Stadtpräsident, 

der Tagesordnung 

2300 KIEL, den 1 4 • 4 • 8 3 

Rathaus, Fraktionszimmer 

Telefon (0431 )901-2524 

oder 94261 

namens der CDU-Ratsherren-Fraktion stelle ich zur 
Ratsversammlung am 21. April 1983 folgenden 

A n t rag 

Anstelle von Frau Ingrid Comberg wird Herr Otto Leest 
Mitglied in folgenden Ausschüssen: 

1. Sozial ausschuß 

2. Kriegsopfer-und Behindertenausschuß 

3. Kle i ng arte nausschuß 

Als Vertreter in den Ausschüssen: 

1. Rechnungsprüfungsauss c huß 

2. Ausschuß fUr Kieler-Woche u. Städtefreundschaften 

3. Kulturausschuß. 

Seine Funktion als Mitgliem im Ordnungsausschuß nimmt 

Herr Leest jetzt als Mitglied der Ratsversammlung wahr. 

f. d. R. 

~~W~ 
!!esrnluß: Nach Antrag 

- ci stimmig --

gez . Karl Diekelmann 



zu Punkt der Tagesordnung 

Ratsfraktion DIE GRÜNEN Kiel, den 13. April 1983 

Drucksache .2 0 ~ 

letr •• HDW-Solidaritätsentschliessung / Erhalt der Arbeitsplätze bei HDW 

Sehr geehrter Herr Stadtpräsident SauerbaumI 

Nachfolgend reiche ich Ihnen unseren bereits mit Schreiben vom 12. April 1983 

angekündigten Antrag zur Ratsversammlung am 21. April 1983 im Wortlaut ein. 

!!?tras: 

Die Ratsversammlung möge beschließen. 

In Sorge um das Wohlergehen eines großen Teils der Kieler Bürger solidarisiert 

sich die Ratsversammlung mit der Kollegenschaft der Howaldtswerke-Deutsche-Werft, 

die sich derzeit gegen das vom HDW-Vorstand und vom HDW-Aufsichtsrat beschlosse

ne "Strukturkonzept" zur Wehr setzt und für den Erhalt der Arbeitsplätze bei HDW 

eintri tt. 

Die Ratsversammlung ist sich der schwierigen und krisenhaften Lage auf dem Welt

schiffbaumarkt und ihren Auswirkungen auf die Großwerft HDW bewußt. Gleichwohl 

lehnt sie das arbeitsplatzvernichtende "Strukturkonzept" ab, wie es ihr auch 

die Aufgabe der Selbstverwaltung, das Wohl ihrer Einwohner zu f ö r der n , 

gebietet. Denn das HDW-"Strukturkonzept" läßt das berechtigte Interesse der 

RDW-Beschäftigten nach gesicherter Beschäftigung und Existenzsicherung völlig 

außer Acht. 

Entsprechend lehnt die Ratsversammlung die beabsichtigte Subventionierung dieses 

"St:ru.kturkonzeptes" mit Mitteln in vorraussichtlicher Höhe von 90 Mio DM aus dem 

Sogenannten "Schleswig-Holstein-Programm für Arbeitsplätze" der CDU-Landesregie

rung entschieden ab. 
Die R t a sversammlung lehnt ebenso die Verwendung der bei einem potentiellen Er-

~erb des HDW-Geländes Dietrichsdorf dur ch die Stadt Kiel möglicherweise ent

stehenden Erlössumme in Höhe von vorraussichtlich 30 Mio DM zur stützung des 
"St l'U.kturkonzeptes" ab. 
Die R atsversammlung wird sich vi elmehr dafür einsetzen, daß Gelder dieser Art 
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zweckgebunden zum Erhalt des bestehenden Arbeitsplatzangebotes bei HDW sowie 

zur zügigen Entwicklung und Realisierung einer alternativen Produktionspalette 

verwendet werden, wie sie u.a. vom Betriebsrat der HDW-Hamburg vorgeschlagen 

worden ist. 

Entsprechend lehnt die Ratsversammlung eine Konzentrierung de r Produktionskap~; 

zitäten auf Rüstungsgüterherstellung bei HDWab und befürwortet dagegen die Re; 

duzierung der Rüstungsproduktionen zugunsten arbei tsintensiverer Produktionen. 

Nicht zuletzt um weiteren Schaden von der Stadt Kiel und ihrer Einwohnerschaft 

abzuwenden, der in Form weiterer negativer Folgen bei einer Verwirklichung deS 

HDW-"Strukturkonzeptes" für verschiedene andere Wirtschaftsbranchen und Teil" 

arbei tsmärkte im Bereich der Stadt Kiel sowie für den Kieler Sozialetat befütob' 

tet werden muß, hat sich die Ratsversammlung zu dieser Stellungnahme entschlOS; 

sen. 

Die Ratsversammlung empfiehlt darüberhinaus dem Magistrat der Stadt Kiel, ent' 

sprechend einer Empfehlung des von der Stadt Kiel in Auftrag gegebenen For

schungsberichts "ttber die gegenwärtige Struktur der Kieler Wirtschaft und ihte 

Entwicklungsaussichten bis 1990" alle Möglichkeiten zu prüfen, ob und wie in 

kommuaal.r Eigenregie die öffentliche Nachfrage für Güter einer realisierbareß 

alternativen Produktenpalette bei HDW geschaffen werden kann. 

Die Ratsversammlung beauftragt den Magistrat, sich in Gesprächen mit den An" 
!; 

teilseignern der HDW, dem HDW-Vorstand und -aufsichtsrat sowie den Gewerksch3 

ten mit Nachdruck dafür einzusetzen, daß das HDW-"Strukturkonzept" nicht ver" 

wirklicht wird, daß aber andererseits ein in oben beschriebener Richtung geheß' 

des HDW-Bestanderhaltungskonzept umgehend in Angriff genommen wird. 

P5k e~~~ 
Sb~~ 

Begründung I 

Ergibt sich aus dem Antragstext. Weitere Begründung erfolgt mündlich. 

Beschluß: Der Antrag wird bei 2 Ja -Stimmen abgelehnt. 



Zu Punkt 9 n) - Umbesetzung des Kuratoriums der VHS der Landeshauptstadt Kiel 

Von der CDU -Fraktion wird folgender Änderungsantrag gestellt: 

"In das Kuratorium der VHS wird nach § 11 (2) der Satzung 
über die VHS der Landeshauptstadt Kiel das nachstehend 
genannte Mitglied der Ratsversammlung gewählt: 

Herr Ratsherr Dr. Mix" 

Dieser Dringlichkeitsantrag wurde bei der Beratung der Tagesordnung eingebracht, 
die Dringlichkeit anerkannt. 

Beschluß: Nach Antrag. 
Der Beschluß ergeht einstim mig. 



Zu Punkt 9 0) - Jährliche Vorlage eines Datenschutzberichtes 

Von der SPD-Ratsfraktion wird folgender Dringlichkeitsantrag gestellt: 

"Abweichend von dem Beschluß der Ratsversammlung vom 
28. 10. 1982 wird der Ratsversammlung auch künftig jähr
lich ein Bericht über die Tätigkeit des Datenschutzbeauf
tragten der Landeshauptstadt Kiel vorgelegt." 

Dieser Dringlichkeitsantrag wurde bei der Beratung der Tagesordnung 
eingebracht, die Dringlichkeit anerkannt. 

Beschluß: Nach Antrag. 
Der Beschluß ergeht einstimmig. 



Zu Punkt A Q der Tagesordnung 

Der Oberbürgermeister 
Der Bürgermeister 

K i e 1, den 3 1. M R Z. 1983 

/Sj. · 
Betr.: Vorschlag Nr. 81 der Arbeitsgruppe "Haushalts

konsolidierung" - Reduzierung der Ausgaben für 
Wirtschaftswerbung -

Antrag: Dem Vorschlag Nr. 81 - Reduzierung der Ausgaben 
für WirtSChaftswerbung - der Arbeitsgruppe 
"Haushaltskonsolidierung" wird zugestimmt. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung 

Zur Begründung der Vorlage wird im wesentlichen auf die 
Ausführungen in den folgenden Anlagen verwiesen: 

1. Vorschlag Nr. 81 der Arbeitsgruppe Haushalts
konsolidierung - Reduzierung der Ausgaben für 
Wirtschaftswerbung 

2. Beschluß des Wirtschaftsausschusses vom 24. Fe
bruar 1983 
- Der Wirtschaftsausschuß hat dem Vorschlag der 

Arbeitsgruppe nicht zugestimmt. -

3. Stellungnahme des Wirtschaftsdezernenten - Herrn 
Stadtrat Dr. Moll - (Die Stellungnahme ist in der 
Begründung zur Vorlage für den Wirtschaftsausschuß ~ 
enthalten.) 

Irgänzende Anmerkungen: 

I~ seiner Stellungnahme zum Sparvorschlag der Arbeitsgruppe 
fUhrt der Herr Wirtschaftsdezernent aus: 

"Bedenken meinerseits bestehen ganz besonders dann, wenn 
ungeaChtet der Sparmaßnahmen die Landeshauptstadt Kiel während 
der Kieler Woche Regattabegleitfahrten jedweder anderer Art 
d~rChführen sollte, so daß der Wegfall der Wirtschaftsfahrt 
eIne Einzelmaßnahme bliebe. Dies würde unter Umständen zu 
einer Meinungsbildung führen können, daß die Verwaltung der 
landeshauptstadt Kiel wirtschaftsfördernden Maßnahmen wenig 
aufgeSChlossen gegenüberstehe." 
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Die Regattabegleitfahrten zur Kieler Woche werden nach 
Anzahl und Art der Durchführung im Zusammenhang mit den 
Sparmaßnahmen des Vorschlages Nr. 13 der Arbeitsgruppe 
- Einsparungen zur Kieler Woche - ganz erheblich einge
schränkt. Wurden im letzten Jahr noch 6 Fahrten auf 
Schiffen unterschiedlicher Größe durchgeführt. ist in 
diesem Jahr beabsichtigt. nur noch 3 Fahrten auf aus
nahmslos kleinen Hafendampfern durchzuführen. Die Be
denken erscheinen somit ausgeräumt. Wir bitten. dem 
Vorschlag der Arbeitsgruppe zuzustimmen. 

Dieser Einsparungsvorschlag wird auf Wunsch des Fachamtes 
als Einzelvorlage zur Beschlußfassung vorgelegt, da bei 
einer Ablehnung sofort, und damit rechtzeitig vor der 
Kieler Woche, mit den Vorbereitungen der Wirtschaftsfahrt 
begonnen werden müßte. 
Der Finanzausschuß hat in seiner Sitzung am 11.04.1983 den Antrag abgelehnt. 

lf:.~ 
Luckhardt 

Oberbürgermeister 

Beschluß: Der Antrag wird mit Mehrheit 

k 
Hochheim 

Bürgermeister 

abgelehnt. 
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Arbeitsgruppe 
Haushaltskonsolidierung 

Kiel, den 

Betreff: Reduzierung der Ausgaben fÜr Wirtschaftswerbung 

Antrag: 1. Die jährlich während der Kieler Woche stattfindende 
Regattabegleitfahrt des Amtes für Wirtschafts- und 
Verkehrsförderung - Wirtschaftsfahrt - ist ab 1983 
nicht mehr durchzuführen. 

2. Der Ansatz fÜr die Haushaltsstelle 791.590 - Wirtschafts
werbung - ist 1983 um 15.000,-- DM zu kürzen. 

Begründung: 

Das Amt für Wirtschafts- und Verkehrs förderung veranstaltet jährlich 
während der Kieler Woche eine Regattabegleitfahrt. Zu dieser Wirt
schaftsfahrt werden Vertreter einer Vielzahl von Wirtschafts zweigen 
eingeladen. Im Jahre 1982 nahmen laut Gästeliste 325 Personen - davon 
67 städtische Vertreter incl. Beteiligungsgesellschaften - an der Fahrt 
teil. Darüber hinaus wurden 11 städtische Mitarbeiter als Bedienungs-
kräfte eingesetzt. 

Die Ausgaben betrugen 1n den Jahren 

Gesamt Charter Bewirtung 

DM DM DM 

1981 22.200,-- 12.000,-- 10.200,--

1982 14 000 -- 6.500,-- 7.500,--. - . . , 
' ,,-

Im Jahre 1982 entsprachen die Ausgaben der Wirtschaftsfahrt fast einem 
Drittel des gesamten Ansatzes für Wirtschaftswerbung. Unberücksichtigt 
bleiben dabei die Kosten fÜr den Einsatz der Mitarbeiter. 

Die Arbeitsgruppe ist der Auffassung, daß im Rahmen der allgemeinen 
Einsparungen anläßlich der Kieler Woche auch diese Maßnahme des Amtes 
für Wirtschafts- und Verkehrs förderung nicht mehr durchgeführt werden 
soll. 

- Beteiligung des Personalrats nicht erforderlich -

~ 
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DER WIRTSCHAFTS DEZERNENT 

90 - Kämmere i amt 
h ,. e r 

Kiel, den 9. März 1983 
App. 3006 

I· 

L a n des hau p t s t a d t K t~ 
(\ Oer M agistr at 

K ': e e;·· und S ' " , ~r . , mt 

Ei~g. : 1 1. MRZ.1983 An!. .. ... 

AL I 0 I , 1 I 2 ,// 

3 I 4 I 5 1/ 

~~armaßnahmen bei der Stadt Kiel; 
'er ; Stellungnahmen der Fachausschüsse und der Dezernenten 

Ihr Schreiben vom 27.01.83 

Zum Vo rschlag Nr. 81 der Arbeitsgruppe "Haushaltskonsolidierung" 

- Redu zierung der Ausgaben für Wirtschaftswerbung 

übersende ich Ihnen anliegend einen Abdruck meiner Vorlage für den Wirtschaftsausschuß 
vom 14.02.83. Me ine Stellungnahme zum Sparvorschlag ist in der Begründung zur Vorlage 

enthalten. Det' Wirtschaftsausschuß hat durch einstimmigen Beschluß in seiner Sitzung 

am 24.02.83 entsprechend dem Antrag der Vorlage Stellung genommen. 

Ich bitte Si e, nunmehr die abschließende Behandlung des Vorschlags Nr. 81 im Magistr.at 

Und 9gf. in der Ratsversammlung zu veranlassen. Wegen der kurzfristig notwendigen Vor
berei~un der Regattabegleitfahrt mit der Kieler Wirtschaft anläßlich der Kieler Woche 
, <:: -\- • 

- ~ Ole endgül t ige Entscheidung über den Sparvorschlag eilbedürftig. 



I 

Zu Punkt der Tagesordnung 

DER HIRTS CHAFTSD EZERNENT Kiel, den 14. Februar 1983 

Vorlage 

für den Wirtschaftsausschuß 

~ Vorschlag der Arbeitsgruppe "Haushaltskonsolidierung" 
zu r Reduzierung der Ausgaben für Wirtschaftswerbung 

~~tatter : Stadtrat Dr. Moll 

\Antrag: Dem Vorschlag Nr. 81 - Reduzierung der Ausgaben für Wirtschaftswerbung -
de r Arbeitsgruppe "Haushaltskonsoliderung" wird nicht zugestimnt. 

- Endgültige Beschlußfassung durch die Ratsversammlung -

Begründung 

laut Beschl uß des Magistrats vom 19.01.1983 haben die zuständigen Dezernenten die noch 

::Cht erledigten Vorschläge des 4. sowie die Vorschläge des 5. "Sparpakets" den zustän-
1gen Fachausschüssen zur vorbereitenden Beschlußfassung vorzulegen. Diese Vorschläge~ 

• ~erden sodann vorn Kämmereiamt unter Beifügung des Beschlusses des Ausschusses und der 
\ t 11 v ' . ,ngn hme des Fachdezernenten, ggf. auch der Stellungnahme des Personalrats, dem 

l\l<:.ri s trat und der Ratsversammlung zur Entscheidung vorgelegt. 

In d eil Bereich des Amtes für Wirtschafts- und Verkehrsförderung fällt der vorgenannte 
Vorschl ag Nr. 81, der im Abdruck beigefügt ist. 

Stell 
~hme des Unterzeichners: 

Die al'l" , f" Jdhr llCh während der Kieler Woche stattfindende Regattabegleitfahrt des Amtes 
llr Wi t' rt~chafts- und Verkehrs förderung für die Kieler Wirtschaft hat sich seit der 
1nricht l ng dieser Fahrt zu dem größten Kommunikationstreffpunkt des Jahres für die 

llIaßgebenden Herren der Kieler Wirtschaft entwickelt. Viele Firmenvertreter erklären 
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immer wieder, daß sie nur an dieser Fahrt teilnehmen, da sie hier Gesprächspartner 
treffen, mit denen es sonst schwierig ist, in dieser Komplexität während des Jahres 
zusammenzukommen. 

Ich sehe diese Fahrt daher nicht zuletzt als eine wirtschaftsfördernde Maßnahme der 
Stadt im Rahmen der außerordentlich beschränkten Möglichkeiten einer Förderung an. 
Es erscheint mir daher nicht unbedenklich, wenn diese wirtschaftsfördernde Maßnahme 
in Zukunft in Wegfall kommen soll. 

Bedenken meinerseits bestehen ganz besonders dann, wenn ungeachtet der Sparmaßnahmen 
die Landeshauptstadt Kiel während der Kieler Woche Regattabegleitfahrten jedweder an
derer Art durchführen soll te, so daß der Wegfall der Wi rtschaftsfahrt eine Einzelma6-
nahme bliebe. Dies würde unter Umständen zu einer Meinungsbildung führen können, daß die 
Verwaltung der Landeshauptstadt Kiel wirtschaftsfördernden Maßnahmen wenig aufgeschloSsen 
gegenüberstehe. 

Zur Begründung des Vorschlags Nr. 81 möchte ich noch einige Aussagen richtigstellen: 

Die Teilnahme städtischer Vertreter (Selbstverwaltung und Verwaltung) dient 
ebenfalls der Kommunikation, da es viele Gesprächsthemen zwischen Verwaltung, 
Selbstverwaltung und Wirtschaft gibt, die anläßlich dieser Fahrten in den 
vergangenen Jahren behandelt worden sind. 

Die städtischen Mitarbeiter, die zur Betreuung (nicht zur Bedienung) der 
Gäste eingesetzt sind, nehmen an dieser Fahrt im ·Rahmen der gewährten 
Dienstbefreiung (Rundverfügung Nr. 35 vom 14.06.1982) teil; zusätzliche 
Kosten für deren Einsatz entstehen also nicht. 

Der prozentuale Anteil der Kosten für die Wirtschaftsfahrt an dem gesamten 
Ansatz für Wirtschaftswerbung erscheint nur daher optisch hoch, als der 
Haushaltsansatz "Wirtschaftswerbung" von 1980 = 140.000,-- DM auf 
1982 = 43.600,-- DM herabgefahren worden ist. Das Amt für Wirtschafts-
und Verkehrsförderung hat von sich aus Werbernaßnahmen in Fortfall gebracht, 
da deren Effektivität nicht meßbar war und somit von sich aus bereits in 
den Vorjahren Einsparungen durch die verminderten Haushaltsansätze durch
geführt. 

Ich bitte, entsprechend meiner vorstehenden Stellungnahme seitens des WirtschaftsaUs
schusses dem Vorschlag Nr. 81 nicht zuzustimmen. 



Zu Punkt A1 der Tagesordnung 

BauausschuB 
Stadtplanung samt 
Bauverwaltungsamt 

Drucksache Nr. 

Betr.: Erweiterung Conti-Hansa 

Kiel , den 24 . März 1983 

- Genehmigung einer Eilentscheidung des Oberbürgermeisters -

Berichterstatter: Stadtbaurat Barteis 

Antrag: Die folgende Anordnung des Oberbürgermeisters wird genehmigt: 

Nach § 70 (2) GO wird als dringende Maßnahme, die sofort 
ausgeführt werden muß, angeordnet: 

Das gemeindliche Einvernehmen für die Befreiung von den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 485 wegen Über
schreitung der Baugrenzen/Baulinien an verschiedenen 
Stellen und wegen Überschreitung der Grundflächenzahl 
- GRZ - von 0,5 auf etwa 0,59 und der Geschoßflächenzahl 
- GFZ - von 2,0 auf etwa 2,09 wird erteilt. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung: 

Die baurechtlichen Voraussetzungen für die Erweiterung des Hotels 
Conti-Hansa sind, nachdem in der gestrigen Magistratssitzung eine 
Lösung für die Stellplatzfrage gefunden wurde, gegeben, sofern die 
im Antrag genannten Befreiungen erteilt werden. Die Befreiungen 
bedürfen nach § 31 Abs. 2 BBauG der Zustimmung der Gemeinde. 

Die Dringlichkeit der Eilentscheidung wurde in der Sitzung des 
Magistrats am 23. März anerkannt. 
Der Bauausschuß hat dem Antrag in seiner Sitzung am 7. 4. 83 
bei 1 Enthaltung zugestimmt. 

Bar tel s 
Stadtbaurat 

Bei der Beratung der Tagesordnung wurde mitge te ilt, daß diese Vorlage im 
Ma gistrat von Stadtbaura t Ba rte ls zurückgezogen worden ist und nicht zur 
Beratung anst eht. 



Kämmerei- und Steueramt Kiel, den .A~. März 1983 

Betr.: Genehmigung von Entscheidungen des Oberbürgermeisters 

gemäß § 82 GO 

Berichterstatter: Bürgermeister Hoc h h e i m 

A n t rag Den in der anliegenden Liste aufgeführten Ent

scheidungen gemäß § 82 GO in Höhe von insge

samt 19.030,39 DM wird zugestimmt. 

- Endgültige Beschlußfassung durch die Ratsversammlung -

Begründung 

Die Ratsversammlung hat, damit sie nicht mit einer Vielzahl 

von Einzelvorlagen belastet wird, in ihren Sitzungen am 

17. April 1975 und 18. März 1976 beschlossen, daß die Geneh

migung über- und außerplanmäßiger Ausgaben bis zu einem Be

trag von 5.000,-- DM im Einzelfall, über die vom Magistrat 

oder vom Oberbürgermeister gemäß § 82 GO entschieden worden 

ist, in einer Sammelvorlage, in der die Entscheidungen listen~ 

mäßig zusammengefaßt sind, herbeigeführt wird. Die zur Geneh

migung vorgelegte Liste umfaßt Entscheidungen in Höhe von 

insgesamt 19.030,39 DM, die in jedem Fall dringend und unab

weisbar waren o Die Mehrausgaben konnten durch Einsparungen 

bei Haushaltsstellen bzw. durch Mehreinnahmen gedeckt werden. 

AuJ 
Hochheim 

~eschluß: Nach Antrag 
- einstimmlg-



~te der vom Oberbürgermeister gemäß § 82 GO getroffenen SOfortentscheidungen 

in der Zeit vom 30. Dezember 1982 bis 4 0 März 1983 

~----------------------------------------------------------------------------------------~fdo 
N:r: • 

Haushaltsstelle 
~ezeichnung 

a) überplanmäßige 
b) außerplanmäßige 

1=I.usgabe 
DM 

Grund 
(Datum der Entscheidungl 

-------------------------------------------------------~-----------------------------------
1 023.655 

2 031/6580 

3 031.6583 

4 23.530 

5 
352.551 

6 
407.594 

7 
407.653 

8 
50.542 

9 

10 
541.521 

Sachverständigen-, a) 
Gerichts- und ähnliche 
Kosten 

Transportkosten - Geld- a) 
transport 

Ausgaben für Zwangs- a) 
vollstreckungen 

Mieten und Pachten a) 

Kfz-Steuer a) 

Elternbriefe 

Öffentliche Bekannt
machungen 

Wasser-, Gas- und 
Strombezug 

An den Arbeiter
Samariter-Bund 

Betriebsgerät und 
-inventar und andere 
Gebrauchsgegenstände 

Wasser-, Gas- und 
Strombezug 

b) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

600,--

200,--

20,--

1.800,--

1.200,--

1. 900,--

3.200,--

927,19 

90,--

163,46 

37,41 

Mehrausgaben für Prozeß
kosten 
(17 0 1.1983) 

Mehr Geldtransport als 
vorgesehen 
(30.12.1982) 

Abschleppen von Fahrzeugen 
(30.1201982) 

Zinsen für Pachtfläche am 
Gymnasium Wellingdorf 
(17 .1 .1983) 

Zusätzl. Kfz-Steuer durch 
Neuanschaffung von Fahr
zeugen 
(10.1.1983) 

Leistungen an die Werkstatt 
am Drachensee 
(17.1.1983) ~ 

Bekanntmachung Entgeltsord
nung für KTH, Ausschreibung 
von Pflegestellen 
(2.2.1983) 

Aufwand höher als ge
schätzt 
(25.1.1983) 

Vertragliche Leistungen an 
den Arbeiter-Samariter-Bund 
(25.1.1983) 

Reparaturen am Desinfek~~\Ju':. 
gerät 
(25.1.1983) 

Höhere Abrechnung als 
erwartet 
(25.1.1983) 
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Lfd~ 

Nr~ 

12 

13 

14 

15 

16 

2 

Haushaltsstelle a) überplanmäßige 
Bezeichnung b) außerplanmäßige 

Ausgabe 

541.6792 Kostenerstattung für a) 
die Unterhaltung von Kfz 

432 0 000 0 9353 Inventar der Pflegeheime b) 

4688.000.964 Außenbeleuchtung Jugend- b) 
treff Mettenhof 

65.000.9350 Fahrzeuge und sonstige a) 
Transportmittel 

700.017 .951 Erneuerung des städte a) 
Kanalnetzes zusammen 
mit Straßenbaumaßnah-
men 

Summe a: 

Sunune b: 

insgesamt: 

DM 

981,51 

5.000,--

1.200,--

1.657,72 

53,10 

10.930,39 

8.100,--

19.030,39 
============ 

-
Grund 

(Datum der Entscheidung) 

-
Werkstatt- und Kraftstoff' 
kosten für den Desinfek

"tionswagen 
(25.1.1983) 

Anschaffung einer neuen 
Waschmaschine im Pflegehe~ 
Ost 
(8.2.1983) 

Installation einer Außen; 
leuchte 
(4.3.1983) 

Bestellung von Fahrzeugen I 
vor Haushaltssperre von 10 
(20.1.1983) 

Die Schlußrechnung über
schritt die zur Verfügung 
stehenden Mittel gering
fügig 
(18.1.1983) 



P res s e amt 
- Kieler Woche -

~etr. : 

Berichterstatter: 

Antrag: 

~egründung: 

Zu Punkt~~der Tagesordnung 

Kiel, den .30.3 , J3 

Drucksache 4S-~ 
Programm der Kieler Woche 1983 

Oberbürgermeister Luckhardt 

Dem als Anlage beigefügten Programm für die 

Kieler Woche 1983 wird zugestimmt. Das Kieler

Woche-Dezernat wird ermächtigt, noch eingehende 

Änderungen und Ergänzungen nachzutragen. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Das Programm ist auf der Grundlage des von dem Magistrat 

beschlossenen Arbeitsplanes aufgestellt worden. Es zeigt den 

jetzigen Stand der Vorbereitungen. 

Das Programm ist in folgende Bereich aufgeteilt: 

Segelsport 

Gesellschaftspolitik 

Kultur 

Volksfest 

Sport 

Veranstaltungen Rundfunk und Fernsehen 

Gesellschaftliche Veranstaltungen 

Aus stel lungen 

Tagungen, Treffen, Begegnungen 

Sonstige Veranstaltungen 

AUßerdem sind die wichtigsten Empfänge aufgeführt. 

bi tte wenden 

LUCkhardt 

Obe rb" urgermeister 



Zusätzliche Änderungen und Ergänzungen wurden mit einer Zusammenstellung auf 
den Tisch gelegt (siehe nach dem Programm Seite 22). 

Es wurde zusätzlich darauf hingewiesen, daß der Kieler-Klinik-Funk nicht mehr 
bereit ist, die Internationale Sportschau in Elmschenhagen fortzuführen. Das Kieler
Woche-Büro wird beauftragt, mit Nachdruck mit dem neu gegründeten Verein 
Internationale Sportschau e. V. zu verhandeln, damit diese Veranstaltung auch 1983 
stattfindet. 

Beschluß einschließlich der Ergänzungen wegen der Internationalen Sportschau in 
Elmschenhagen: Nach Antrag. 

Der Beschluß ergeht mit Mehrheit bei 1 Gegenstimme und 
1 Enthaltung. 



Stand: 25. März 1983 

Donnerstag, 16.6. 

K u 1 t u r 

20.00 "Die Reise nach Makabrien" - schll/arzer Humor im Volkslied
ton mit der Schiffscrell/; Das Schiff, Tiessenkai 
- mit Eintrittskarte -

v 0 1 k s fes t 1 ich e Ver ans tal tun gen 

17.00 "O'zapft is" - München präsentiert bayerische Spezialitäten; 
FestzeIt in den Bismarckanlagen, Kleiner Kiel 

Aus s tel 1 u n gen 

17.00 Eröffnung der Ausstellung "Die deutsche Seeschiffahrt", 
Verband Deutscher Reeder; Oslokai - auf Einladung und 
freier Eintritt -

Freitag, 17.6. 

K u 1 t u r 

20.00 "Die Reise nach Makabrien" - schll/arzer Humor im Volkslied
ton mit der Schiffscrell/; Das Schiff, Tiessenkai 
- mit Eintrittskarte -

V 0 1 k s fes t 1 ich e Ver ans tal tun gen -

18.00 "O'zapft is" - München präsentiert bayerische Spezialitäten; 
FestzeIt in den Bismarckanlagen, Kleiner Kiel 

S P 0 r t 1 ich e Ver ans tal tun gen 

9.00 Kieler-Woche-Pokalturnen, Kreisturnverband Kiel e.V.; 
Helmut-Wriedt-Halle, Rendsburger Landstr. 115-117 

Aus s tel 1 u n gen 

17.00 Eröffnung der Ausstellung "Glas - Ästhetik und Technik 
im Wohnbereich, Design zum Erleben und Nutzen, Bundes
preis gute Form 1982, Rat für Formgebung und Landeshaupt
stadt Kiel; Rathaus 
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Sonnabend, 18.6. 

5 e gel S p 0 r t 

9.00 Sta~t zur Seeregatta Kiel - EckernfHrde; vor dem Sporthafen 
Düsternbrook 

14.00 Optimist-Dinghy-Segeln um den Preis des Sportdezernenten, 
1. Tag, Turn- und Sportverein Schilksee, Seglervereinigung 
Kiel; Start und Ziel: Hindenburgufer 215 

14.00 Kieler Surfregetta, Surf-Club Kiel e.V., 1. Tag; vor der 
Steilküste Schilk see -Süd 

Kultur 

14.00 Eröffnung der Spiellinie; Rathausplatz, Inn ensta dt, Kiellinie 

20.00 Offenes Thealer, theaterkiel ; Opernhaus 
und - mit EinlaOkarte -
21 . 30 

21.00 "Lialalo", jiddische s KnbRrett aus Am ste rdam, Jacques und 
Jossy HelIand; SchAlJspiclhaun 
- mit EintriltskRrte -

v 0 1 k s fes t 1 ich e \/ f~ r n n ß tRI l II 11 yen 

11.00 "O'zapft i8" - München präsentiert bayer.ische Speziolitäte n; 
F"estze1t in den ßismnrckflnll:lr,jen, K1.(~j n e r Ki el 

12.00 StraOenfesl lJorf st raO e ; EllOschenhaqen 

19.00 [rHffnung der Klaler Wo c he J98' durch ..................... ·, 
Landeshaupt8tadt Kie I; Hat holJ sp lalz 

1 9 • 4 5 Hol s t e n b u m m e 1, L n n den h R II P t ~I l H d t K i e I I n n e n ::1 lud t, 0 s t 8 e e h 8 11 e , 
Pumpe 

S P 0 r t 1 ich e \/cran r;t.A 1 tllngen 

ver band 8.00 Intern. SchieOen um den Prciu des Minj ulerpräsidenten , 
bis der Res e r v ist c n d e r 0 cut. 8 C h (~n IJ und e R \JJ ehr e . V ., L an d e 8 g r u p p e 

14.00 SchI. -Hol st. .; SlRndort.sch i c(JHr1l84en, K i cl -Ho] t.e nau 

8.00 12. Intern. KiJrtlJpolo-Turnicr, I. TAq, Ka nu -Vereinigung Kiel 
e.V.; Kial er lI a ff!n, süd lich der RI!vcntluubriicke, Kie llinie 

9 • 0 0 K i e 1 Po r - W n e he - M Cl d (: I I b f) () t. - Kur fl , S c h j r r 8 mud eI l b 8 U - C 1 u b K i e 1 e. V • , 
I. Tag; Kleiner Ki e l 

1 3 . 0 0 1 9. I n l er n. K i (~ I Po r - W u c h ~! - r I J f' nie r r i j r \/ e r ein R rn a n n 8 C h 8 f t end e r 
K(lmpfkla~';R( ~ im ,Judo, I. IIICJ, .J1l(Jnürnntr~ llrkl ub "AkAtuki" Kiel 
e . \!.; Brest-Hall(~, l.iHlt7ill~GlnJOe 

- .5 -
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14.00 6. Kieler-Woche-Handballturnier für Jugendmannschaften, 
1. Tag, KMTV; Bildungszentrum Mettenhof, Hallen 1 und 2 

14.00 Intern. Hallenhandballturnier für Damen,!. Tag, KSV 
Holstein; Sporthalle Elendsredder 

14.30 6. Internationales Volleyball-Turnier für Damen und Herren, 
1. Tag, TuS SW Elmschenhagen; Helmut-Wriedt-Halle, Rends
burger Landstr. 115-117 

15.30 18. Kieler-Woche-Kurs für Motoryachten, Motoryachtvereinigung 
Schleswig-Holstein e.V. im ADAC; Sporthafen Düsternbrook, 
Innenförde 

G e seIls c h a f t 1 ich e Ver ans tal tun gen 

10.00 Fahrt in See der Teilnehmer des Kongresses des Deutschen 
bis Nautischen Vereins mit MS ................. ; Oslokai 
18.00 

Aus s tel 1 u n gen 

11.00 Eröffnung der Ausstellung "Am Wasser leben - aus städte
baulicher Sicht", Landeshauptstadt Kiel; Rathaus 

15.30 Eröffnung der Ausstellung "Humor an Bord - Humor an Land", 
maritime Zeichnungen des holländischen Cartoonisten Jan 
Sanders, Landeshauptstadt Kiel; Stadtmuseum Warleberger Hof 

17.00 Eröffnung der Ausstellung "Neue Kunst aus den Niederlanden" 
.......................... , K uns tha 1 1 e zu K i e 1 

E m p f ä n g e 

10.30 Empfang für Regattaleiter; Restaurant Olympiahafen 

19.00 Zwangloses Treffen der Kieler-Woche-Gäste; Magistratssaal 

20.00 Abend für Kieler-Woche-Gäste; Casino Landesbank 
- auf Einladung -

- 4 -
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Sonntag, 19.6. 

5 e gel s p 0 r t 

10.00 Start zur Seeregatta Eckernförde - Kiel; vor dem Hafen 
Eckernförde 

10.00 Kieler Surfregatta, Surf-Club Kiel e.V., 2. Tag; vor der 
Steilküste Schilksee-Süd 

10.00 Optimist-Dinghy-Segeln um den Preis des Sportdezernenten, 
und 2. Tag, Turn- und Sportverein Schilksee, Seglervereinigung 
14.00 Kiel; Start und Ziel: Hindenburgufer 215 

11.00 Kieler-Woche-Segelregatten, 1. Tag; Regattagebiete A-E 
auf der Kieler Außenförde 

G e seIls c h a f t s pol i t i k 

10.00 Eröffnung des Kieler-Woche-Kongresses: Deutscher See
schiffahrtstag des Deutschen Nautischen Vereins; Ostseehalle 
- freier Eintritt -

14.30 Deutscher Seeschiffahrtstag des Deutschen Nautischen VereinS: 
Öffentliche Tagung der Arbeitsgruppen: 
Thema "Handelsschiffahrt" ........................•........ 
Thema "Marine" ........................................... . 
Thema "Sportschi ffahrt" ...............................•... 

K u 1 t u r 

11.00 Spiellinie an der Kiellinie 

20.00 "Die Puritaner", Oper von Vincenzo Bellini, Premiere der 
konzertanten Opernaufführung, theaterkiel; Opernhaus 
- mit Eintrittskarte -

20.00 "Familienanschluß", Lustspiel von Karl Bunje, Niederdeutsche 
Bühne Kiel; Schauspielhaus 
- mit Eintrittskarte -

20.00 Premiere an der Kiellinie "Die Reise nach Makabrien" 
- schwarzer Humor im Volksliedton mit der Schiffscrew; 
Das Schiff, Kiellinie 
- mit Eintrittskarte -

V 0 1 k s fes t 1 ich e Ver ans tal tun gen 

10.00 "Das Dietrichsdorfer Band" durch dre i Stadtteile; Rund 
um den Wasserturm 

14.00 "O'zapft is" - München präsenti e rt bayerische Spezialitäten; 
FestzeIt in den Bis marckanlagen, Kl ei ner Kiel 

14.00 Straße n fest Lehmberg 

15.00 Go s pelsongs z um Mitsingen mit d e n Gospelsängern, Leit ung: 
Pastor Joc hen Se nft; Freilichtbühne Krusenkoppel 

- 5 -
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S P 0 r t 1 ich e Ver ans tal tun gen 

8.00 12. Intern. Kanupolo-Turnier, 2. Tag, Kanu-Vereinigung 
Kiel e.V.; Kieler Hafen, südliche der Reventloubrücke, 
Kiellinie 

8.00 19. Intern. Kieler-Woche-Turnier für Vereinsmannschaften 
der Kampfklasse im Judo, 2. Tag, Judoamateurklub "Akatuki" 
Kiel e.V.; Brest-Halle, Lantziusstraße 

9.00 6. Kieler - Woche-Handballturnier für Jugendmannschaften, 
2. Tag, KMTV; Bildungszentrum Mettenhof, Hallen 1 und 2 

9.00 6. Intern. Volleyball-Turnier für Damen und Herren, 2. Tag, 
TuS SW Elmschenhagen; Helmut-Wriedt-Halle, Rendsburger 
Landstr. 115-117 

9.00 Intern. Hallenhandballturnier für Damen, 2. Tag, KSV 
Holstein; Sporthalle Elendsredder 

9.00 Kieler-Woche-Modellboot-Kurs, Schiffsmodellbau-Club Kiel e.V., 
2. Tag; Kleiner Kiel 

G e s e 1 l ' s c h a f t 1 ich e Ver ans tal tun gen 

10.00 Regattabegleitfahrt der Gäste mit MS "Friedrichsort"; 
Bahnhofskai 
- mit Einladung -

20.00 "Intern. Marineball"; Legienhof 
- auf Einladung -

Run d fun k und F ern s ehe n 

6.00 Öffen t l. Hafenkonzert des Norddeutschen Rundfunks zur 
Kieler Woche 1983, Live-Sendung auf WDR und NDR 1; 
Seefischmarkt 

19.30 ..................... , bunter Abend des NDR zum Deutschen 
Seeschiffahrtstag; Ostseehalle 
- mit Eintrittskarte -

E m p f ä n 9 e 

12.00 Empfang der Landeshauptstadt Kiel für die Teilnehmer des 
Deutschen Seeschiffahrtstages; Bayerisches Bierzelt 

1. 

20.00 Empfang des Landtagspräsidenten für die Parlamentarier aus 
Skandinavien; Hotel Mar i tim 

20.00 "Abendempfang" der Düsseldorfer Messegesellschaft NOWEA an 
Bord MS "Stett i n"; .............. . 



6 -

Montag, 20.6. 

S e gel s p 0 r t 

8.30 Intern. Marine-Kutterregatten; Innenförde 
bis ca. 
17.00 

10.00 Start zur Stollergrund-Regatta I; vor der Eckernförder 
Bucht 

11.00 Kieler-Woche-Segelregatten, 2. Tag; Regattagebiete A-E 
auf der Kieler Außen förde 

G e s e 1 1 s c h a f t s pol i t i k 

9.00 "Bürgermeistertreffen" - Internationales Symposium mit 
Bürgermeistern aus Hafenstädten der Ost see und befreundeten 
Städten "Reinhaltung der Ostsee", Landeshauptstadt Kiel, 
Institut für Meereskunde der Universität Kiel; Sitzungsraum 
der Kieler Spar- und Leihkasse, Lorentzendamm 
- auf Einladung -

9.00 Akademische Feier der Agrarwissenschaftlichen Fakultät der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel anläßlich des 200. 
Geburtstages von Johann Heinrich von Thünen in Verbindung 
mit der Verleihung der Johann-Heinrich-von Thünen-Medaille 
in Gold für 1983 der Stiftung FVS zu Hamburg; Auditorium 
maximum der Christian-Albrechts-Universität 
- auf Einladung -

Öffentliche Stadtteilveranstaltungen aus Anlaß des Kieler-Woche-
Kongresses - Deutscher Seeschiffahrtstag 1983 - des Deutschen 1 
Nautischen Vereins - freier Eintritt -

18.00 "Kampf dem nassen Tod", Kapitän J. Lütje, Wasser- und i 
Schiffahrtsdirektion Nord, Kapitän U. Klein, Deutsche Gesell; 

-schaft zur Rettung Schiffbrüchiger, Prof. Dr. Goethe, Hambu r 9' 
Dr. Kohfahl, mit Rettungsvorführungen, Ortskrankenkasse Kiel; 

' N.N. Kiellinie 

18.00 "Wohin steuert unsere Seeschiffahrt?", N.N., Industrie- und 
Handelskammer, Lorentzendamm 24 

18.30 "Segeln mit Oldtimern" - Neue Formen des Urlaubs auf See -, 
Ulli Rössner, Günther Wabbel, Erich Birkelbach, Hannes 
Zickermann, Ulli Hübner, Deutsche Gesellschaft für Erziehungs;r 
wissenschaft, Komm. Freizeit Pädagogik; Seeburg, Düsternbr ooKe 
Weg 

19.30 "Schiffahrt und Seeleute in der Literatur", Harald Eschenburg, 
Fritz Brustat-Naval, N.N. und das Bandoneon - Orchester Hass ee , 
Hasseer Runde; Gemeindehaus, Schleswiger Str. 57/Ecke 
Wulfsbrook 

- 7 -
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20.00 "UN - Seerechtskonferenz - Seestrategische AuslJlirkungEh 
N.N., Gesellschaft für Sicherheitspolitik und Rüstungs
kontrolle, Institut für Sicherheitspolitik an der CAUj 
Hörsaal •...•. , Haus ..•. , Olshausenstraße 40/60 

" 

20.00 "Surfer, Segler, Berufsschiffer, Platz für alle?", K. Graf, 
Bundesverkehrsministeriu, Kapitän Henninga, Seelotse und 
der Gospelchor der Marine, Eckernförde, Turn- und Sport
verein Holtenauj Sportheim NixenlJleg 

20.00 "Lieder und Geschichten der Küste", Liedermacher Volkert 
Ipsen und Mettenhofer Liedergruppen, Mettenhofer Theater
kreisj Hof Ackerboom 

"Stirbt die Ostsee?", Dr. G. ZicklJlolff, Deutsches Hydrogra
fisches Institut; N.N., Institut für Meereskunde; Dr . . 
Schöfferndreyer, Verband Deutscher Reeder und dem Lieder
macher Manfred Jaspers, Elmschenhagener Runde; Gemeindehaus, 
Im Dorfe 5 

K u 1 t u r 

14.00 Spiellinie an der Kiellinie 

19.30 Gastspiel Thalia-Theater Hamburg "Beckett oder Die Ehre 
Gottes", Schauspiel von Jean Anouilhj Opernhaus 
- mit Eintrittskarte -

19.30 "Carmina Burana" von Carl Orff, Konzertveranstaltung der 
Pädagogischen Hochschule Kiel, Chor und Instrumentalisten 
des Musikseminars, Leitung: Prof. Dr. Karl-Heinz Reinfandt; 
Großer Konzertsaal im Schloß 
- mit Eintrittskarte -

20.00 "Studioballett", junge Choreographen, theaterkiel: 
Schauspielhaus 
- mit Eintrittskarte -

20.00 "Die Reise nach Makabrien" 
ton mit der SchiffscrelJlj Das 
- mit Eintrittskarte -

schlJlarzer Humor im Volkslied
Schiff, Kiellinie 

20.00 Werke für Violine solo von J.S. Bach, Volker Biesenbender, 
Violine; St. Nikolaikirche 

V 0 1 k s fes t 1 ich e Ver ans tal tun gen 

11.00 O'zapft is" - München präsentiert bayer ische Spezialitäten; 
FestzeIt in den Bismarckanlagen, Kleiner Kiel 

12.00 Eröffnung des Internationalen Marktes; Rathausplatz 

14.30 Demonstrationen Rettung aus Seenot und Aktionen von Funktions
schiffen, Deutscher Nautischer Verein; Innenförde 

15.00 "Ortsteilfest Hammer", Gesprächskreis Hammer; Schulhof 
UlJle-Jens-Lornsen-Schule 

- 8 -
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S P 0 r t 1 ich e Ver ans tal tun gen 

20.00 25. Intern. Gymnastiktreffen des Ellen-Cleve-Kreises e.V., 
Vorführungen; Coventry-Halle, Preetzer Str. 117-119 
- mit Eintrittskarte -

E m p f ä n 9 e 

9.15 Empfang für Parlamentarier aus Skandinavien; · 
Magistratssaal 

Dienstag, 21.6. 

S e gel s p 0 r t 

8.30 Marine-Kutterregatten; Innenförde 

10.00 Start zur Stollergrund-Regatta 11; vor der Eckernförder Bucht 

11.00 Kieler-Woche-Segelregatten, 3. Tag; Regattagebiete A-E 
auf der Kieler Außen förde 

G e seIls c h a f t s pol i t i k 

9.30 Abschlußpressekonferenz des Deutschen Seeschiffahrtstages 
zu den Ergebnissen der Ausschußsitzungen und Stadtteil
veranstaltungen; Rathaus, Magisträtssaal 
- auf Einladung -

10.00 Schiffahrtskommissionssitzung der Deutschen Gesellschaft 
fü r Nav i ga ti on; ................ . 
- auf Einladung -

18.00 Verleihung des Kulturpreises der Landeshauptstadt Kiel in 
einer Festsitzung der Ratsversammlung an Burgschauspieler 
Heinz Reincke; Opernhaus 
- mit Einlaßkarte und auf Einladung -

19.30 Öffentliche Vortragsveranstaltung des Deutschen Gewerk
schaftsbundes; Legiensaal, Gewerkschaftshaus 
- freier Eintritt -

20.00 "Sichere Arbeitsplätze in der Seeschiffahrt und sichere 
Schiffsbesetzung - ein Gegensatz?", Podiumsdiskussion der 
Deutschen Angestellten-Gewerkschaft; Hermann-Ehlers
Akademie, Gurlittstraße 3 
- freier Eintritt und auf Einladung -

- 9 -
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K u 1 t u r 

14.00 Spiellinie an der Kiellinie 

15.00 Gastspiel Türkisches Theater Berlin "Sakraca", Stück für 
Kinder von Fakir Baykurt (in türkischer Sprache); 
Schauspielhaus 

16.00 
und 
18.00 

20.00 

20.00 

- mit Eintrittskarte -

"Rund um die Kieler Förde - früher und heute im Film", 
Schloßverwaltung und IPTS-Landesbildstelle; Großer Konzert
saal im Schloß (Fotoausstellung im Foyer) 
- freier Eintritt -

Gastspiel Türkisches Theater Berlin "Ferhad und Sirin", 
Legende von der Liebe von Nasin Hikmet (in türkischer 
Sprache); Schauspielhaus 
- mit Eintrittskarte -

"Reise durch die Zeichen" - Augusto Roa-Bastos und seine 
paraguayischeTrilogie, Vortrag von Roa Bastos, Deutsch
Ibero-Amerikanische Gesellschaft Schleswig-Holstein; 
Stadtbücherei 
- mit Eintrittskarte -

20.00 "Messias" (in englischer Sprache) von G.Fr. Händel, Solisten, 
Chor und Orchester der Kieler Gelehrtenschule, Leitung: 
Klaus Hasenjäger; Pauluskirche, Niemannsweg 
- mit Eintrittskarte -

20.00 "Der Nußknacker", Ballett von Peter I. Tschaikowsky, 
theaterkiel; Opernhaus 
- mit Eintrittskarte - i 

20.30 "Draußen vor der · Tü'r", Schauspiel von Wolfgang Borchert, 
theaterkiel; Studio im Schauspielhaus 
- mit Eint~ittskarte -

21.00 Heinz Reincke "Die heitere Hamsterkiste" mit Texten von 
Endrikat, Tucholski, Lessing, Goethe, Ringelnatz, Borchert; 
Das Schiff, Kiellinie 
- mit Eintrittskarte -

Val k s fes t 1 ich e Ver ans tal tun gen 
10.00 Internationaler Markt, Landeshauptstadt Kiel; Rathausplatz 
11.00 O'zapft is" - München präsentiert bayerische Spezialitäten; 

15.00 
bis 
23.00 

FestzeIt in den Bismarckanlagen, Kleiner Kiel 

"Waldfest", Fest der Stadtteile Hassee, Hammer, Meimersdorf, 
Moorsee, Kronsburg, Gaarden-Süd, Wellsee, Rönne, Schlüsbek; 
Vieburger Gehölz 

18.00 Straßenfest Sukoring 53-65; Suchsdorf 

18.00 Retreat mit der Regimental Band of the 3rd Battalion the 
Queens Regiment; Blücherplatz 

- 10 -
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S P 0 r t 1 ich e Ver ans tal tun gen 

15.00 Intern. Kieler-Woche-Schießen mit Mannschaften der 
ausländischen Flotteneinheiten, Brunswiker Schützengilde 
von 1638 e.V.; Schießstand Kopperpahler Teich 

17.00 90 Jahre F.T. Adler Kiel e.V., Turn- und Sportschau mit 
bis Kinderfest auf grünem Rasen, F.T. Adler Kiel von 1893 e.V.; 
19.00 Professor-Peters-Platz beim Eduard-Adler-Heim 

18.00 Fußballspiel der Städte Kiel-Neumünster, Kreisfußballverbandi 
Kiliaplatz 

20.00 25. Intern. Gymnastiktreffen des Ellen-Cleve-Kreises e.V., 
Vorführungen; Helmut-Wriedt-Halle, Rendsburger Landstraße 
115-117 
- mit Eintrittskarte -

Run d fun k und F ern s ehe n 

19.05 "Der Club", Live-Sendung NDR 11; Europaplatz 

G e seIls c h a f t 1 ich e Ver ans tal tun gen 

20.00 Festabend der Bundeswehr; Kleiner Saal im Schloß 
- auf Einladung -

E m p f ä n 9 e 

10.00 Empfang des Konsularkorps; Ratssaal 

11.30 Empfang der Landeshauptstadt Kiel für die in- und aus
ländische Presse; Lindenau-Werft 

Mittwoch, 22.6. 

S e gel s p 0 r t 

8.30 Fehmarn-Regatta (Start: Strander Bucht, südlich Tonne 
Kleverberg S) 

8.30 Intern. Marine-Kutterregatten; Innenförde 
bis ca. 
17.00 

11.00 Kieler-Woche-Segelregatten, 4. Tag; Regattagebiete A-F 
auf der Kieler Außen förde 

- 11 -
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G e seIls c h a f t s pol i t i k 

14.00 "Am Wasser leben - Umllleitschutz und öffentlicher Dienst", 
"Euro-Treff '83" - Deutscher Beamtenbund, Deutscher Bundes
lIlehrverband und Schleslllig-Hoisteinischer Richterverband; 
Hermann-Ehlers-Akademie, Gurlittstr. 3 
- auf Einladung -

15.00 Eröffnung des Internationalen Symposiums der Christian
Albrechts-Universität zu Kiel "Die Antarktis und das Völker
recht - Antarctica and International Lalll"; Rathaus, Ratssaal 
- auf Einladung und freier Eintritt -

20.15 Podiumsdiskussion des Instituts für Weltlllirtschaft 
"Governments and Entrepreneuvial Initiative" (Stadt und 
unternehmerische Initiative); Düsternbrooker Weg 120 
- freier Eintritt und auf Einladung -

K u 1 t u r 

14.00 Spiellinie an der Kiellinie 

19.30 "Der Rosenkavalie", Oper von Richard Strauss, theaterkiel; 
Opernhaus 
- mit Ei ntrittskarte -

20.00 Konzert der Nationen, 21. Intern. Konzert; Ostseehalle 
- mit -Eintrittskarte -

20.00 Shakespeares Falstaff", Stück von Hermann Motschach 
und Günther Tabor, theaterkiel; Schauspielhaus 
- mit Eintrittskarte -

20.00 Hein z Reincke "Die heitere Hamsterkiste" mit Texten von 
Endrikat, Tucholski, Lessing, Goethe, Ringelnatz, Borchert; 
Das Schiff, Kiellinie 
- mit Eintrittskarte -

V 0 1 k s fes t 1 ich e Ver ans tal tun gen 

10.00 Internationaler Markt,Landeshauptstadt Kiel; Rathausplatz 

11.00 O'zapft is" - München präsentiert bayerische Spezialitäten; 
FestzeIt in den Bismarckanlagen, Kleiner Kiel 

- 12 -
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S par t 1 ich e Ver ans tal tun gen 

15.00 Fußball "FC Landtag-"FC Navy ............... . 
Bundeswehr; .............................. . 

17.00 "Bunte Schau auf Rollen", 1. Kieler Roll- und Eissport
verein; Exerzierplatz 

20.00 Gala-Veranstaltung 25. Intern. Gymnastiktreffen des 
Ellen-Cleve-Kreises e.V.; Großer Konzertsaal Schloß 
- mit Eintrittskarte -

G e seIls c h a f t 1 ich e Ver ans tal tun gen 

10.00 Regattabegleitfahrt der Gäste mit MS "Friedrichsort"; 
Bahnhofskai 
- auf Einladung -

11.00 Empfang des Kieler Kaufmann e.V.; Clubhaus Niemannsweg 102 
- auf Einladung -

E m p f ä n g e 

15.30 Empfang des Ministerpräsidenten für das Diplomat i sche 
Korps; Kieler Kaufmann 

18.00 Empfang zum 25. Internationalen Gymnastiktreffen; 
Raucherfoyer Schloß 

20.00 Empfang zu Ehren des Diplomatischen Korps; Schiffahrts
museum in der Fischhalle 

20.00 

- auf Einladung -
1 ~ 

Empfang der Stadt Kiel für die Te i lnehmer des Internationale 
Symposiums "Die Antarktis und das Völkerrecht"; Rathaus, 
Magistratssaal 

- 13 -
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~onnerstag, 24.6. 

S e gel s p 0 r t 

8.30 Intern. Marine-Kutterregatten; 
bis ca. Innenförde 
12.00 

11.00 Kieler-Woche-Segelregatten, 5. Tag; Regattagebiete A-F 
auf der Kieler Außen förde 

G e seIls c h a f t s pol i t i k 

10.00 Öffentliches Internationales Symposium der Christian
Albrechts-Universität "Die Antarktis und das Völkerrecht", 
Rathaus, Ratssaal 
- auf Einladung und freier Eintritt _ 

K u 1 t u r 

14.00 Spiellinie an der Kiellinie 

20.00 "Der Nußknacker", Ballett von Peter I. Tschaikowsky, 
theaterkiel; Opernhaus 
- mit Eintrittskarte _ 

20.00 "Shakespeares Falstaff", Stück von Hermann Motschach 
und Günther Tabor, theaterkiel; Schauspielhaus 
- mit Eintrittskarte -

20.00 Klavierabend von Justus Frantz mit Werken von Brahms, 
Beethoven und Schumann, Konzertdirektion Robert Streiberj 
Großer Konzertsaal im Schloß 
- mit Eintrittskarte -

20.00 "Die Reise nach Makabrien" - schwarzer Humor im Volkslied
ton mit der Schiffscrew; Das Schiff, Kiellinie 

20.00 "Musik im Foyer", Brahms Liebesliederwalzer, Haydn-Chöre u.a., 
Studentenkantorei der Christian-Albrechts-Universität; 
Audimax 
- mit Eintrittskarte _ 

V 0 1 k s fes t 1 ich e Ver ans tal tun gen 

9.00 Elmschenhagener Volksfest; Andreas-Hofer-Platz 

10' 00 Internationaler Markt, Landeshauptstadt Kiel; Rathausplatz 

11.00 "O'zapft is" München präsentiert bayerische Spezialitäten; 
FestzeIt in den Bismarckanlagen, Kleiner Kiel 

14.00 Fahrradgeschicklichkeitsturnier für Jugendliche von 11 - 14 
Jahren, Veranstalter: Ralf Kret s chmer; Julienluster Weg 

14.00 Open-A i r -F es t i va 1 mit ............................... , 
Landeshauptstadt Kiel; Volk s park Gaarden 

- 14 -
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5 par t 1 ich e Ver ans tal tun gen 

8.30 12. Intern. Kieler-Woche-Schach-Turnier, Schachgemeinschaft 
Kiel-Ost von 1952; Wehrbereichsverwaltung I, Feldstraße 234 

18.00 Endspiel um den Kieler-Woche-Pokalim Fußball, Kreisfußball~ 
verband Kiel, Landeshauptstadt Kiel; Baukampfbahn 

G e seIls c h a f t 1 ich e Ver ans tal tun gen 

19.30 Abend mit Gästen der Deutsch-Polnischen Gesellschaft; 
............................ 
- auf Einladung -

E m p f ä n 9 e 

17.00 Empfang der ausländischen Gäste der Veranstal tung "Euro- Treff 
'83" des Deutschen Beamtenbundes, Deutscher Bundeswehrver
band, Schl.-Holst. Richterverbandj Rathaus, Magistratssaal 

Freitag, 24.6. 

5 egel s par t 

8.30 Intern. Marine-Kutter-Racej Innenförde, vor dem Hindenburg~ 
bis ufer, Höhe Düsternbrook, mit anschließender Siegerehrung; 
12.00 Kiellinie 

11.00 Kieler-Woche-Segelregatten, 6. Tag; Regattagebiete A-F 
auf der Kieler Außen förde 

G e seIls c h a f t s pol i t i k 

12.00 Pressekonferenz zum Internationalen Symposium der Christian~ 
Albrechts-Universität "Die Antarktis und das Völkerrecht"; 
Rathaus, Magistratssaal 

K u 1 t u r 

14.00 Spiel linie an der Kiellinie 

19.00 Gala-Abend der Oper "Die Zauberflöte", Oper von Wolfgang . 
Amadeus Mozart, Königing der Nacht: Zdislawa Donat, Tamin a · 
Claes Ansjöh, Sarastro: Kurt Moll, theaterkielj OpernhauS 
- mit Eintrittskarte -

20.00 "Die bleierene Zeit", nach dem Film von Margarethe von 
Trotta, für die Bühne bearbeitet von Hannelene Limpach, 
theaterkielj Schauspielhaus 
- mit Eintrittskarte -
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20.00 "Die Reise nach Makabrien" - schll/arzer Humor im Volksliedton 
mit der Schiffscrell/; Das Schiff, Kiellinie 

20.00 Messe e-Moll von Anton Bruckner, Chor der Musikhochschule 
Lübeck, Bläser des Philharmonischen Orchesters Kiel, 
Leitung: Hans Gebhard; St.-Nikolai-Kirche 

Val k s fes t 1 ich e Ver ans tal tun gen 

10.00 Internationaler Markt, Landeshauptstadt Kiel; Rathausplatz 

11.00 Straßen fest auf dem Parkplatz vor der Ingenieurschule, 
bis 1. Tag 
23.00 

11.00 "O'zapft is" - München präsentiert bayer ische Spezialitäten; 
FestzeIt in den Bismarckanlagen, Kleiner Kiel 

15.00 Straßenfest Turkuring 

18.00 Straßenfest Kirschenkamp 

Aus s tel 1 u n gen 

10.00 "Briefmarkenschau in Holtenau" mit Sonderstempel, Verein 
der Holtenauer Briefmarkenfreunde von 1927 e.V.; Sportheim 
des TuS Holtenau, Nixenll/eg 4 

E m p f ä n g e 

10.00 Fahrt mit Wirtschaftlern, Amt 72 mit MS .............•. 
- auf Einladung -

19.30 Abendessen zu Ehren des Diplomatischen Korps auf Ein1adu~g 
des Ministerpräsidenten; Schloß 

- 16 -
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Sonnabend, 25.6. 

S egel s par t 

10.00 Start zur Seeregatta um den Senatspreis der Freien 
und Hansestadt Hamburg; Stollergrund 

11.00 Kieler-Woche-Segelregatten, 7. und letzter Tag; Regatta
gebiete A-F auf der Kieler Außenförde 

15.00 Optimist-Dinghy-Segeln um den "Goldenen Optimisten", 
1. Wettfahrt, Turn- und Sportverein Schilksee; vor dem 
Olympiahafen Schilksee 

K u 1 t u r 

11.00 Übergabe der Plastik von Calle Örnemak an die Kieler 
Bürger; Kiellinie 

11.00 Spiellinie an der Kiellinie 

20.00 "Ein Maskenball", Oper von Giuseppe Verdi, theaterkiel ; 
Opernhaus 
- mit Eintrittskarte -

20.00 "In 80 Tagen um die Welt", Stück nach dem Roman von 
Jules Verne, theaterkiel; Schauspielhaus 
-mit Eintrittskarte -

20.00 "Die Reise nach Makabrien" - schwarzer Humor im Volkslied tO
(1 

mit der Schiffscrelll; Das Schiff, Kiellinie 
- mit Eintrittskarte -

20.30 "Draußen vor der Tür", Schauspiel von Wolfgang Borchert, 
theaterkiel; Studio im Schauspielhaus 
- mit Eintrittskarte -

v 0 I k s fes t I ich e Ver ans tal tun gen 

10.00 Internationaler Markt, Landeshaupstadt Kiel; Rathausplatz 

11.00 Straßenfest auf dem Parkplatz vor der Ingenieurschule, 
bis 2. Tag 
23.00 

., te r1 ; 
11.00 "O'zapft is" - München präsentiert bayer ische Spezialit a 

FestzeIt in den Bismarckanlagen, Kleiner Kiel 

14.00 "Suchsdorfer Markt", volksfestliche Veranstaltung des 
Suchsdorfer Gesprächskreises; Margaret e ntal 

16 .00 Stroßenfest in Wellingdörp; Brückenstroot 

16.00 Straße nfe st Svendborger Straße 
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S P 0 r t 1 ich e Ver ans tal tun gen 

9.00 Intern. Kleinfeld-Handballturnier, Betriebssportverband 
Kiel e.V.; Nordmarksportfeld 

9.00 9. Intern. Kieler-Woche-Kanuregatta mit Länderkampf, 
Kieler Kanu-Klub e.V., 2 . Tag; zwischen Oslokau und 
Reventloubrücke 

12.00 10 . Intern. Basketball-Turnier des KT Brunswik, 1. Tag; 
Sporthalle Berufsschulzentru, Turnhalle Ludwig-Richter
Schule, Reventlou-Schule 

14.00 4-Länderkampf im Fechten (Berlin-Hamburg-Jütland (Dänemark)
,Schleswig - Holstein), 1. Tag, Fechterbund Schleswig-Holstein; 
Sporthalle Iltisschulen, Preetzer Str. 

Run d fun k und F ern s ehe n 

20.00 "Spaß muß sein", öffentliche Veranstaltung des NDR, 
Spielmeister: Hans Rosenthai, Live-Sendung NDR I; 
Konzertsaal im Schloß 
- mit Eintrittskarte -

G e seIls c h a f t 1 ich e Ver ans tal tun gen 

18.00 "Schleswig-Holsteinisches Wurstkolleg", Fleischerverband 
Schleswig-Holstein; Rathaus, Magistratssaal 
- auf Einladung -

19.30 Kieler-Woche-Ball mit Internationalem Tanzturnier, Grün
Weiß-Club Kiel; Kl e iner Saal Schloß 
- mit Eintrittskarte -

20.00 Prei sve rleihung für die Sieger der Ziel fahrt für Motor
yachten zur Ki eler Woche und des Kieler-Woche-Kurs für 
Motoryachten, anschließend Ball, Motoryachtvereinigung 
Schleswig-Holstein im ADAC e.V.; Hotel Maritim 
- auf Einladung -
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Sonntag, 26.6. 

S e gel s p 0 r t 

10.00 Optimist-Dinghy-Segeln um den "Goldenen Optimisten". 
2. Wettfahrt, Turn- und Sportverein Schilksee; vor 
dem Olympiahafen Schilksee 

K u 1 t u r 
11.00 Spiellinie an der Kiellinie 
19.30 "Die Räuber", Schauspiel \.i on Friedrich Schiller, 

theaterkiel; Schauspielhaus 
- mit Eintrittskarte -

20.00 "Juhas", Folklore-Gastspiel aus Ujsoly / Polen; Opernhaus 
- mit Eintrittskarte -

20.00 9. Symphoniekonzert mit Werken von Bialas, Mozart und 
Beethoven, Solistin: Konstanze Eickhorst (Klavier ) , 
Dirigent: Kl a us Weise; Konzertsaal i m Schloß 
- mit Eintrittskarte -

20.00 "Die Reise nach Makabrien" - schwarzer Humor im Volksliedton 
mit der Sc hiffscr e wj Das Sc hiff, Kiellin i e 
- mi t Eintrittskarte -

v 0 1 k s fes t I ich p V e r ans ta l tun gen 

10.00 Internat i onaler Ma rkt, Lande s haupt sta dt Ki el; Rathausplat 1 

11.00 "Kieler Tres e n" i m ba yeri s chen Bier ze lt, Gespräcm zwischen 
Bürgern und Politikern; Fe stzeIt in den Bi s marckanlagen, 
Kleiner Kiel 

.. t eni 13.00 "O'zapft is" - MLinch e n pr äse n t iert. ba YE'rische Spezial it 8 
FestzeIt in den Bi sm a rckanlagen, Kl e in e r Ki e l ~ 

22.00 "Lamp i onkorso" fLir Mo tor yac ht E' n, Mo t or yachtv e r e inigung 
bis Schle s wig - Holst e in e .V. i m ADAC; Innen fö rd e 
23.00 

' n 
22.30 Fackelschw i mm e n, Tauch s port- La nd esve rb a nd Sc hl es wi g-Holst e1 

e.V. j Kiellinie 

23.00 Fe uerwerk über d e m Inn e nh a f E' n 

S P 0 r t 1 i c h e V e r a n s la I t lJ n gen 

8 .00 Int e rn. Ra dr e nn e n - "Rund um de n Kl ei nen Kie l " , Bu nd 
De u tsc her Radfa hr e r - Kr E' i s Ki e l - ; J e n se nd a mm, loren t len~ 
d a mm, Mar t e ns damm 

9.00 9 . In ter n. Kie l e r - Wo c h e - Ka nur egatta mi t Lä nde rkampf , 
Ki e l er Ka nu-K l ub e . V. , 1 . l a q j z wi s c h e n Os l o kai un d 
Reve ntlo ub rü c ke 

I <) -
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9.0010. Intern . Basketball-Turnier des KT Brunslllik, 2. Tag; 
Sporthalle Berufsschulzentrum, Turnhalle Ludlllig-Richter
Schule, Reventlou-Schule 

14.00 4-Länderkampf im Fechten (Berlin-Hamburg-Jütland (Dänemark)
Sehleslllig-Holstein), 2. Tag, Feehterbund Schleslllig-Holstein; 
Sporthalle Iltissehulen, Preetzer Str. 

Aus s tel 1 u n gen 

11.30 11 •••••••••••••••••••••••••• 11, P 1 at tenllle t tbellierb des F 1 eisehe r
verbandes Schleslllig-Holstein; Rathaus, Ratssaal und Inter
nationaler Markt 
- freier Eintritt -

- 20 -
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Tag u n gen , T r e f f e n , Beg e gnu n gen 

Kieler-Woche-Kongreß des Deutschen Nautischen Vereins mit 
dem Deutschen Seeschiffahrtstag "Handelsschiffahrt, Bundes
marine, Sportschiffahrt - ein Element, drei Aufgaben", 
18. - 21.6. 

"Bürgermeistertreffen" - Intern. Symposium mit Bürgermeistern 
aus Hafenstädten der Ostsee und befreundeten Städten "Rein
haltung der Ostsee", 20.6., Landeshauptstadt Kiel, Institut 
für Meereskunde der Universität Kiel; Sitzungsraum der Kieler 
Spar- und Leihkasse, Lorentzendamm 

Kieler-Woche-Konferenz des Instituts für Weltwirtschaft 
"New Opportunities for Entrepreneurship" (Neue Chancen für 
Unternehmer), 22. - 24.6.; Düsternbrooker Weg 120 

Öffentliches Internationales Symposium der Christian-Albrechts
Universität "Die Antarktis und das Völkerrecht" (Antarctica and 
International Law"), 22. - 23.6., Ratssaal im Rathaus 

Besuch des Diplomatischen Korps, 22. - 25.6. 

Besuch von Parlamentarieren der nationalen Parlamente der 
nordischen Länder, 18. - 21.6. 

Kieler Akademie für moderne Gymnastik Rhythm i k und Tan z , 
25. Intern. Gymnastiktreffen des Ellen-Cleve-Kreises e.V. 

"Eurotreff '83", Deutscher Beamtenbund, Deutscher Bundeswehr- . 
verband und Schleswig-Holsteinischer Richterverband, 22. - 23. 6 ·'l 
Hermann-Ehlers-Akademie, Gurlittstr. 3 

Besuch der Deutschen Akademie für Städtebau und Lande s planung, 
Landesgruppe Hamburg und Schleswig-Holste i n, Stud ie n z um Thema 
"Städte am Wasser", 23.6., Rathaus 

ncl 

Europa-Seminar der Jungen Europäischen Föd e ral is t e n, Landesverba 1 . na 
Schleswig-Holstein "The role of trad e coop e rat i on i n internatl O 

politics", 22. - 26.6.; Holm 

Sitzung des Bundesberufsgruppenvor s tande s de r DAG, Abteilung 
Sch i ffah rt, in K ie 1, 20.6.; ..•......... 

- 2 1 -
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Aus s tel 1 u n gen 

"Humor an Bord - Humor an Land", maritime Zeichnungen des 
holländischen Cartoonisten Jan Sanders, Landeshauptstadt Kiel, 
vom 18.6. - 31.7., täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr; Stadt
museum Warleberger Hof 

"Neue K un st aus den Nie de r 1 a nden" ......................•.•• , 
K uns tha 1 1 e zu Kiel ................ , vom 18. 6. - 28. 8., 
täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr; Kunsthalle zu Kiel, Düstern
brooker Weg 

"Die deutsche Seeschiffahrt", Ausstellung des Verbandes 
Deutscher Reeder, 17. o. - 17. 7, täglich von 10.00 bis 21.00 Uhr; 
Terminal Oslokai 

"Glas - Ästhetik und Technik im Wohnbereich, Design zum Erleben 
und Nutzen, Bundespreis gute Form 1982, Rat für Formgebung und 
Landeshauptstadt Kiel, vom 17. 6. - 17.7., täglich von 10.00 
bis 18.00 Uhr, sonnabends und sonntags von 10.00 bis 16.00 Uhr; 
Rathaus 

"Internationaler Markt" - Kleinkunst, Kunstgewerbe, Textilien, 
Früchte, Lebensmittel, Informationen aus aller Welt, 20. -
26.6., täglich von 10.00 bis 22.00 Uhr; Rathausplatz 

"Am Wasser leben - aus städte baulicher Sicht", Landeshauptstadt 
K' 1 1e , vom 18. 6. - ....... , täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr, 
sonnabends und so nntags von 10.00 bis 18.00 Uhr; Rathaus 

"Maritimes Kaleido s kop" - nautische Erinnerungsstücke aus Kiel -, 
Industrie - und Ha nd e lsk a mmer z u Kiel und Nautischer Verein Kie~, 
vom 17. - 30.6., täglich von 9.00 bis 17.00 Uhr, sonnabends und 
sonntags 10.00 bis 18.00 Uhr; Industrie- und Handelskammer zu 
Kiel,Lorentzendamm 24 

- 22 -
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S 0 n s t i 9 e Ver ans tal tun gen 

18. Intern. Kieler-Woche-Bowling-Turnier, 24. - 26.6., ' 
B 0 w 1 i n 9 - Ver ein K i e 1 von 1967 e. V, T re f f B 0 w 1 in g, Hol te n aue r S t r. 21

1 

Intern. Kieler Miniaturgolf-Wettspiele 1983, 24. - 26. 6., 
Beginn 8.00 Uhr, MGC Olympia Kiel e.V. Miniaturgolf-Sportanlag e 
Katzheide, Pickertstraße 

Kegelsportveranstaltungen des Vereins Kieler Kegler: 7. Kieler
Woch-Mix-Tandem-Turnier, 17. 6., 34. Kieler-Woche-Turnier für 
Kiubmannschaften, 18. u. 19.6., 7. Kieler-Woche-Turnier für 
Jugendmannschaften, 25.6., Großkampf Kiel-Hamburg, 26.6.; Kegel
sporthalle Reimers, Elmschenhagen 

15. Kieler-Woche-Campingtreffen Kiel, ADAC-Campingfreunde 
Schleswig-Holstein; Parkplatz Kösterallee / Hindenburgufer, 
17. 19. 6. 

Siebdrucke von Axel Schmidt, Kiel, sowie Plastiken und Keramiken 
von Andrei-Bandi Antal, Barsbüttel, 1. - 24. 6., täglich während 4 
der Kassenstunden; Bank für Gemeinwirtschaft Kiel, Holstenstr. 10 

Zu diesem Zeitpunkt können noch nicht alle Veranstaltungen 
genannt werden. Mit Ergänzungen und Änderungen ist noch zu 
rechnen. Nachzutragen sind das Platzkonzerteprogramm, das 
Folklore- und Straßentheaterprogramm sowie das Programm auf 
der Bühne Rathausplatz. 
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Zu Punkt"~der Tagesordnung 

P res s e amt 
- Kieler Woche -

Kiel, den 19. April 198 3 

DrtlCl!sache AS{; 
Betr.: Änderungen und Ergän z ungen zum Programm der 

Kieler Woche 1983 
Stand: 19. 4. 1983 

F . t rel ag, 17.6. 

S P 0 r t 1 ich e Ver ans tal tun gen 

17.00 Ende der Ziel fahrt zur Kieler Woche für Motoryachten, 
Motoryacht-Vereinigungim ADAC e.V.; Olympiahafen Schilksee 

9.00 12. Internationales Kanupolo-Turnier, 1. Tag, Kanuver
einigung Kiel e.V.; Kiellinie, südlich der Reventloubrücke 

Aus s tel 1 u n gen 

15.30 Eröffnung der Ausstellung "Maritimes Kaleidoskop" - Nautische 
Erinnerungsstücke aus Kiel, Industrie- und Handelskammer zu 
Kiel und Nautischer Verein Kiel; Lorentzendamm 24 
- auf Einladung -

' \ ~onnabend, 18. 6. 

s p 0 r t 1 ich e Ver ans tal tun gen 

9.00 Internationales Kleinf e ld - Handballturni e r, Betriebs s po rtve rband 
Kiel e.V.; Nordmarksportfeld (verschoben von Sonnabend, de n 25. 6 

13.00 90 Jahre FT Adl e r Kiel e .V.; Jug e ndhandballturnier; Prof. 
Peters - Plat z beim Edu a rd-Adler-Heim 

- 2 -
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Sonntag, 19. 6. 

G e s e 1 1 s c h a f t s pol i t i k 

14.30 Deutscher Seeschiffahrtstag des Deutsche n Nautischen Vereins: 
Öffentliche Tagung der Arbeits gruppen: 
Thema "H andelsschiffahrt": "Entwicklungen im Zeiche n des 

Schiffes der Zuk unft"; Großer Saal 
der Industrie- und Handelskammer 
zu Kiel 

Thema "Bund es ma ri ne": 1. 

2. 

"Maritime Abhängigkeiten der 
Bundesrepublik Deutschland -
Beitrag der Bundesmarine zur 
Verteidigung" 
"S AR der Marine im Dienst der 
Seefahrt" 

der 

3. "Die Ergebnisse der 3. UN-See- r 
rechtskonferenz aus der Sic ht de 
Marine"; Kleiner Saal des SchlosS 

Thema "Sportschiffahrt": "Se estraßenordnung, Brandbekämpf ung, 
S' Leck sic he ru ng, Nutzung von Rettu ng 

- freier Eintritt -

Run d fun k und 

inseln, Schießgebiet Todendorf, 
motorisierte Sportschiffahrt und 
Umw eltschutz", Kieler Yach t - Club 

F ern s e he n 

19 . 30 Berliner Abend des Sender Fr eies Berlin, Live-Übertrag ung; 
Vaasa- Ha lle 
- auf Einladung -

Montag, 20. 6. 

G e s e 1 1 s c h a f t s po l i t i k 

9.00 Ak ade mi sc he Feier der Ag rarwissenschaftliche n Fakultät pp. 
f Indet am 24. 6. statt. 

19. 30 . . . . ....... . .. . . , Lichtbildervortrag von Dipl.-I ng. Fritz 
Ha rt z v om De utschen Boots- und Schiffba uerver band, Kreis
hand wer ke rschaft Kiel; Saal des Handwerker h a uses 
- . uf Einl ad ung und freier Ci n tritt -

- 3 -



J 

- 3 -

v 0 1 k s fes t 1 ich e Ver ans tal tun gen 

16.00 "Feuer\IJehr z um Anfa sse n", die Berufsfeuer\IJehr Kiel stellt 
sich vor; Wendeschle ife Reventloubrücke 

G e seIls c h af t 1 ich ~ Ver ans tal tun gen 

16.00 Empfang des Ki eler Pr esse-Klub e. V. für ausländische und 
aus\IJärtige Journalisten; Hotel Astor 
- auf Einladung -

Q.ienstag, 21. 6. 

G e seIls c h a f t 1 ic h e Ver ans tal tun gen 

16.00 Der Münchner Fest\IJirt l ädt ein : Senioren und ausländisch e 
Marinesoldaten; Münc hner FestzeIt 
- auf Einladung -

!:Litt\IJoch, 22.6. 

S e gel s p 0 r t 

18.00 Match-Racing mit Min i-Z \lJölfern, eine Aktion des 12. 
Syndikats e.V. mit den besten deutschen Jollenseglern j 
Kiellinie 

K u 1 t u r 

14.00 Videoprogramm i n der Kun st halle: 
Christiaan Bastiaans: "Traumasyl" 
Nan Hoover: "Blue Sea" 
Harrie de Kroon: "10 / 78" 
Wim Schippers: "Signalement" 
Moniek Toebosch: "The Kitchen", "E xhibition 1,11 and mayb e 111", 

"Painthou se I und 111" 
de Appel; 
Kunsthalle z u Ki e l 
- freier Eintritt -

- 4 -
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Donnerstag, 23. 6. 

G e s e 1 1 s c h a f t s pol i t i k 

19.00 Öffentliche Vortragsveranstaltung der Gewerkschaft ÖTV 
"Billigflaggen - Meeresv erschmutzung. Zwei aktuelle Probleme 
unserer Zeit, Siegfried Merten, stellv. Vors. der Gew. ÖTV; 
Gewerkschaftshaus 

Kultur 

17.00 "Die Intensität der Nuance: Das Air de Cour für Singstimme 
und Laute zur Zeit von Henry IV und Louis XII, Vortrag: 
Prof. Dr. Fritz Reckow, Musik: Birgit Calm ( Mezzo sopran), 
Hartmut Dentler (Laute), eine Veranstaltung des Musikwissen
schaftli'chen Instituts der Christian-Albrechts-Universität; 
Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek, Schloß 
- freier Eintritt -

18.00 "Von japani sc her Klassik bis europäischer Romantik", eine 
Koto-Veranstaltung mit Futomi Fujimoto ( Koto), Mariko 
Yamamoto (Geige), Deutsch-Japanische Ge sellschaft, Stiftung 
Pommern; Rantzaub au, Schloß 
- mit Eintrittskarte -

G e s e 1 1 s c haft 1 i c h e V e r a n s ta l tu n ge n 

20.00 Regatta-Es sen im Clubhaus des Ki e l er Yach t- Club s 
- auf Einladung -

Freitag, 24. 6. 

Kultur 

23.00 "Mitternachtskonz e rt bei Ker ze nl ic ht" , Br a ndenbu r gisc hes 
Konzert Nr. 6 für 2 Flöt e n un d Orc hest e r, Fa n tasie u nd Fuge 
g-moll für Orgel von Joh a nn Se bas t ia n Bac h mit de m Kieler 
Barockensemble und Bertold Hö c ke r, Orge l ; St . -J Ürge n-Kirch e , 
Königsweg 
- freier Eintritt -

- 5 -
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Sonnabend, 25. 6. 

Kultur 

14.00 Videopr ogramm in der Kunsthalle: 
ChriSl't>iaan Ba sti aans : "Tr a umasyl " 
Nan Hoov er: " Blue Sea" 
Harrie de Kroon: "10 / 78" 
Wim Schippers: " Signalement" 
Moniek Toebosch: "Th e Kitchen", "E xhibitio n I, 11 and maybe 111", 

"P ai nthou se I und 111" 
de Appel; 
Kunsthall e z u Kiel 
- freier Eintritt -

S P 0 r t 1 ich e Ver ans tal tun gen 

14.00 Sportfest fUr Seel eu t e , Marinesoldaten, Freizeit-Wasser
sportler, 1. Tag, Deutscher Nauti scher Verein und So zial werk 
für Seeleute (Sp o rtplatz des Turn- und Sportvereins Holt e nau: 
14.00 bis 21.00 Fußball und Voll eyball, 14.00 bis 17.00 
Kegeln, 21.00 bis 24.00 ge mUtliches Be isammensein, Großer 
Saal des Tu S Ho l t e n au) 
- fr eie r ' Ein tri t t -

2.onn tag, 26. 6. 

S P 0 r t 1 ich e V er a ns tal t un gen 

10.00 Spor tfest fU r Seeleute, Mar in eso ldaten, Frei ze it-Wasser
s po r tler, 2. Tag , Deut sc her Na utischer Verein und Sozialwerk 
f ür Seeleut e (Sportplatz des Tur n - und Sportverei n s Holtenau: 
10.00 b is 15.00 Leichtathletik, 10.00 bis 18.00 Fußb a ll, 
16.00 und 18.00 Sieg e rehrungen) 
- fr eier Eintritt -

9 e V er a n s tal tun gen 

"p 3 aul Holz (188 3 - 1938) - Zeic hnung e n und Druckgraf i k", 16. 6. -
pl.7., während der Kieler Wo c he tägl. vo n 10.00 - 18 .00 Uh r, Stiftung 

ammern; Rant za ub a u, Sc hlo ß 

Fil S mprogramm z um De u tsc he n Seeschiffahrtstag Uber d ie Berufs- und 
K~artschiff a hrt, 21 . ~ 24. jew e ils um 11.00; Land es bild ste lle im 
_leIer Schloß, [g ger s t e dtstr aße 

fr eie r Eintritt -



Zu Punkt /1 Lf der Tagesordnung 

Amt für Kriegsopfer und Behinderte 
- FürsorgesteIle für Kriegsopfer -

l" ..... ,' •. " . .. ' " . . ' ': " f~he 
.l#".i, ~"''''''' '''.'~~';;' r...Lv 

Kiel, den 

AST-
17.3.1983 

Betr.: W'ahl von ehrenamtlichen Beisi tzern in Ausschüssen nach 
------ § 12 des Kriegsgefangenenentschädigungsgesetzes (KgfEG) 

Berichterstatter: Stadtrat Raupach -----------------
~~~E~~~ Für die Ausschüsse nach § 12 KgfE~ werden gewählt: 

a) als Beisitzer 
Reinhold Rösser, Koldingstr. 11, 2300 Kiel 1 
Max Terpenowitz, Dietrichsd. Höhe 18, 2)00 Kiel 14 

b) als Vertreter 
Karl Diekelmann, lfaldweg 8, 2)00 Kiel 1 
Erwin Rumohr, Nasurenring 11,2)00 Kiel 14 

- Endgültige Beschlußfassung durch die Ratsversammlung -

!!~~~~~~~~~ 

Nach § 12 KgfEG sind für die Feststellungen nach diesem Gesetz 
Ausschüsse zu bilden, dene~ u.a. zwei ehrenamtliche Beisitzer 
angehören müssen . Einer dieser beiden Beisitzer muß ehemaliger 
Kriegsgefangener sein. Die Beisitzer und ihre Vertreter sind 
Von der Ratsversammlung für die Dauer von zwei Jahren zu wäh
len. Vor der Wahl sind die Heimkehrerorganisationen zu hören, 
die nach der Zusammensetzung ihrer Mitglieder dazu berufen 
Sind~ die Interessen der Heimkehrer zu vertreten. 

Die Beisitzer für d ie Fests tellungsausschüsse und ihre Vertre
ter wurden zuletzt 1981 ge,,,ähl t und berufen. Eine Neuwahl ist i 
erforderlich geworden. 

Der Verband der Heimkehrer, Kriegsgefangenen und Vermiß
tenangehörigen Deutschlands e.V. - Kreisverband Kiel -
hatte mit Schreiben vom 14.7.1982 die Landeshauptstadt 
gebeten, seine Vorstellungen bei der bevorstehenden Wahl 
zu berücksichtigen. Insoweit wird auf den beigefügten 
Abdruck (Anl.1) Bezug genommen. Unter Beifügung dieses 
Schreibens wurde das Büro des Stadtpräsidenten gebeten, 
die Vorschläge der Fraktionen einzuholen und der Fürsor
gesteIle mitzuteilen. Die CDU-und die SPD-Ratsherren
rraktionen haben daraufhin die im Antrag aufgeführten 
Persönlichkeiten benannt. Die Vorschläge des Heimkehrer
verbandes fanden keine Berücksichtigung. 

Die gesetzlich vorgeschriebene Anhörung des Heimkehrer
~erbandes wurde mit Schreiben vom ).9.1982 veranlaßt. 
eil eine Rückäußerung ausblieb, wurde der Heimkehrer

Verband mehrere Male schriftlich und fernmündlich erin
~ert. Erst am 18.1.1983 wurde die Durchschrift eines 
chreibens vom Vortage vorgelegt (Anl.2). Der Heimkeh-

* ) Die von den Fraktionen vorgeschlagenen Per-
sönlichkeiten wurden dabei namentlich - 2 -
bezeichnet. 
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~erverband äußert sich darin nicht zu den von den beiden 
Ratsherrenfraktionen benannten Persönlichkeiten, bringt 
aber seine Unzufriedenheit darüber zum Ausdruck, daß die 
eigenen Vorstellungen unberücksichtigt blieben. Das Büro 
des Stadtpräsidenten hat den Fraktionen Fotokopien des 
Schreibens des Heimkehrerverbandes vom 17.1.1983 zuge
leitet. 

Die Ratsversammlung ist an die Vorschläge und Vorstellun
gen des Heimkehrerverbandes nicht gebqnden. Unter den ge
gebenen Umständen wird vorgeschlagen, die von der CDU
und der SPD-Ratsherrenfraktion benannten Persönlichkei-

I 
ten zu wählen. 

Der Kriegsopfer- und Behindertenausschuß hat dem Antrag 
in seiner heutigen Sitzung einstimmig zuge s timmt. 

Beschluß: Nach Antrti 
- (! limig-

( 
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Zu Punkt A.s- der Tagesordnung 

Bauausschuß 
Garten- und Friedhofsamt 
als 

Kiel, den 23. Februar 1983 

untere Landschaftspflegebehörde 
Bauverwaltungsamt 

Drucksache Nr. ~~~ 

Betr.: Beirat für Naturschutz und Landschaftspflege 
hier: Neuwahl eines Mitgliedes 

' Berichterstatter: Stadtbaurat Barteis 

Antrag: In den Beirat für Naturschutz und Landschaftspflege 
wird als neues Mitglied 
Oberlandforstmeister a. D. Eberhard Kirchner, Kiel, Hedenholz 42, 

berufen. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

!!.egründung: 

Der bisherige Vertreter der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald im Beirat, 
Herr Professor Dr. Raabe, ist verstorben. 

Die SChutzgemeinschaft schlägt als Nachfolger für Herrn Professor 
Dr. Raabe folgende beiden Herren vor: 

Prof. Dr. Karl-Theodor Schreitling, Heikendorf, Dorfstraße 4 

Prof. Schreitling ist über längere Zeit Assistent bei Prof. Raabe 
gewesen und kennt infolgedessen die botanischen Verhältnisse in 
Kiel und ist als fachkundiger Naturwissenschaftler einzustufen. 
An der PH Kiel widmet er sich planerischen und ökologischen Fra
gen in Forschung und Lehre. Vor seinem Ruf nach Kiel war Prof. 
SChreitling bereits an der PH Oldenburg im Natur- und Landschafts
schutz Niedersachsens tätig. 

- 2 -
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Oberlandforstmeister a. D. Eberhard Kirchner, Kiel, Hedenholz 42 

Herr Kirchner war vor seiner Pensionierung Mitglied des Ministeriums 
für Landwirtschaft und Forsten (MELF). Er war hier fachkundiger 
stellvertretender Leiter der Forstabteilung und übt z. Z. noch 
Gutachtertätigkeiten aus. 

Es wird gebeten, einen der vorgeschlagenen Herren als neues Mitglied 
in den Beirat für Naturschutz- und Landschaftspflege zu berufen. 

Der Umweltausschuß hat in seiner Sitzung am 8. März 1983 
bei 5 Enthaltungen empfohlen, Herrn Prof. Dr. Schreitling 
als neues Mitglied in den Beirat zu berUfen. 

Der Bauausschuß hat sich in seiner Sitzung am 7. April 1983 
bei 1 Enthaltung fUr die Wahl von Herrn Kirchner ausgesprochen. 

Bar tel s 
Stadtbaurat 

Beschluß: Nach Antrag. 
Der Beschluß ergeht mit Mehrheit ohne Gegenstimmen bei 1 Enthaltung· 
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Zu Punkt Ato der Tagesordnung 

Amt für Wirtschafts
und Verkehrsförderung Kiel, den 6. April 1983 

DRUCKSACHE jSJ 

~trifft: Wahl von entsandten Ersatzmitgliedern für die Aufsichts
räte der Stadtwerke Kiel AG und der Kieler Verkehrs-AG 

~erichterstatter: Stadtrat Dr. Moll 

!E.trag: I. Stadtwerke Kiel AG 
Als entsandtes Ersatzmitglied der Landeshauptstadt 
Kiel im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kiel AG für das 
entsandte Aufsichtsratsmitglied Stadtrat Diekelmann 
wird gewählt: 

Ratsherr Peter B ehr 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • 0 

11. Kieler Verkehrs-AG 
Als entsandtes Ersatzmitglied der Landeshauptstadt 
Kiel im Aufsichtsrat der Kieler Verkehrs-AG für das 
entsandte Aufsichtsratsmitglied Stadtrat Stegemann 
wird gewählt: 

Ratsherr Otto Lee s t 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

- Endgültige Beschlußfassung durch die Ratsversammlung -

B e g r ü n dun g 

Durch B . ha eschluß der Ratsversammlung vom 19.8.1982 hat dle Landes-
de~Ptstadt Kiel ihre entsandten Vertreter in den Auf~ichtsrät~n 
Di kStadtwerke Kiel AG und der Kieler Verkehrs-AG, dle Stadtrate 
ßle.elmann und Stegemann,aus getauscht. Mit diesem Wechsel war 
sa~~chzeitig das Mandat der für die Aufsichtsr~tsmitglieder.ent
Ratdten Ersatzmitglieder (Ra tsherrin Comberg fur Stadtrat Dlekelmann, 

sherr Behr für Stadtr at Stegemann) erloschen. 
Es enterScheint zweckmäßig, die freien Positionen durch die Wahl neuer 

sandter Ersatzmitglieder wieder zu besetzen. 

B ~\ 
~ NacbAntra 

- cinfJtimmlg -



Zu Punkt At der Tagesordnung 

Personalausschuß 
Personalamt Kiel, den 7. März 1983 

Drucksache -1 ~ 3 
Betrifft: Bestellung der Stadtoberinspektorin Brigitta Huck 

als Prüferin des Rechnungsprüfungsamtes 

Berichterstatter: Stadtrat Möller 

Antrag: Nach § 115 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Schleswig
Holstein wird die Stadtoberinspektorin Brigitta Huck 
als Prüferin des Rechnungsprüfungsamtes bestellt. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung: 

Nachdem der Prüfer im Rechnungsprüfungsamt , der fr. Stadtamtmann 
Joachim Rother, mit Wirkung vom 1. Juli 1982 in den Geschäfts
bereich des Landesrechnungshofes Schleswig-Holstein versetzt 
worden ist, wurde die Planstelle intern ausgeschrieben. Auf Grund 
der Bewerbung ist die Stadtoberinspektorin Brigitta Huck aus dem 
Amt für Schulwesen ausgewählt und mit Wirkung vom 18. Oktober 
1982 in das Rechnungsprüfungsamt umgesetzt worden. 
Ihr wurde dort das Prüfgebiet "Allgemeine Verwaltung, öffentliche 
Sicherheit und Ordnung" übertragen. 

Frau Huck nimmt die Prüfaufgaben seit diesem Zeitpunkt zur vollen 
ZUfriedenheit wahr, so daß ihre Bestellung zur Prüferin des 
Rechnungsprüfungsamtes uneingeschränkt empfohlen werden kann. 

Der Rechnungsprüfungsausschuß hat in seiner Sitzung am 24. Februar 
1983, der Personalausschuß in seiner Sitzung am 28. Februar 198~ 
einstimmi g über den Antrag entschieden. 

~ 
I . MÖller 

,!!esdlluß: Nadl Al. t dg 
- e .stimmig-



Zu Punkt ~~dP~ __ ~d~e~r~~T~a~g~e~s~o~r~d~n~u~n~g 
Der Magistrat 
Hauptamt Kiel, den 1?~3 

Betreff: Neugliederung von Ämtern innerhalb des 
Dezernats für Sozialwesen 

Berichterstatter: Oberbürgermeister Luckhardt 

Antrag: Die Prüfung des Hauptamtes wegen der Neugliederung 
von Ämtern innerhalb des Dezernats für Sozialwesen 
zur Vermeidung von Doppelarbeiten und Überschnei
dungen wird zurückgestellt bis nach der Querschnitts
prüfung der Organisation und der Aufgabendurchführung 
der Sozialdienste durch den Landesrechnungshof Schles
wig-Holstein 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung 

Am 28. 10. 1982 hat die Ratsversammlung den folgenden Beschluß 
gefaßt: 

~: 0 a s Hau p t amt soll p r ü f e n, 0 b dur c h ein e Neu g 1 i e der u n g von 
Amtern innerhalb des De zernats für Sozialwesen - insbesondere 
im Bereich des Sozialamtes, des Jugendamtes und des Amtes für 
Familienhilfe - Doppelarbeiten und Überschneidungen vermieden ~ 
werden können. Der Ratsversammlung soll hierüber bis zum 
31. März 1983 ein ausführlicher Bericht erstattet werden." 

I~ der Begründung zu dem Antrag wird insbesondere auf das 
Wlbera-Gutachten verwiesen, in dem von Aufgabenüberschneidungen 
und Doppelarbeit die Rede ist. 

Unter Hinweis auf die Ausführungen im Wibera-Gutachten, ins
besondere 

Teil I - Grundlagen der Organisation/Zusammenfassung 
der Ergebnisse 

und 
Teil IV _ Allgemeiner Sozialdienst/Amt für Familienhilfe 

Wurden die Ämter 40, 42 und 43 mit Schreiben vom 19. 11. 1982 
Um eine Stellungnahme gebeten. Eine gemeinsame Stellungnahme 
der betroffenen Ämter legte der Sozialdezernent am 1. 2. 1983 
vor. 

- 2 -
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Die Stellungnahme wurde dem Personalrat zur Verf ügung ge
stellt, der eine umfassende Information der Mitarb e iterinnen 
und Mitarbeiter der beteiligten Ämter durchg eführt hat. 

Zunächst war festzustellen, inwieweit es zu Dopp elarbe iten oder 
Überschneidungen bei der Arbeit der betro ffe ne n Ämt e r kommt. 

Zu den Begriffen Doppelbetreuung und Ub ersc hn eidu ng e n führt der 
Sozialdezernent in seiner St e llungnahme aus: 

"Doppelbetreuung liegt nur da nn vor, wenn z we i oder me hr Fach
kräfte in einer Familie di ese lb e n Aufgab e n "dopp elt " \JJ a hrnehm e n. 

Von Uberschn e idungen kann man spr e chen, wen n me hr als ein Mitar
beiter in einer Famili e mit unt e r sc hi e dli c her Fachlic hk e it t ä tig 
wird (z. B.: 1 Sozialarbeiter im Rahm e n BSHG, 1 Soz ialarbeite r 
im Rahmen der Erziehungshilfe). 

Das Amt für Familienhilfe und das Jug e nd amt ha be n im Hinblick 
hierauf unabhängig von e in a nd er ih re Be tr eu un gsfälle unt er
sucht. Doppelb e treuun~n wurd e n ni c ht festge s tellt. 

Überschneidung e n gibt es nac h de r vor einigen Jahren e rfolgt e n 
Neu 0 r 9 a n isa t ion nur n 0 chi n 2, 7 ~(, d e r F ä 1 1 e (3 4 6 VOll r d . 
13.000 Haushalt e n im Amt 4 3 ). 

Zwischen Sozialamt und Juge ndamt hl\JJ. Am t für Fami li en hilfe gi bt 
es keine Üb ersc hn ei dun ge n." 

Die Angaben könn e n a nh a nri der Un terlagen des Amtes für Fa mil iel'1' 
hilfe belegt \JJerd e n. 

Den Begriff "Doppelarb e it" hat der Sozia ld ezernent nicht ver 
wendet. Inwi e we it es b e i d er Wahr ne hmun g der Aufgab e n zu Dopp el ' 
arbeit kommt, \JJird no ch z u pr üfen se in. 

Der Ge sc häft sa bl a uf im Be reich rier Ämter 40, 42 und 43 ist durch 
folgende Geschäftsan\JJei oung e n geregelt : 

Ge s c h ä f t sa n w e i s u n 9 für da s SOL i 1-J 111111 t vom I. 7 . I 9 7 7 

Geschäft sa nw eis ung über die Za tllun g vo n 50z iol- und Juge ndhilfe 
durch das Juge nd a mt vom L5 . 2. 1979 

Gesc häft sa nw e i s ung für do s Am t für r Rmi] ienfür s orLJe der Sta dt 
Kiel vom 31. 8. 1960 

Gemein sa me Ge sc h äflsa n\JJ e i s ung für da s Jug e ndamt und da s Amt 
für Familienfür s orge im Berei c h ri er Erziehung s hilf"e für Mi nd er
j ähr ig e und der VormuncJ oc h nften unrl Pfleg<'C'h a ft e n üb e r Voll
j ähri.ge vom 2 . 5 . 19 77. 
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Sozialdezernent und Hauptamt sehen die Möglichkeit, den 
Geschäftsablauf durch klarere Abgrenzung der Zuständig
keiten so zu verändern, daß die jetzt möglichen Überschnei
dungen eingeschränkt werden, ohne daß es einer Neuglie
derung der Ämter bedarf. 

Das Hauptamt schlägt vor, den folgenden Vorschlägen des 
Sozialdezernenten zu folgen: 

a) Organisation 

Die bisherige Organisationsform bleibt auf der Grundlage 
der Gemeinsamen Geschäftsanweisung vom 2. 5. 1977 be
stehen. 

Die geringe Überschneidungsquote von 2,7 % zwischen Amt 
für Familienhilfe und Jugendamt kann weiter abgebaut 
werden, indem das Amt für Familienhilfe alle betreuten 
Familien mit Kindern und minderjährigen Einzelpersonen 
konsequent an die Zentralkartei des Jugendamtes meldet. 
Hierdurch kann die Abstimmung zwischen beiden Ämtern 
verbessert werden. 

b) Aufgabenabgfenzung zwischen den Ämtern 42 und 43 

Es bleibt bei der Aufgabenabgrenzung entsprechend der 
Gemeinsamen Geschäftsanweisung, d. h. im wesentlichen: 

Jugendamt: - Aufgaben nach dem Jugendwohlfahrtsgesetz 

Amt für 
Famil ienhil fe: 

_ Vormundschaftsgerichtshilfe für Erwachsene 
sowie vor, während und nach Ehescheidung 

_ formlose Betreuung Minderjähriger, deren 
Famili e n bereits durch Amt 43 betreut wer
den (Ausnahme, wenn Amt 42 schon in der 
Familie tätig ist) 

_ Beratung von Einzelvormündern, -beiständen, 
-pflegern; wenn Bestellung vom Jugendamt 
veranlaßt wurde, ist dieses zuständig. 

Folgende Änderung tritt ein: 

Das Jugendamt - Abt. Erziehungshilfe - wickelt die Stel
lungnahmen zu Fragen der Wirtschaftlichen Jugendhilfe 
(z. B. Lernhilfen, Freiplätze KTH) allein ab. Insoweit 
wird das Amt 43 entlastet . 

- 4 -
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c) Aufgabenabgrenzung zwischen Sozialamt und 
Amt für Familienhilfe 

1. Grundsätzlich sollen alle Erstanträge auf Sozial
hilfeleistungen (HzL und HibL ) in den Bezirksstellen 
der Fahi bei den jeweils zust ändigen Sozialarbeitern 
gestellt werden, die ihrerseits dann diese Anträge 
mit konkreten Entscheidungsvorschlägen dem Sozialamt 
zuleiten. Dieses Verfahren wird bereits weitgehend 
praktiziert - etwa 60 % aller Erstanträge laufen 
schon jetzt über die Bezirksst e llen der Fahi. 

Die Anträge mü sse n wie bishe r im Sozialamt auf ihre 
sozialhilferechtlichen Auswirkungen geprüft und be
schieden werden. Sollte es gelingen, in Zukunft noch 
mehr Erstanträge über die Bezirksstellen zu leiten, 
kann dies zu einer Entlastung der Mitarbeiter im 
Sozialamt während des Besucherverkehrs führen. 

2. Auch alle Anträge auf einmalige Beihilfen von Klien~en J 
die nicht im laufenden Hilfebezug stehen, sollen we t ' 
terhin und in verstärktem Umfang in den Bezirksstel
len der Fahi bei den zuständigen Sozialarbeitern ge
stellt werden, die diese Anträg e mit konkreten Ent
scheidungsvorschlägen und Begründungen dem Sozialamt 
zuleiten. Im übrigen gilt auch hi erfür Abs. 2 z u 1.' 

3. Zur Zeit werden bereits alle von Obdachlosigkeit be' 
drohten Personen, die dem Sozialamt bekannt werden, 
von den Sozialarbeitern aufgesucht, um Beratungsge
spräche zu führen und gegebenenfalls konkrete Anträge: 
auf Übernahme von Mietschuld en zu formulieren. Die~el~ 
Anträge sollten in Zukunft eingehender von den sozta 
arbeitern begründet werden, damit sie entscheidungS' 
reif sind und weitere Recherch e n durch das Soziala mt 
bzw. Neuformulierung en der Anträge möglichst über
flüssig werden. 

4. Eine Entlastung des Innendien stes im Sozia lamt wird 
durch die Ne ur egelu ng der Gewährung von BekleidungS
hilfen (Obergren ze n/P a usch alierung) erreic ht. Grun~
sätzlich wird es aber auch in Zukunft notwendig se tn , 
über die Obergren ze n hinau s Bekl e idungshilfen ZU ge-
w ä h ren, so f e r n ein e n t s p r e c h end e r So n der b e dar f vor ~ 1 t e ~ 
liegt. Die Sozialarbeiter in den Bezirksstellen sOf 
in diesen Fällen die Notwendigkei t von Sonderbeda r 
eingehend begrü nd en und die Anträge so formulier~n , 
daß sie für die Mit arbeiter im Sozialamt entsche t - i
dung sreif sin d.Di es gilt auch für alle sonstige n.B~ 
hilf e n an Empf änger laufender Sozialhilfe ( Reno vte 
r ung, Um z ug, Möb el , Repar at ur en ) . 

- 5 -
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Weitere Untersuchungen werden zurückgestellt, weil der 
Landesrechnungshof Schleswig-Holstein mit Schreiben vom 
19. 1. 1983 eine 

Querschnittsprüfung der Organisation und der 
Aufgabendurchführung der kommunalen Sozialdienste 

für das Jahr 1983 angekündigt hat. Die Termine der Prüfung 
sollen rechtzeitig mitgeteilt werden. 

Eine Untersuchung bringt neben zusätzlicher Arbeit für die 
Mitarbeiter in den untersuchten Ämtern auch stets Unruhe 
mit sich. Wir meinen deshalb, daß zunächst die Querschnitts
prüfung des Landesrechnungshofes abgewartet werden sollte. 
Die Erkenntnisse aus dieser Prüfung wird das Hauptamt ver
werten und darüber hinaus dann nur noch prüfen, soweit weitere 
Erkenntnisse erforderlich sind. 

Die Wibera - Wirtschaftsberatung AG - hat in ihrem Gutachten 
als beste Organisationsform die Dekonzentration der Sozialen 
Dienste und die Einrichtung von Bezirkssozialzentren vorge
schlagen. Die Ratsversammlung hat beschlossen, diesem Vorschlag 
zu folgen. 

Die Einrichtung der Bezirkssozialzentren bleibt also das Ziel, 
sie ist l e diglich aus finanziellen Gründen zunächst zurück
gestellt. 

Sozialamt, Jugendamt und Amt für Familienhi lfe haben die Vorlage 
mitgezeichnet. 

/ Die Stellungnahme des Personal rates ist beigefügt. 

Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 23. März 1983 nach Antrag 
beschlossen. 

L u c k h a r d t 

, . 

Hierzu liegen als Beratungsunterlagen vor die vorstehende Vorlage und ein Zusatz
antrag dazu, der mit der Zusammenstellung auf den Tisch gelegt wurde (siehe 
nachfolgende Seite). 

Bürgermeister Hoc h h e i m zieht in Vertretung von Oberbürgermeister 
Luckhardt diese Vorlage während der Beratung zurück, weil die Fachausschüsse 
nicht beteiligt wurden. 



Personalrat 
Innere Verwaltung 

Kiel, den 9. März 1983 
App . : 30 50 

Der Personalrat nimmt zu der Vorlage wie folgt Stellung: 

1. Zum Antrag: 

Dem Antrag auf ZurUckstellung wird zugestimmt. 
Die ZurUckstellung muß nach Meinung des Personalrates er
folgen, bis die von der Wibera empfohlene Dekonzentration 
der Sozialdienste verwirklicht wird. 

2. Zur BegrUndung des Antrages 

zu c): "Aufgabenabgrenzung zwischen Sozialamt und Amt für 
Familienhilfe" ergeht folgende Stellungnahme: 

Aus seiner Sicht sieht das Problem wie folgt aus: 

Zu 1: 

Der Besucher bestimmt, wo er zuerst vorspricht. 
Dort muß dann der Antrag aufgenommen werden, denn 
eine fast immer erforderliche sofortige Zahlung 
- und zwar ohne die Mitwirkung der Fahi - macht eine 
Antragsgrundlage erforderlich. 
Das derzei t ige Verhältnis 40 : 60 entspricht der 
Praxis, es l äßt sich nicht steuern! . 
Eine Steuerung sähe so aus: Der Besucher im Sozialamt • 
wartet mitunter mehrere Stunden. Dann erfährt er, 
daß er zur Antragsaufnahme zur Fahi muß - er reagiert 
aggressiv. Das belastet die Mitarbeiter im Sozialamt 
psychisch wie physisch zusätzlich und ist nicht bUrger
freundlich. Von Entlastung der Mitarbeiter/innen im 
Sozialamt keine Spur, ebensowenig eine Entzerrung. 
Erschwerend wirken noch die unterschiedlichen Besucher-
sprechzeiten. 
Dieser Vorschlag ist praxisfern! 
Dieser Vorschlag ist unrealistisch! 
Dieser Vorschlag bringt keine Entlastung! 
Dieser Vorschlag bringt zusätzliche Belastung! 

Zu 2: 
Dieser Vorschlag entspricht dem tatsächlichen 
Ist-Zustand! Er bringt daher keine Entlastung fUr 
die Mitarbeiter gegenUber der jetzigen Regelung. 
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Zu 3: 
Eine entsprechende Arbeitsanweisung liegt seit dem 
08.03.1983 den Mitarbeiter/innen im Amt 43 vor. 
Dadurch sollen Doppelarbeiten vermieden werden. 

Zu 4: 
Die Mitarbeiter/innen der Ämter 40 und 43 haben vorgetragen, 
daß durch die enge Fassung der Grundsätze zu viele bisherige 
Normal-Anträge als Sonderbedarf angesehen werden müssen 
(z. B. eine Unterhose). Der Fehler liegt darin, daß die 
Hilfeempfänger selbst den Antragsvordruck ausfüllen sollen. 
Ein solcher Sonderbedarf - wie aus der Anlage 6 der Grund
sätze ersichtlich - führt dann die Notwendigkeitsbegrün
dungen durch die Fahi und im Sozialamt zu einer gesonder
ten Ermessensentscheidung an höherer Stelle (Amtsleiter). 
Dies stellt keine Entlastung dar, dies ist eine ganz er
hebliche Mehrarbeit in den Amtern 40 und 43, allein nur 
das Suchen von Argumenten für einen Sonderbedarf, der 
ein Normalbedarf ist. 
Die Mitarbeiter/innen bekommen ob dieser en~en Regelung 
den Unmut der betroffenen Bürger zu spüren (psychische 
und physische Belastung). Sie sollen einem Hilfeempfänger 
klarmachen, daß er mit einer Pauschale auskommen muß, 
die in der Praxis bei weitem nicht einmal einen Minimal
bedarf, geschweige denn einen Normalbedarf deckt. 
Die Mitarbeiter erwarten eine grundlegend neue Fassung 
der Grundsätze, die bedarfsorientiert ist und dennoch 
pauschaliert bleibt, die dem Grundsatz des § 1 BSHG ent
spricht, die die Würde des Menschen achtet. Dann würde 
ein"echter" Sonderbedarf arbeitsmäßig nicht ins Gewicht 
falle~ und dann könnte eine Entlastung eintreten. 

Die jetzige Behauptung, daß durch diese Neuregelung 
eine Entlastung erreicht ist, stimmt nicht. 
Ein konkret meßbarer Personalbedarf, der nicht durch 
Antragsaufnahmen begründet ist, sondern auf Antragsbe- ~ 
arbeitung beruht, kann nicht durch solche "Scheinangebote 
abgefunden werden. 

Den Mitarbeitern im Sozialamt sollten endlich Arbeitsbe
dingungen und Planstellen geschaffen werden, die bereits 
durch Beschluß der Ratsversammlung anerkannt und fest
gelegt worden sind. Dabei muß auch beachtet werden, daß 
ein Fallzahlansteigen im Sozialamt sich automatisch 1m 
Amt für Familienhilfe belastend auswirkt. 



Der Magistrat 
Hauptamt 

Zu Pkt . 18 der Tagesordnung 

Kiel, den 21. Apri 1 1983 

Zu Drs. 146 

Bet r. : Neugliederung von Ämtern innerhalb des 
Dezernats für Sozialwesen 

Zusatzant r ag: Die in der Begründung zur Vorlage unter 
a) Organisation 
und 
b) Aufgabenabgrenzung zwischen den Ämtern 42 und 43 

genannten Maßnahmen sind sofort durchzuführen. 

Begründung: 

Der Magistrat hat in seiner gestrigen Sitzung diesen Zusatzantrag 
einstimmig beschlossen. 

L u c k h a r d t 



Zu punktAf.Jrder Tagesordnung 

Amt für Schulwesen Kiel, den 06 . Anril 1 qR3 

Drs . LlfoO 

lietr. : Neuregelung des Kochgeldes 

~erichterstatter: Stadtschulrat Zimmer 

Antrag: In Abänderung der bisherigen Regelungen wird den allgemein
bildenden Schulen, die Hauswirtschaftsunterricht erteilen, 
je teilnehmendem Schüler und Unterricht seinheit ein Zuschuß 
von 1,-- DM gewährt. Dem Schulträger gegenüber ist über die 
Verwendung der Mittel Nachweis zu führen. Die im Haushalts-
jahr 1983 enthaltenen Einnahmehaushaltsstellen . 131 
- Aus den Sc hulküchen - sind entbehrlich. Die haushalts
techni sche Bereinigung erf ol gt über den Nachtragshaushalts
plan 1983. 

- Endgültige r Beschluß durch die Ratsversammlung -

&egründung: 

Die Ratsversammlung hatte anläßlich der Beratungen über den Haushaltsplan 1983 
a~ 16. Dezember 1982 beschlossen , daß ab dem Haushaltsjahr 1983 nunmehr auch 
d1e Hauptschül er und die Sonderschüler für den Hauswirtschaftbunterricht ein 
K?chgeld zu entrichten hab en. Diese Veränderung findet ihre Absicherung in § 2 
Zlff. 1 ader Lernmittelfreiheitsver ordnung vom 29 . Juni 1981. Danach kann von 
SChülern für Sachen, die von ihnen verbraucht werden, ein Geldbetrag -z.B. für 
den Hauswirt schaftsunterricht bis zu 2,-- DM - verlangt werden. Diese Regelung 
~ b~ZÜ~lich einer Eigenbeteiligung am Hauswirtschaftsunterricht - galt bisher 

ed1gl1Ch für Schüler der Realschule, des Gymnasiums und der beruflichen Schule. 

AUfgrund der anges pannten Finanzlage der Stadt hatte sich der Schulträger nicht; 
m~hr in der Lage gesehen, die für den hauswirtschaftlichen Unterricht erforder
llchen Mittel in voller Höhe als freiwillige Leistung aufzubringen. Aus den ge
nannten Gründen mußt e die nachstehende Angleichung vorgenommen werden. 

ZUr Erläuterung des neuen Verfahrens ist anzuführen , daß für den Hauswirtschafts
U~terricht wie bisher ein Betrag in Höhe bis zu 2,60 DM je Schül er und Unter
r~chtseinheit verwendet werden kann . Neu f ür die Haupt- und Sonderschüler ist, daß 
~ 1983 der Schüler e1nen Anteil von 50 v .H., d.h., bis zu 1, 30 DM selbst zu 
ragen hat. 

~a im Haushaltsplan 1983 neue Einnahmeansätze - 21.1 31 und 27.131 - aus den 
chulküchen - geschaffen wurden, war als jeweiliges Abrechnungsverfahren vorge

sehen, daß der Ei genanteil der Schül er - 1, 30 DM - von den Lehrkräften einzuziehen 
~d an die Stadtkasse zu den vorbezeichneten Einnahmehaushaltsstellen abzuführen 
1st D h" D . d d .. h.-. d' • er alftige Anteil der Stadt - ebenfalls 1,30 M - W1r ann u~ le vorzu-
nehmend .. S 1 .. d' en Kochgeldabrechnungen gewährt, d .h., durch das Amt fur chu wesen mussen 

1e Rechnungsanweisun gen über di e getätigten Lebensmittele inkäufe vorgenommen 
'"erden. 
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Zu diesem Verfahren l~en dem Amt für Schulwesen jetzt eine Reihe von 
kritischen Rückäußerungen aus den Haupt- und Sonderschulen vor. Insbe-
sondere wird angeführt, daß durch die vorgesehenen Abrechnungsmodalitäten 
eine wesentlich sparsamere Bewirtschaftungsmöglichkeit verhindert wird . 
Danach müßten die Schulen ausschließlich bei EinzelhandelsgeSChäften ein
kaufen, die bereit sind, z.B. monatliche Rechnungen zu stellen. Unmöglich 
wären Einkäufe bei den weitaus preisgünstigeren Geschäften (Supermärkte u.ä.), 
deren Sonderangebote zu nutzen und für manche Waren eine sinnvolle Bevor
ratung zu betreiben, da diese Geschäfte ausschließlich Barzahlung verlangen. 

Aus dem Kreis der Schulen wurde daher folgender Vorschlag unterbreitet: 

Der Schulträger weist den Schulen pro Schüler und Unterrichtseinheit einen 
Zuschußbetrag zu. Die Schulen rechnen dem Schulträger gegenüber nur über diesen 
Betrag ab. Dabei muß gleiChzeitig Nachweis geführt werden über Anzahl der teil
nehmenden Schüler sowie Hauswirtschaftsunterrichtseinheiten. Die Eigenbeiträge 
der Schüler werden für Bareinkäufe genutzt. Hierbei könnten mit den Schülern als 
Nebeneffekt gleichzeitig z.B . die Praktiken der privaten Haushaltsbuchführung 
geübt werden. 

Dieses Vorhaben - Umstellung auf Gewährung eines Zuschusses zum Hauswirtschafts
unterricht - ist zwischenzeitlich einvernehmlich mit dem Kämmereiamt erörtert 
worden. Dabei wurde jedoch seitens des Kämmereiamtes eine Senkung des ZuschusseS 
auf 1,-- DM je teilnehmendem Schüler und Unterrichtseinheit vorgeSChlagen. 
Letzteres ist in dieser Vorlage berücksichtigt worden. 

Dieses Verfahren soll für alle allgemeinbildenden Schulen, die Hauswirtschafts
unterricht durchführen, Anwendung finden . Die diesbezüglichen Regelungen im 
BereiCh der beruflichen Schulen bleiben hiervon unberührt . 

Der Schulausschuß wird die Vorlage in seiner Si tzunrr am 11\ . April 1983 beraten· 

f:~c~ 
Ratsherr K e m p e stellt namens der SPD-Fraktion folgenden Änderungsantrag: 

"a ) Der bei den Haushaltsberatungen für 1983 im Dezember 1982 gefaßte 
Beschluß, die Haupt- und Sonderschüler mit 50 % an den Aufwendungen 
für den hauswirtschaftlichen Unterricht (Kochen) zu beteiligen, wird 
aufgehoben. 

b) Die Stadt trägt wie bis zum Ende des Jahres 1982 die gesamten 
Kosten des hauswirtschaftlichen Unterrichts bis zu dem vom Kultus
minister festgesetzten Höchstbetrag je Unterrichtstag und Schüler 
(zur Zeit 2,60 DM)." 

Stellvertretende Stadtpräsidentin Frau 
Änderungsan trag abst i m m en. 

Beschluß: Der Antrag wird mit Mehrheit 

Abstimmung über Drucksache 160: 

R e y e r läßt zunächst über diesen 

abgelehnt. 

Beschluß: Der Antrag wird mit Mehrheit angenommen bei 1 Gegenstimme und 
mehreren Enthaltungen. 



Zu Punkt :2 O der Tagesordnung 

Amt für Schulwesen Kiel, den Oh. Anril 1983 

Betr. : 

Drs. 

2. Nachtrag zur Benutzungs- und Entgeltsordnung der Landes
hauptstadt Kiel für die Überlassung von Schulräumen, Turn
und Sporthallen 

Berichterstatter: Stadt schulrat Zimmer 

Antrag: Dem im Entwurf beigefügten 2 . Nachtrag zur Benutzungs- und 
Ent geltsordnung der Landeshauptstadt Kiel für die Überlassung 
von Schulräumen, Turn- und Sporthallen wird zugestimmt. 

- Endgültige Beschlußfassung durch die Rat sversammlung -

Begründung: 

Nach § 12 (2 ) der Benutzungs- und Ent geltsordnung der Landeshauptstadt 
Kiel für die Uberlassung von Schulräumen, Turn- und Sporthallen in der 
zur Zeit gültigen Fassung stehen den Sportvereinen und Sportverbänden 
die Turn- und Sporthallen aufgrund des zwischen Amt für Schulwesen und 
Sportamt vereinbarten Belegungsplanes zur Verfügung . 

Diese Regelung wird eingeschränkt durch die Bestimmung , daß die Turn
und Sporthallen während der Sommerferien geschlossen sind. 

Uber Ausnahmen dieser Festlegung kann der Amtsleiter des Amtes für Schul
wesen oder des Sportamtes für den ,j eweiligen Zuständigkeitsbereich ent
scheiden. 

Aus Gründen der Energieeinsparung hat das Hochbauamt - Abteilung 
Maschinen-, Elektro- und Heizungstechnik, Heizstoffbeschaffung - mit 
Schreiben vom 20.9.1982 für den Betrieb der Turn- und Sporthallen folgen-
den Vorschlag unt erbreitet : 

" 1. Für den Zeitraum der Oster- und Herbstferien werden die Hallen 
nicht b eheizt. 

Warmwasser wird nicht bereitgehalten. 

2 . Für den Zeitraum der Weihnachtsferien werden die Ballen nur mit 
abgesenkt er Temperatur beheizt. Harmwasser wi rd nicht bereitge
halt en. Zwis chen Weihnachten und Neujahr bleiben die Hallen 
geschlossen. 

3. Während der Sommerferien wi r d ln allen Hallen kein Harmwasser 
bereitgehalten. 

- 2 -
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4. Werden einzelne Hallen während der Ferien genutzt, ist dieses von 
den Nutzern rechtzeitig anzumelden. Die Maschinenabteilung ist 
hierüber zu informieren." 

Unter Beteiligung des Hauptamtes, des Kämmereiamtes, des Amtes fÜr 'Schul
wesen und des Sportamtes ist dieser Energieeinsparungsvorschlag mit der 
Projektgruppe "Energieeinsparungen" des Hochbauamtes am 26.10.1982 
erörtert worden. 

Die Gesprächsteilnehmer waren sich einig, daß der unterbreitete Vorschlag 
nicht nur von der Energiesei te her gese~en werden kann, sondern, im lTin
blick der mehr als angespannten Haushaltslage unserer Stadt, auch von der 
finanziellen Seite - Kosten für Strom, Wasser, Heizstoffe, Reinigune -
zu betrachten ist. 

Bei Beachtung des zur Durchführung des Ubungs- und Wettkampfbetriebes 
den Vereinen und Verbä.nden zur VerY.'ügung zu stellenden Turn- und Sport
hallenraumes soll, als Ergebnis dieses Gesprä.chs, der Selbstverwaltung, 
weitergehend als die von der Projektgruppe "Ener t:.!:ieeinsparungen" vorge
sehenen Regelung, vorgeschlagen werden, die Turn- und Sporthallen während 
der Zeit vom 23.12. bis 1.1., der Oster-, Sommer- und Herbstferien der 
allgemeinbildenden Schulen zu schließen. 

Ausnahmen hiervon sollten weiter möglich sein, allerdings mit der Ein
schränkung, daß eine Beheizung der Hallen und die Bereithaltung von 
Warmwasser nicht erfolgt. 

Der Sportausschuß hat der Angele~enheit bereits l n seiner Sitzung am 
30.11.1982 einstimmig zugestimmt. 

Darüber hinaus soll vom Amt für Schulwesen bezüglich der in § 12 Abs. 1 
aufgeführten Uberlassung c. .-r Schulräume etc. insoweit eine Anp;leichung 
an die Regelung für die Turn- und Sporthallen vOr(~enommen werden, als 
nunmehr auch diese Räume während der Ferien sowie an den gesetzl ichen 
Feiertagen geschlossen bleiben sollen . In niesem Zusammenhang ist gleich
falls eine Herabsetzung des Nutzungszeitenendes von bisher 22 .30 l ~r auf 
nunmehr 22.00 Uhr vorgesehen . 

Die Ergänzung des § 8 Abs. 2 wird erfor derlich , um den Nut zern von Schul- , 
küchen - hi er insbesondere dem Haus der Familie , Familienbildungs stntte e.

V, 
künfti g eine Reinigung der Räumlichkeiten abverlangen zu können. Hierzu 
ist auszuführen, daß die Schulküchen im Rahmen des hauswirtschaftlichen 
Unterrichts durch die Schül er ßereinip;t werden müssen . Die Schulküchen 
sind daher nicht in den Reinif,ungs~lRnen der stä.dtischen Reinmachefrauen 
bzw. der Reinigungsfirmen enthalt en . Die Vergangenheit hat leider gezei~t, 
daß die Schulküchen des öfter en durch die Fremdnutzer in einem äußerst 
unbefriedigenden Zustand hinterlassen wurden. 

Der Schulaus schuß wird die Vorlape in seiner Si tzunr; run 1 )1. Anri 1 1 nR3 
beraten . 

Beschluß: Nach Antrag 
- oinstimmig -
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zur Benutzungs- und Entgeltsordnung Qer Landeshauptstadt Kiel 
für die t'berlassung von Sc hulrpull'en, Turn- und Snorthallen 

Vom 

Aufgrund der §{) 27 Abs. 1 Satz 1 und 28 Abs. 1 Nr . 10 der Gemeindeordnung 
f ür Schleswig-~olstein i . d . F . vom 11. ~ovember 1977 (GVOBl . Schl .-H. S . 410), 
zuletzt ge~ndert durch Gesetz vo~ 22. Dezember 1982 (GVOBl . Schl .-H. S . 308 ) 
wird nach Beschlußfassung durch die Ratsversammlung vom ...... . 
der folgen de Nachtrag erlas sen : 

?l.rtikel I 

Die Benutzunfs- un d Fntgeltsordnunp: ner I,andeshauntstadt Kiel für die tlber
lassunf von Schulräumen, Turn- und Sporthallen vom !1.1. 1q79 (Kieler Nach
richten vom 10 .1.1 979) i.d.F. des 1. Nachtraves vom 30 . 06 .1 982 ) wird wie 
folert p:eändert : 

1. ~ A Abs. 2 erhnlt foJ re nde Ergänzung : 

"Bei der ttberlassun g von Schulküchen r.at de r Benutze r d i e Räumlichke i ten 
vor Verlassen grii.neHich zu~ rein~ ren . 

2 . § 12 erhAlt folgende Fassun g: 

~ 12 

(1) Die SChulrp.ume , FestspIe , .f<l ensen und andere Ri:.umlichkeiten können, falls 
sie für Schul zwecke nicht benftigt werden, montags bis freitags von 
17.00 Uhr bis 22 . 00 Uhr benutzt Ferden . 
Währen~ de r Schulferien sowie an ~en gesetzlichen Feiertagen sinn sie 

~ geschlossen . 

( 2 ) Die Turn- und Sp~rthal] en steben den Snortvereinen und Snortverbänden 
aufgrund c. es zwischen Amt f iir Schulwesen und Sportarrt ver einbarten Be
legungsnlanes zur Verfüp:un~ . Wijhrend der Ze i t vom 2~ . 12 . bis 1.1., der 
Oster-, SOMmer- und Herbst~erien sine sie geschlossen . 

( ::3 ) Ober Ausnah~en entscheidet der Arrtslei ter de's Amtes für Schulwesen oder 
des Sportarrtes für seinen ,j eweiligen 7ust?ndirkei tsbereich . 

(h) Eine Beheizung der Hallen und die Bereitstellung von Warmwasser erfolgt 
bei ein er Erteilung einer Ausnah~egenehmip-'ung nach Abs . 3 nicht . 

Artikel TI 

Dieser ~achtrag tritt am 1. Juni 1q~~ in Kraft . 

Kiel , den 

De r Obe rbürgermeist er 
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Zu Punkt ;[<1 der Tagesordnung 

Sportausschuß 
S P 0 r t amt Kiel, den 11. November 1982 

Drucksache Nr. A'2 

Betr.: Änderung der Mietordnung fUr die Überlassung und 
Benutzung städtischer Sport- und Spielplätze 

Berichterstatter: Stadtrat Schmidt-Brodersen 

Antrag: Die beigefUgte Mietordnung fUr die Überlassung 
und Benutzung der städtischen Sport- und Spielplätze 
wird beschlossen. 

- EndgUltige Beschlußfassung durch die Ratsversammlung -

Begründung: 

Sportausschuß, Magistrat und Ratsversammlung haben in ihren 
Sitzungen am 14.11.1975, 26.11.1975 und 4.12.1975 nachstehende 
Mietordnung fUr die Überlassung und Benutzung der städtischen 
Sport- und Spielplätze beschlossen: 

" § 1 

g~g~~~~~~~-~~~-~!~~~ 

FUr die Uberlassung und Benutzung der städtischen Sport- und 
Spielplätze werden Mieten nach Maßgabe der folgenden Vor
schriften erhoben. 

§ 2 

Mietschuldner -------------
FUr die Mieten sind der Veranstalter, der Benutzer und der, 
der die Stadt Kiel zur Überlassung von Sport- und Spiel
plätzen zur Benutzung veranlaßt, zahlungspIlichtig. 

Mehrere Mietschuldner haften als Gesamtschuldner. 

Die Bestimmungen fUr Mieten gelten auch fUr Auslagen. 

§ 3 
Mietfreiheit ------------

Die städtischen Sport- und Spielplätze werden allen Ein
WOhnern, allen Turn- und Sportvereinen und Sportgruppen, 
die dem Sportverband Kiel, dem Landessportverband Schleswig
HOlstein oder einer Nebenorganisation des Deutschen Sport
bundes angeschlossen sind, zur unentgeltlichen Benutzung 
Uberlassen. 

- 2 -
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Die Stadt will damit ihren Teil zur Förderung und Pflege 
der Leibesübungen beitragen und insbesondere denjenigen 
helfen, die sich gleichfalls die Erfüllung dieser wichtigen 
Aufgabe zum Ziel gesetzt haben oder die selbst LeibesUbungen 
betreiben. 

§ 4 

Miete für Grundflächen 

(1) Für die mietweise Überlassung von Sportanlagen hat 
der Benutzer je qm und Jahr 2,0 Dpfg 
zu zahlen. 

(2) Bei anderer als mietweiser Überlassung hat 
der Benutzer für Veranstaltungen, für die 
Eintrittsgeld erhoben wird, 10 v.H. der er
zielten Bruttoeinnahmen zu entrichten. 

(3) 1. Für die Uberlassung von Grundstücken zum 
Bau für Vereinsheime an Benutzer, die nicht 
Mieter sind (Abs. 2), setzt der Sportaus
schuß einen Pachtzins fest. 

2. Dieselbe Regelung gilt für die Uberlassung 
von Grundstücken für den Bau von Vereins
heimen außerhalb von städtischen Sportplatz
anlagen im Pachtwege. 

3. Für die Uberlassung von Grundstücken zum Bau 
von Vereinsheimen innerhalb und außerhalb von 
Sportplatzanlagen im Erbbaurechtswege setzt 
der Finanzausschuß im Einvernehmen mit dem 
Sportausschuß die Höhe des Erbbauzinses fest. 

§ 5 

~!~~~_f~!_~!~r!~~~~~g§g~g~~§~~~~~ 

FUr die Benutzung von Einrichtungsgegenständen sind 
zu zahlen: 

1. Für die Lagerung vereinseigener Geräte 
in Abstellkammern oder Boxen für jedes 
angefangene Rechnungsjahr 7,-- DM 

2. a) für die Benutzung der Spielplatzaus
leuchtung je Stunde 3,-- DM 

- :3 -
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b) fUr die Benutzung der Spielplatzbeleuch
tungsanlagen auf den Sportplätzen, die 
nur von einem Sportverein als Hauptnutzer 
in Anspruch genommen werden, -zahlt dieser 
die anfallenden Stromkosten. 

3. fUr die Uberlassung von Spielgeräten wie 

a) 1 Satz Fußballtore 
b
c

) 1 Satz Fußballtore mit Netzen 
) 1 Satz Grenzfahnen 

d
e

) eine Absperrung ±Ur ein Spielfeld 
) eine doppelte Absperrung fUr ein 

oder mehrere Spielfelder 

§ 6 

~~~Q~~~r~_y~~~~~~~~g~~ 

2,50 DM 
5,-- DM 
1,50 DM 
5,-- DM 

10,-- DM 

Bei Großveranstaltungen bleiben besondere Vereinbarungen, 
Uber die der Sportausschuß beschließt, vorbehalten. 

§ 7 

~~~~~~~~~g_~~~_~~±±~g~~~~_g~r_~~~~~ 

(1) Der Mietanspruch entsteht mit dem Beginn der Uberlassung 
und Benutzung der Grundflächen und Einrichtungsgegen
stände. 

(2) Die Miete wird fällig, wenn die Benutzung beendet ist 
bzw. nach Maßgabe der jeweils abgeschlossenen Miet-, 
Pacht- und Erbbaurechtsverträge. 

§ 8 

Inkrafttreten -------------
(1) Diese Mietordnung tritt am 1. Februar 1976 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Mietordnung der Stadt Kiel vom 
18. Dezember 1972 (Kieler Nachrichten vom 23. Dezember 1972) 
außer Kraft. " 

- 4 -
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Nach einer Entscheidung des Finanzausschusses vom 7.3.1977 
werden ab 1.1.1977 für von der Landeshauptstadt vergebene 
Erbbaurechte Erbbauzinsen nach § 4 (3) Ziffer 3 dieser Miet
ordnung vorerst nicht erhoben. Dieser Regelung war eine Ent
scheidung der Ratsversammlung anläßlich der Etatberatungen 
für das Haushaltsjahr 1977, die Einnahmen bei Erbbauzinsen 
zu verringern, vorausgegangen. 

Analog dieser Regelung bei Erbbauzinsen wird nach einer 
Entscheidung des Magistrats vom 25.5.1977 ab 1.6.1977 eben
falls ein Pachtzins nach § 4 (3) Ziffer 1 + 2 vorerst nicht 
erhoben. 

Die Mietordnung ist in § 4 (2) gemäß Beschlußfassung der 
Ratsversammlung vom 13.7.1978 mit Wirkung vom 1.8.1978 
dann noch im Zusammenhang mit den vorstehend genannten 
Entscheidungen dahingehend geändert worden, daß statt 
10 v.H. nur noch 5. v.H. der erzielten Bruttoeinnahmen 
zu entrichten sind. 

Mit Vorschlag Nr. 67 vom 7.10.1982 wird von der Arbeits
gruppe "Haushaltskonsolidierung" der Antrag gestellt, § 4 (2) 
der Mietordnung mit der Maßgabe zu ändern, daß statt 5 v.H. 
wieder 10 v.H. der erzielten Bruttoeinnahmen gezahlt werden 
soll. 

Dieser Antrag wird u.a. wie folgt begründet: 

"Mit wenigen Ausnahmen befinden sich sämtliche Freisport
anlagen im Eigentum der Stadt und werden durch den Einsatz 
einer Sportplatzpflegekolonne auch unterhalten. Der Fairneß 
halber muß manallerdings sagen, daß die Sportvereine bei 
der Unterhaltung der Anlagen der Stadt ehrenamtlich sehr 
behilflich sind. 

Im Zuge der Bemühungen um eine Haushaltskonsolidierung 
war zu überprüfen, ob die bis zum 31.7.1978 geltende Rege
lung mit der Entrichtung eines Betrages von 10.v.H. wieder 
aufgenommen werden kann. 

In der Zeit vom 1.1. bis 30.9.1982 betrugen diese Platz
abgaben 15.290,02 DM, wovon die KSV Holstein den größten 
Betrag zu zahlen hatte. Nach Angaben der Sportverwaltung 
kann jährlich etwa bei Platzabgaben mit einem Betrag von 
20.000,-- DM gerechnet v/erden. 

Würde man dem Vorschlag folgen, hätte die Stadt demzufolge 
jährlich eine Mehreinnahme von 20.000,-- DM. 

Zur Konsolidierung des Hau shalt s wird die ser Betrag benötigt." 

- 5 -
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Aufgrund dieses Antrages wird eine Neufassung der praktisch 
seit 1976 geltenden Mietordnung zur Anpassung an den der
zeitigen Stand für notwendig erachtet. 

Gegenüber der z.Z. geltenden Mietordnung wird auf folgendes 
hingewiesen: 

a) § 4 (1) wurde gestrichen, da eine mietweise Uberlassung 
im Sinne dieser Bestimmung nicht mehr erfolgt. 

Abgeschlossen werden nur Pacht- und Erbbaurechtsverträge. 

Soll te ein Verein um mietweise:. Uberlassungen von Sport
anlagen über einen längeren Zeitraum wider Erwarten 
nachsuchen, wUrde der Sportausschuß eine Einzelentschei
dung zu treffen haben. 

b) Bisher § 4 (2) wird § 4 (1) und Änderung 5 v.H. in 10 v.H. 

c) Bisher § 4 (3) wird § 4 (2). 

d) Bisher § 5 Ziff. 1 wird gestrichen, da nicht mehr erfolgt. 

e) Bisher § 5 Ziff. 2 .wird § 5 Ziff. 1. 
Der Betrag pro Stunde wimvon 3,-- DM auf 5,-- DM 
erhöht. 

f) Bisher § 5 Ziff. 3 wird § 5 Ziff. 2. 

g) Bisher § 5 Ziff. 3 Buchstaben d + e werden gestrichen, 
da nicht mehr erfolgt. 

Um Zustimmung zu dieser Vorlage wird gebeten. 

Der Sportausschuß hat dieser Vorlage in seiner Sitzung 
am 14.3.1983 mit 7 : 6 Stimmen zugestimmt. 

~chluß: Der Antrag wird mit Mehrheit angenommen. 

-. Zusätzlich hat die Ratsversammlung die Verwaltung ermächtigt, in der 
El~leitung der Satzung die Rechtsgrundlagen auf den neuesten Stand zu 
bungen. _ 

1 . 



M i e tor d nun g 

für die Überlassung und Benutzung der städtischen Sport
und Spielplätze der Landeshauptstadt Kiel 

~m 

Aufgrund der §§ 27 Abs. 1 Satz 1 und 28 Abs. 1 Nr. 10 
der Gemeindeordnun~ für Schleswig-Holstein i.d.F. vom 
11. November 1977 {GVOBl. Schl.-H. S. 410), geändert durCh 
Gesetz vom 15. Februar 1978 (GVOBl. Schl.-H. S. 28),wird 
nach Beschlußfassung durch die Ratsversammlung vom 
folgende Mietordnung erlassen: 

§ 1 

FUr die Überlassung und Benutzung der städtischen Sport
und Spielplätze werden Mieten nach Maßgabe der folgenden 
Vorschriften erhoben. 

§ 2 

Mietschuldner -------------
Für die Mieten sind der Veranstalter, der Benutzer und der, 
der die Landeshauptstadt Kiel zur Überlassung von Sport-
und Spielplätzen zur Benutzung veranlaßt, zahlungspflichtig. ~ 

Mehrere Mietschuldner haften als Gesamtschuldner. 
Die Bestimmungen für Mieten gelten auch fUr Auslagen. 

§ 3 

Mietfreiheit ------------
Die städtischen Sport- und Spielplätze werden allen Ein
Wohnern, allen Turn- und Sportvereinen und Sportgruppen, 
die dem Sportverband Kiel, dem Landessportverband Schleswig
Holstein oder einer Nebenorganisation des Deutschen Sport
bundes angeschlossen sind, zur unentgeltlichen Benutzung 
Uberlassen. 

- 2 -
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Die Landeshauptstadt will damit ihren Teil zur Förderung 
und Pflege der Leibesübungen beitragen un4 insbesondere 
denjenigen helfen, die sich gleichfalls die Erfüllung 
dieser wichtigen Aufgabe zum Ziel gesetzt haben oder 
selbst Leibesübungen betreiben. 

§ 4 

Miete für Grundflächen 

(1) Bei anderer als mietweiser Uber1assung hat der Benutzer 
fUr Veranstaltungen, fUr die Eintrittsgeld erhoben wird, 
10 v.H. der erzielten Bruttoeinnahmen zu entrichten. 

(2) 1. Für die Uberlassung von Grundstücken zum Bau fUr. 
Vereinsheime an Benutzer, die nicht Mieter sind (Abs.1), 
setzt der Sportausschuß einen Pachtzins fest. 

2. Dieselbe Regelung gilt für die Uberlassung von Grund
stücken für den Bau von Vereinsheimen außerhalb von 
städtischen Sportplatz anlagen im Pacht\'lege. 

3. Für die Überlassung von Grundstücken zum Bau von Ver
einsheimen innerhalb und außerhalb von Sportplatz
anlagen im ErQbaurechtswE)ge setzt der Finanzausschuß 
im Einvernehmen mit dem Sportausschuß die Höhe des 
Erbbauzinses fest. 

§ 5 

Für die Benutzung von Einrichtungsgegenständen sind zu 
zahlen: 

1. a) für die Benutzung der Spielplatzaus1euchtung 
je Stunde 

b) fUr die Benutzung der Spiep1atzbe1euch
tungsan1agen auf den Sportplätzen, die nur 
von einem Sportverein als Hauptnutzer in 
Anspruch genommen werden, zahlt dieser die 
anfallenden Stromkosten. 

2. für die Überlassung von Spielgeräten wie 
a) 1 Satz. Fußballtore 
b) 1 Satz Fußballtore mit Netzen 
c) 1 Satz Grenzfahnen 

5,-- DM 

2,50 DM 
5,-- DM 
1,50 DM. 

- 3 ... 
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§ 6 

Bei Großveranstaltungen bleiben besondere Vereinbarungen, über die 
der Sportausschuß beschließt, vorbehalten. 

§ 7 

!~~~~~h~~g_~~~_~~±±!ß~~!~_g~r_~!~~~_ 

(1) Der Mietanspruch entsteht mit dem Beginn der Uberlassung 
und Benutzung der Grundflächen und Einrichtungsgegenstände. 

(2) Die Miete wird fällig, wenn die Benutzung beendet ist bzw. 
nach Maßgabe der jeweils abgeschlossenen Miet-, Pacht-
und Erbbaurechtsverträge. 

§ 8 

Inkrafttreten --------.. ----
(1) Diese Mietordnung tritt am 1. Juli 1983 in Kraft. 

(2) Gle'ichzei tig t ritt die Mietordnung der Stadt Kiel 
Vom ~.12.1975 und die 1. Nachtragsordnung zur 
Mietordnung der Landeshauptstadt Kiel vom 2.10.1978 
außer Kraft. 

Kiel, den 

, , 

"' j i Der Oberbürgermeister 
" 

: 
r " , 

( " ,,' 
" 
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Zu Punkt Q:J. der Tagesordnung 

Bauausschuß 
Bauverwaltungsamt 

Kiel, den 2 1. Mäa '983' 

Drucksache Nr. A63 

Betreff: 6. Nachtrag zur Satzung der Landeshauptstadt Kiel 
über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen 

Berichterstatter: Stadtbaurat Barteis 

. .: , 

Antrag: Die 6. Nachtragssatzung zur Satzung der Landeshauptstadt Kiel 
über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen wird entsprechend 
dem in der Anlage beigefügten Wortlaut beschlossen. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung: 

Nach § 3 (3) der Erschließungsbeitragssatzung ist der Einheitssatz für 
die Straßenentwässerung jährlich zu überprüfen und erforderlichenfalls 
neu festzusetzen. Die vom Tiefbauamt - Abt. Stadtentwässerung - in den 
letzten Jahren ermittelten Einheitssätze bet rugen 

1977 400,-- DM/l fd . m 
1978 497,30DM/lfd. m 
1979 636,-- DM/lfd. m 
1980 484,30 DM/lfd. m 
1981 428,-- DM/lfd . m 
1982 441,20DM/lfd. m 

Um vergangene und zukünftige konjunkturelle Schwankungen in den einzelnen 
Jahren abzumindern, wird der Einheitssatz aus dem Ergebnis von 3 Jahren 
ermittelt. 

Der Kanal dient sowohl der Straßen- als auch der Grundstücksentwässerung. 
Dem beitragsfähigen Aufwand darf nur derjenige Kostenanteil zugerechnet 
werden, der dem Anteil der Straßenentwässerung an der gemeinsamen Kanali
sation entspricht. Dabei ist die Menge des Wasserabflusses von der Straße 
derjenigen Wassermenge gegenüberzustellen, die bei voller Ausnutzung der 
Zugelassenen Bebauung von den erschlossenen Grundstücken zu erwarten ist. 
Nach dem Gutachten der Abteilung Stadtentwässerung betragen die Anteile 

bei den Straßenflächen 30 % 
bei den Grundstücksflächen 70 %. 

Unter Zugrundelegung der ermittelten Kosten für die Jahre 1980 bis 1982 
beträgt der gemittelte Einheitssatz für das Jahr 1983 451,17 DM/lfd. m; 
der Anteil für die Straßenentwässerung somit 135,-- DM/lfd. m (gegenüber 
vorher 155,-- DM). 
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Nach § 8 der Erschließungsbeitragssatzung wird die Grundstückfläche 
eines beitragspflichtigen Grundstücks grundsätzlich nur bis zu einer 
Tiefe von 50 m berücksichtigt. Das Bundesverwaltungsgericht hat nun
mehr entschieden, daß eine durch Satzung angeordnete Tiefenbegrenzung 
in Qualifiziert beplanten Gebieten unzulässig ist. Unter Beachtung 
dieser Rechtsprechung ist eine Änderung des § 8 unserer Erschließungs
beitragssatzung erforderlich. 

Die Vorlage ist vom Tiefbauamt, vom Rechnungsprüfungsamt und vom 
Rechtsamt mitgezeichnet worden. 
Der Bauausschuß hat dem Antrag in seiner Sitzung am 7. 4. 83 
einstimmig zugestimmt. 

Barteis 
Stadtbaurat 

Beschluß: Nach Antrag. 
Der Beschluß ergeht mit Mehrheit ohne Gegenstimmen bei 2 Enthaltungen. 

- Zusätzlich hat die Ratsversammlung die Verwaltung ermächtigt, in der Einleitung 
der Satzung die Rechtsgrundlagen auf den neuesten Stand zu bringen. -



6. Nachtragssatzung 

zur Satzung der landeshauptstadt Kiel über die Erhebung von Erschließungs-
beitr~gen " " "" 

Vom 

Aufgrund des § 132 des Bundesbaugesetzes vom 23. Juni 1960 (BGBI. I S. 341) 
in der Neufassung vom 18.08.1976 (BGBI. I S. 2256), zuletzt ge~ndert durch 
Gesetz vom 06.07.1979 (BGBI. I S. 949), in Verbindung mit § 4 der Gemeinde~ 
ordnung für Schieswig-Hoistein in der Fassung vom 1,. November 1977 
(GVOBI. Schl.-H. S. 410), ge~ndert durch Gesetz vom 15. Februar 1978 
(GVOBI. Schl.-H. S. 28) wird nach Beschlußfassung durch die Ratsver-
sammlung vom folgende 6. Nachtragssatzung erlassen: 

Artike I I 

Die Satzung der Landeshauptstadt Kiel über di~ Erhebung von Erschließungs
beitr~gen vom 06.10.1978 (Kieler Nachrichten vom 11.10.1978), zuletzt ge
ändert durch die 5. Nachtragssatzung vom 18.06.1982 (Kieler Nachrichten 
vom 23.06.1982) wird wie folgt ge~ndert: 

A § 3 (3) lautet: 

(3) Der beitragsf~hige Aufwand für den Ausbau der Straßenentwässerung 
einschließlich der notwendigen Vorflut wird nach Einheitssätzen er
rechnet. Der Einheitssatz betr~gt 135,-- DM/lfd. m Straße. 

Die Höhe des Einheitssatzes nach Satz 1 ist jährlich zu überprüfen 
und erforderlichenfalls neu festzusetzen. 

B § 8 lautet: 

Als Grundstücksfl~che gilt in nicht qualifiziert beplanten und unbe
planten Gebieten: 

,. Bei Grundstücken, die an die Straße angrenzen, die Fläche 
zwischen der Straße und einer im Abstand von 50 m dazu 
verlaufenden Parallele, 

2. bei Grundstücken, die nicht an die Straße angrenzen oder 
lediglich durch einen zum Grundstück gehörenden Weg ~it 
dieser verbunden sind, die FI~che zwischen der der Straße 
zugewandten Grundstücksseite bis zu einer im Abstand von 
50 m dazu verlaufenden Parallele, 

es sei denn, daß die tatsächlich vorhandene oder zul~ssige 
Bebauung tiefer reicht; in diesem Fall ist die durch die 
rückw~rtige Geb~udeflucht bzw. Baugrenze bestimmte Parallele 
maßgebend. 

3. Bei Grundstücken in qualifiziert beplante~ Geb~e~en, ~n 
Gewerbe- Kern- und Industriegebieten SOWIe bel uberwlegend 
gewerbli~h oder industriell genutzten Gru~dstüc~en in den 
übrigen Gebieten die tatsächliche Grundstucksflache. 
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Artikel I I 

Teil Ader 6. Nachtragssatzung tritt rOckwirkend ab 01.01.1983 in Kraft. 

Teil B der 6. Nachtragssatzung tritt am Tage nach seiner Bekanntmachung 
in Kraft. 

Kiel, den , 

Der OberbUrgermeister 

. 



Zu Punkt -:2 3der Tagesordnung 

Kiel, den 2 ,. März 1983' 
Bauausschuß 
Bauve rwaltung samt 

Drucksache Nr .), ~ 

Betr.: 7. Nachtrag zur Satzung der Landeshauptstadt Kiel über die 
Erhebung von Beiträgen für den Ausbau und Umbau von vorhandenen 
Straßen, Wegen und Plätzen 

Berichterstatter: Stadtbaurat Barteis 

Antrag: Die 7. Nachtragssatzung zur Satzung der Landeshauptstadt Kiel 
über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau und Umbau von 
vorhandenen Straßen, Wegen und Plätzen wird entsprechend dem 
in der Anlage beigefügten Wortlaut beschlossen. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung 

Nach § 3 (2) der Ausbaubeitragssatzung ist der Einheitssatz für die 
Straßenentwässerung jährlich zu überprüfen und erforderlichenfalls neu 
festzusetzen. Die vom Tiefbauamt - Abt. Stadtentwässerung - in den 
letzten Jahren ermittelten Einheitssätze betrugen 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

400, -- DM lfd. m 
497,30 DM lfd. m 
636,-- DM lfd. m 
484,30 DM lfd. m 
428,-- DM lfd. m 
441,20 DM lfd. m 

Um vergangene und zukünftige konjunkturelle Schwankungen in den einzelnen 
Jahren abzumindern, wird der Einheitssatz aus dem Ergebnis von 3 Jahren 
ermittelt. 

Der Kanal dient sowohl der Straßen- als auch der Grundstücksentwässerung. 
Dem beitragsfähigen Aufwand darf nur derjenige Kostenanteil zugerechnet 
werden, der dem Anteil der Straßenentwässerung an der gemeinsamen Kanali
sation entspricht. Dabei ist die Menge des Wasserabflusses von der Straße 
derjenigen Wassermenge gegenüberzustellen, die bei voller Ausnutzung der 
Zugelassenen Bebauung von den erschlossenen Grundstücken zu erwarten ist. 
Nach dem Gutachten der Abt. Stadtentwässerung betragen die Anteile 

bei den Straßenflächen 30 % 
bei den Grundstücksflächen 70 % 

Unter Zugrundelegung der ermittelten Kosten für die Jahre 1980 bis 1982 
beträgt der gemittelte Einheitssatz für das Jahr 1983 451,17 DM/lfd. "rn; 
der Anteil für die Straßenentwässerung somit 135,-- DM/lfd. m (gegenuber 
Vorher 155,-- DM). 
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§ 4 (3) unserer Satzung lautet: 

Wird lediglich der Gehweg einer Straßenseite ausgebaut, so tragen 
die Eigentümer der erschlossenen Grundstücke dieser Straßenseite 
2/3, die der gegenüberliegenden Straßenseite 1/3 des umlagefähigen 
Aufwandes. 

Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat nunmehr entschieden, daß es 
an seiner früheren Auffassung nicht mehr festhält und daß die Kosten 
für die Befestigung eines Gehweges auf alle Grundstücke des Abrechnungs
gebietes gleichmäßig zu verteilen sind. Der § 4 (3) der KAG-Satzung 
ist somit ersatzlos zu streichen. Der § 14 (2) (Härteregelung) ist 
entsprechend zu berichtigen. 

Nach § 6 der Ausbaubeitragssatzung wird die Grundstücksfläche eines 
beitragspflichtigen Grundstückes grundsätzlich nur bis zu einer Tiefe 
von 50 m berücksichtigt. Das Bundesverwaltungsgericht hat für die 
Erhebung von Erschließungsbeiträgen entschieden, daß eine durch 
Satzung angeordnete Tiefenbegrenzung in qualifiziert beplanten Ge
bieten unzulässig ist; eine höchstrichterliche Rechtsprechung für 
KAG-Beiträge in dieser Sache liegt noch nicht vor. Es empfiehlt sich 
jedoch, auch die KAG-Satzung der Rechtsprechung des Bundesverwaltungs
gerichts anzupassen. Aus diesem Grunde erfolgt eine Änderung des 
§ 6 (gleichlautend wie in der Erschließungsbeitragssatzung). 

Die Vorlage ist vom Tiefbauamt, vom Rechnungsprüfungsamt und vom Rechtsamt 
mitgezeichnet worden. 

Der Bauausschuß hat dem Antrag in seiner Sitzung am 21. 4. 83 ~ 
einstimmig zugestimmt. 

Barteis 
Stadtbaurat 

Beschluß: Nach Antrag. 
De r Beschluß e rgeht mit Mehrhe it ohne Gegenst immen be i 2 Ent ha ltungeIl' 

- Zusät zlic h hat die Ra t sve rsa mmlung die Ve rwa ltung e rmächt igt , in der Einleit llng 
der Sa tzung die Rechtsgrundlagen auf den neues t en Stand zu br ingen. -



7. Nachtragssatzung 

zur Satzung der Landeshauptstadt Kiel über die Erhebung von Beiträgen 
für den Ausbau und Umbau von vorhandenen Straßen, Wegen und Plätzen 

Vom 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der 
Fassung vom 11. November 1977 (GVOBI. Schl.-H. S. 410), geändert 
durch das Gesetz vom 15. Februar 1978 (GVOBI. Schl.-H. S. 28) und 
der §§ 1, 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig
Holstein in der Fassung vom 17. März 1978 (GVOBI. Schl.-H. S. 71), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 1979 (GVOBI. Schl.-H. 
S. 526) wird nach Beschlußfassung durch die Ratsversammlung vom 

folgende 7. Nachtragssatzung erlassen: 

Artikel I 

Die Satzung der Landeshauptstadt Kiel über die Erhebung von Beiträgen 
für den Ausbau und Umbau von vorhandenen Straßen, Wegen und Plätzen vom 
02.11.1977 (Kieler Nachrichten vom 07.11.1977), zuletzt geändert durch 
die 6. Nachtragssatzung vom 18.06.1982 (Kieler Nachrichten vom 23.06.1982) 
wird wie folgt geändert: 

A § 3 (2) lautet: 

(2) Der beitragsfähige Aufwand für den Ausbau der Straßenentwässerung 
einschließlich der notwendigen Vorflut wird nach Einheitssätzen er
rechnet. Der Einheitssatz beträgt 135,-- DM/lfd. m Straße. 

Die Höhe des Einheitssatzes nach Satz 1 ist jährlich zu überprüfen 
und erforderlichenfalls neu festzusetzen. 

B § 4 (3) wird gestrichen. 

e § 6 lautet: 

Als Grundstücksfläche gilt in nicht qualifiziert beplanten und unbe
planten Gebieten: 

1. Bei Grundstücken, die an die Straße angrenzen, die Fläche 
zwischen der Straße und einer im Abstand von 50 m dazu 
verlaufenden Parallele, 

2. bei Grundstücken, die nicht an die Straße angrenzen o?er 
lediglich durch einen zum Grundstück gehörenden Weg mIt 
dieser verbunden sind, die Fläche zwischen der der Straße 
zugewandten Grundstücksseite bis zu einer im Abstand von 
50 m dazu verlaufenden Parallele, 

es sei denn daß die tatsächlich vorhandene oder zulässige 
Bebauung ti~fer reicht; in di esem Fall ist die durch die 
rückwärtige Gebäudeflucht bzw. Baugrenze bestimmte Parallele 
maßgebend. 

3. Bei Grundstücken in qualifiziert . beplante~ Geb~e~en, ~n 
Gewerbe-, Kern- und IndustriegebIeten SOWIe bel uberwlegend 
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gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken in den 
übrigen Gebieten die tatsächliche Grundstücksfläche. 

D § 14 (2) lautet: 

Die Stadt kann zur Vermeidung unbilliger Härten Stundung, Ratenzahlung 
oder Verrentung bewilligen oder von der Erhebung des Beitrages ganz 
oder teilweise absehen. Sind die Grundstückseigentümer einer Straßen
seite zu den Kosten für die Befestigung des Gehweges vor ihren Grund
stücken alleine, d. h. ohne Beteiligung der gegenüberliegenden Straßen
seite herangezogen worden, so fällt der auf sie entfallende Anteil des 
umlagefähigen Aufwandes für die Befestigung des Gehweges auf der gegen
überliegenden Seite zu Lasten der Stadt Kiel aus. 

Artikel 11 

Teil Ader 7. Nachtragssatzung tritt rückwirkend ab 01.01.1983 in Kraft. 

Teile B, C und D der 7. Nachtragssatzung treten am Tage nach ihrer Bekannt
machung in Kraft. 

Kiel, den 

Der Oberbürgermeister 



Zu Punkt ~ V der Tagesordnung 

Sportausschuß 
Sportamt 

Kiel, den 18. März 1983 

Drucksache Nr.6f'ji 

Betr.: Gewährung einer Beihilfe an den Friedrichsorter 
Schützenverein (Wiederaufbau Vereins und Jugend
heim/Schießsportanlager;t), an den Turnverein Jahn 
(Umbau Kohlenkeller/Jugendheim) und an NDTSV 
"Holsatia" (Männer-Barren) 

Berichterstatter: Stadtrat Schmidt-Brodersen 

Antrag: Der Leistung von außerplanmäßigen Ausgaben 
in Höhe von 

a) 24.000,-- DM bei der Haushaltsstelle 550.145.987 
- An den Friedrichsorter Schützenverein von 1894 e.V. 
für den Wiederaufbau des Vereins- und Jugend-
heimes sowie der Schießsportanlagen -

b) 6.000,-- DM bei der Haushaltsstelle 550.146.987 
- An den Turnverein Jahn von 1958 e.V. für den 
Umbau des ehemaligen Kohlenkellers der Hermann
Löns-Schule zu einem Jugendheim -

c) 2.000,-- DM bei der Haushaltsstelle 550.147.987 
- An die NDTSV "Holsatia" von 1887 e.V. für den 
Kauf eines Männer-Barrens -

wird zugestimmt. 
Die Ausgaben in Höhe von insgesamt 32.000,-- DM 
werden gedeckt durch Sperrung eines gleich hohen 
Betrages bei der Haushaltsstelle 550.7001 - Förde
rung der Vereins- und Jugendarbeit -. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung: 

Die Vereine Friedrichsorter Schützenverein, Turnverein Jahn 
und NDTSV Holsatia haben Antrag auf Gewährung von Zuschüssen 
zum Wiederaufbau des Vereins- und Jugendheimes sowie der 

k
Schießsportanlagen, für den Umbau eines ehemaligen. Kohlen- .. 
ellers der Hermann-Löns-Schule zu einem Jugendhelm und fur 

den Kauf eines Männer-Barrens gestellt. 
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Anläßlich der Etatberatungen am 16.12.1982 für den Haushalt 1983 
hat die Ratsversammlung bei der Haushaltsstelle 550.7001 
- Förderung der Vereins- und Jugendarbeit - 100.000,-- DM 
an Beihilfemitteln, die den Sportverbänden und Sport-
vereinen für die Durchführung ihrer Aufgaben (z.B. Beschaffung 
von Sportgeräten, Ausbesserungs- und Uberholungsarbeiten bei 
Vereinsheimen usw.) zur Verfügung gestellt werden, bereit
gestellt. Die Freigabe dieser Mittel erfolgt durch Beschluß 
des Sportausschusses. 

In seiner Sitzung am 14.3.1983 hat der Sportausschuß über 
die Einzelanträge und Vorlagen beraten und den drei Anträgen 
zugestimmt. 

Bei den Maßnahmen der Vereine handelt es sich um Investitions
ausgaben, die bei jedem Einzelfall den Betrag von 800,-- DM 
übersteigen. Aus haushaltsrechtlichen Gründen hat die 
Bereitstellung der Mittel daher im Vermögenshaushalt zu 
erfolgen. 

Das Kämmereiamt hat die einzelnen Vorlage mitgezeichnet. 

Ratsherr S ö n n ich sen beantragt Einzelabstimmung. 

Stellvertretende Stadtpräsidentin Frau R e y erläßt deshalb über a) bis 
c) im Antrag getrennt abstimmen. 

Beschluß über Buchstabe a): Nach Antrag. 
Der Beschluß ergeht mit Mehrheit bei 2 Gegenstim meJ1' 

Beschluß über Buchstabe b): Nach Antrag. 
Der Beschluß ergeht einstim m ig. 

Beschluß über Buchstabe c): Nach Antrag. 
Der Beschluß ergeht einstimmig. 

- Eine Gesamtabstimmung über die Drucksache 165 findet nicht s tatt. -



Zu Punkt 2S'der Tagesordnung 

Der Wirtschaftsausschuß 
Hafen- und Verkehrsbetriebe 
der Landeshauptstadt Kiel 

I{RMJ., 7J f;) . 3 

Kiel, den 17. Dez. 1982 

Betrifft: Wirtschaftliche Situation der städtischen Eisenbahnen; 
hier: Einstellung der Eisenbahn Neuwittenbek-Voßbrook 

und der Kieler Ostuferbahn 

Berichterstatter: Stadtrat Dr. Moll 

Antrag: a) Die Hafen- und Verkehrsbetriebe werden beauftragt, Verhandlungen 
mit der Deutschen Bundesbahn zwecks Übernahme der Betriebsführung 
der städtischen Eisenbahn Neuwittenbek-Voßbrook und der Kieler 
Ostuferbahn aufzunehmen. 

b) Zurückgezogen. 

c) Die Hafen- und Verkehrsbetriebe werden beauftragt, die tinstellung 
der öffentlichen Beförderungspflicht der Eisenbahn Neuwittenbek
Voßbrook und der Kieler Ostuferbahn vorzubereiten und die Umwandlung 
in eine Anschlußbahn gern. § 33 des Landeseisenbahngesetzes zu 
prüfen. Zunächst sind jedoch die Stellungnahmen der betroffenen 
Betriebe einzuholen. 

Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung 

Begründung: 

Die Hafen- und Verkehrsbetriebe (HVB) haben den Wirtschaftsausschuß mit der 
~~sChä~tlichen Mitteilung vom 30.4.1982 umfassend über die wirtschaftliche 
~tuat~on der drei städtischen Eisenbahnen 

Eisenbahn Suchsdorf - Kiel-Wik (SKW), 
Eisenbahn Neuwittenbek - Voßbrook (ENV) und 
Kieler Ostuferbahn (KO) 

informiert. Der Wirtschaftsausschuß hat darüber in seiner Sitzung am 26.8.1982 
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beraten. Die aufgezeigte katastrophale wirtschaftliche Lage der drei Bahnen 
hat die HVB veranlaßt, auch die Kunden dieser Bahnen entsprechend zu informieren. 
Dies kam allerdings nur für die beiden Industriebahnen ENV und KO in Betracht; 
an die SKW, die den Nordhafen und den Scheerhafen mit dem Netz der Deutschen 
Bundesbahn verbindet, sind derzeit keine bedeutenden Betriebe angeschlossen, 
d.h., ihre Transportleistung ist fast ausschließlich vom Hafenumschlag abhängig. 

Da den HVB neben den bereits realisierten sowie den in dem Bericht vom Februar 
und März 1982 (s. Geschäftliche Mitteilung vom 30.3.1982) aufgezeigten weiteren 
Rationali sierungsvorhaben keine darüber hinausgehenden wirksamen Einsparungen 
möglich sind und auch die angeschlossenen Kunden eher einen Transportrückgan~ 
als ein erhöhtes Ladungsaufkommen in Aussicht gestellt haben, haben die HVB 
einen Vorschlag zur Beteiligung der angeschlossenen Kunden an dem Verlust 
der ENV bzw. der KO erarbeitet. Für die HVB ist es betriebswirtschaftlich 
nicht mehr vertretbar, die Bahnen wie bisher weiter zu betreiben. Der Vorschlag 
der HVB sieht folgendes Beteiligungssystem vor: 

Grundsätzlich soll der jährliche Verlust der ENV/ KO um die auch nach der 
Aufgabe der ENV/ KO bei den HVB verbleibenden Aufwendungen (in der Hauptsache 
Verwaltungskostenumlagen) vermi ndert werden sowie derzeit noch um die erst 
zukünftig realisierbaren weiteren Einsparungsmöglichkeiten (in der Hauptsache 
durch die aufgezeigte weitere Personalreduzierung). Der verbleibende Restbe
trag sollte von den angeschlossenen Kunden entsprechend i hren Anteil en an 
der Gesamtbeförderungsmenge der ENV/ KO 1981 getragen werden. 

Um den Firmen einen Anreiz zu geben, Güter über die Bahn zu transportieren, 
sollten sich in Folgejahren die Ausgleichszahlungen bei geringerer bzw. höherer 
Beförderungsleistung als 1981 entsprechend den Frachterträgen der HVB erhöhen 
bzw. vermindern. Dieser Vorschlag beinhaltet, daß für jede beförderte Tonne 
ein gleich hoher Anteil an der Verlustabdeckung zu tragen i s t. 

Nach dieser Rechnung wären von den angeschlossenen Kunden 198 1 bei der ENV 
statt des Verlustes von 303.000 DM nur 88 .000 DM , bei der KO sta tt des VerlusteS 
von 275.000 DM nur 23.000 DM aufzubringen gewesen. Die Berechnung dieser 
Beträge und die Auf teilung auf die einzelnen Bahnkunden is t den bei gefügten 

/ // Anlagen zu entnehmen (Anlagen 1 - 3). 
Diesen Vorschlag haben die HVB im Sommer d.J. den einz elnen Bahnkunden mit 
dem Hinweis erläutert , daß es die HVB aus betriebswi rtschaftlicher Sicht 
unter den derze i tigen Bedingungen nicht mehr vertret en können , den Betrieb 
der ENV und der KO aufrechtzuerhalten. 

Die angesprochenen Firmen bekunde t en jedoch alle Inter es se an der Aufrecht
erhaltung de s Bahnanschlusses und bezeichne t en den Vorschlag der HVB als 
sachlich und fair. Dennoch konnten sich die Hauptkunden der ENV (di e Firmen ) 
Kr upp-MaK und Lindenau) und der KO (die HDW , die auch die Fi rma Demu vertrat~nt~ 
nicht entschließen, den Vorschlag der HVB zu akz eptieren. Hier zu l iegen schr~f 
l i che Stellungnahmen der Fi rmen Krupp-MaK, Lindenau und HDW vor (Anlagen 

/// 4 - 6) . Alle übrigen Kunden akzeptierten den Vorschlag der HVB. 
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Demnach ist eine Realisierung der angestrebten Verlustbeteiligung der Bahn-Kunden 
nicht möglich. Dies bedeutet, daß die HVB aus betriebswirtschaftlicher Sicht 
gezwungen sind, eine andere Lösung zu finden, da keine Erhöhung der Beförderungs
leistung in Aussicht steht. Im Gegenteil, das Transportaufkommen ist in den 
ersten 11 Monaten 1982 bei der ENV um 8 %, bei der KO um 44 % gegenüber dem 
Vergleichszeitraum 1981 zurückgegangen. Es besteht demnach keine Aussicht, 
die ENV und die KO in der bisherigen Betriebsform unter annähernd wirtschaft
lichen Bedingungen weiterzuführen. 

,Anders ist die Situation bei der Hafenbahn SKW, auf die die HVB aus betrieblicher 
Sicht unbedingt angewiesen sind, denn es kann keinesfalls auf einen Gleisan
schluß des Nord- und Scheerhafens verzichtet werden. Von einer Intensivierung 
des Hafenumschlags können die HVB sogar zweifach profitieren, wenn der An-
bzw. Abtransport der Schiffs ladungen per Bahn erfolgt. Die Beförderungsleistung 
der SKW hat sich im o.g. Vergleichszeitraum aufgrund dessen auch um 48 % 
verbessert. Eine weitere Steigerung dieses Ergebnisses erfolgt ab kommendem 
Jahr zwangsläufig nach der Inbetriebnahme der Lagerhalle der Firma Warico 
im Nordhafen. Hier wird mit einem Transportanteil für die SKW von rd. 70.000 t 
p.a. gerechnet (Gesamtbeförderungsleistung 1981: 25.152 t). Über eine Vergrös
serung der Firma Warico im Nordhafen (Vervierfachung) werden z.Zt. erste 
Gespräche geführt. 

Für die Umwandlung der Betriebsform der ENV und der KO ist zur Aufhebung 
der mit der öffentlichen Beförderungspflicht verbundenen Betriebspflicht 
(§ 24 Landeseisenbahngesetz) und zu einer Umwandlung in eine Anschlußbahn 
(§ 33 Landeseisenbahngesetz) jeweils die Entscheidung des Ministers für Wirt
schaft und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein erforderlich. 

~unächst sollen jedoch die betroffenen Betriebe um eine Stellungnahme zur 
Anderung der Betriebsform der ENV und der KO gebeten werden. 

Eine weitere Möglichkeit zur Änderung der jetzigen Situation der ENV und 
der KO wäre die Übernahme der Betriebsführung dieser beiden Bahnen durch 
die Deutsche Bundesbahn. Die HVB werden entsprechende Verhandlungen aufnehmen. 

Da die mit Verlust arbeitenden Industriebahnen ENV und KO aus betriebswirtschaft
lichen Erwägungen der HVB nicht mehr aufrechtzuerhalten sind, sondern die 
Fortsetzung des Betriebes eher einer Wirtschaftsförderung für die angeschlosse
nen Industriebetriebe gleichkommt, soll der Verlust der ENV und der KO bis 
zu einer Entscheidung über eine Änderung der Betriebsform aus dem Haushalt 
des Amtes für Wirtschafts- und Verkehrsförderung gedeckt werden. 

Der Personalrat der HVB hat diese Vorlage mitgezeichnet. 

Der Wirtschaftsausschuß hat den vorliegenden Antrag endgültig in seiner Sitzung 
am 13. Dezember 1982 beschlossen. 

\);\J'\I\ 
Dr. Moll 

bitte wenden 



Ratsherr H aas s beantragt namens der SPD-Fraktion, im Punkt a) des 
Antrages hinter "städtischen Eisenbahn Neuwittenbek- Voßbrook" die Worte 
"Suchsdorf -Kiel-Wik" einzufügen. 

Stellvertretende Stadtpräsidentin Frau 
Änderungsantrag abstim men. 

Beschluß: Nach Antrag. 

R e y e r 

Der Beschluß ergeht mit Mehrheit. 

läßt zunächst über diesen 

Abstim mun über die Gesamtvorlage einschließlich der beschlossenen Änderun 
Nac Antrag. 
Der Beschluß ergeht einstim mig. 



Hafen- und Verkehrsletriebe 
der Landeshauptstadt Kiel 

~isenbahn Neuwittenbek-Voßbrook 

Verlust 1981 

·1. verbleibende Kosten bei 
Aufgabe der ENV 

·1. 

notwendige Mehrerträge, um 
einen positiven Deckungs
beitrag zu erhalten 

Einsparung durch Reduzie
rung der Verwaltung ENV 
um 1 Mitarbeitez . 

·1. Einsparung durch Reduzie
rung des Fahrpersonals für 
die Eisenbahnen insgesamt 
um 2 Leute (~x45.000 x 1/3) 

. / . 
= 

:~i Ausnutzung aller Einsparungs
ti91ichkeiten verbleibendet nega-

Ver Deckungsbeitrag ~ 

Kiel, den 11. Juni 1982 

303.000 DM 

140.000 DM 

163.000 DM = mindestens rd.+ 16.000 t 

4'5.000 DM 

118.000 DM = mindestens + 12.000 t 

30.000 DM 

88.000 DM = mindestens + 
=====================.~a ___ ._._ ••• _~ 

(Pehlbedarf insgesamt 170.000 DM = + 17.000 T) 



Hafen- und Verkehrsbetriebe 
der Landeshauptstadt Kiel 

!S.ieler Ostuferbahn 

Verlust 1981: 

·1. verbleibende Kosten bei 
Aufgabe der KO 

notwendige Mehrerträge um 
einen positiven Deckungsbeitrag 
zu erhalten 

·1. Einsparung durch Wegfall 
einer LokführersteIle 

·1. Einsparung durch Reduzierung 
des Fahrpersonals für die Eisen
bahn insgesamt um 2 Mitarbeiter 
(2 x 45.000 x 1/3) 

Bei Ausnutzung aller Einsparungs
möglichkeiten verbleibender nega
tiver Deckungsbeitrag 

Kiel, den 11. Juni 1982 

275.000 DM 

177.000 DM 

98.000 DM = mindestens 
+ 28.000 t 

.1. 45.000 DM 

- 53.000 DM = mindestens 
~15.000 t 

30.000 DM 

23.000 DM - mindestens 
+ 7.000 t 

===========----_ •• _---
(Fehlbedarf insgesamt = 200.000 DM - + 56.000 t) 



) 

) 

Ermittlun der Mindestbeförderun amen en und der 
~Usgleichsz 'ahlungen der Kunden' 'ase':' Ergebnis 1981) 

~!!enbahn Neuwittenbek-Voßbrook ----------------------------
Bei der ENV auszugleichender Betragz 88.000,- DM = mind. + 9.000 t 
(gern. Berechnung vom 11.6.82) 

Gemäß VorschIa 
.!.on en Firmen' 

Befömerungs- Anteil an der 
rrenge 1981 e:=fÖrde-

gsrenge 
t II 

MFG 5 2.305 6,4 
Mal( 26.682 74,0 
L:i.ndenau 4.856 13,5 

33.843 93,9 

GeSamtbeförderung ENV . 36.051 ~ • 

~ieler Ostuferbahn 
-~~--------------

~;i der RO auszugleichender Betrags 23.000,- DM 
em. Berechnung vom 11.6.82) 

Gemäß VorschIa 
~ den F rmen zu' 
Messer Griesheim 273 
P.ai.ffeisen HaGe 470 
l1arinearsenal 1. 750 2,1 

~er~fiSch-
2.521 3,0 

~er:esen Eisen 
· tal 1 3.419 4,1 

DeUnu 
6.945 8,3 

1iIl-l 
62.739 75.0 , 

78.117 93,4 

GeSClmtb eförderungsleistung KO : 83.666 

Anteil am 
Ausgleichs

betrag 
tM 

5.994,- (6,8 %) 

69.380,- (78,9%) 

12.626,- (14,3%) 

88.000,- 1100 .) 

• mind. + 7.000 t 

leichszahlun 

80,- (0,3 %) 
140,- (0,6 %) 

515,- (2,2 %) 

742,- (3,2 %) 

1.007,- (4,4 %) 

2.045,- (8,9 %) 

18.471,- (80,4 %) 

23.000,- (100 %) 

• 



Anlage 4 

krupp MaK Maschinenbau GmbH 
2300 KIEL 17, den 28. Se pt. 1982 

GeschAftaführ ung 

Hafen- und Verkehrsbetriebe 
der landeshauptstadt Kiel 
Bollhörnkai 1 

2300 K i e 1 1 

Betrifft: Eisenbahn Neuwittenbek-Voßbrook 

Bezug: 1) Unser Schreiben vom 21. 6. 1982 
2) Besprechung in Ihrem Hause am 10. 8. 1~82 

3) Ihr Schreiben vom 21. 9. 1982 

Sehr geehrte Herren, 

Ihren uns in dem Gespräch am 10. 8. 1982 unterbreiteten 
Vorschlag, uns an den Verlusten der Anschlußbahn Neu
Wittenbek-Voßbrook durch eine Ausgleichszahlung in Höhe 
von rund DM 69 . 000,-- zu beteiligen, haben wir in der 
Geschäftsführung eingehend diskutiert. leider müssen wir 
Ihnen jedoch mitteilen, daß wir uns aus grundsätzlichen 
Erwägungen und den bereits in unserem Schreiben vom 
21. Juni d. J. genannten Gründen nicht in der lage sehen, 
uns an Ihrem Kostenrisiko finanziell zu beteiligen. 

Wir bitten um Ihr Verständnis und verblEiben 

eundlichem Gruß 

2 . ! , 
~ )' ~, I . 



~ Krupp MaK Maschinenbau GmbH 

_ ... - .. . - . -

~UPP"'K .... chinenbau GmbH Poetf.ch QOOII 2300 KJ./ 17 

Hafen- und Verkehrsbetriebe ~ " . : I ' ' U~; bell ~ . _ 
der Landeshauptstadt Kiel ~l 

::~~h::::a~ \cc2Ä · 1~fil.-" l..i _L--~
~;;1-- --

,/ (L'/~ . / 
UN SERE ZEIC HEN 

KJ 1/Spv/La 

Anschlußbahn Neuwittenbek-Voßbrook 

Sehr geehrte Herren, 

TElEFON-OURCHWAHl 

10< 3\1 3~ 2 570 

\ 

2300 Kla17 
21. Juni 1982 

~ir kommen zurück auf das arn 24 . Mai 1982 in Ihrem Hause statt

gefundene Gespräch und bestätigen dankend den Eingang des Proto
kOlls Vom 2. d. M. 

Wie wir in dem Ge spräch bereits zum Ausdruck brachten, ist unser « 

Werk nicht nur wegen des Transportes von Stückgut und ganzen Wagen

ladungen, sondern als Lokfabrik ganz besonders auf die Existenz 

des Anschlußgleises angewiesen. Wir sind bemüht, diesen zivilen 

PertigungSbereich zu erhalten und weiter auszubauen. Eine Grund

lage dafür ist aber der Gle isanschluß an da s Bundesbahnnetz. Dies 
dU 

rfte auch im Hinblick au f die Bedeutung unseres Werkes für die 

Landeshauptstadt Kiel als einer der größten Arbeitgeber und Steuer
Zahler von besonderem Interesse sein. 

Eine Einstellung des Betriebes und Demontage der Anlage ist genau
So ~ 

enig akzeptabel wie eine Ubernahrne der Betriebsführung durch 

uns. Unsere Aufgaben als Industriebetrieb können auf keinen Fall 
ZUSätzlich durch eine Bahnverwaltung belastet werden. 

- 2 -



Krupp MaK Maschinenbau GmbH 

/ 
Eine Umla9~ des Oefi~its lehnen ~lr _~. Sie wUrde beaeuten • . ' -_ ... -
daß diese Setr~ge in die ~alkulation etnfl1ee.n ~U&t.n und 

damit die Wettbewerbsf~higke1t unseres Werkes ne9ativ b •• in

flussen. Es müssen letztlich auch 1m Interesse der Erhaltun9 

( von Arbe! tsplät~.en_andere Wege aur Verr1ngerun9 de. Oefil! t. 

der Anschlußbahn gesucht werden. 

I ~.!.n~ . ~oste_~~~_~kende_ L~~u!1~.S9~_~an~ie k.önnen wir Ihnen eben.o
we.nig gebeon wi e> unst"I"~ Kunden ei ne Abnahmeverpf 11 chtung. 

Vielmehr mUs sen wir bei Transporten auf die WUnsche unserer 

Kunden Rücksicht nehmen, wobei oft Termingründe den Transport

weg bzw. die Art des Transportes bestimmen. 

In dem Gespr~ch am 24. Mai wiesen wir bereits auf die periphere 

Lage des Stadtteils Friedrichsort und der betroffenen Betriebe 

hin. Die damit verbundenen negativen Verkehr.verhältnis.e .ind 

nach 60 Jahren Eingemeindung bis heute nicht verbe •• ert worden 

und wUrden durch die Einstellung der Anschlu8bahn kata.trophale 

Auswirkungen für die betroffenen Industriebetriebe haben. Wir 

meinen, daß die Landeshauptstadt Kiel die.em Ort.teil gegenüber 

besondere VerpfliChtungen hat und vermögen keine Berechtigung 

lur unterschiedlichen Behandlung der Anschluabahn Neuwittenbek

Vo8brook zur Hafenbahn (Suchsdorf-Kiel-Wik) in der Koaten

situation zu erkenne n. 

Zu Ihrer Inform<\tior. dUr·fen wir darauf hinweisen, da8 wir alle1n 

im Jahre '~3' an St~Ut'rn und Atl9ltben an die Stadt 1\1el über 
1,2 Mio. DM gele1st~t haben. 

Wir bitten Sie hjerm.it nochmala, fUr die Erhaltung des biaher19.n 

Transportstatus unter l'\llen l1mst~nden auch weiterhin IU sorgen, 

Mit f reundlichem Gruß 

Krupp MaK Maschinenbau GmbH 
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PAUlliN 
---- _. ~~NAU GmbH /j. Co KG . PoslfaclI 9060 0 ·2300 Kiel 17 

Hafen- und Verkehrsbetriebe 
der Landeshauptstadt Kiel 
Postfach 2367 

2300 Kiel 1 
The Yard Special Vessels 
Up tl ;0,000 tdw . Ship repairs 
Con~sions . Engineering Industry 
Structural Engineering . Floating Dock 
witll a Lifting Capacily 01 1,600 tons 

Ihr Zeiche" 
YOur Re1crcncc Itu e Nachr lchl vOIll 

You, L(!I1CI 01 
lJn""", I.e,cllell H S / K 
Ou. Rclorencc 

... ",,·FJiIKlJichsoll. dun 2 0 • 1 0 . 1982 

Be,r;"" 
Sub,e~ Eisenbahn Neuwittenbek - Voßbrook 

Sehr geehrte Herren, 

wir haben den von Ihnen unterbreiteten Vorschlag, uns an den 
Verlusten der Anschlußbahn Neuwittenbek-Voßbrook durch eine 
A~sgleichszahlung zu beteiligen, in unserem Hause eingehend 
dl.skutiert. 

Leider müssen wir Ihnen mitteilen, daß wir uns an Ihrem Kosten- l 

risiko fi nanziel l nicht beteiligen können. 

In Gesprächen am 24. Mai 1982 wiesen wir bereits darauf hin, 
d~ß durch die periphere Lage des Stadtteils Friedrichsort und 
dl.e schlechten Verkehrsverhältnisse eine Einstellung der An
~chlu~bahn katastrophale Auswirkungen für die betroffenen In-
~strl.ebetriebe haben würde. 

~~n7 Ubernahme des Defizits würde die internat i onale Wettbewerbs
ähl.gkeit der Werft in erheblichem Maße einschränken. 

W· l.r sind der Meinung, daß im Interesse der Erhaltung von Ar
be' l.tsplätzen andere Wege zur Verringerung des Defizits ge-
SUcht werden müssen. 

~~ die Beschäftigung der Werft nicht zu gefährden, bitten wir 
al. e , für die Erhaltung der Anschlußbahn unter allen Umständen 

uch weiterhin zu sorgen. 

Paul 

Mit freund lichen Grüßen 

i n den a u GmbH & Co 
anditgesellschaft 

rft und Masch fabrik 
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HOWALDTSWERKE-DEUTSCHE WER;;~el ~ I 
AKTIENGESELLSCHAFT HAMBURG UND KIEL HDW 

Ein Unternehmen der Salzgiller- Gruppe 

I . ' 

-- .. _~---

r l1owaldt~~~rke - Deutsche Werh AG PosIlach 146309 2300 Kmlt4 
----.----i::= 

Hafen_ und Verkehrsbetriebe 
dper Landeshauptstadt Kiel 
Ostfach 2367 

2300 Kiel 1 

- - _._--.. _--_._- ._-----_._-------- -
Ihr~ Zeichen 

ZOfFs 
Ihre Nachncht vom Unsere ZeIChen 

CP/Th/ge 
Belrell 

~r Ostuferbahn 

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 

1 5. NOV,i~L 6\.: ... 

---,-r-
-'-r- , 

....... ~ _______ .L.- i 

~nser Hausrul Datum 

900 WO 11. November 1982 

re:schiedene Überlegungen und Nachfragen in unserem Hause ließen uns 
d~lder nicht eher zu einer schriftlichen Beantwortung der offenstehen-

, lun Fragen betr. Kieler Ostuferbahn (KO) kommen. Unsere folgende Stel
He~gnahme entspriCht im wesentlichen den bereits telefonisch Ihre~ 
entrnt Zoch vorab durchgegebenen Auskünften. Wir bitten dennoch, dIe 

s andene Zeitverzögerung zu entschuldigen. 

1. A~sgehend davon, daß alle Kunden der KO an einem Weiterbestehen 
dIeser Verkehrsanb indung interessiert sind, halten wir die von 
:~nen vorgesch lagene Lösung, die verl~stabdeckung a~hand d~r be-
orderten Tonnage auf die einzelnen FIrmen zu verteIlen, fur un
S~r Unternehmen für nicht gerecht und müssen sie daher ablehnen. 
E~nmal leistet die HDW durch ihr größeres Verkehrsaufkommen bereits 
eInen erheblichen Beitrag zur Deckung der Kosten der Hafen- und 
Verkehrsbetriebe (HVB), zum anderen würde sie durch die vorgeschla-

2. 
gene Verlustverteilung nochmals am stärksten belastet werden. 

SOllte sich eine Kostenabwälzung seitens der HVB auf die Kunden 
:l~ Unumgänglich erweisen, wiederholen wir unsere Empfehlung, eine 
n° ehe Verteilung nicht nach der beforderten Tonnage, sondern 
rach dem jeweiligen Interessenpotential der Kunden an der Auf-
d ~Chterha I tung . der KO vorzunehm~n. Dadurch .. würde z. ~. die unbe
e~ngte ~trategIsche NotwendigkeIt der KO fur das Marinearsenal 

ne grOßere Gewichtung erhalten. 

2/-

Vorsitzender des AulSlchlsrales: Vorstand-~ tI8fb€,d Henke ("p'sih pw1e,) 

Ernsl PIßper 

Gaarden tWG) 
(0431) 7061 
(04311706 

Süd (WS) 

(043117021 
• (0431) 702 

Peler Hansen-Wesler . Or. logo" Liesebach . 
Helmut Nadler . Klaus Neitzke . 
Jochen Rohde . Or. Harald Tlmmke 

Oeulsche Bank AG., KIIlI DEUT OE HH 210 BLZ 210 700 20 Klo .~r . 411 199 
CommerzbankAG .. Kiel COBA OE HH 210 BLZ 210400 10 KIO.~r 71153000 
Lündesbank SchleSwog-
Holstein Goro~enlrale. Kiel KIlA OE 22 BLZ 210 500 00 Klo .~r . 5303590 

0292792 HOWK 0 0292428 HOWK 0 O .. .lsdner Bün ... AG . 1(101 DRES OE FF 210 BLZ 210800 50 Klo ~I 1033505 
h..l .. "kl~O ... ul c.:h hOWdIl:l1Üt:ul:.ch Uanl-IUI G .. >fllclOwlll:.cllah K>ol BLZ 210 101 111\10~' ~OOOO 

l ;tmle:>lont,allMnlo.. KII}I BLZ 210 000 00 KlO ~r ~I 007333 
f'ostsch.,ckaml Hdmburg BLZ 200 100 20 II.lo~, öl) I ~ 90 ·200 



HOWALDTSWERKE - DEUTSCHE WERFT AKTIENGESELLSCHAFT HAMBURG UND KIEL 

Blatt 2 zum SChreiben:....:v.:::om~_'1_._'_'_._'_98_2_ 
An Hafen- und Verkehrsbetriebe. Kiel 

3. Die wirtschaf tlichu lag0 unseres Unternehmens erfordert alle An
strengungen, die KusLenseite zu redulieren. Schon jetzt haben 
wir aufgrund der Kieler Rdndlage gegenüber unseren Konkurrenten 
hinsichtlich der Transportkosten erhebliche Wettbewerbsnachteile. 
Eine weitere Kostenedlöhung analog der von Ihnen vorgeschlagenen 
Verlustabdeckung wUrde diese Situation für uns noch weiter ver
schlechtern und ist daher für die HDW nicht tragbar. Vielmehr 
müßten wir uns genötigt sehen, andere Transportüberlegungen an
zustellen. Wir I)aben diesbe zijC)lich mit der Deutschen Bundesbahn 
bereits Kontakt aufgenommen, die sich auch uns gegenüber dazu be
reit erklärte, an weiteren Lbsungsvorschlägen über die Zukunft 
der KO mit zudrbeit0n. 

4. Aufgrund der in unserem Hause durchgeführten'Untersuchungen sind 
wir an einer WiederübernJhme der Betriebsführung der KO nicht 
interessiert. Wir bieten jedo.::l) alternativ an, die Zustellung der 
Wagen durch unsere eigene Lok durchzuführen und auch die Beliefe
rung der andEren KO-Kunden - nach entsprechenden Vereinbarungen -
mit unserem Transportbetrieb vorzunehmen. Die HVB könnte dadurch 
von der Bereitstellung der bisherigen Transportkapazität befreit 
werden, was nach unserer Auffassung zu einer weiteren Kostenent
lastung für die KO fUhren würde . 

Die HDW ist auch we lterllin grund sätz lich an der Aufrechterhaltung der KO 
interessiert. Wir bitten jedoch um Ihr V~rständnis, daß aufgrund der Er
gebnislage unseres Unternehmens zusätzliche Kostenbelastungen für uns 
nicht tragbar sind. Mit unserem Vor schlag, die Transporte für die KO zu 
übernehmen, meinen wir , einen für Sie und auch für die Kieler-Ostufer
bahn-Kunden interessanten Ansatz für weitere Gespräche unterbreitet zu 
haben. 
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Zu Punkt r2 b der Tagesordnung 

Bauausschuß 
Stadtplanungsamt 

Drucksache Nr . d b (, 
Kiel, den 2 9. März 198!~ 

. ~etreff: Bebauungsplan Nr. 655, Teilaufhebung des Bebauungs
planes Nr. 114 (Entwurfsbeschluß) 

.!2...erichterstätter: Stadtbaurat BarteIs 

~ntrag: Für das Baugebiet Knooper Weg, Waitzstraße, Holtenauer 
Straße, beiderseits Droysenstraße wird der Bebauungs
plan Nr. 655 entsprechend dem in der Sitzung aus
hängenden Plan als Entwurf beschlossen. 

Gleichzeitig wird der Bebauungsplan Nr. 114 für das 
Baugebiet Holtenauer Straße, Schauenburger Straße, 
Knooper Weg, Waitzstraße für den Bereich Knooper Weg, 
Waitzstraße, Holtenauer Straße, beiderseits Droysen
straße teilweise aufgehoben. 

Der städtebaulichen Begründung wird zugestimmt. 

- Endgültiger Besc h luß durch die Ratsversammlung 

~egrÜndun~ 
D' B1e Ratsversammlung hat am 21.01.1982 die Aufstellung des 

ebaUungsPlanes Nr. 655 beschlossen. 

• 

~ür das im Antrag näher bezeichnete Baugebiet besteht seit 1959 
ser.rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. 114. Dieser Plan ent
Dl~lCh~ nicht mehr den heutigen s~ädtebaul~chen ~iel~orst~llungen. 

s g11t besonders für den Block1nnenbere1ch. H1er 1st e1ne 
ggeW~rbliche Baufläche in unmittelbarer Nähe zum Wohngebiet aus-

eW1esen. 

Der B . Set ebauungsplan Nr. 655 soll die planungsrechtlichen Voraus-
AUßzungen zur Neuordnung der Nutzungs- und Baustruktur schaffen. 
gelerdem sind in dem zur Innenstadt und zur Universität günstig 

egenen Baugebiet ca. 40 neue Wohnungen möglich. 

- 2 -
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Die Bürger wurden frühzeitig gemäß § 2 a Abs. 2 BBauG am 
Bauleitplanverfahren während der öffentlichen Darlegung 
in der Zeit vom 02.03.1982 bis 16.03.1982 beteiligt. Die 
Anhörung wurde während der Sitzung des Ortsbeirates 
Ravensberg/Brunswik am 06.10.1982 durchgeführt. Plan
ändernde Meinung~wurden nicht vorgebracht. 

Äußerungen im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 2 Abs. 5 BBauG wurden, soweit planrelevant, 
eingearbeitet. 

Die Abteilung Stadtentwässerung des Tiefbauamtes hat bei der 
Ämterbeteiligung darauf hingewiesen, daß die vorhandenen 
Regenwasserkanäle in diesem Bereich überlastet seien und 
keine weiteren Regenwasserzuleitungen aufgenommen werden 
könnten. Die Erschließung von Neubauvorhaben s~j erst 
nach Sanierung der Kanäle gesichert. Diese Sanierungs
maßnahmen w rden jedoch auch unabhängig von zusätzlichen 
Baurnaßnahmen dringend erforderlich. 

Um eine bauliche Weiterentwicklung sowie die Verwirklichung 
des Bebauungsplanes zu ermöglichen, sollten möglichst 
kurzfristig Mittel im Haushaltsplan bereit gestellt werden. 

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus den in der Sitzung 
aushängenden Plänen und der dieser Vorlage beigefügten 
städtebaulichen Begründung. 

Der Bauausschuß hat dem Antrag in seiner Sitzung am 7. 4. 83 
einstimmig zugestimmt. 

BarteIs 
Stadtbaurat 

Beschluß: Nach Antrag 
- einntimmtg -



Der Magistrat 
Stadtplanungsamt 

BEGRÜNDUNG 
BEBAUUNGSPLAN NR.655 

Landes
hauptstadt 
Kiel 

Baugebiet: Kiel - Mitte: Knooper Weg -Waitzstr~ße ~ Holtenauer Straße -
beiderseits Droysenstraße 

Be " grundungsinhalt: 
C. Sicherung der Plandurchführung. 

1. Infras truktursicherung 

2 . Soziale Maßnahmen - Sozial plan 

Ir 

A.. :Ziel Ud ' 
3. Verwirklichungsgeb~te - Substanzschutz 

, G n :Zweck der Pl anung. 
. rundSä tz e 

2. Entwicklung 
3. Aus 

4. Pla 
gangslage 

nungsziel 
5· l<on sequenzen 

B. Inhalt der Planung. 

1. Bauli che u. sonst ige Nutzung 

2. Gest altu ngsanforderungen 

3 . Verkehr - Erschließung - Recht e 

4 . Grün - und Wasserflächen 

5. Umweltschut z - bes. Vorkehrung en 

4 . Bodenordnung - Ente ignung 

5. Ersc hlteß~ngsbeiträge 

..... , ,14ß"\)>V"7 
D. Kosten un~ FinS\1Zierung. 

1. Ubersch läg lge Kostenerm ittlung 

u. vorgesehene Finanzierung 



~ Ziel und Zweck der Planung 

1. Grundsätze 

Der Bebauungsplan 655 soll die planungsrechtlichen Voraus
setzungen für eine funktionsgerechte Bodennutzung und bau
liche Ordnung in seinem Geltungsbereich schaffen. Dabei 
werden besonders berücksichtigt: 

- die allgemeinen Anforderungen an gesunden Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und 
Arbeitsbevölke rung 

- die Gestaltung des Ortsbildes 

2. Entwicklung aus dem F-Plan 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes sind aus den Darstel
lungen des Flächennutzungsplanes der Stadt Kiel - Stand 1970 -
entwickelt worden. 

3. Ausgangslage 

Das bezeichnete Plangebiet li eg t im Stadtteil Kiel-Nord 
mit einer Gesamtgröße von ca. 3,0 ha. 

Der Bebauungsplan soll einen Teilbereich des übergeleiteten 
Bebauungsp lanes 114 ersetzen. Die Festsetzungen dieses Planes 
entsprechen nicht den heutigen städtebaulichen Zielen und 
Anford erungen an die Nutzung der Grundstücke. 

Der Innenberei ch des Baublocks ist im alten Bebauungsplan 114 
als zwe igeschossiges Gewerbegebiet (E 11) in unmittelbarer 
Nachbarschaft zum Wohnbereich ausgewiesen. Der Block wurde 
1960 durchäne Umlegung und eine damit verbundene Erschließung 
des Blockinnenbereiches neu strukturiert. 2/3 derBauten 
Wurden nach dem Krieg neu gebaut. Der Blockrand wird über
Wiegend zum Wohnen genutzt, das Blockinnere dagegen fast 
ausschließlich von Gewerbeb e trieben. 

I~sgesamt ergab die Wohnungszählung aus dem Jahre 1976 
e1nen Bestand von 172 Wohnungen, der sich durch einen Neu
bau in der Zwischenzeit auf 184 erhöht hat. 

Die Gewerbedatei aus dem Jahre 1976 weist 18 Betriebe mit 
insgesamt 140 Beschäftigten aus. Die Betriebe sind zu etwa 
gleichen Teilen den Bereichen Handel, Dienstleistungen und 
Handwerk zuzuordnen. Der Großteil der Beschäftigten ist im 
Dienstleistungsgewer be zu finden . 
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Die erforderliche Infrastruktur ist in der unmittelbaren 
Nähe insgesamt vorhanden. 

Für den Planungsbereich gibt es folgende Probleme: 

- mögliche städtebauliche Fehlentwicklung durch die An
siedlung von neuen störenden Gewerbebetrieben 

- vorhandene Störungen durch die unmittelbare Nachbarschaft 
von Gewerbe und Wohnen 

- Defizit an Flächen für den ruhenden Verkehr, keine pla
nungsrechtlichen Festsetzungen für die erforderlichen 
Stellplätze 

4. Planungsziel 

Hauptziel: 

Qualitative Verbesserung des Wohnens in diesem Bereich 

Teilziele: 

- Verbesserung des Wohnumfeldes unter Ausschluß störender 
Nutzungen 

- Verbesserung des Wohnungsangebotes durch den Bau zusätz
licher Wohnungen im Innenstadtbereich in Universitäts
nähe 

- Zuordnung der Flächen für den ruhenden Verkehr 

- bessere Ausnutzung der vorhandenen Infrastruktur 

5. Konsequenzen 

Mit der Rechtsverbindlichkeit dieses Bebauungsplanes sind 
Festsetzungen des bisher für diesen Geltungsbereich gültigen 
Bebauungsplanes Nr. 114 oder anderer vergleichbarer Pläne 
mit entsprechender Normensetzung (z. B. Fluchtlinienpläne) 
außer Kraft getreten, sofern solche Pläne bestanden haben. 
Der Bebauungsplan 655 trifft Festsetzungen über Art und 
Maß der Nutzung, die sich an der vorhandenen überwiegenden 
Nutzung orientieren. Störende gewerbliche Nutzungen werden 
ausgeschlossen. 

Folgende Werte der Bodennutzung ergeben sich aus den Fest
setzungen des Bebauungsplanes: 
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Gesamtfläche des Geltungsbereiches: 29.500 qm = 100 "/0 

davon: öffentliche Verkehrsflächen: 9.000 qm = 30,5 "/0 

- " - Grünflächen: 2.900 qm = 9,8 % 
Bruttobauland: 17.600 qm = 59,7 "/0 

davon: private Grün- und 
Verkehrsflächen : 10,240 qm = 58,0 % 
Gemeinschaftsflächen: 680 qm = 4,0 "/0 

Nettobauland: 6.680 qm = 38,0 "/0 

B Inhalt der Planung 

1. Bauliche und s08tige Nutzung 

il1 
Die Festsetzung zur Nutzung der Grundstli~ke orientieren sich 
überwiegend am Bestand. 

Für Bereiche, in denen gewerbliche und Wohnnutzung unmittel
bar aneinandergrenzen, ist ein besonderes Wohngebiet (WB) 
vorgesehen. Dies soll das Wohnen im Blockinnenbereich er
möglichen und die für dieses Gebiet typischep(Mischung von 
Wohnen und eingeschränkter gewerblicher Nutzung sichern. 
Die gewerbliche Nutzung wird auf festgelegte Zonen be
schränkt. Das Wohnen soll überwiegen. Für die Eckgrundstücke 
und die Bebauung an der Waitzstraße sind erhöhte Nutzungs
ziffern notwendig, um das vorhandene städtebauliche Er
scheinungsbild zu sichern. 

2. Gestaltungsanforderungen 

Über die Festsetzungen des Bebauungsplanes 655 (Teil A, 
Planzeichnung und Teil B, Text) hinausgehenqe gestalterische 
Anforderungen werden nicht gestellt. 

3. Verkehr - Erschließung - Rechte 

Die gesamte erforderliche öffentliche Erschließung ist vor
handen. Eine neue Trassenaufteilung der Holtenauer Straße 
ist erst nach der Aufgabe der Straßenbahn bei Umstel
lung auf Busbetrieb möglich. Das Planungsgebiet ist gut an 
den öffentlichen Personennahverkehr angebunden. 

Für den ruhenden Verkehr stehen auf dem öffentlichen Park
platz an der Waitzstraße 90 Parkplätze zur Verfügung. 
Weitere 19 öffentliche Parkplätze können im Straßenraum 
angelegt werden bzw. sind dort bereits vorhanden. 

- 4 -
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Die erforderlichen privaten Stellplätze sollen so angelegt 
werden, daß möglichst geringe Freiflächen beansprucht werden 
und Störungen auf ein Mindestmaß beschränkt bleiben. Wo 
eine Realisierung möglich scheint, sind unterirdische An
lagen vorgesehen. Um die Zahl der Zu- und Abfahrten gering 
zu halten, sind teilweise Gemeinschaftsanlagen und ent-
sprechende Fahrrechte vorgesehen. . 

Insgesamt kann damit gerechnet werden, daß die Festsetzungen 
des Bebauungsplanes 655 eine Verdoppelung des vorhandenen 
Stellplatzangebotes ermöglichen. Dies bedeutet eine Ver
besserung gegenüber der Situation zur Zeit der Aufstellung 
des Bebauungsplanes. Bezug nehmend auf den Stellplatzerlaß 
des Innenministers vorn 16.06.1978 Abs. 1.2. sowie in Anbe
tracht der überwiegend vorhandenen Bebauung im Planungsbe
reich wird es für vertretbar gehalten, daß der Stellplatz
nachweis für die vorhandenen Bauten bei ca. 75 % liegt. 

Auf der Fläche für den Kinderspielplatz ist eine unab
hängige Löschwasserversorgung von 500 qm vorgesehen. 

Straßenprofile siehe Anlage 

4. Grün- und Wasserflächen 

Der Kinderspielplatz im Innenbereich des Planungsgebietes 
ist vorhanden. Die .Zuwegung vom Knooper Weg ist durch ein 
Gehrecht über das Grundstück Knooper Weg 150 vorgesehen. 

Die Anlage einer begrünten Freiflächenzone zwischen dem 
Block und der inneren Bebauung ist bereits im alten Be
bauungsplan 114 festgesetzt und wird so im neuen Bebauungs
plan 655 übernommen. 

5. Umweltschutz - Besondere Vorkehrungen 

Für die zum Knooper Weg und zur Holtenauer Straße 
orientierten Wohnbauten ist ein passiver Schallschutz 
gegen den Verkehrslärm vorgesehen. 

C Sicherung der Plandurchführung 

1. Infrastruktursicherung 

Im Bebauungsplan sind Maßnahmen zur Sicherung der 
Infrastruktur gemäß § 9 a BBauG nicht vorgesehen. Die Zu
lässigkeit von Vorhaben richtet sich nach § 30 BBauG. 

2. Soziale Maßnahmen - Sozialplan 

Die Erarbeitung von Vorstellungen über Grundsätze sozialer 
Maßnahmen und der en Realisierung durch einen Sozialplan ist 
entbeh r l i ch. 

- 5 -
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3. Verwirklichungsgebote - Substanzschutz 

Soweit städtebauliche Gründe es erforderlich machen, be
hält sich die Stadt nach Erörterung und Beratung mit den 
betroffenen Bürgern Maßnahmen zur Verwirklichung ihrer 
Planungsabsichten nach §§ 39 b - 39 e BBauG vor. 

Dazu gehören: 

das Bau - und Pflanzge bot (§ 39 b BBauG) , 

das Nutzungsgebot (§ 39 c BBauG) 

das Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot (§ 39 e BBauG) 

4. Bodenordnung - Enteignung 

Falls erforderlich, können zur Neuordnung des Grund und 
Bodens angewendet werden: 

die Umlegung (§§ 45 - 79 BBauG) 

die Grenzregelung (§§ 80 - 84 BBauG) 

die Enteignung (§§ 85 - 122 BBauG) 

5. Erschließungsbe iträge 

Zur Deckung des anderweitig nicht gedeckten Aufwandes für 
Erschließungsanlagen werden Erschließungsbeiträge nach den 
Vorschriften der §§ 127 - 135 BBauG erhoben. Die Stadt 
trägt gemäß § 129 BBauG und der Satzung über die Erhebung 
von Erschließungsbeiträgen in der jeweils gültigen Fassung 
10 v. H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes. , 

D Kosten und Finanzierung 

1. Überschlägige Kostenermittlung und vorgesehene Finanzierung 

Bei der Verwirklichung des Bebauungsplanes entstehen für 
die Stadt folgend e überschlägig ermittelte Kosten: 

Wert des Grund und Bodens, Freilegung 
und Herstellung der Grünflächen 

Hydraulische Sanierune der Reg en
wasserkanäle 

Gesamtkosten (Stand März 1983) 

10.000,-- DM 

,'50.000,-- LlM 
360.000,-- DM 

============== 

Die iiberschlägig ermittelten Kosten werden aus Haushalts
mitteln der Landeshauptstadt Kiel gedeckt. 

BarteIs 
StA.dtbA.urat 

, ,-- \' 
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Zu Punkt Q."1 oU.r Tagesordnung 

Bauausschuß 
Stadtplanungsamt Kiel, den 2 9. März 1983 

Drucksache Nr.1 bt 

Betreff: Bebauungsplan Nr. 615 (erneuter Entwurfsbeschluß) 

Berichterstatter: Stadtbaurat Bartels 

Antrag: Für das Baugebiet Gablenzstraße, Werftbahnstraße, 
Schwedendamm, Bahnhofstraße, wird der Bebauungs
plan Nr. 615 entsprechend dem in der Sitzung aus
hängenden Plan erneut als Entwurf beschlossen. 

Der Entwurfsbeschluß vom 05.06.1 980 wird aufge
hoben. 

Der städtebaulichen Begründung wird zugestimmt. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung: 

Die Ratsversammlung hat die Aufstellung des Bebauungs
planes Nr. 615 am 19.01.1978 beschlossen. 

Danach wurden die Bürger frühzeitig gem. § 2 a Abs. 2 
Bundesbaugesetz am Bauleitplanverfahren in der Zeit der 
öffentlichen Darlegung vom 15.06.1978 bis 26.06 .1 9 7 8 und 
während der Anhörung am 06.07.1980 in Gegenwart von Bau
ausschußmitgliedern beteiligt. 

Nach dem Entwurfsbeschluß am 05.06.1980 hat der Plan in 
der Zeit vom 23.06.1980 bis 23.07.1980 gem. § 2 a Abs. 6 
Bundesbaugesetz öffentlich ausgelegen. 

Der Satzungsbeschluß erfolgte am 25.09.1980. 

In der Zwischenzeit haben sich die Planungsvorstellungen 
geändert. Der überwiegende Teil der Neubaufläche soll künftig 
mit Bundes- und Landeseinrichtungen bebaut werden. 
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Um eine optimale städtebauliche Konzeption zu entwickeln, 
wurde vom Land ein Gutachten durchgeführt, dessen Ergebnis 
dem Bauausschuß am 05.02.1981 vorgestellt wurde. 

Der vorliegende Entwurf berücksichtigt dieses neue Planungs
konz ept. 

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem in der Sitzung aus-
/ hängenden Plan unter dieser Vorlage beigefügten städtebau

lichen Begründung. 

Der Bauausschuß hat dem Antrag in seiner Sitzung am 7. 4. 1983 
bei 1 Enthaltung zugestimmt. 
Bar tel s 
Stadtbaurat 

Beschluß: Nach Antrag. 
Der Beschluß ergeht mit Mehrheit bei 2 Gegensti m men. 
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Stadtplanungsamt 
61.30 Ki/Kl 24 .01 -615 

Kiel, den 
App. 25 68 

Begründung zu dem Bebauungsplan Nr. 615 

A. Ziel und Zweck der Planung 

1. Grundsätze 

März 1983 

Dieser Bebauungsplan berücksichtigt insbesondere Belange 

- des tertiären Wirtschaftsbereiches (Büronutzung) 
- d e s Verkehrs ( Verbreit erung de s Schwed e ndammes) 

- der er h ohlungssu che nden Bev ö l kerung (V er-
bindung zwischen Südufer der Hörn und Grünfläche des 
"Brook ") 

2. Entwicklung 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes sind aus den Dar
stellungen des Flächennutzungsplanes der Landeshaupt
stadt Kiel mit der 47. Änderung entwickelt worden. 

Die Ergebnisse aus beschlossenen Entwicklungsplänen, wie 
dem Kreis entwick l ungsplan und dem Generalverkehrsplan, 
sind i n dem vorliegend en Beb auungsplan berücksichtigt. 

3. Ausgangsl age 

Das bezeichn et e Plangebiet liegt im Stadtteil Kiel-Gaarden 
am Südufer der Hörn auf dem ehemaligen Schlachthofgelände 
mit einer Gesamtgröße von ca. 15 ha. 

Der ehemalige Schlachthofbereich liegt zwischen den beiden 
als Studien- und Modellvorhaben 1969 bzw. 1970 erstmals ge
förderten Sanierungsgebi eten Kiel, südliche Innenstadt und 
Gaarden und gehört zu dem Wahlgebiet des Ortsbeirate~ Gaarden. 

B. Inhalt der Planung 

1. Bauliche und sonstige Nutzung 

Das Gebiet am Südufer der Hörn war seit jeher von hafen
gebundenen Gewerbebetrieben und deren Folge- bzw. Zu
lieferfirmen genutzt worden (wie z. B. dem Schlachthof 
und der Speisefettfabrik Comberg). Derartige Betriebe 
sind heute nur noch in Industrie - oder Gewerbegebieten 
- mit ausreichendem Abstand von den nächsten Wohnge
bieten - zulässig. Das erste Planungszi e l lautet deswegen: 

- 2 -



- 2 -

- Umwandlung der Flächen gemäß dem Rahmenplan Hörn vor
rangig in Kerngebiete (mit Ausnahme einer Fläche 
zwischen der Werftbahnstraße und der Werftstraße). 

Bedingt durch die geographische Lage und die gewerbliche 
Nutzung an der Hörn haben sich die beiden Fördeufer im 
wirtschaftlichen und sozialen Bereich sehr unterschied
lich entwickelt. Das zweite Planungsziel lautet deswegen: 

- Verklammerung der beiden Stadtteile bzw. Fördeufer 
durch kommunikationsfördernde Einrichtungen (Arbeits
amt mit Berufsinformationszentrum). 

Das Fördeuf~r stellt einen hervorragenden und seltenen 
Erlebnis- und Erholungsraum dar. Ebenso dient der vor
handene Grünzug des Brook mit der Verbindung zum Langsee 
der Naherholung der gesamten Kieler Bevölkerung. Der bis
her gewerblich genutzte Schlachthofbereich verhindert 
eine direkte Verbindung dieser beiden Naherholungsräume. 
Das dritte Planungsziel lautet deswegen: 

- Verbinden des Hörnufers mit dem Brook durch eine Grün
und Parkanlage sowie ein in den Achsenschnittpunkten 
der Wegeverbindungen liegendes Wasserbecken. 

2. Verkehr-Erschließung-Rechte 

2.1 Fließender Verkehr - Individualverkehr (IV) 

Nach dem am 21.07.1977 beschlossenen Generalverkehrs
plan werden die Bahnhofstraße und der Schwedendamm als 
Hauptverkehrsstraße zum Teil erheblich verbreitert. 
Die innere Erschließung erfolgt durch die 
Adolf-Westphal-Straße, die zweimal an die Bahnhofstraße 
und einmal an die Werftbahnstraße angeschlossen 
werden soll. Falls die Gablenzstraße höher gelegt 
werden sollte, ist beabsichtigt, eine Verbindung 
der Gebiete südlich und nördlich der Gablenzstraße 
direkt herzustellen. 

2.2 Ruhender Verkehr - Stell- und Parkplätze 

Die erforderlichen Parkplätze werden als offene Park
plätze am Straßenrand sowie auf zwei gesonderten Park
plätzen nachgewiesen. Die privaten Stellplätze sind 
auf den Grundstücken innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen sowie den extra ausgewiesenen 
Flächen für Stellplätzen unterzubringen. 

- 3 -
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2.3 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 

Das Plangebiet ist durch mehrere Buslinien, ent
sprechend der Lage zwischen den beiden Fördeufern, 
erschlossen. 

2.4 Leitungsrechte 

Der Vollrathsbach (verrohrter Regenwassersammler 
mit einem Durchmesser von ca. 2 m) muß erhalten 
werden und wird durch ein Leitungsrecht zu Gunsten 
der Landeshauptstadt Kiel gesichert. 

2.5 Flächen für Bahnanlagen 

Die vorhandenen Bahnanlagen werden an mehreren 
Stellen durch höhengleiche Verkehrsflächen gekreuzt 
werden. Der vorhandene höhengleiche Bahnübergang 
zwischen dem Kühlhaus und dem Personalamtsgebäude 
(Bahnhofstraße Nr. 52) wird an dieser Stelle auf
gehoben und ca. 100 m nach Norden verlegt. Die 
Sicherung dieses Übergangs wird in das vorhandene 
Sicherungssystem des Knotens Bahnhofstraße/Auffahrt 
zur Gablenzstraße einbezogen. 

Die Gleisanlagen zum Kühlhaus sowie die Stichgleise 
von der Ostuferbahn auf dem Grundstück des ehemaligen 
Schlachthofes und dem Grundstück Schwedendamm 9/Bahn
hofstraße werden zurückgebaut werden. Die Kreuzung 
der Ostuferbahn, westlich der Werftbahnstraße, ist 
durch ein Planfeststellungsverfahren geregelt worden. 

3. Grün- und Wasserflächen 

Die festgesetzten Parkanlagen sowie das Wasserbecken 
ermöglichen die in der Zielsetzung angegebene Verbin
dung zwischen dem Brook und der Hörn. Entlang der 
Adolf-Westphal-Straße wird eine Baumallee gepflanzt 
werden, um eine Durchgrünung der öffentlichen Ver
kehrsflächen zu sichern. 

4. Umweltschutz und besondere Vorkehrungen 

Aufgrund des hohen Lärmpegels der umgebenden Verkehrs
straßen werden Wohnungen, bis auf die für Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber bzw. 
Betriebsleiter, ausgeschlossen. 

Da in dem Plangebiet keine besonders schützenswürdigen 
WOhnungen zulässig sind, sollen auch Anlagen zulässig 
sein, von denen nachts Lärm in einer Lautstärke bis zu 
55 dB (A) ausgehen kann. 
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c. Sicherung der Plandurchführung 

1. Infrastruktursicherung 

In diesem Bebauungsplan sind keine Maßnahmen zur Sicherung 
der Infrastruktur vorgesehen. 

2. Verwirklichungsgebote - Substanzschutz 

Soweit städtebauliche Gründe es erforderlich machen, be
hält sich . die Stadt nach Erörterung und Beratung mit den 
Betroffenen Maßnahmen zur Verwirklichung ihrer Planungs
absichten nach § 39 BBauG vor. Dazu gehörden: 

das Bau- und Pflanzgebot ( § 39 b BBauG) 
das Nutzungsgebot ( § 39 c BBauG) 
das Abbruchgebot ( § 39 d BBauG) 
das Modernisierungs- und 
Instandsetzungsgebot ( § 39 e BBauG) 

Mieter und Pächter und sonstige Nutzungsberechtigte 
haben die Durchführung der genannten Maßnahme zu dulden 
(§ 39 f BBauG). Falls ein Teil des Gebietes als Sanierungs
gebiet nach dem Städtebauförderungsgesetz förmlich fest
gelegt werden sollte, gelten zusätzlich die entsprechenden 
Bestimmungen dieses Gesetzes. 

3. Bodenordnung - Enteignung 

Falls erforderlich, können zur Neuordnung des Grund und 
Bodens die Umlegung, die Grenzregelung und die Enteignung 
angewendet werden (§§ 45 - 122 BBauG). 

Nach einer förmlichen Festlegung als Sanierungsgebiet gelten 
zusätzlich die §§ 16, 17, 18 und 22 des Städtebauförderungs
gesetzes. 

4. Erschließungsbeiträge 

Zur Deckung des anderweitig nicht gedeckten Aufwandes für 
Erschließungsanlagen werden Erschließungsbeiträge nach 
den Vorschriften der §§ 127 ff. BBauG erhoben. Die Stadt 
trägt gemäß § 129 BBauG und der Satzung über die Er
hebung von Erschließungsbeiträgen in der jeweils 
gültigen Fassung 10 % des beitragsfähigen Erschließungs
aufwandes. 

Für eventuell nach dem Städtebauförderungsgesetz förm
lich festzulegende Grundstücke entfallen dementsprechend 
die Vorschriften über die Erhebung von Beiträgen, dafür 
werden gemäß § 41 StBauFG Ausgleichsbeträge erhoben. 

- 5 -
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O. Kosten und Finanzierung 

1. Überschlägige Kostenermittlung und vorgesehene 
Finanzierung. 

Bei der Verwirklichung des Bebauungsplanes ent
stehen für die Stadt fOlgende überschlägig er
mittelden Kosten: 

1.1 Wert des Grund und Bodens, Freilegung 
1.2 Herstellung der Entwässerungsanlagen 

Herstellung der Verkehrsflächen 
Herstellung der Grünflächen 
Herstellung der Wasserfläche 

1.3 Netzbaukosten 
für die Straßenbeleuchtung 

• • • • • • • • •• 0 M 

1.4 Beseitigung baulicher Anlagen 

1.5 Umzug von Einrichtungen und 
Betrieben 

1.6 Kosten des Sozialplanes 

1.7 Sonstige Maßnahmen 

c.a. 11,230D (XX),- DM 

· ...... ~ DM 

-• • • • • • • • •• 0 M 

-• • • • • • • • •• 0 M 

· •.•.. :-:-:. DM 

Die überschlägig ermittelten Gesamtkosten werden aus 
Haushaltsmitteln der Stadt gedeckt werden. 

Für die Verlagerung der Speisefettfabrik sind im 
Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogrammes Zuschüsse 
von Bund und Land bewilligt worden, so daß die Ver
lagerung im Jahr 1982 abgeschlossen werden konnte. 

In Vertretung 

BarteIs 
Stadtbaurat 
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Bauausschuß 
S t a d t P 1 an u n g sam t K i e 1, den 2 9. März 1983 

Drucksache Nr. tI '" 
Betreff: 83. Änderung des Flächennutzungsplanes 

(Aufstellungsbeschluß) 

Berichterstatter: Stadtbaurat Bartels 

Für einen Bereich in Kiel-Schilksee, südlich Funk
stellen\IJeg, östlich Langenfelde, \lJird die 83. Änderung 
des Flächennut zungsplanes, Fassung 1970, aufgestellt. 
Das Gebiet ist in dem beigefügten Übersichtsplan ge
kennzeichnet. 

11. Von einer Beteiligung der Bürger \lJird gem. § 2 a 
Abs. 4 Ziff. 1 Bundesbaugesetz abgesehen. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung 

Im Änderungsbereich sind im Flächennutzungsplan in der Fassung 
der 14. Änderung vom 24.10.1975 Flächen für den Gemeinbedarf im 
nördlichen Teilbereich für Altenbetreuung und Kinderbetreuung, 
im südlichen Teilbereich für kirchliche Z\lJecke dargestellt. 

Nach \lJeitgehender Fertigstellung des Baugebietes Schilksee-Süd und 
damit auch des Stadtte i ls Schilksee insgesamt kann festgestellt 
\lJerden, daß aufgrund der zu er\IJartenden Bevölkerungsstruktur 
kein Bedarf an Einrichtungen für die Altenbetreuung besteht. , 
Anstelle die ses Vorhabens sollen im nördlichen Teilbereich der 
Änderung Geschoß\lJohnungen gebaut \lJerden. Eine Einrichtung für die 
Jugend- bZ\IJ. Kinderbetreuung kann langfristig erforderlich \lJerden. 
Das hierfür vorgesehene Grundstück innerhalb der Wohnbau fläche 
soll auch \lJeiterhin freigehalten \lJerden. 

Auf dem für die Kirche vorgesehenen Grundstück im südlichen Teil
bereich der Änderung am Seeadler\IJeg sollte ursprünglich ein 
z\IJeites Pastorat der evangeli s ch-lutherischen Kirchengemeinde 
gebaut \lJerden. Diese Absicht \lJurde u. a. aufgrund finanzieller 
Er\IJägungen aufgegeben. 

Durch die Änderung in eine Wohnbaufläche soll eine der Voraus
setzungen für den Bau von Einfamilienhäusern geschaffen \lJerden. 

Auf eine frühzeitige Bürgerbeteiligung gem. § 2 a Abs. 2 Bundes
baugesetz soll verzichtet \lJerden, \lJeil durch die 83. Änderung des 
Flächennutzungsplanes die Grundzüge der Planung nicht berührt \lJerden. 
Außerdem sind die Bürger bereits am Verfahren der für diesen 
Bereich aufgestellten 1. Änderung de s Bebauungsplanes Nr. 416 
beteiligt \lJorden. 
Der Bauausschuß hat dem Antrag in seiner Sitzung am 7. 4. 83 
bei 4 Enthaltungen zugestimmt. 
Bartels 
Stadtbaurat 

Beschluß: Nach Antrag. 
Der Beschluß ergeht mit Mehrheit bei 2 Gegenstimmen 
und mehreren Enthaltungen. 
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Zu Punkt Q 3- der Tagesordnung 

Bauausschuß 
Stadtplanungsamt Kie 1, den 2 8. März 1983 

Drucksache Nr. 

Betrifft: 26. Änderung des Flächennutzungsplanes 
(endgültiger Beschluß) 

Berichterstatter: Stadtbaurat BarteIs 

Antrag: Für einen Bereich in Kiel-Hasseldieksdamm westlich 
der Bahnlinie Kiel-Eckernförde zwischen Hofholz
allee und Skandinaviendamm wird die 26. Änderung 
des Flächennutzungsplanes - Fassung 1970 - ent
sprechend dem in der Sitzung aushängenden Plan end
gültig beschlossen. 

Der endgültige Beschluß der Ratsversammlung vom 
27.05.1982 wird aufgehoben. 

Dem Erläuterungsbericht wird zugestimmt. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung: 

Der Bauauschuß hat am 04.06.1981 die Aufstellung der 26. Änderung ~ 
des Flächennutzungsplanes beschlossen. 

Der Änderungsbereich ist im Flächennutzungsplan als Sonderbau
fläche - Klinik und Grünfläche - Naherholung - dargestellt. 

Im Südosten an der Hofholzallee ist der 1. Bauabschnitt der 
Waldorfschule entstanden . Im Norden und Süden befinden sich 
Kleingartenanlagen. 

Nachdem die für die Sonderbaufläche vorgesehene Klinik nicht 
errichtet wird, soll der südöstliche Teil des Änderungsbe
reiches als Fläche für den Gemeinbedarf - Schule - dargestellt 
Werden. Auf der Fläche ist ein Ausbau der Waldorfschule sowie d~ 
Sportanlagen vorgesehen. 

Die vorhandenen Kleingärten im Bereich der Grünfläche sollen 
erhalten bleiben und als solche dargestellt werden. 

- 2 -
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Die Bürger wurden frühzeitig gemäß § 2 a Abs. 2 BBauG am 
Bauleitplanverfahren während der öffentlichen Darlegung 
in der Zeit vom 18.05.1981 - 01.06.1981 und bei der An
hörung in Gegenwart von Bauausschußmitgliedern am 04.06.1981 
beteiligt. Meinungen wurden nicht vorgebracht. 

Äußerungen im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 2 Abs. 5 BBauG sind, soweit planrelevant, 
eingearbeitet. Nach dem Beschluß durch den Bauauschuß 
am 0511.1981 hat der Entwurf der 26. Flächennutzungsplan
änderung in der Zeit vom 11.12.1981 - 11.01.1982 gemäß 
§ 2 a Abs. 6 BBauG öffentlich ausgelegen. 

Die Träger öffentlicher Belange wurden hiervon rechtzeitig 
benachrichtigt. Bedenken und Anregungen wurden nicht vor
gebracht. 

Aufgrund jüngster Rechtsprechung dürfen Beschlüsse im Rahmen 
eines Bauleitplanverfahrens nicht auf andere Organe der 
Selbstverwaltung delegiert werden. Es handelt sich hierbei 
um eine der Gemeindevertretung nach § 28 GO vorbehaltene 
Aufgabe. Aufgrund dieser rechtlichen Situation beschloß die 
Ratsversammlung am 20.01.1983 den Entwurf zur 79. Änderung 
des Flächennutzungsplanes. Dieser Entwurf hat in der Zeit 
vom 16.02.1983 bis 16.03.1983 erneut öffentlich ausgelegen. 
Auch in dieser Zeit wurden keine Bedenken und Anregungen 
vorgebracht. 

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem in der Sitzung 
aushängenden Plan und dem dieser Vorlage beigefügtem Er
läuterungsbericht. 
Der Bauausschuß hat dem Antrag in seiner Sitzung am 7. 4. 83 
einstimmig zugestimmt. 

BarteIs 
Stadtbaurat 

Beschluß: Nach Antrag 
- einstimmig -



Landeshauptstadt Kiel 
Der Magistrat 
Stadtplanungsamt 

Erläu:t erungsberic h t 

Kiel. den 26" or,.t "~n1 ' · ,''', ,jü 

zur 26. Änderung des Flächennutzungsplanes, Fassung 1970, für 
einen Bereich in Kiel-Hasseldieksdamm, westlich der Bahnlinie 
Kiel-Eckernförde, zwischen Hofholzallee und Skandinaviendamm. 

Ausgangslage: 

Der Änderungsbereich ist im Flächennutzungsplan, Fassung 1970, 
als Sonderbaufläche - Klinik- und Grünfläche -Naherholung -
dargestellt. 

Im Südosten an der Hofholzallee ist der erste Bauabschnitt der 
Waldorfschule entstanden. Im Norden und Südwesten befinden sich 
Kleingartenanlagen. 

Planung: 

Nachdem die Sonderbaufläche für die Errichtung einer Klinik 
nicht in Anspruch genommen wird, soll der südöstliche Teil des 
Änderungsbereiches als Fläche für den Gemeinbedarf - Schule -
dargestellt werden. Auf der Fläche ist ein Ausbau der Waldorf
schule Cu. a. Sportanlagen) vorgesehen. Das Schulgrundstück 
wird von der Hofholzallee erschlossen. 

Die vorhandenen Kleingärten sollen im wesentlichen auf Dauer 
erhalten bleiben und werden entsprechend dargestellt. 

Die betreffenden Anlagen sind in der Karte zur Kleingartenent
wicklungsplanung (Beschluß der Ratsversammlung vom 05.06.1975) 
als "Kleingartenflächen, die noch lange Zeit bestehen bleiben 
können" (Kategorie B) dargestell t. Der Vorbehalt einer ~äteren 
Nutzungsänderung ergab sich aus der Darstellung als Sonderbau
fläche. Mit der Änderung soll eine dauerhafte Sicherung der Klein
gartennutzung erfolgen. 

Der Änderungsbereich wird an der Südostecke von der Trasse der 
geplanten Westuferautobahn (Generalverkehrsplan Kiel vom 21.07. 
1977) tangiert. Aufgrund der bestehenden Situation (Kreuzung 
mit Hofholzallee und Bahn sowie nahe WOhngebiete) muß die Auto
bahn an dieser Stelle im Tunnel geführt werden. Dadurch sind 
gegenseitige Auswirkungen in Form einer späteren Störung der 
Schule durch Immissionen bzw. Erschwernis bei der Realisierung 
der Trasse durch die Gemeinbedarfsnutzung nicht gegeben. 

In Vertretung 

BarteIs 
Stadtbaurat 

" 



Zu Punkt 30 der Tagesordnung 

Bauausschuß 
Stadtplanungsamt Kiel, den 2 8. März 1983' 

Drucksache Nr. ,4=tO 

Betreff: 74. Änderung des Flächennutzungsplanes (endgülter 
Beschluß) 

Berichterstatter: Stadtbaurat BarteIs 

Antrag: Für einen Bereich des Ellerbeker Weges zwischen 
Elmschenhagen-Nord und Wellingdorf wird die 74. Änderung 
des Flächennutzungsplanes, Fassung 1970, entsprechend 
dem in der Sitzung aushängenden Plan endgültig be
schlossen. 

Der endgültige Beschluß der Ratsversammlung vom 
10.06.1982 wird aufgehoben. 

Dem Erläuterungsbericht wird zugestimmt. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

~e gründ Ung : 

Der Bauausthuß hat am 04.06.1981 die Aufstellung der 74. Änderung 
des Flächennutzungsplanes beschlossen. 

Anlaß der Änderung ist die Darstellung eines neuen Trassenab
schnittes des Ellerbeker Weges südlich der Lütjenburger Straße. 

Die Bürger wurden frühzeitig gemäß § 2 a Abs. 2 BBauG am 
BaUleitplanverfahren während der öffentlichen Darlegung in der 
Zeit vom 04.05.1981 bis 18.05.1981 und bei der Anhörung in 
Gegenwart von Bauausschußmitgliedern am 03.09.1981 beteiligt. 
Planändernde Meinungen wurden nicht vorgebracht. 

ÄUßerungen im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 2 Abs. 5 BBauG wurden, soweit planrelevant, ein
gearbeitet. 

Nach dem Beschluß durch den Bauausschuß am 01.10.1981 hat der 
~ntwurf der 74. Änderung in der Zeit vom 23.11.1981 bis 23.12.1981 
~~fentlich ausgelegen. Die Träger öffentlicher Belange wurden 
lervon rechtzeitig benachrichtigt. Bedenken und Anregungen 

Wurden nicht vorgebracht. 

- 2 -
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Aafgrund jüngster Rechtsprechung dürfen Beschlüsse im Rahmen 
e~nes Bauleitplanverfahrens nicht auf andere Organe der 
Se'~bstverwaltung delegiert werden. Es handelt sich hierbei 
um eine der Gemeindevertretung nach ' § 28 GO vorbehaltene Auf
g&be. Aufgrund dieser rechtlichen Situation beschloß die Rats
versammlung am 20.01.1983 den Entwurf zur 79. Änderung des 
Fl'ächennutzungsplanes. Dieser Entwurf hat in der Zeit vorn 
16.02.1983 bis 16.03.1983 erneut öffentlich ausgelegen. 
Auch in dieser Zeit wurden keine Bedenken und Anregungen vor
ge,lDracht. 

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem in der Sitzung 
aushängenden Plan und dem dieser Vorlage be1gefügtem Er
läuterungsberieht. 
Der Bauausschuff" hat dem AritIi'ag in seiner Sitzung am 7. 4. 83 
einstimmig zugestimmt. 

BarteIs 
Stadtbaurat 

Beschluß: Nach Antrag. 
Der Beschluß ergeht mit Mehrheit ohne Gegenstimmen bei 2 Entha ltungen. 

7L( , 



Landeshauptstadt Kiel 
Der Magistrat 
Stadtplanungsamt 

Erläuterungsbericht 

Kiel, den 23. Sept 1981 

zur 74. Änderung des Flächennutzungsplanes, Fassung 1970, 
für den Bereich des Ellerbeker Weges zwischen Elmschenhagen
Nord und Wellingdorf. 

Ausgangslage: 

Im Flächennutzungsplan, Fassung 1970, sind im Bereich 
Elmschenhagen-Nord/Ellerbek IWellingdorf folgende Ver
kehrs züge dargestellt: 

1. Wiener Allee - Tiroler Ring - Ellerbeker Weg - Tröndelweg -
Franziusallee 

2. Wiener All~mit nördlicher Verlängerung zum Ellerbeker 
Weg - Klausdorfer Weg (Anschluß Ostring). 

Planung: 

Im Generalverkehrsplan Kiel 1977 ist die unter 2. beschriebene 
Trasse nicht mehr enthalten. 

Statt dessen sieht die Generalverkehrsplanung eine überge-
ordnete Verkehrsstraße im Zuge Villacher Straße (B 76) - ~ 
Ellerbeker Weg - Klausdorfer Weg (Ostring) vor. Dieser 
Verkehrszug soll die Verbindung zwischen den Räumen 
Wellingdorf/Ellerbek und Elmschenhagen/Wellsee verbessern. 
Der Standort für das geplante Regelkrankenhaus am Eller
beker Weg wurde auf der Grundlage dieser Verkehrsplanung 
beschlossen. Das Krankenhaus erhält erst durch den Ausbau 
des Ellerbeker Weges und Klausdorfer Weges mit Anschluß an 
den Ostring die angestrebte zentrale Lage. 

Ein Teil dieses Verkehrs zuges wurde zusammen mit dem Kranken
hausgrundstück im Rahmen der 46. Änderung im Flächennutzungs
plan dargestellt. Das noch fehlende Teilstück soll mit der 
vorliegenden Änderung in den Flächennutzungsplan aufgenommen 
werden. 

Die Herausnahme des unter 2. genannten, nicht mehr im General
verkehrsplan enthaltenen Straßenzuges soll erst im Rahmen 
einer grundsätzlichen Uberarbeitung des gesamten Flächennut
~BplaneB erfolgen. Für eine großflächige Änderung in diesem 

- 2 -
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Bereich sind Aussagen der Landschaftsplanung erforderlich, 
die zur Zeit noch nicht vorliegen. 

In Vertretung 

Bartels 
Stadtbaurat 



Zu Punkt 'JA der Tagesordnung 

Bauausschuß 
Stadtplanungsamt Kiel, den 2 8. März 1983' 

Drucksache Nr. 

Be t 'reff : 76. Änderung des Flächennutzungsplanes 
(endgültiger Beschluß) 

Berichterstatter: Stadtbaurat BarteIs 

Antrag: I. Die in der Zeit der öffentlichen Auslegung vorge
brachten Bedenken und Anregungen 

a) des Gewerbeaufsichtsamtes 

b) der Industrie- und Handelskammer 

werden nicht berücksichtigt. 

II. Für einen Bereich in Kiel-Gaarden-Süd, östlich der 
Alten Lübecker Chaussee, südlich der Bundesbahn
flächen, wird die 76. Änderung des Flächennutzungs
planes - Fassung 1970 - entsprechend dem in der 
Sitzung aushängenden Plan endgültig beschlossen. 

Dem Erläuterungsbericht wird zugestimmt. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

' §..egrÜndung: 

Der Bauausschuß hat am 05.11.1981 den Entwurf zur 76. Änderung 
~es Flächennutzungsplanes beschlossen. Danach hat die Änderung 
ln der Zeit vom 11.12.1981 - 11.01.1982 öffentlich ausgelegen. 
In dieser Zeit sind die unter I. der Begründung genannten 
Bedenken und Anregungen vorgebracht worden. 

Aus rechtlichen Gründen, wie unter II der Begründung näher er
läutert, hat der von der Ratsversammlung am 20.01.1983 beschlossene 
Entwurf vom 16.02.1983 bis 16.03.1983 erneut öffentlich ausge
legen. 

Die in der Zeit der 1. Offenlegung vorgebrachten Bedenken und 
Anregungen behielten ihre Gültigkeit. 

- 2 -
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Zu I. a) und b) 

Das Gewerbeaufsichtsamt und die Industrie- und Handelskammer 
haben Bedenken gegen die Darstellung von Mischbauflächen ge
äußert. 

Aufgrund des vorhandenen lärmintensiven Betriebes der Firma 
Hecht & Tödt wird die Darstellung eines Gewerbegebietes ge
fo~dert. 

Die Bauverwaltung nimmt dazu wie folgt Stellung: 

Die Flächen nördlich der Stormarnstraße sind gemischt, jedoch 
überwiegend gewf rblich gen~,tzt. Südlich der Stormarnstraße 
ist die Wohnnutzung vorherrschend. 

Bei der Aufstellung des Flächennutzungsplanes ging man davon 
aus, den Änderungsbereich im Zusammenhang mit den östlich an
grenzenden Gewerbeflächen zu einem Gewerbegebiet umzustrukturieren. 
Ein wesentlicher Gesichtspunkt war dabei die Lage zwischen 
gewerblich genutzten Flächen und der Alten Lübecker Chaussee 
als übergeordnete Verkehrs straße mit entsprechenden Emissionen. 

Nach der Entwicklung seit der Aufstellung des Flächennutzungs
planes ist davon auszugehen, daß die Wohnnutzung langfristig 
erhalten bleibt. Durch die mit der Änderung vorgesehene Dar
stellung als gemischte Baufläche soll eine übermäßige Beein
trächtigung der vorhandenen Wohnungen auch auf der gegenüber
liegenden Seite der Alten Lübecker Chaussee vermieden werden. 

Die Grenze zwischen der gemischten Baufläche und der gewerb
lichen Baufläche richtet sich nach der derzeitigen Nutzung. 
Dabei liegen die lärmintensiven Produktionsbereiche im Ge
werbegebiet. Die Bauverwaltung schlägt vor, die Bedenken 
nicht zu berücksichtigen. 

II. 

Der Bauausschuß hat am 04.06.1981 die Aufstellung der 
76. Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen. 

Die Bürger wurden frühzeitig gemäß § 2 a Abs. 2 Bundesbauge
setz am Bauleitplanverfahren während der öffentlichen Dar
legung in der Zeit vom 29.06.1981 - 13.07.1981 und bei der 
Anhörung in Gegenwart von Bauausschußmitgliedern am 06.08.1981 
beteiligt. Meinungen gegen die Änderung wurden nicht vorge
tragen. 

Planrelevante Äußerungen im Rahmen der Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 2 Abs. 5 Bundesbaugesetz wurden 
eingearbeitet. 

- 3 -
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Nach dem Beschluß durch den Bauausschuß am 05.11.1981 hat der 
Entwurf der 76. Änderung des Flächennutzungsplanes in der 
Zeit vom 11.12.1981 - 11.01.1982 gemäß § 2 Abs. 6 Bundesbau
gesetz öffentlich ausgelegen. Die Träger öffentlicher Belange 
wurden hiervon rechtzeitig benachrichtigt. Gegen die Änderung 
Wurden die unter I. der Begründung genannten Bedenken und An
regungen vorgebracht. 

Aufgrund jüngster Rechtsprechung dürfen Beschlüsse im Rahmen 
eines Bauleitplanvenahrens nicht auf andere Organe der 
Selbstverwaltung delegiert werden. Es handelt sich hierbei 
um eine der Gemeindevertretung nach § 28 GO vorbehaltene 
Aufgabe. 

AUfgrund dieser rechtlichen Situation beschloß die Rats
versammlung am 20.01.1983 den Entwurf zur 76. Änderung des 
Flächennutzungsplanes. Dieser Entwurf hat in der Zeit vom 
16.02.1983 bis 16.03.1983 erneut öffentlich ausgelegen. 

Da sich an den Inhalten des Entwurfs nichts geändert hat, 
Wurde sowohl in der öffentlichen Bekanntmachung als auch in 
der schriftlichen Benachrichtigung an die Träger öffentlicher 
Belange nach § 2 a Abs. 6 BBauG darauf hingewiesen, daß die 
in der 1. öffentlichen Auslegung vom 11.12.1981 bis 11.01.1982 
Vorgebrachten Bedenken und Anregungen weiterhin gelten. 

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem in der Sitzung aus
hängenden Plan und dem dieser Vorlage beigefügten Erläuterungs
bericht. 

Der Bauausschuß hat dem Antrag in seiner Sitzung am 7. 4. 1983 
einstimmig zugestimmt. • 

BarteIs 
Stadtbaurat 

~schluß: Nach Antrag. 
Der Beschluß ergeht mit Mehrheit bei 1 Gegenstimme. 



Landeshauptstad t Kiel 
Der r-tagis trat 
Stadtplanungsamt 

Brläuterungsbericht , 

zur 7G. l\.n derung des Flächennutzungsplanes, Fassung 1970, 
für den 3ereich in ~iel-Gaarden-SUd, östliell der Alten 
Lübecker Chaussee, südlich der Bundesbahnfläche 

Ausqangslage: 

Der l ~nderungsbereich ist im Flächennutzungsplan, Fassung 
1970, al s gewerbliche 3au f l Uche dargestellt. 

Die Flä c h en nördlich der Stormarnstraße sind gemischt, je
doch überwiegend qe\verblich genutzt; südlich der Stormarn
straße ist die \Johnnutzung vorherrschend. 

Planung: 

Bei der i\ufstellung de s FIJchennut~ungsnlanes, Fassung 
19 70, ~Jing laan davon aus, den l\!lllerungsbereich im Zusam
men;lang mi t den ös tli Cll ans chlie ßenden Gewerbeflächen zu 
einem Gewerbe geb iet umz ustrukturieren. Ein wpsentlicher 
Gesich tspunk t war üabei die Lage zwischen gewerblich ge
nutzten Flä chen un d de r Alten LUbecker Chaussee als über
geordnete Ve rkehrsstraße mit entsprechenden Emissionen. 

Nach de r ~ntwicklung seit der Aufstellung des Flächen
nutzungsplanes ist davon auszugehen, daß die ilohnnutzung 
langfristi g erhalten blei~t. 

Durch die Ini t der i\nderung vorgesehene Darstellung als 
gemischte uauflä c he soll eine üLernäßigQßeeinträchtigung 
der vorilandenen \vohnungen, auch auf der gegenüberliegenden 
Seite uer Alten Lübecker Chaussee, vermieden werden. An
dererseits sind Geschäf ts- und ßüronutzungen sowie nicht 
wesen tli cll störende Gewerbebetriebe ni cll taus ges chlossen. 

Die Änuerung entspricllt der Rahmenplanung " Südliche Innen
stadt", die für diesen Bereich Misc!lgebiet vorsieht. 

In Vf'rtre t un g : 

BRrtp1 s 
St R<1 t r81 ]l"'n + 



Zu Punkt 3J... der Tage sordnung 

Bauausschuß 
Stadtplanungsamt 

Drucksache Nr. A 4< 
Kiel, den 2 8. März 1983" 

~etrifft: 79. Änderung des Flächennutzungsplanes 
(endgültiger Beschluß) 

Berichterstatter: Stadtbaurat BarteIs 

!ntrag: Für einen Bereich in Kiel-Russee, zwischen Struck
dieksau und der Bebauung Pommernkamp/Quarnbeker 
Straße, wird die 79. Änderung des Flächennutzungs
planes, Fassung 1970, entsprechend dem in der 
Sitzung aushängenden Plan endgültig beschlossen. 

Der endgültige Beschluß der Ratsversammlung vom 
10.06.1982 wird aufgehoben. 

Dem Erläuterungsbericht wird zugestimmt. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

' ~egründung : 

Der Bauausschuß hat am 06.08. 1981 die Aufstellung der 79. Änderung 
des Flächennutzungsplanes beschlossen. 

Die Bürger wurden frühze itig gemäß § 2 a Abs. 2 BBauG am 
Bauleitverfahren während der öffentlichen Darlegung in 
der Zeit vom 18.08.1981 - 01.09.1981 und bei der Anhörung in 
Gegenwart von Bauausschußmitgliedern am 03.09.1981 beteiligt. 
Meinungen gegen die 79. Ände rung wurden nicht vorgebracht. 

~lanrelevante Äußerungen im Rahmen der Beteiligung der Träger 
öffentlicher Be lange gemäß § 2 Abs. 5 BBauG wurden einge
arbeitet. 

Nach dem Beschluß durch den Bauauaphuß am 07.01.1982 hat der 
~n~wurf der 79. Änderung des Flächennutzungsplanes in der 
e~t vom 10.02.1983 - 10.03.1982 öffentlich ausgelegen. Die 

Träger öffentlicher Belange wurden hiervon rechtzeitig be
nbachrichtigt. Bedenken und Anregungen wurden nicht vorge
racht. 
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Aufgrund jüngster Rechtsprechung dürfen Beschlüsse im 
Rahmen eines Bauleitplanverfahrens nicht auf andere 
Organe der Selbstverwaltung delegiert werden. Es handelt 
sich hierbei um eine der Gemeindevertretung nach § 28 
GO vorbehaltene Aufgabe. Aufgrund dieser rechtlichen 
Situation beschloß die Ratsversammlung am 20.01.1983 den 
Entwurf zur 79. Änderung des Flächennutzungsplanes. Dieser 
Entwurf hat in der Zeit vom 16.02.1983 bis 16.03.1983 
erneut öffentlich ausgelegen. Auch in dieser Zeit wurden 
keine Bedenken ,und Anregungen vorgebracht. 

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem in der Sitzung 
aushängenden Plan und dem dieser Vorlage beigefügtem Er
läuterungsbericht. 

Der Bauausschuß hat dem Antrag in seiner Sitzung am 7. April 1983 
einstimmig zugestimmt. 

BarteIs 
Stadtbaurat 

Beschluß: Nach Antrag. 
Der Beschluß ergeht mit Mehrheit bei 4 Gegenstimmen. 



Landeshauptstadt Kiel 
Der Magistrat 
Stadtplanungsamt 

Kiel den ,2 it. Dez. 1981 , 

Erläuterungsbericht 

zur 79. Änderung des Flächennutzungsplanes, Fassung 1970, 
für einen Bereich in Kiel-Russee, südlich der Struckdieksau, 
nördlich der Bebauung Redderkamp/Quarnbeker Straße 

Ausgangslage: 

Der Änderungsbereich ist im Flächennutzungsplan, Fassung 1970, 
im Zusammenhang mit den östlich anschließenden Flächen als 
Grünfläche - Dauerkleingärten - dargestellt. Im Westen gren
zen die Bauflächen des geplanten WOhngebietes Russee-Nordost, 
die bereits mit der 30. Änderung in den Flächennutzungsplan 
aufgenommen wurden, an den Änderungsbereich. 

Planung: 

Bauflächen: 

Durch die 79 . Änderung des Flächennutzungsplanes soll die mit • 
der 30. Änderung in den Flächennutzungsplan aufgenommene Wohn
baufläche Russee-Nordost in einem Teilbereich um ca. 100 m 
nach Osten erweitert werden. 

Die Erweiterung ergab sich bei der Bearbeitung des Vorentwurfes 
für den Bereich der Bebauungspläne Nr. 624 bis 627. Dabei wurden 
auch die Auswirkungen der Trasse für die Westuferautobahn (Gene
ralverkehrsplan Kiel vom 21. 7. 1917) in die Untersuchung ein
bezogen und berücksichtigt. 

Am Ostrand ist eine Eingrünung des Baugebietes zur Landschaft 
hin vorgesehen. 

Verkehr: 

Zur Erschließung des Baugebietes Russee-Nordost ist eine 
weitere Anbindung an das übergeordnete Straßennetz (Westring, 
Rendsburger Landstraße, Innenstadt) erforderlich. Diese 
Funktion soll der zwischen dem Baugebiet und der im Flächen-
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nutzungsplan enthaltenen verlängerten Saarbrückenstraße 
dargestellte Hauptverkehrszug übernehmen. 

In Vertretung 

BarteIs 
Stadtbaurat 

," 
"\ \ } . 
. ' ..... / 



Zu Punkt der ~~ Tagesordnung 

Bauausschuß 
Stadtplanungsamt Ki el, den 2 9. März 1983 

Drucksache Nr. A=J..J 

Betreff: Bebauungsplan Nr. 657 (erneuter Entwurfsbeschluß ) 

Berichterstatter: Stadtbaurat Bartels 

Antrag: Für das Baugebiet Lehmberg, Annenstraße, Knooper Weg, 
wird der Bebauungsplan Nr. 657 entsprechend dem in der 
Sitzung aushängenden Plan erneut als Entwurf beschlos
sen. 

Gleichzeitig wird der Entwurfsbeschluß der Ratsver
sammlung vom 27.05.1982 zum Bebauungsplan Nr. 657 
aufgehoben. 

Der städtebaulichen Begründung wird zugestimmt. 

- Endgült e r Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung: 

Die Ratsversammlung hat arn 27.09.1979 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 657 beschlossen. 

Dieser Bebauungsplan soll die planungsrechtlichen Voraus
setzungen zum Ausbau des Lehmberges sowie zur Neuordnung der 
baulichen Struktur schaffen. 

Die Bürger sind frühzeitig gern . § 2 a Abs. 2 Bundesbaugesetz 
am Bauleitplanverfahren während der öffentlichen Darlegung in 
der Zeit vom 19.02.1980 bis 04.03.1980 und bei der Anhörung 
in Gegenwart von Bauausschußrnitgliedern am 13.03.1980 betei
ligt worden. 

Planrelevante Äußerungen 1rn Rahmen der Beteiligung der ,Träger 
öffentlicher Belange gern. § 2 Ab s . 5 Bundesbaugesetz wurden 
eingearbeitet. 

- 2 -
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Nach dem Beschluß durch die Ratsversammlung am 27.05.1982 
hat der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 657 in der Zeit vom 
06.07.1982 bis 13.08.1982 gem. § 2 a Abs. 6 Bundesbaugesetz 
öffentlic~ ausgelegen. Die Träger öffentlicher Belange wur
de~ hiervon rechtzeitig benachrichtigt. Es wurden zahlreiche 
Bedenken und Anregungen vorgebracht. 

Neue Gutachten der Unteren Landschaftspflegebehörde haben er
geben, daß die bestehenden und im B-Pla~Entwurf als zu erhal
teqd gekennzeichneten Bäume auf dem geplanten Mittelstreifen 
der neuen Trasse des Lehmberges nicht erhalten werden können. 
Die neue Ausbaukonzeption sieht daher vor, den Grünstreifen 
in Richtung Altenzentrum zu verlegen und hier als Ersatz neue 
Bäume zu pflanzen. 

Im bisherigen Entwurf war die Annenstraße als Sackgasse mit 
Wendemöglichkeit vorgesehen. Künftig soll sie im Bebauungsplan 
jedoch in beiden Richtungen durchgehend befahrbar ausgewiesen 
werden. Innerhalb der Verkehrsflächen sind Verkehrsberuhigungs
maßnahmen vorgesehen. 

Die vorgesehenen Änderungen des Bebauungsplanentwurfes Nr. 657 
erfordern eine erneute öffentliche Auslegung. 

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem in der Sitzung aus-
/ hängenden Plan und der dieser Vorlage beigefügten städtebaulichen 

Begründung. 

Der Bauausschuß hat dem Antrag in seiner Sitzung am 7. 4. 83 
bei 2 Gegenstimmen zugestimmt. 

Bar tel s 
Stadtbaurat 
Bevor mit der Beratung des Punktes begonnen wird, teilt Stellvertretende 
Stadtpräsidentin Frau R e y e r mit, daß der Ortsverein Brunswik der SPD 
dem Stadtpräsidenten in einem Schreiben mitgeteilt hat, daß er weiter die 
günstigste Lösung in einer Einbahnstraßenregelung über Lehmberg und Mittel
straße anstelle einer vierspurigen Rennstrecke im Lehmberg sieht. 

Ratsherr S ö n n ich sen beantragt namens der Ratsfraktion 
DIE GRÜNEN Vertagung. 

Damit ist die Angelegenheit vertagt. 

Ratsherrin Sie ver s 
der Sitzung. 

beantragt namens der CDU-Fraktion Unterbrechung 

Nach Wiedereröffnung der Sitzung beantragt Stadtrat S t e gern a n n 
namens der CDU-Fraktion eine Sondersitzung der Ratsversammlung für Montag, 
25. 4. 1983, 18.00 Uhr, mit dem einzigen Punkt "Beratung des Bebauungsplanes 
Nr. 657". 

- Damit findet am Montag, dem 25. 4. 1983, 18.00 Uhr, eine Sondersitzung der 
Ratsversammlung mit dem einzigen Tagesordnungspunkt "Bebauungsplan Nr. 657" 
statt. -



Der Magistrat 
Stadtplanungsamt 

BEGRÜNDUNG 
BEBAUUNGSPLAN NR.657 
Baugebiet: Kiel - Mitte 

Annenstraße . . Lehmberg . Knooper Weg 

Beg" rundungsinhalt: 

l.liel 
Und Zweck der Planung 2. Maßnahmen zur Sicherung der Plandurchführung 

1.1 Anlaß 
der Auf stellung 3. Erschließungsbeiträge 

1.2 GeltungSbereich 4. Überschlägige Kosten und Finanzierung 
1.3 PI . 

anlnhalt 

1,4 Ab...., 
agung 

~
Landes-

'. hauptstadt 
Kiel 



1. Ziel und Zweck der Planung 

1.1 Anlaß der Aufstellung 

Der Bebauungsplan Nr. 657 soll die planerischen Voraus
setzungen für eine funktionsgerechte Bodennutzung und 
bauliche Ordnung in seinem Geltungsbereich schaffen. 

Dieser Geltungsbereich erfaßt ein zusammenhängendes 
Baugebiet, begrenzt durch Lehmberg, Knooper Weg und 
Annenstraße. 

Gemäß der Gebietseinteilung der Kieler Ortsteile und 
der Zuständigkeit der Ortsbeiräte liegt das Baugebiet 
im Ortsteil Kiel - Ravensburg/Brunswik. 

Folgende Situationen gaben den Anlaß, die bestehenden 
Planungsgrundlagen zu überarbeiten und für das Plan
gebiet eine neue Konzeption zu entwickeln: 

Problem 1 Der alte Bebauungsplan Nr. 4 beinhaltet 
keine Aussagen über die Bebauung des innerstädtischen, 
erschlossenen Grundstücks westlich der Annenstraße. Bei 
Substanzverfall der bestehenden Bebauung fehlt es an 
Rechtsgrundlagen über die Beurteilung künftiger bau
licher Anlagen. 

Ziel Schaffung planungsrechtlicher Voraussetzungen 
für eine bauliche Verdichtung westlich der Annenstraße. 

Problem 2 Die alten Bebauungspläne Nr. 4 und 113 berück
sichtigen nicht ausreichend den erforderlichen Umbau des 
Lehmberges. Der Bebauungsplan Nr. 113 weist zwar zwischen 
Knooper Weg und Altenzentrum St. Nicolai 4 durchgehende 
Fahrspuren a us, er berücksichtigt jedoch nicht Radwege 1 

und Parkstreifen. 

Ziel 2 Schaffung planungsrechtlicher Voraussetzungen 
für einen funktionsgerechten Ausbau des Lehmberges; 
Angleichung künftiger Bebauungsmöglichkeiten an den 
geplanten Straßenausbau. 

Problem 3 Der alte Bebauungsplan Nr. 113 ermöglicht 
dem Altenzentrum St. Nicolai keine Erweiterung. Der 
geplante 2. Bauabschnitt soll die Belegungsdichte um 
14 Betten erhöhen. 

Ziel 3 Berücksichtigung des 2. Bauabschnittes für 
das Altenzentrum durch Festsetzung überbaubarer 
Grundstücksflächen. 

Problem 4 Dem Baugebiet fehlen Parkplätze des öffent
lichen, ruhenden Verkehrs. 

Ziel 4 Neuordnung der Verkehrss i tuation in der Annen
straße, verbunden mit der Schaffun g öff e ntlicher Park
plätze. 
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Der Bebauungsplan Nr. 657 soll den seit 1950 rechtsver
bindlichen Bebauungsplan Nr. 4 und den seit 1956 rechts
verbindlichen Bebauungsplan Nr. 113 teilweise ersetzen. 
Die Bebauung östlich des Knooper Weges/Ecke Annenstraße 
wird bislang nach § 34 des BBauG beurteilt. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes sind aus den Dar
stellungen des Flächennutzungsplanes der Stadt Kiel 
(Fassung 1970) entwickelt worden. 

1.2 Geltungsbereich 

Die Struktur des Plangebietes (2,636 ha) ist durch Wohn
bebauung, Betriebe aus den Wirtschaftsgruppen Handel und 
Dienstleistungen sowie ein Altenzentrum geprägt. 

Im Plangebiet befinden sich 125 Wohneinheiten (Wohnungs
zählung 1977) bei überwiegender Konzentration am Lehmberg 
und Knooper Weg. 

Die Gewerbedatei 1976 weist 19 Betriebe mit 73 Beschäftig
ten aus; die Betriebsstruktur, geprägt durch Lokale 
und Praxen kann für die Inhalte des Bebauungsplanes Nr. 657 
als "nicht störend" oder "nicht wesentlich störend" einge
stuft werden. 

Gemäß dem Generalverkehrsplan der Stadt Kiel 
wird das Plangebiet von den "Verkehrsstraßen" mit stadt
teilübergeordneter Bedeutung, Lehmberg und Knooper Weg 
tangiert; die Annenstraße hat ausschließlich Anlieger
charakter. 

1.3 Planinhal t 

Die Nutzung des Bebauungsplanes Nr. 657 setzt sich folgen
dermaßen zusammen: 

Besonderes Wohngebiet ° ,21 1 ha 8,0 % 
Allgemeines Wohngebiet 1 , 3 17 ha 50,0 % 
Gemeinschaftsflächen ° , 1 17 ha 4,4 % 
Straßen flächen und Begleitgrün ° ,991 ha 37,6 % 

Gesamt 2,636 ha 100,0 % 

Der Generalverkehrsplan der Stadt Kiel definiert den 
Straßenzug Gutenbergstraße - Lehmberg - Dreiecksplatz -
Brunswiker Straße als nördliche Innenstadttangente; dieser 
Straßenzug ist als Kreisstraße 8 klassifiziert. Die nörd
liche Innenstadttangente soll die Innenstadt und benach
barte Bereiche an das übergeordnete Straßennetz an
schließen. Der Lehmberg ist Engpaß der nördlichen Innen
stadttangente. Mit seinem Ausbau werden folgende Effekte 
erwartet: 
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- Gemeinsam mit anderen Straßenzügen soll die nördliche 
Innenstadttangente solche innerstädtischen Stadtbe
reiche von Verkehren entlasten, die dort weder Quelle 
noch Ziel haben. 

- Eine funktionsfähige nördliche Innenstadttangente ist 
eine der Voraussetzungen für die Sperrung der west
lichen Holstenbrücke für den Individualverkehr. 

- Die nördliche Innenstadttangente stellt eine wesent
liche ÖPNV-Trasse dar. Über Gutenbergstraße und Lehm
berg werden die aus Nordwesten kommenden Buslinien mit 
der zentralen ÖPNV-Achse Holtenauer Straße - Berg
straße - Andreas-Gayk-Straße - Sophienblatt verbunden. 

Entsprechend seiner künftigen Bedeutung sieht der Bebauungs
plan Nr. 657 für den Lehmberg eine 4-spurige Fahrbahn, ab
schnittsweise Parkstreifen, Verkehrsbegleitgrün sowie beid
seitig Rad- und Gehwege vor. Im Rahmen der Durchführung des 
Generalverkehrsplanes erhält der Ausbau der nördlichen 
Innenstadttangente eine hohe Dringlichkeit. 

Die Fortschreibung des Generalverkehrsplanes soll nach einem 
Beschluß der Ratsversammlung vom Juli 1980 das verkehrs
technische Innenstadtkonzept einschließlich der nördlichen 
Innenstadttangente unverändert lassen. 

Die bauliche Nutzung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. 657 kann in drei Baugebiete unterteilt werden: 

- Baugrundstücke zwischen Altenzentrum und Knooper Weg; 

- Altenzentrum St. Nicolai; 

- Baugrundstücke östlich des Altenzentrums. 

Die Festsetzung des Besonderen Wohngebiets für die überwiegen
de Zahl der Baugrundstücke zwischen Altenzentrum und Knooper 
Weg ist sinnvoll, weil die bestehende Situation mit "Misch
gebiet" oder "Allgemeines Wohngebiet" nur unzureichend ge
sichert werden kann. Aus städtebaulichen Gründen bedürfen 
dieser Sicherung insbesondere: 

- die Erhöhung der Grund- und Geschoßflächenzahlen zur Er
haltung eines einheitlichen Stadtbildes; 

- die Erhaltung der vorhandenen Nutzungsstruktur von ca. 
70 % Wohnen und 30 % Gewerbe; 

- die Erhaltung überwiegender Wohnnutzungen für Einzel
gebäude. 

Das Ende der 70er Jahre errichtete Altenzentrum St. Nicolai 
berücksichtigt mit sein e m Standort und der Orientierung von 
Aufenthalts- und Schlafräum en zur Annenstraße den vier
spurigen Ausbau des Lehmberges. 
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Die planerische Absicht, das Altenzentrum um 14 Betten zu 
erweitern, wird durch eine über den Bestand hinausgehende 
überbaubare Grundstücksfläche, orienti e rt zur verkehrsbe
ruhigten Annenstraße, konkretisiert. 

Durch die teilweise im Stadium des Substanzverfalles be
findlichen Baulichkeiten zwischen Altenzentrum und Annen
straße kann für diese Grundstücke eine Neubebauung ver
antwortet werden, die den Bestand weitgehend ignoriert. 

Das bauliche Konzept geht von einem verkehrsbedingten Weg
fall zweier Gebäude am Lehmberg, einer baufälligen Sport
halle sowie derzeit nicht genutzten gewerblichen Bauten 
aus. Eine den Ausbau des Lehmberges berücksichtigende 
Wohnanlage und eine funktionsfähige Parkpalette sind neben 
Einzelgebäuden an der Annenstraße Bestandteil des baulichen 
Konzepts. 

Die Nutzungen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 657 
erfordern gemäß den Verwaltungsvorschriften zu § 67 der LBO 
(Stellplätze und Garagen) vom 10. Juni 1975 ca. 200 Pflicht
einstellplätze. In Verbindung mit Maßnahmen der Verkehrs
beruhigung ~önnen in der Annenstraße 44 Parkplätze und in 
der Endausbaustufe des Lehmbergs 16 Parkplätze des öffent
lichen, ruhenden Verkehrs festgesetzt werden. 

Eine befriedigende Lösung der Stellplatzproblematik ist für 
mögliche Neubauten zwischen Knooper Weg und Altenzentrum 
nicht zu erreichen (Bedarfsdeckung zwischen 60 - 70 %). 
Die planerische Konzeption einer 4-5-geschossigen Bauweise 
bei engen Grundstückszuschnitten reduziert die Unterbringung 
des ruhenden Verkehrs auf die Gemeinschaftsfläche sowie auf 
die überbaubaren Grun dstücksflächen. 

Ein öffentlicher Spielplatz ist im Geltungsbereich des Be
bauungsplanes Nr. 657 entbehrlich. Nach dem Jugendplan der 
Stadt Kiel (Spielbez irksplan) steht dem Bedarf der Bauge
biete zwischen Knooper Weg/Holtenauer Straße/Lehmberg von 
2150 qm ein Bestand von 4650 qm gegenüber. 

Die Schallschutzberechnung nach DIN 18005 (Schall sc hutz im 
Städtebau) für bauliche Anlagen östlich des Knooper Weges 
und nördlich des Lehmberges ergibt - unter Berücksichtigung 
prognostizierter Belastungen - folgende Werte: 

- Knooper Weg (nachts) 58.6 dB(A) 

- Knooper Weg (tags) 67 . 1 dB(A) 

- Lehmberg (nachts) 59.5 dB(A) 

- Lehmberg (tags) 67.6 dB(A) 

Eine Angleichung der Nutzungsart an den ermittelten Schall
pegel (z . B. MisChgebiet) wird nicht erwogen, da eine über
wi eg end e Wohnnutzung dieser Baugeb iete gesichert werden 
so ll. 

Aufent hal t srä um e en tlang und se nkrecht vom Kno ope r Weg und 
Lehmb erg sind mi t Scha lls chutzfenstern der Klasse 3 (bewer
t etes Schalldämm-Maß Rw von 35 dB) auszustatten. 
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Eine Überschreitung der zulässigen Grund- und Geschoßflächen
zahlen gemäß § 17 der BauNVü (Bebauung östlich des Knooper 
Weges, Block C und D westlich der Annenstraße) entspricht 
der vorhandenen Verdichtung in der unmittelbaren Umgebung 
und kann aus stadtgestalterischen Gründen vertreten werden. 

Die Bebauung östlich des Knooper Weges ist durch ausschließ
liche 4-5-Geschossigkeit, die senkrecht zwischen Holtenauer 
Straße und Annenstraße gelegene Bebauung durch 5-Geschossig
keit geprägt. Neubaumaßnahmen östlich des Knooper Weges 
sollten sich zur Erhaltung des Stadtbildes und einer ein
heitlichen Fassade an der Nachbarbebauung orientieren. Die 
geplante Bebauung westlich der Annenstraße ist - unter dem 
gestalterischen Aspekt des Straßenraumes - auf die Gebäude
struktur zwischen Holtenauer Straße und Annenstraße abge
stimmt. 

Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen südlich 
der Annenstraße (Festschreibung der bestehenden Bebauung) 
beinhalten eine Abweichung der allgemein gültigen Abstands
flächenregelung gegenüber der nördlich gelegenen Nachbar
bebauung. Die Erhaltung des gewachsenen Straßenraumes und 
die Sicherung einer einheitlichen Fassadenflucht sollte in 
diesem Fall Ziel der Planung sein. 

1.4 Abwägung 

Dem Abwägungsgebot nach § 1 Abs. 7 des BBauG unterliegt die 
Frage nach der Notwendigkeit, den Verkehr der nördlichen 
Innenstadttangente ausschließlich auf den Lehmberg zu kon
zentrieren. 

Die erste üffenlegung zum Bebauungsplan Nr. 657 vom 06.07:82 
bis 13.08.1982 gemäß § 2 a, Abs. 6 des BBauG machte eine 
Ablehnung der Verkehrskonzeption durch die ansässige Be
völkerung deutlich. Angeregt wurde in einer Unterschriften
aktion die Verteilung des Verkehrsaufkommens der nördlichen 
Innenstadttangente auf Lehmberg und Mittelstraße. Der üst
West-Verkehr sollte dabei 2-spurig über den Lehmberg, der 
West-üst-Verkehr ebenfalls 2-spurig über Knooper Weg und 
Mittelstraße gelenkt werden; die Funktion der Gutenberg
straße bleibt unverändert. 

Nach einer Untersuchung der Bauverwaltung bestehen für diese 
Alternative wesentliche Nachteile gegenüber der Verkehrs
konzentration auf den Lehmberg: 

- Der Individualverkehr und der öffentliche Personennahver
kehr in West-üst-Richtung müssen in komplizierter Weise 
über den Knooper Weg abgewickelt werden. Dies bedingt für 
die Nutzer Zeit- und Energieverluste, Lärm- und Abgas
belastungen für zusätzliche Baugebiete. 
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- Mit der Teilung des Verkehrs auf der nördlichen Innen
stadttangente durch Lehmberg und Mittelstraße sind die 
Voraussetzungen für verkehrsberuhigende Effekte in be
nachbarten Innenstadtbereichen nicht gegeben. 

- Der lärmmindernde Effekt beträgt für den Lehmberg gegen
über der 4-spurigen Lösung nur 1.5 dB(A) nachts und 2.0 
dB(A) tags. 

- Die Belastung der Mittelstraße nimmt unverhältnismäßig 
zu. 

- Bei der Erhaltung der Gebäude Lehmberg 20, 20 a, 22, 34 
und 36 ist ein geordneter Anliefer- und Parkverkehr sowie 
das Anlegen von Radwegen nicht möglich. 

2. Maßnahmen zur Sicherung der Plandurchführung 

Im Bebauungsplan sind Maßnahmen zur Sicherung der Infrastruk
tur gemäß § 9 a BBauG nicht vorgesehen. 

Der funktionsfähige Ausbau des Lehmberges als nördliche Innen
stadttangente erfordert die Räumung von Wohnungen, die Ver
lagerung von Dienstleistungsbetrieben und den Abbruch der 
Gebäude Lehmberg 20, 20 a, 22, 34 und 36. 

Gemäß § 13 ades BBauG muß für diesen Fall einer Durchführung 
von Bebauungsplaninhalten ein Sozialplan erarbeitet werden, 
der insbesondere unter dem Aspekt der gewachsenen Wohnbedürf
nisse nachteiligen Auswirkungen für die betroffenen Bevölke
rungsteile entgegenwirkt. 

Der Sozial plan hat folgende allgemeine Grundsätze zu be- ~ 

achten: 

- Die Stadt Kiel hat den betroffenen Mietern bei ihren eigenen ~ 
Bemühungen, nachteilige Auswirkungen zu vermeiden oder zu 
mildern, zu helfen. Das gilt insbesondere für den Wohnungs
wechsel. 

- Bei der Beschaffung von Ersatzwohnraum sollte die Stadt Kiel, 
sofern ihre Möglichkeiten es zulassen, die Berufs-, Erwerbs
und Familienverhältnisse sowie Lebensalter, Wohnbedürfnisse, 
soziale Verflechtungen und örtliche Bindungen der be
troffenen Personen berücksichtigen. 

- Sofern betriebliche Belange berührt sind (Gastronomie), 
sollte die Stadt Kiel bei der Beschaffung eines gleich
wertigen Ersatzstandortes behilflich sein. 

Soweit städtebaulich e Gründe es erforderlich machen, behält 
sich di e Stadt nach Erörterung und Beratung mit den betroffe
nen Bürgern Ma ßnahmen z ur Verwirklichung ihrer Planungsab
si chten nach d e n §§ 39 b - 39 h BBauG vor. 

Für En tsc h ä digungsans prü c h e s ind die § § 39 j - 44 c BBauG 
anzuw e n den. 
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Falls er'forderlich, können zur Neuordnung des Grund und 
Bodens angewendet werden: 

die Umlegung 
die Grenzregelung 
die Enteignung 

3. Erschließungsbeiträge 

(§§ 45 bis 
(§§ 80 bis 
(§§ 85 bis 

79 BBauG) 
84 BBauG) 

122 BBauG) 

Zur Deckung des anderweitig nicht gedeckten Aufwandes für 
Erschließungsanlagen werden Erschließungsbeiträge nach den 
Vorschriften der §§ 127 bis 135 BBauG erhoben. Die Stadt 
trägt gemäß § 129 BBauG und der Satzung über die Erhebung 
von Erschließungsbeiträgen in der jeweils gültigen Fassung 
10 v. H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes. 

4. Kosten und Finanzierung 

Bei der Verwirklichung des Bebauungsplanes entstehen für 
die Stadt folgende überschlägig ermittelte Kosten: 

1 • 1 Erwerb des Grund und Bodens 

1.2 Freilegung und Herstellung 
der Verkehrsflächen 
der Grünfläche (Bäume) 

Überschlägige Gesamtkosten 

Stand 1982 

1.875.000,-- DM 

1.750.000,-- DM 
38.000,-- DM 

3.663.000,-- DM 

Folgende Anmerkungen sind zur Ermittlung der Gesamtkoste~ 
zu mach e n: 

_ Die Erhebung beinhaltet nicht den beitrags fähigen Er
sChließungsaufwand. 

_ Der Ausbau des Lehmberges ist keine spezifische Folge der 
baulichen Nutzung der im Geltungsbereich befindlichen 
Grundstücke. Der Straßenbaumaßnahme liegt eine stadtteil
übergreifende Beurteilung der Verkehrssituation zugrunde. 

_ Soziale Maßnahmen (Umsetzung von Mietern) und Kosten 
für Vermögensnachteile der ansässigen, zu verlagernden 
Dienstleistungsbetriebe (§ 96 des BBaHG) können z. Z. 
nicht quantifiziert werden; dies ist erst bei Eintreten 
der konkreten Maßnahmenrealisierung möglich. 

BarteIs 
Stadtbaurat 



Anlage: Straßenquerschnitte 

Bebauungsplan Nr. 657 
Baugebiet: Kiel - Mitte; Annenstraße - Lehmberg - Knooper Weg 
Darstellungen ohne Normencharakter (Maßstab 1:100) 

Schnitt A - B (Lehmberg) 

Schutzstreifen 

U-C.l.J. VVC 5 I I rär.K.~ll .c d.HL" Ud.l.lHI 
I I 

\l 1 \l 
2.0 1.0 0.5 2.0 6.0 I 

/-" 
Schnitt C - D (Annenstraße) ( 1 ) 

Gehweg Fahrb /:ilin 

\l 6 
2.0 4.75 1 

"-..1/ -r Grün· 
Parken strel.~t::H 

2.0 2.4 ---

.l! Cl.l.L.L U C:U.L.L.L I 
I 

6 I 
6.0 I 

\.:rellW~€S I 

: 

2.0 

6 

/-

/ I ") 
l" I ) 

--1.-/ 
Rad 

U--.L lA.1J..~ \lf·'fi;;;t..L..L\,.;J.J. '-"'-'.L.a.u\,..o6 

3.5 1.0 2.0 



Zu Punkt der Tagesordnung 

Bauausschuß 
Stadtplanungsamt .., f.iel, d e n 

-=D;,:.r..:::u:.;.;C:.:;k:;.:;s:.;;;a~&::.h~e~N.;,;:r_.;."-Id!-. ...;"'-~'f_ 
2 8. März 1983-

: J : ' r 

~etreff: Bebauungsplan Nr. 697, Teilaufhebung des Bebauungs
planes Nr. 498 (Satzungsbeschluß) 

!erichterstattel': Stadtbaurat Barteis 

!,ntrag: I. Die in der Ze it d e r öffentlich e n Aüsl e gung vom 
11.12.1981 - 11.01.1982 vorgebrachten Be denken 
und Anr e gun ge n 

a) d e r Firma Hecht & Tödt, 

b) d e s Ge we rb e aufsichtsamtes, 

c) der Industri e - und Hand e lskamm e r 

werd e n nich t ber ücks i chtigt. 

11. Für das Bau ge bi e t Kiel-Gaard e n-Süd, 
Alt e Lübec!<e r Chausse e , Bundesbahnlini e , beiderseits 
d er Storm a r n straße , wird d e r Bebauungsplan Nr. 697 
entsprech e nd dem i n d e r Sitzung au s häng e nden Plan 
als Satzung beschlossen. 

Gleichz e it ig wird de r Be bauungsplan Nr. 498 mit dem 
Baug e bi e t Alte Lüb e ck er Chaussee, Ratz e burger Straße, 
und Bund e sbahnl i nie fü r d e n Ber e ich Alte Lübecker Chaussee, 
Bund e sbahn linie , b e id e rseits der Stormarnstraße, 
t e ilwei s e a ufgehob e n. 

De r städt e baulich e n Be gründung wi rd zug e stimmt. 

- Endg ü ltig e r Be schluß durch di e Ratsv e rsammlung -

Be er "" 
~rundung: 

~ Der von der Ratsv e rsammlung am 19.11.1981 b e schloss e ne Ent
~urf des Bebauungsplan e s Nr. 697 hat vom 11.12.1981 - 11.01.1982 
Offentlich ausgeleg e n. In dies e r Ze it sind di e unt e r 1. a) - c) 
genannten Bed e nk e n und Anr e gung e n e ingegangen. 

~I. a) 

Die Fl" rma B d d Hecht & Tödt äuß e rt e e nk e n g e gen ie 

1. Planung e in e r unabhängig e n Löschwass e rv e rsorgung auf 
dem Firm e ng r undstück. 

- 2 -
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2. Auflagen für künftige Baulichkeiten durch eine vor
handene Leitung zur Regenentwässerung. 

3. Gliederung des Firmengrundstückes in Gewerbe- und 
Mischgebiet. 

Die Bauverwaltung nimmt wie folgt dazu Stellung: 

Zu 1. Die Anlage einer unabhängigen Löschwasserversorgung 
soll im Notfall die ausreichende Vers orgung mit 
Löschwasser bei einem Ausfall des Hydrantennetzes 
sicherstellen. Durch die ca. 450 qm große Anlage, 
die ausschließlich nur im Notfall erstellt wird, 
sind weder die heutigen betrieblich en Zufahrten noch 
die überbaubaren Grundstücksflächen betroff en . Der 
Bereich der Löschwasserversorgungsanlag e soll für 
notwendige Stellplätze und deren Zufahrten genutzt 
werden. 

Die Bauverwaltung schlägt vor, im Hinblick auf die 
Sicherstellung der Versorgung in Notfällen die Be
denken nicht zu berücksichtigen. 

Zu 2. Über das Grundstück der Firma Hecht & Tödt verläuft 
eine Regenentwäss er ungsl eit ung, di e zur Entsorgung 
des Oberfläch e nwass ers u. a. dies es Firmengeländes 
dient. Zur Sich er ung und Erhaltung dieser Leitung 
ist ein Leitungsrecht im Bebauungsplan festgesetzt. 
Hiermit verbunden sind besond ere Maßnahm en zum 
Schutz dieser Leitung, wie das Einhalten bestimmter 
Abstände bei künftigen Baulichkeiten bzw. Ein
schränkungen bei einer Überbauung en tspr ec hend dem 
heutigen Standard. 

Eine Befr ei ung von diesen Bes chränkung en ist aus 
Gründen einer g esi cherten Entsorgung nicht möglich. 
Die Bauverwaltung schlägt daher vo r , die Bedenken 
und Anregungen nicht zu berücksichtigen. 

Zu 1+2. Entschädigungsansprüche gern. § 40 BBauG sind nicht 
auszuschließ~n. 

Zu 3. Der Bebauungsplan Nr. 697 berücksichtigt bei der Ab-
grenzung von Gewerb e - und Mischg e bi et der Baugrund
stück e nördlich d er Stormarnstraße folgende Kriterien: 

- die beste henden Abgrenzung en zwischen Gewerbe- und 
Mischgebiet im aufzuhebenden Bebauungsplan Nr. 498, 

- die bestehende Nutzungsstruktur auf d e n Baugrund
stücken, 

- die Belange des Wohn ens östlich d e r Alten Lübecker 
Chaussee. 

- 3 -
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Der aufzuh e be nd e Be bauun g splan Nr. 498 vollzieht di e 
Abgr e nzung zw i sch e n Gew e rbe- und Mischg e bi et unab
hängig von Eigentumsgrenzen östlich des Flurstückes 
Nr. 232 . Der Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 697 berück
sichtigt unter minimal e n Abweichungen zum alten 
Planungsrecht die Abgr e nzungen z wisch en Ge we rbe- und 
Mischgebi et auf d e r Grundlag e besteh e nd e r Flurstücks
grenzen. Di ese Maßnahm e erlaubt e in e bessere 
Praktizi er bark e it der Planinhalte. 

Zur b e sser e n Ausnutzung d e r Grundstück e wird die 
Grundfläch e nzahl geg e nüb e r dem Be bauungsplan Nr. 498 
(GHZ 0,4) fü r das Mischg e biet auf 0,6 ang e hoben. 

Di e Inhalt e des Bebauungsplan e s Nr. 697 orienti e ren 
sich zud e m an d e r derz e itigen Nutzung. Dab e i liegen 
di e lärmint e nsiv eIl Produktionsber e ich e im Ge wer be
g e biet. Di e Wünsche der Firma Hecht & Tödt können 
sich somit nur auf d e n Fall einer Ne uordnung ihrer 
Produktion oder auf eine betrieblich e Erweiterung 
beziehen. Der artige Maßnahm e n müss e n im Zu sa mmen
hang mit d e r Wohnbebauun s östlich d e r Alt e n Lübecker 
Chaussee g e sehen \.,erd e n. Der Schutz dieser Wohn
bebauung schränkt eine betriebliche Erweiterung 
ohnehin ein. 

Di e Bauv e rwaltung schlägt vor, di e Be d e nk e n nicht zu 
ber ücksichtig e n. 

Zu I. b) und c) 

Das Gew er b e aufsichtsamt und di e Industri e - und Handelskammer 
haben folgend e Be d e nk e n geöuß e rt: 

Der Be trieb der' Fi.rm a He cht & Tödt, der sich weitgeh e nd mit 
Maschinen-, Be hält e r- und App arartebau beschäftigt, gehört 
hinsichtlich d e r daraus resultiert e n Lärm e mission e n als auch 
nach seiner Größe nicht mehr in e in Mischg e bi e t. Es wird da
her die Ausw e isung eines Ge we rb ege biets gefordert. 

Die Bauv er waltung nimmt dazu wi e folgt St el lung: 

Die genannten Bedenk e n d ec k e n sic h mit d e n unter I. a) 
Punkt 3 genannten Be d e nk e n d e r Firma He cht & Tödt. Die 
Ba u ver wal tun g sc h I ä g t da h e t' vor, d i. e Be d e n k e n m i . t d e r u n t er 
I. a) Punkt 3 g e nannt en Begründung n ic h t z u b e rücksichtigen. 
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B) 11. Die Ratsversammlung hat am 11.06.1981 die Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 697 beschlossen. Ziele des Bebauungs-
planes sind: ' 

Angleichen der Bebauung und Nutzungsstruktur an eine ver
änderte verkehrstechnische Konzeption 

- verbesserte Gliederung der überbaubaren Grundstücksflächen 

- Reduzierung der Zahl der Vollgeschosse für Baugrundstücke 
zwischen der Stormarnstraße und der Alten Lübecker Chaussee 

- Verbesserung des Stadtbildes 

- Stärkung der Wohnfunktion bei Mischgebi etsfestsetz ungen an 
der Alten Lübecker Chaussee 

Die Bürger wurden frühzeitig gemäß § 2 a Abs. 2 Bundesbauge
setz am Bauleitplanverfahren während der öffentlichen Dar
legung in der Zeit vom 29.06.1981 - 13.07.1981 und bei der 
Anhörung in Gegenwart von Bauausschußmitgli eder am 06.08.1981 
beteiligt. Hierzu eingegangene Mein ungen wurd en berücksichtigt. 

,13* t e :i.f i~ng, Planrelevant e Äuß e rung en i m Rahmen er~ rager öffentlicher 
Belange gemäß § 2 Abs. 5 Bundesbaugesetz wurden eingearbe itet. 

Nach dem Beschluß durch die Ratsversammlung am 19.11 .1981 hat 
der Entwurf des Bebauungsplan es Nr. 697 in der Zeit vom 
11.12.1981 - 11.01.1982 gemäß § 2 a Abs. 6 Bundesbaugesetz 
öffentlich ausg elege n. Die Träger öffentlicher Belange wurden 
hiervon rechtzeitig benachrichtigt. In di eser Zeit wurden die 
in der Begründung unter I. genannten Bedenken und Anregungen 
vorgebracht. 

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus den in der Sitzung aus -
/ hängenden Plänen und der dieser Vorlage beigefügten städte

baulichen Begründung. 

Der Bauausschuß hat dem Antrag in seiner Sitzung am 7. 4. 1983 
einstimmig zugestimmt. 

Bar tel s 
Stadtbaurat 

f de~ 
Hjerzu w.lurde (die. Stellun!!nahm~ des Amtes für Wirtschafts- und Verkehrs förderung aU 
TISCh ge egt SIehe nach1ülgenO). 
Beschluß: Nach Antrag. 

Der Beschluß ergeht mit Mehrheit bei 3 Gegenstimmen. 



Der Magistrat 
Stadtplanungsamt 

BEGRÜNDUNG 
BEBAUUNGSPLAN NR.697 
Baugebiet: Kiel - Gaarden-Süd 

Landes
hauptstadt 
Kiel 

Alte Lübecker Chaussee ..... Bundesbahnlinie - beiderseitig Stormarnstraße. 
:..;... . './': . ~ . .. _ ._ . - - . -- -- . - - .. . . - ,. - ,,' '.. _ - .. 

Begründungsinhalt : 

A. Z· 
. lei und Zweck der Planung. 
1. Grundsä tze 

2. Entwicklung 

3. Ausgangslage 

4. Planungsziel 

B. Inhalt der Planung. 

1. Bauliche u. sonstige Nutzu ng 

2. Gestaltungsan forderung en 

3. Verkehr - Erschließung - Rechte 

4 . Grün · und W asserf leichen 

5. Umwelt schu tz - bes. Vorkehrung en 

C. Sicherung der Plandurchführung. 

1. Infrast ruktursIcherung 

2. Soziale Maßnahmen - Sozia l plan 

3. Verwirklichungsgebote - Substanzschutz 

4 . Bodenordnung - Ent eignung 

5. Erschließu ng sbei träg e 

D. Kosten und Finanzierung. 

1. Uberschläg lge Kostenermitt lung 

u. vorgesehene Finanzierung 



A. Ziel und Zweck der Planung 

1. Grundsätze 

Der Bebauungsplan ist nach den Vorschriften des Bundesbau
gesetzes (BBauG) aufgestellt und enthält die rechtsverbind
lichen Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung in sei
nem Geltungsbereich. Er regelt die bauliche und sonstige 
Nutzung der Grundstücke und bildet die Grundlage für wei
tere zur Durchführung des BBauG erforderliche Maßnahmen. 

Dieser Bebauungsplan berücksichtigt insbesondere: 

- die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver
hältnisse ; 

- die Anforderungen an die Sicherheit der Wohn- und 
Arbeitsbevölkerung ; 

- die Belange der Verteidigung und des Zivilschutzes; 

- die Gestaltung des Ortsbildes; 

- die Belange der gewerblichen Wirtschaft 

- sowie verkehrstechnische Anforderungen. 

Die Festset zungen des Bebauungsplanes sind aus den Darstel
lungen des Flächennutzungsplanes der Stadt Kiel und seiner 
76. Änderung entwickelt worden. 

Der Flächennut zungsplan in der Fassung des Jahres 1970 stellt 
den Ge ltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 697 als gewerb] 
liche Baufläche dar. Diese Planinhalte entsprechen, bei ver
änderten verkehrstechnischen Rahmenbedingungen, nicht mehr 
den Planungsabsichten der Stadt Kiel. 
Die Bauleitp lanung, ausgehend von einer Erhaltung der Rand
bebauung östlich der Stormarnstraße, berücksichtigt den Be
stand von 75 Wohneinheiten und nicht wesentlich störenden 
Gewerbebetrieben (siehe Kapitel A.4). 

Der vorbereitende Bauleitplan sieht ein abgestuftes 
von gewerblichen und gemischten Bauflächen vor. Der 
bereich der 76. Flächennutzungsplan-Änderung er faßt 
lich die gemischten Bauflächen. 

System 
Geltungs
ledig-

Der Bebauungsplan Nr. 697 berücksichtigt ferner die Inhalte 
der "Rahmenplanung Südliche Innenstadt" (Stand 1979). 

3. Ausgangslage ------------
Das Baugebiet liegt im Stadtteil Kiel-Gaarden-Süd mit einer 
Gesamtgröße von ca. 5,35 ha. 
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Die entlang der Alten Lübecker Chaussee befindliche Bau
substanz mit überwiegender Wohnnutzung ist größtenteils 
vor 1880 - 1918 hergestellt worden. Die beiderseitig der 
Stormarnstraße liegenden gewerblichen Gebäude stammen vor
nehmlich aus der Zeit nach dem 2. Weltkrieg. 

Das Baugebiet erfüllt neben der Wohnfuktion nur geringe 
Versorgungsaufgaben für Güter des täglichen Bedarfs; die 
Struktur der gewerblichen Betriebe ist hauptsächlich durch 
regionalen Absatz geprägt. 

Derzeit liegen im Baugebiet 85 WOhneinheiten, 5 Betriebe des 
produzierenden Gewerbes für regionale Absatzmärkte mit 179 
Beschäftigten sowie 10 Betriebe der Wirtschaftsgruppe Handel 
und Dienstleistungen zur wohnungsnahen Versorgung mit 94 Be
sChäftigten. 

Das Baugebiet wird gemäß dem Generalverkehrsplan der Stadt 
Kiel von einer Verkehrs straße (Alte Lübecker Chaussee mit 
ÖPNV-Linie) tangiert. Die Bedeutung der Alten Lübecker Chaus
see ist hoch einzuschätzen, da sie gemeinsam mit benachbar
ten Straßen die Verkehrsverbindung zwischen dem Straßennetz 
des Kieler Zentrums und dem Barkauer Kreuz darstellt. Es 
kann angenommen werden, daß die Bedeutung der derzeit 2-4-
spurig ausgebauten Alten Lübecker Chaussee geringfügig zu
nimmt. Die übrigen Straßen im Geltungsbereich des Bebauungs
planes Nr. 697 haben Anliegerfunktion. Die Stormarnstraße 
erschließt über den Geltungsbereich hinaus ein größeres zu
sammenhängendes Gewerbegebiet. 

Der Bebauungsplan Nr. 697 soll den aus dem Jahre 1973 rechts
verbindlichen Bebauungsplan Nr. 498 teilweise ersetzen. Da
durch werden Festsetzungen abgelöst, die in ihrer Aussage 
nicht mehr den heutigen städtebaulichen Zielvorstellungen 
entsprechen. 

Der alte Bebauungsplan Nr. 498 geht von der verkehrstech
nischen Konzeption eines 6-spurigen Ausbaues der Alten 
Lübecker Chaussee zu Lasten der Straßenrandbebauung aus. 
Neuere Verkehrsprognosen belegen, daß _ . 

. ein 4-spuriger Ausbau 
der Alten Lübecker Chaussee den verkehrstechnischen An
forderungen ohne Inanspruchnahme der Bebauung gerecht wird. 
Somit sind .die Inhalte des Bebauungsplanes Nr. 498, aus
gehend vom Abriß der Straßenrandbebauung, fortschreibungs
bedürftig. 

- Der Bebauungsplan Nr. 498 nimmt eine Abgrenzung von Gewerbe' 
und Mischgebieten ohne Realitätsbezug zu bestehenden Grund' 
stücksgrenzen vor; die Beurteilung von Bauvorhaben ist in 
diesem Bereich problematisch. 

- Der Bebauungsplan Nr. 498 setzt auf einer unbebauten Fläche 
südl ich der Stormarnstraße ein Punkthaus mit 16 Vollge
schossen fest. Diese Planinhalte können nicht mehr als 
Lei t bild einer zeitgemäßen Stadtplanung angesehen werden. 

- 3 -
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Das Gebäude würde zudem eine städtebauliche Dominante 
setzen, die aus stadtgestalterischen Erwägungen uner
wünscht ist. 

- Der geplante Abriß der Straßenrandbebauung gibt den Ge
bäuden an der Alten Lübecker Chaussee lediglich Bestands
schutz. Die Folge ist ein fortschreitender Subatanzver
fall bei gleichzeitiger Schwächung der Wohnfunktion. 

Unter Berücksichtigung dieser Probleme kann der westliche 
Teil des alten Bebauungsplanes Nr. 498 nicht mehr als Steu
erungsinstrument der Bodennutzung angesehen werden. 

4. Planungsziele -------------
Dem Bebauungsplan Nr. 697 liegen folgende Planungsziele zu
grunde: 

- Angleichung der Bebauungs- und Nutzungsstruktur an eine 
veränderte verkehrstechnische Konzeption; 

- verbesserte Gliederung der überbaubaren Grundstücksflächenj 

- Reduzierung der Zahl der Vollgeschosse für das derzeit un-
bebaute Grundstück südlich der Stormarnstraße (16 Vollge
schosse gemäß altem Bebauungsplan Nr. 498); 

- Verbesserung des Stadtbildes; 

- Erhaltung und Stärkung der Wohnfunktion entlang der Alten 
Lübecker Chaussee. 

Mit der Recht sverbindlichkeit des Bebauungsplanes Nr. 697 
treten Teil e des al ten Bebauungsplanes Nr. 498 außer Kraft • 

• 

~. Inhalt der Planung 

1. Bauliche und sonstige Nutzung 

Der Bebauungsplan setzt die bauliche und sonstige Nutzung 
der Grundstücke insbesondere nach den Vorschriften des Bun
desbaugesetzes , der Baunutzungsverordnung und der Landes
bauordnung für SChleswig-Holstein fest. 
Bauliche Anlagen und sonst i ge Vorhaben sind zUlässig, wenn 
sie, gemäß § 30 BBauG, diesen Festsetzungen nicht widerspre
chen und die Erschließung gesichert ist. 

Der Bebauungsplan Nr . 697 gliedert das Baugebiet in folgende 
Nutzungsarten: 

- Großflächige Gewerbegebiete mit Erschließung über die Stor
marnstraße; 

- großflächige Mischgebiete mit Entwicklungstendenzen zur 
überwiegend gewerblichen Nutzung bei geplanter Erschlie
ßung über die Stormarnstraße; 
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- kleinmaßstäbliche Mischgebiete mit Entwicklungstendenzen 
zur überwiegenden Wohnnutzung bei Erschließung über die 
Alte Lübecker Chaussee. 

Die Steuerung der Nutzungsart über die Maßstäblichkeit der 
überbaubaren Grundstücksflächen berücksichtigt die bestehende 
Wohn- und Betriebsstruktur im Geltungsbereich. Die Bauleit
planung geht langfristig davon aus, daß in enggefaßten über
baubaren Grundstücksflächen bei gemischter Nutzung die Wohn
funktionen,in weitgefaßten überbaubaren Grundstücksflächen 
gewerbliche Funktionen überwiegen. 

Das unbebaute Grundstück südlich der Stormarnstraße erhält 
durch den Bebauungsplan Nr. 697 eine Festsetzung von IV Voll
geschossen bei einer Grundflächenzahl von 0,7 und einer Ge
schoßflächenzahl von 2,0. Unter Berücksichtigung der west
lich angrenzenden Wohnbebauung (49 WOhneinheiten) soll die 
gewerbliche Nutzung nach Lärmrichtwerten eines Mischgebie
tes eingegrenzt werden. Das Grundstück erfIDrt somit ein
schneidende Änderungen gegenüber dem alten Bebauungsplan 
Nr. 498 (Gewerbegebiet in geschlossener Bauweise; Grundflä
chenzahl 0,5; Geschoßflächenzahl 2,0; 16 Vollgeschosse). 

Durch die Änderung der bislang zUlässigen Nutzung tritt je
doch keine Wertminderung des Grundstücks ein, da die Mög
lichkeit, eine Baumasse unter voller Inanspruchnahme des 
alten Planungsrechtes zu erstellen, im neuen Bebauungsplan 
Nr. 697 nicht vermindert wird. 

Unter Berücksichtigung stadtgestalterischer Kriterien (siehe 
Kapitel B. 2 dieser Begründung) wird in Abkehr von der Punkt
hauslösung eine großflächige Verteilung der Baumasse auf dem 
Grundstück angestrebt. Dies dürfte auch am Bedarf des Grund
eigentümers orientiert sein (Kraftfahrzeugbranche, Auto
haus). 

Durch die Berücksichtigung der bestehenden Bausubstanz im 
Geltungsbereich (Mischgebiet nördlich der Stormarnstraße und 
Straß enrandbebauung an der Alten Lübecker Chaussee) beinhal
ten die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 697 teilweise 
Überschreitungen der Höchstwerte in den Grundflüchen- und 
Geschoßfl ächenzahlen gemäß BauNVO § 17, Abs.1. Aus städte
baulicher Sicht ist dies besonders entlang der Alten Lübek
ker Chaussee angeme ssen, weil eine Orientierung des Nutzungs
maßes an den Höchs twerten de r Bau NVO im Falle eines Neubaues 
das bestehende Stadtbild empfindlich stören würde. 

Der Bebauungsplan Nr. 697 mit einer Gesamtfläche von 5,344 
ha setzt abzüglich der Straßen- und Gemeinbedarfsf lächen 
sowie der Gleisanlagen insgesamt 1,787 ha Mischgebiet und 
2,470 ha Gewerbegebiet fest. 

Prognosen über die künftige Entwicklung des Wohnungsbestan
des und der Zahl der Arbeitsplätze sind für den Geltungsbe
reich des Bebauungsplanes Nr. 697 schwer möglich, weil die 
Festsetzungen kaum Aussagen über Wohn- und Arbeitsplatz
dic hte machen können. Die Inhalte des Bebauungsplanes er
möglichen jedoch gegenüber der heutigen Situation die Er
stellung von 25 - 35 zusätzlichen Wohneinheiten und die 
Schaffung von 40 - 60 neuen Arbeitsplätzen . 

- ~ -
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2. ~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ober die Festsetzungen des Bebauungsplanes (Teil A, Plan
zeichnung und Teil B, Text) hinausgehende Aussagen zu ge
stalterischen Anforderungen werden nicht getroffen. 

Gestalterische Aspekte haben jedoch neben verkehrstech
nischen Rahmenbedingungen wesentlichen Einfluß auf die In
halte des Bebauungsplanes und sind maßgeblich für die Re
duzierung der Vollgeschosse auf dem unbebauten Grundstück 
südlich der Stormarnstraße. 

Die Neue Hamburger Straße (B 4) führt in einer Gesamtlänge 
von 1000 m fast gradlinig auf die Südliche Innenstadt zu; 
zudem ist das Gesamtgebiet vom Theodor-Heuss-Ring auf einer 
Länge von 600 m zu übersehen. Von unterschiedlichen Stand
orten dieser beiden Straßen bieten sich Perspektiven auf 
die Stadt- und Bebauungsstruktur südlich des Sophienblattes 
und der Hamburger Chaussee. Der Bebauungsplan Nr. 697 hat 
durch seine zentrale Lage zur Neuen Hamburger Straße und 
dem Theodor-Heuss-Ring maßgeblichen Einfluß auf die Erhal
tung der Perspektive auf diese Stadtsilhouette. 

Eine zu hohe Bebauung auf dem Grundstück südlich der Stor
marnstraße ist stadtbildnerisch unerwünscht; Teil B des 
Bebauungsplanes (Text ) grenzt die Gebäudehöhe ein. 

3. Verkehr - Erschließung 

Die im Bebauungsplan festgesetzten Straßenverkehrs flächen, 
deren Führung und Ausbaubreiten, die Unterbringung der er
forderlichen öffentlichen Parkplätze, die zur örtlichen 
und überörtlichen Erschließung und Versorgung der Bauge
biete dienenden Anlagen und Einrichtungen entsprechen den ~ 
Vorsc hri f ten des Bundesbaugesetzes, des Straßen- und Wege
gesetzes des Landes SChleswig-Holstein, der Landesbauord
nung des Landes Schleswig-Holstein unter Beachtung der 
Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RAST-E). 

Die verkehrstechnische Konzeption zum Bebauungsplan Nr. 697 
basiert auf einem 4-spurigen Ausbau der Alten Lübecker Chaus
see. Die Stormarnstraße bleibt in ihrer Funktion unverän
dert. 
Bestandteil dieser verkehrstechnischen Konzeption ist die 
Erweiterung des Angebotes öffentlicher Parkplätze, eine Bus
haltestelle sowie der Ausbau des Radwegenetzes. 
Die Darstellung der Straßenprofile wird Anhang der Begrün
dung. 

Die geplante und vorhandene Bodennutzung im Bebauungsplan 
Nr. 697 erfordert gemäß den Verwaltungsvorschriften zu 
§ 67 der LBO (Stellplätze und Garagen) vom 10. Juni 1975 
ca. 200 - 230 Pflichteinstellplätze. Entsprechend setzt 
der Bebauungsplan 70 Parkplätze des öffentlichen, ruhen
den Verkehrs fest. 

- 6 - j -, 
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Die Erschließung des großflächigen Mischgebietes zwi schen 
Stormarnstraße und Eisenbahnlinie erfolgt traditionell durch 
Zufahrten über die Alte Lübecker Chaussee und über die Stor
marnstraße. Der Bebauungsplan Nr. 697 geht nach Abwägung 
privater und öffentlicher Belange von einer Erhaltung dieser 
Erschließungsform aus. 
Die Alternative zur bestehenden Erschließung müßte eine 
Planstraße (oder ein Geh-, Fahr- und Leitungsr echt) als 
gliederndes Element zwischen Gewerbe- und großflächigem 
Mischgebiet sein. Damit wäre eine störungs freie Entwick
lung der Wohnbebauung entlang der Alten Lübecker Chaussee 
und ein zügiger Verkehrs fluß (kein Linksabbieger auf der 
Überholspur) gegeben. 
Der Nachteil dieser alternativen Erschließungsform muß in 
folgenden Punkten gesehen werden: 
- Die Planstraße zerschneidet eine zusammenhängende, funk

tionsfähige Betriebsstruktur; 
- es handelt sich um eine kostenaufwendige Lösung (Abriß 

von Baulichkeiten); 
- die von der Planstraße bevorteilten Betriebe sind in ihrer 

Funktion auf Zufahrten über die Alte Lübecker Chaussee 
ausgerichtet. 

4. Grün- und Wasserflächen 

Der Bebauungsplan Nr. 697 beinhaltet keine Aussagen über 
Grün- und Wasserflächen. 

Die Festsetzung eines öffentlichen Spielplatzes wird im Gel
tungsbereich des Bebauungsplanes nicht erwogen, obwohl pla
nerisch von einem langfristigen Bestand von 110 Wohneinhei
ten ausgegangen werden kann. Die Möglichkeiten, einen öf
fentlichen Spielplatz anzulegen, sind auf einen kleinen Be
reich in Angrenzung an das Gewerbegebiet eingegrenzt. Dies 
ist aufgrund der hohen Belastung der Stormarnstraße (LKW
Verkehr) und der Lärmimmissionen des Gewerbegebietes be
denklich. 

Die Wohnbebauung östlich der Alten Lübecker Chaussee wird 
aus diesem Grunde planerisch dem Spielbezirk westlich der 
Stormarnstraße zugeordnet (Gerätespielplatz Stormarnstraße). 
Eine überquerung der Alten Lübecker Chaussee ist durch das 
Vorhandensein einer Fußgängerampel zumutbar. 

Bäume als Straßenbegleitgrün werden innerhalb der Verkehrs
fl ächen nicht in der Planzeichnung (Teil A) f estgesetzt. 
Ersatzweise wird im Text des Bebauungsplane s (Teil B) auf 
die Möglichkeit verwiesen, in Abstimmung mit den Stadtwer
ken und dem Tiefbauamt der Stadt Kiel Bäume als Straßenbe
gleitgrün zu pflanzen. 
Durch da s Vorhandensein einer Vielzahl neuer und alter Ver
und Entsorgungsleitungen, deren Lage und Funktionsfähigkeit 
t eilwei se nicht mehr eindeutig fest zustellen ist, kann der 
St and or t neu anzupfl anz ender Bäume ohne örtliche Abstimmung 
nicht mehr fes t gelegt werd en ; das gilt insbe s ondere für die 
Stormarnstraße . 

- 7 - / J7 
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5. Umweltschutz - bes. Vorkehrungen --------------------------------
Besondere Vorkehrungen zum Umweltschutz sind im Bebauungs
plan entbehrlich. 

Aktive Schallschutzmaßnahmen werden im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes nicht festgesetzt. Die Aufenthaltsräume der 
Wohnungen an der Alten Lübecker Chaussee sind mit Schall
schutzfenstern der Klasse 3 gemäß VDI-Richtlinie 2719 aus
zustatten. 

Die geprüfte Schallschutzberechnung nach DIN 18005 wird 
Anlage der Begründung. 

c. Sicherung der Plandurchführung 

1. Infrastruktursicherung 

Im Bebauungsplan sind Maßnahmen zur Sicherung der Infra
struktur gemäß § 9 a BBauG nicht vorgesehen. 

2. Soziale Maßnahmen - Sozialplan ------------------------------
Die Erarbeitung von Vorstellungen über Grundsätze sozialer 
Maßnahmen und deren Realisierung durch einen Sozialplan 
ist entbehrlich. 

3. Verwirklichungsgebote - Substanzschutz 

Soweit städtebauliche Gründe es erforderlich machen, behält 
sich die Stadt nach Erörterung und Beratung mit den betrof
fenen Bürgern Maßnahmen zur Verwirklichung ihrer Planungs
absichten nach den §§ 39 b - 39 h BBauG vor. 

Für Entschädigungsansprüche sind die §§ 39 j - 44 c BBauG 
anzuwenden. ~ 

4. ~~~:~~~~~~~~_:_~~~:~~~~~~ 

Falls erforderlich, können 
Bodens angewendet werden: 

die Umlegung 
die Grenzregelung 
die Enteignung 

5. Erschließungsbeiträge ---------------------

zur Neuordnung des Grund und 

(§§ 45 bis 79 BBauG) 
(§§ 80 bis 84 BBauG) 
(§§ 85 bis 122 BBauG) 

Zur Deckung des anderweitig nicht gedeckten Aufwandes für 
Erschließungsanlagen werden Erschließungsbeiträge nach den 
Vorschriften der §§ 127 bis 135 BBauG erhoben. Die Stadt 
trägt gemäß § 129 BBauG und der Satzung über die Erhebung 
von Erschließungsbeiträgen in der jeweils gültigen Fassung 
10 v.H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes. 

- 8 -
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D. Kosten und Finan~ierung 
I 

1. Uberschlägig~ Kostenermittlung und vorgesehene Finanzie~ung 
--------------------------------------------------------~--

Bei der VerwirkliQh~ng des Bebauungsplanes entstehen für die 
St~dt fOlgende überschlägig ermittelte Kosten: 

- Herstellung öffentlicher Parkplätze 
nördlich Stormarnstraße 

- Herstellung von Grünflächen, 
landschaftserhaltende Maßnahmen 

- überschlägliche Gesamtkosten 
(Stand 1981) 

70.000,- DM 

18.000,- DM 

88.000,- DM 

pie überschlägig ermittelten Gesamtkosten werden aus Ha4~
h~ltsmitteln der Stadt Kiel gedeckt. 

Folgende Anmerkungen sind zur Ermittlung der Kosten 
~~ machen: 

Der 4-spurige Ausbau der Alten Lübecker Chaussee ist 
nicht in der Kostenberechnung enthalten, da diese Stra
ßenbau~aßnahme keine spezifische Folge des Bebauungs
planes Nr. 697 ist, sondern das Ergebnis einer groß
räumigen Verkehrsplanung darstellt. 

lt--) !5~, 6L. 

Bartels 
Stadtbaurat 
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ANLAGE 1 
Bebauungsplan Nr. 697 
Baugebiet: Kiel - Gaarden-Süd; Alte Lübecker Chaussee, Bundes

bahnlinie, beidseitig Stormarnstraße 

Darstellungen ohne Normencharakter 
Straßenquerschnitte im Maßstab 1:100 
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Amt für Wirtschafts
und Verkehrsförderung 
72.10.06 - Gl/Sa -

61 Stadtplanungsamt 
h i e r 

Kiel, den 18. Januar 1982 
App. 2347 

c -,' , 
' . 

- .~ '/. T 

I 
'l 

in~wurf zum Bebauungsplan Nr. 697 (Stormarnstraße) ___ .... -1----. _t_-~, . "~ P_ ' . . _ _ . 
ellaufhebung des Bebauungsplans Nr. 498 r ~-~~ 

Ihr Zeichen 61.2 NFP - Büs. - 24.01 - 697 
Unsere Stellungnahme vom 13.7.81 

Die Firma Fritz Hech t & Tödt GmbH hat uns eine Durchschrift ihres Schreibens an das 

Amt 61 vom 12.1.82 zur Information zugeleitet. Wir halten die seitens der Firma erhobe
nen Bedenken gegen die Mischgebiets-Ausweisung für begründet und für gravierend. Im 

Interesse der Existenzsicherung für dieses Unternehmen bitten wir Sie aus der Sicht der 

WirtSchaftsförderung bzw. der Gewerbebestandspflege dringend, den Belangen dieses Be

triebes durch eine geänderte Ausweisung Rechnung zu tragen. 

Zwar weist der bisher geltende Bebauungsplan Nr. 498 für diesen Bereich gleichfalls 
ein Mischgebiet aus. Im Gegensatz zum B-Plan-Entwurf Nr. 697 sicherte er jedoch nicht 

die St raßenrandbebauung an der Alten Lübecker Chaussee. In Verbindung mit dem seit In

krafttreten des B-Plans 498 rechtlich und tatsächlich gewachsenen Umweltbewußts ein be

deutet u.E. die vorgesehene neue bauleitplanerische Ausweisung eine effektiv stärkere 

Nutzungsbeschränkung für den westlichen Teil des Firmengrundstücks, auf dem die Ab

teilung Maschinenbau seit Jahrzehnten arbeitet, als bisher . 

F" Ur eine entsprechende überprüfung der Planung wären wir deshalb dankbar. 

Entsprechend Anlage C Nr. 23, D I 3, der Zuständigkeitsordnung legen wir diese Stellung

nahme dem Wirtschaftsausschuß zu seiner nächsten Sitzung zur Information vor. 



Zu Punkt 3.;' der Tagesordnung 

Sozialamt Kiel, den 29. März 1983 

Drucksache N-. 196 
-------------------

Betr.: Erneuerung der Heizungsanlage im Pflegeheim SUd, Uhlenkrog 

B. E .: Stadtrat Lutgens 

Antrag: Folgende Eilentscheidung des OberbU rgerme 1 sters · gern. § 82 Abs. 1 
Satz 2 GO wird genehmigt. 

Bei der neu einzurichtenden Haushaltsstelle 432.036.941 - Einbau einer 
gasbefeuerten Doppelkesselanlage im Pflegeheim SUd - wird einer sofortigen 
außerplanmäßige n Ausgabe, die keinen Aufschub duldet, von 70.000,-- DM 

zugestimmt. 

Der Betrag wird gedeckt durch 40.000,-- DM bei der Haushaltsstelle 432.0'1.941 
und 30.000,-- DM bei der Haushaltsstelle 432.024.941, bei denen Mittel fUr 
den Einbau von Badezimmern mit modernen Wannen vorgesehen sind und die 
bereits freigegeben waren. Aufträge sind jedoch noch nicht erteilt. 

~~~ ~ l!.'!. <!u_ nJi:_ 

/ Nach dem beiliegenden Schreiben des Hochbauamtes vom 25.3.1983 muß mit einem kurz
fristigen Ausfall der Kesselanlage im Pflegeheim SUd gerechnet werden. Es ist bereits 
jetzt nur noch ein Kessel intakt, der mit den Gliedern des völlig ausgefallenen Kessels 
noch einmal repariert werden konnte. Eine Reparatur der gesamten Anlage wUrde Kosten 
in Höhe ven 10.000,-- DM verursachen und ist darum wirtschaftlich nicht vertretbar. 

~ , 
I} Mittel fUr den Umbau der Heizungsanlage waren bereits fUr den Haushalt 1983 beantragt 

Worden. Sie wurden jedoch nicht bew ill igt. 

Es kann nicht verantwortet werden, daß durch totalen Ausfall der Kesselanlage das Haus 

nicht mehr beheizt werden kann. 

Eine Ei lentscheidung war darum notwend ig. 

Das Kömmereiamt hat die Vorlage mitgezei chnet. 

Beschluß: Nach Antrag 
- einatimmig -" 



Hochbauamt 
65.33 - Bßn/Bs -

An 
das Sozialamt 

h i e r 

Kokskesselanlage 

Kiel, den 
App. 3551 

Mit Schreiben vom 10.02.82 wiesen wir auf das Alter und 
die Möglichkeit des kurzfristigen Ausfalls der Kokskessel
anlagen in den Liegenschaften Wahlestraße und Uhlenkrog 
hin. 

. "'-"' 

Inzwischen ist uns eine Schadensmeldung über einen der Kessel 
der Doppelkesselanlage im Pflegeheim Uhlenkrog zugegangen. 
Eine Besichtigung des Kessels ergab, daß mindestens 6 Kessel
glieder gerissen sind und eine Preisumfrage erbrachte Re
paraturkosten von über 10.000,-- DM. Diese Summe in den 
Kessel zu investieren, wäre unsinnig. 

Der Kessel muß komplett zerlegt und mit neuen Teilen wieder 
zusammengebaut werden. Dabei können unbeabsichtigt Spannungen 
hineingebracht werden, die wiederum bei den restlichen 
alten Gliedern, deren tatsäChlicher Materialzustand äußerlich 
nicht erkennbar ist, neuen Schaden verursachen. Dadurch kann 
eine erneute Reparatur kurzfristig notwendig werden. 

Im Februar 81 wurde der neben dem genannten stehende Kessel 
bereits für über 4.000,~- DM repariert. 

Aufgrund des geringen" Wasserverlustes des defekten Kessels 
wurde dieser wieder in Betrieb genommen und wir hoffen, uns 
so bis zum Sommer hinretten zu können. Für die mildere 
Jahreszeit ist die Leistung des noch intakten Kessels aus-
reiChend. 

150.000,-- DM an geschätzten Kosten nannten wir in unserem 
Schreiben vom 10.02.82, die bereitzustellen wären für 
einen Ersatz der Heizanlage, einschließlich Warmwasserberei
tung, zeitgemäßer Regelung und nach dem Gesetz über Energie
einsparung erforderlicher Heizungsumbauten. 

- 2 -
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Sollte es nicht möglich sein, diese 150.000,-- DM kurz
fristig bereitzustellen, dann sind für den Ersatz der 
~~kskesselanlage 70.000,-- DM aufzuwenden. 

In diesen 70.000,-- DM sind der Ausbau der vorha ndenen 
Kesselanlage, der Einbau einer neuen gasbefeuerten Doppel
kesselanlage mit dem entsprechenden technischen Zubehör, 
die Anpassung der Gaszuführung und die Gasversorgungs -
anschlußkosten für die Stadtwerke enthalten. 

Die Warmwasserbereitungsanlage ist in dieser Summe nicht 
enthalten, das muß hier noch einmal eindringlich gesagt 
werden. Auch sie ist so alt wie die Kesselanlage und dürfte 
bei Ausfall, da nur ein Warmwasserbereiter zur Verfügung 
steht, zu erheblichen SChwierigkeiten führen. 

Warmwasserbereiter haben in der heut~ gebräuchlichen Form 
oftmals Lieferzeiten von Wochen. 

Wir bitten, ' kurzfristig eine Entscheidung zu treffen, 
welche Umbausumme uns zur Verfügung gestellt werden kann, 
damit einer Erneuerung der Anlage bis zum Beginn der 
Heizperiode 83/54 entgegengesehen werden kann. 

N.S. 
Zwischenzeitlich, am 21.03.1983, ist der bislang intakte 
Kessel ebenfal~s beschädigt. Sein zu starker Wasserverlust 
zw~ng uns zu elner Reparatur, die aus den heilen Kassel-

t 
glledern des schon defekten Kassels geschah. 

Ein endgültiger Austausch dieser Kokskesselanlage ist somit 
una~wendbar geworden und muß so schnell wie mö li h durch-
gefuhrt werden. g c 



Zu Punkt 3b der Tagesordnung 

Kulturamt Ki el, den 13. Iprt. 8J3 

Drucksache /1 !J 1-

Betr.: Flohmarkt 
" hier: 2. Änderung der Satzung zur Regelung des Marktverkehrs 

vom 5. März 1979. 

Berichterstatter: Stadtrat Johanning 

" " Antrag: 

" Begründung: 

Dem 2. Nachtrag zur Satzung zur Regelung des Marktverkehrs 
auf den von der Landeshauptstadt Kiel veranstalteten Volks
festen, Jahr- und Spezialmärktenj wird zugestimmt. 

1(4uL~Je} 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

In der Praxis hat sich gezeigt, daß gewerbliche Händler schwer zu erkennen 
sind und es deshalb bei dem Ausschluß dieser Händler zu Schwierigkeiten 
kommt. Außerdem verliert der Flohmarkt an Attraktivität, wenn Händler mit 
llechten ll Flohmarktartikeln nicht mehr in Erscheinung treten. 

Bei dem Ausschluß der Neuheitenhändler wurden die kunstgewerblichen Artikel 
und Hobbyarbeiten herausgenommen , um kreativen Bürgern die Möglichkeit zu 
geben, ihre selbstgefertigten Waren anbieten zu können. 

§ 2 und § 3 der 2. Nachtragssatzung dienen dazu, die Zuständigkeit klar 
herauszuste l len. 

Die zu ändernden Passagen der Marktsatzung sind aus der Anlage zu ersehen. 

Johanning 
Stadtrat 

~eschluß: Nach Antrag. 
Der Beschluß ergeht mit Mehrheit bei 2 Gegenst immen. 

- .Zusätzlich ha t die Ratsversammlung die Verwa ltung er mächtigt, in der Ein
leitung der Satzung die Rechtsgrundlagen auf den neuesten Stand zu bringen. _ 



2. Nachtragssatzung 
zur 

Satzung zur Regelung des Marktverkehrs auf den von 
der Landeshauptstadt Kiel v-eransta1teten Volks
festen, Jahr- und Spezialmärkten 

Vom 1983 

Aufgrund der §§ 4, 17 Abs. 1 und 18 der Gemeindeordnung für Schleswig
Holstein in der Fassung vom 11. November 1977 (GVOB1. Schl.H. S. 410), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. 12. 1982 (GVOB1. Schl.-H. S. 308), 
wird nach Beschluß der Ratsversammlung vom 1983 die . 
folgende Nachtragssatzung erlassen: 

Artikel I 

Die Satzung zur Regelung des Marktverkehrs auf den von der Landeshaupt
stadt Kiel veranstalteten Volksfesten, Jahr- und Spezialmärkten vom 
5. März 1978 wird wie folgt geändert: 

§ 1 

§ 17 Abs. 2 wird gestrichen und wie folgt ersetzt: 

Neuwarenhändler sind nicht zugelassen. 
Eine Zulassung von kunsthandwerklichen Artikeln und Hobbyarbeiten bleibt 
dem Veranstalter im Einzelfall vorbehalten. 
Der Verkauf von Lebensmitteln, lebenden Tieren, Pflanzen und Waffen ist 
nicht erlaubt. 
Glücksspiele aller Art sind untersagt. 

§ 2 

In §- P Abs. 3 wird das Wort Ir'1arktaufsicht" gestrichen und durch das 
Wort "Flohmarktaufsicht" ersetzt. 

§ 3 

In § 17 wird folgender Abs. 6 hinzugefügt: 
Veranstalter des Flohmarkts ist das Kulturamt der Landeshauptstadt Kiel. 

Arti kel II 

Diese Nachtragssatzung tritt am 1. Mai 1983 in Kraft. 

Kiel, den 

Luckhardt 
Oberbürgermeister 



Zu Pun kt de r Tagesordnung 

Bauausschuß 
Stadtplanungsamt Kiel, den 3 O. MRZ. 1983 

Betr. : 

B. E. : 

Antrag: 

Drucksache Nr . 

Bebaüungsplan Nr . 646, Aufhebung des Bebauungsplanes 
Nr. 253 (Satzungsbe sch luß) 

Stadtbaurat Bartels 

I . Die 
vom 
und 

a) 

b) 

c) 

d) 

e ) 

f) 

g) 

h) 

während der öffentlichen Auslegung in der Zeit 
27.10.1980 - 27.11.1980 vorgebrachten Bedenken 
Anregungen von 

Herrn Hans -Pe ter Markmann, Schönkirchener Straße 54 

Frau Annemarie Markmann, Schönkirchener Straße 52 

Herrn Augu s t Karge, Schönkirchener Straße 57/59 

Herrn Di e ter Petzke, Schönkirchener Straße 46 b 

Herrn Reinho ld Reuschel, Schönkirchener Straße 35 

den Eigentümern der Grundstücke Schönkirchener 
Straße 39 a - 41 

den Eigentümern der Grundstücke Schö~kirchener 
Straße 45 und 47 

Frau Ingr id Richter-Bandholz, Schönkirchener 
Stra ße 43 

werden nicht berücksichtigt. 

i) Frau Gertrud Jetzek, Schönkirchener Straße 44 

werden t eilweise berücks i chtigt. 

11. Für das Baugebiet Kiel-Neumühlen-Dietrichsdorf, 
beiderseits der Schönkirchener Straße, zwischen 
de r Straße Strohredder, den Grundstücken Schönkir
chener Straße 78, Scharweg 61, der Straße Scharweg, 
östlich dem Grundstück Scharweg 15, Schönkirchener 
Straße 40 und 31 sowie südlich der Grundstücke der 
Straße Kirschberg wird der Bebauungsplan Nr. 646 
entsprechend dem in der Sitzung aushängenden Plan 
als Satzung beschlossen. 

Gleichzeitig wird der Bebauungsplan Nr. 253 mit dem 
Baugebiet Schönkirch ener Straße 29 - 59 aufgehob en. 

Der städtebaulichen Begründung wird zugestimmt. 

_ Endgültiger Bes c hluß dur c h die Ra tsversammlung -
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Begründung: 

A: 

Der vom Bauausschuß am 04.09.1980 beschlossene Entwurf des 

Bebauungsplanes Nr. 646 hat vom 27.10.1980 - 27.11.1980 

öffentlich ausgelegen. Während dieser Zeit sind die im Antrag 

unter I. a) - i) genannten Bedenken und Anregungen eingegangen. 

Zu 1. a) und b): 

Die Eigentümer der Grundstücke Schönkirchener Straße 52 und 54, 

Frau Annemarie und Herr Hans-Peter Markmann, erheben Bedenken 

gegen den Ausbau der Schönkirchener Straße. Aufgrund des 

Flächenbedarfs für den Ausbau rücke die Straße unzumutbar 

dicht an die Wohnhäuser heran. Die Eigentümer schlagen vor, 

die Straße in ein unbebautes Gebiet zu verlegen. Hier böte 

sich eine Trasse ca. 150 m nördlich durch das Gelände der ehe

maligen Holsatia-Mühle und dem Steinkamp an, weil in diesem 

Bereich fast keine gewachsene Bausubstanz in Mitleidenschaft 

gezogen werde. 

Die Bauverwaltung nimmt dazu wie folgt Stellung: 

Der Bebauungsplan Nr. 646 hat das Ziel, ge mäß de m Bedarfs pl a n 

für Bundesfernstraßen und dem verk e hrspolitische n Pr ogramm der 

Landesregierung für den Ausbau der landeswichtigen Verkehrs

infrastruktur den Ausbau eines Teilbereichs der Bundesstra ße 502 

zwischen Brodersdorf und Kiel z un ächst über die Schönkirchene r 

Straße als Einführung in das Stadtgebiet der Landeshauptstadt 

Kiel planungsrechtlich zu sichern. 

Der Ausbau der B 502 e nt spri c ht der Freihal t e tra sse des Ve r

bandes Kieler Umland und erfo lgt gleichfalls a uf der Grundla g e 

des von der ~atsversammlung a m 21. Juli 1977 be sch lossen e n 

Generalverkehrsplanes. 

Die neu e Bundesstraße mit ihrer zunächst vorläufige n Einf ührung 

in das Gebiet der Landeshauptstadt Kiel über die Sc hönkirchener 

Straße soll als Ostseebä derverbindungsstra ße den Dur c hgangsver

kehr und den Personennanverkehr aufnehmen. 

Zunächst hatte die Landesstraßenbauverwaltung für di e bere its 

angeführte Funktionserfüllung für die Strec kenabschnitte 

Brodersdorf - Sc hr even born (Heike nd orf ) und Schrevenborn - Kiel 

das Plan feststellungsverfa hren ei ngeleitet, mit der Maßgabe, 

die B 502 in den Langen Rehm in Neumühlen-Di e trichs do rf e inzu

führen. Gestützt auf Beschlüsse des Bauau ss ch usse s ha t d ie 

Landeshauptstadt Kiel gegen die Lösung Einwä nde erhoben und 

statt dessen im Einvernehmen mit der Gem e inde Mönk e berg vorge

schlagen, die neue B 502 östlich von Neumühl e n-Dietrichsdorf 

zu füh re n und zu nächst mit dem Ostring üb e r die Sc hönk i rc he ner 

Straße zu verbind e n. Di e se verä nderte Au s ba u lös un g wurd e eben

falls e i nver nehmlich a m 04. April 197 8 mi t de m Bundesmin i s terium 

für Ve rk e hr und de m Min is terium f ür Wirt s c ha f t und Ve r ke hr des 

La nde s Sc h le sw ig-H o l stei n f es t 6 eleg t. Er gä nze nd wird i nsoweit 

no ch a uf die städte ba ul ic he Beg rün du ng ve rwi ese n . 

Wäh rend des Bebauungs pl a nve r fah r ens wurden a u fgrund von An

regun gen de r Bürge r noch mals Planu ngsa lter na t ive n zur Schön

k i rch e ner St r aße e r arbeitet und insbeso ndere d ie Anbindung 

der B 502 und des Ostrings über den Steinkam p g e prüft. 

Die Ergebn isse der Untersuchungen wurde n dem Baua ussc hu ß am 

24.04.1980 in seiner Sondersitzung vo r gestellt. Er hat darauf-
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hin entschieden , die Aus baulösung Schönkirchener Straße im 
Bebauungs plan verfahren weiter zu verfolgen, da anderenfalls 
künf tige Wohnbauflächen gr ößeren Um fa nges entfallen würden. 

Auf der Grundfläche der Gebäude sieht der Bebauungsplanentwurf 
den un erläßlichen Lärmschutzwall vor. Ob bei der Realisierung 
des Planes die Gebäude a bger issen werden müssen oder so von 
dem Lärmschutzwal l umfaßt werde n können, daß sie zwar stehen 
ble i ben, a ber anders a l s zum nicht mehr möglichen dauernden 
Wohnen benutz bar sind, steht noch nicht fest. 

Die Bauverwaltung schlägt vor, die Bedenken und Anregungen 
nicht zu berücksichtigen. 

Zu I. c): 

Herr Karge erhebt Bedenken gegen die im Beb a uu ngsplanen t 
wurf vorge sehenen aktiven Schallsc hu tzmaßnah me n . Ei n Lärm
schut zwall würde die Benutzu ng de r Lage rräume und des Ver 
kaufsr~u mes sei nes Groß- und Einzelhandels be tri e bes für 
rutte rmittel, Gartenbedar f und Kartoffeln auf dem Grundstück 
Schönkirchen e r Straße 57/ 59 blockieren. 

Die Bau verwaltung nimmt dazu wie folgt St e llung: 

Bei der Aufst e ll ung von Baul e itplä ne n sind u. a . auch ins 
besond ere die a l l ge mein e n Anford e run ge n an gesunde ~ohn 
und Arbeitsve rh ä ltni sse zu be rü c ksi ch ti ge n. Das sch li eß t 
d ie Ve rp f li cht un g ein,da für z u sorgen , daß Lärmbeläs tigungen 
im Ra hm e n de r ~ög lich ke iten von Wohngebieten ferngeha lt e n 
werden. 

Aufg rund von Schal ls chu t zberechnunge n wird an der Schönkirch e ner 
Stra ße nach ihrem Ausbau ein Dauerscha ll pegel von 62,5 d B(A) 
tags und 59,5 dB(A) nac ht s e r wa rtet. Zu lässi g s ind für das 
r. ördlich der Sc hönkir c hene r St raße vor handene allgemeine Wohn
~~ bi et jedoch l ediglich 55 dB(A ) tags und 40 dB(A) nachts. 
Lärms c hut zmaßnahm e n si nd dahe r unu mgänglich . Um eine n a us 
reichend e n Schutz vor Emis sione n a us d e m Ein mün dungsbe r eic h 
des Stroh re dd ers z u e rreich e n, ist es notwendig, den Lärmschutz
wall ununterb rochen noch ca. 4 m am Strohredder entlangzuführen. 

Die Ausweis un g eine r überbaubaren Grundstücksfläche für das 
Betriebsgebä ude von He rrn Karge würde pl anung sr echtlich e in e 
Unterbrechung des Lä rms ch utzwa lles a m Strohredder voraussetzen . 
Die vorges e henen Immi s sionssch ut zmaßnahmen wäre n daher wirkungs 
los. 

--Es ist j edoch denkbar, daß das Ge bäude, das ohnehin keinen 
~ohnzwecke n dient, be i der Herstellung der Lärmschut zan lage so 
einbezogen werden kann, daß ei n Abbruch nicht notwendig i st. 

mit 

Di e Bauverwaltung sc hl ä g t daher vor, die Bedenken und Anregungen 
nicht z u berücksichtige n. 

~u I. d): 

Herr Petzke er he bt Bede n ke n dageg en, daß dur c h den Bau einer 
Lärmschut zwand ei n Weg auf de m Grundst üc k Sc hönki r c hen e r Straße 
Nr. 46 a ni cht me hr be nut z bar und da mit s ein Gru ndstück Nr. 46 b 
nicht mehr ersc hl ossen sei . 
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Die Bauverwaltung nimmt dazu wie folgt Stel lung: 

Zum Schutz der vorhandenen bzw. künftigen Bebauung sind auf

grund des Ausbaus der SchönkircQener Straße Lärmschutzmaßnahmen 

-, - e-rforder 1 ich" Im' B"e'bäuungsplanen twurf is t im Bere ich der Grund

stücke Nr. 46 a und bein Lärmschutzwall, in den eine Garage 

einbezogen werden soll, vorgesehen. Planerisch ist beabsichtigt, 

die Restfläche des Grundstückes Nr. 46, das den Grundstücken 

46 a und b zur Straße hin vorgelagert ist und zum überwiegenden 

Teil für die Straßenbaumaßnahmen benötigt wird, dem Grundstück 

Nr. 46 b zuzuschlagen, weil es alleine künftig nicht mehr bau

lich nutzbar ist . Falls es zur Zusammenlegung der Grundstücke 

kommt, ist die Erschließung gewährleistet. Für den Fall, daß 

der Grundstücksrest nicht übernommen wird, kann der vorhandene 

Weg erhalten bleiben, muß jedoch verlegt werden. Dieses ist eine 

privatrechtliche Angelegenheit außerhalb des Batileitplanver

fahrens. 

Die Bauverwaltung schlägt vor, die Bedenken nicht zu berück

sichtigen. 

Zu I. e), f), g), h): 

Von den im Antrag unter e), f), g), h) aufgefüh rten Einwendern 

wurden Bedenken gegen den Ausb a u der Sch önkirchener Straße, 

gegen die damit verbundenen Lärmschut zmaßnahmen sowie gegen den 

Ausbau der Planstraße "A" vorgebracht. 

Durch den Ausbau der Planstraße A und der damit verbundenen 

V~rbreiterung des vorhandenen Weges sei der Verbleib von be

reits hergestellten Stellplätzen sowie einer Behindertenrampe 

aufgrund der topographischen Verhältni sse nicht mehr möglich. 

Außerdem werden Lärmbelästigungen durch Besucher der benach-

barten Gaststätte aufgrund ei ner Ei nbahn straßenregelung befürchtet. 

Die Bauverwaltung nimmt dazu wie folgt Stellung: 

Zu den Bedenken gegen den Ausbau der Schönkirchener Straße wurde 

bereits unter I. a) und b) dieser Begründung Stellung ge nommen . 

Aufgrund der künftigen Verkehrsentwicklung sind Lärmschutzmaß

nahmen erforderlich. Um den Flächenbedarf hierfür so klein wie 

möglich zu halten, wird eine Anlage, bestehend aus Lärmschutz

wand und -wall, im Bebauungsplan ausgewiesen. 

Infolge des Ausbaus der Schönkirchener Straße, die künftig in 

diesem , nördlichen Teil anbaufrei sein soll und durch die Lärm

schutzmaßnahmen können die Grundstücke a n der nördlichen Seite 

der Schönkirchener Straße von dieser nicht mehr erschlossen 

werden. Der Ausbau der Planstraße A wird daher ihrer künftige n 

Zweckbestimmung gemäß in den Bebauungsplan aufgenommen. Evtl. 

erforderliche Veränderungen der Stellplätze bzw. der Behinderten

rampe werden bei dem Ausbau durchge führt. Der für diesen Bereich 

vor ha nd ene re c htsverbindliche und parallel zum Verfahren des Be 

bauungsplane s Nr. 646 aufzuhebende Bebauungsplan Nr. 253 sieht 

diese hintere Erschließung bereits vor. 

Lärmbel ästigungen durch den Besucherverke hr der Gas tstätte wer

den aufg rund der direkt e ren Anfahrbarkeit über den Kirschberg 

nicht erwa rtet. Zusät z l ic h sind nach dem Ausbau der Planstraße A 
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verkehrsregelnde Maßnahmen möglich, di e jedoch im Bauleitplan
verfa hr en nicht erfaßbar sind. 

Di e Bauverwaltung schlägt vor, die Bedenken nicht zu berück
sichtigen. 

Zu 1. i): 

Frau J e tzek, vertreten durch da :. Rech t sanwalt büro Dr. Kersig 
und Partner, erhebt Bedenken gegen eine im Bebauungsplanent
wurf ausgewiesene Grundstü ckszufahrt s owie gegen die Garagen 
festsetzung auf ihrem Grundstück Schönkir chener Straße Nr. 44. 
Sie gibt an, daß die Au sweisungen sich ungün s tig auf das Grund
stück auswirken und künftigen Erwei t erungs- und Modernisierungs 
maßnahmen im We ge stehen. 

Auße rdem wen det sie sich gegen den Ausbau der Schönkirchener 
Straße sowie die Einführung de r Bundess t ra ße 502 in da s Stadt 
gebiet d er Lande s hauptstadt Kiel über die Schönkirchener Straße . 

Die Bauverwaltung nimmt daz u wie folgt Stellun g: 

Es wird zunächst vorgeschlagen, die Zufahrt sowie die Garage an 
den westlichen Rand d es Grunds tückes zu verlegen und damit den 
ersten Teil der Bed e nk en z u berücksichtigen. 

Zu den Bed en ke n gegen den Ausba u der Sc hönkirc h e n e r Straße 
wurde unter I. a) u n d b ) S t el lung genommen. Die Bauverwaltung 
schlägt vor, diesen Teil der Be denken nicht zu berücksichtigen. 

B - 11: 

Die Rat sversammlung hat am 21. 02.1980 die Auf s tellung des Be
bauungsplane s Nr. 646 beschlossen . 

Der Bebauu ngsplan soll den Ausbau de r Sc h önkirchener Straße im 
Zuge der Einführung der B 502 in das Gebiet der Landeshauptstadt 
Kiel sichern und die planungsrechtlichen Voraus se tzungen z ur Er 
richtung von Wohnhäusern sc ha ffen. Al s Folgemaßnahme der Um -
und Ausbauplanung der Schönkirchene r Straße wurden in dem Ent
wurf des Bebauungsplanes zwingend erforderli c he Lärmschutzmaß
nahmen aufgenommen. Für den Bereich der Sc hwentine-Schul e , di e 
verlager t we rden soll, wird ein allgeme ines Wohngebie t aus ge
wi e sen. Hi e r bes t e ht di e Möglichkeit, ca. 12 Wo hneinhe it e n zu 
er ri c hten. Entlang der Fußgängerver bindung Schönkirchener Straße
Scharweg und a m Hang entlang de s Sc harweges sind Grünflächen z ur 
Naherholung vorgeseh en. 

Die Bürger wurden früh zei tig ge mäß § 2 a Abs. 2 Bun d es baugesetz 
währ e nd der öf f entlichen Darlegung in der Zeit vom 2 1 .02. 1 980 -
06.03.1980 und bei der Anhörung i n Gegenwart von Bauausschuß
mitgli edern am 11. 03. 1980 beteiligt. 

Planrelevante Äußerungen im Rahmen der Betei lig un g der Träger 
öffentlicher Be l ange gemäß § 2 Abs . 5 Bundesbaugesetz wurden 
e ingearb e it e t. 
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Nach dem Beschluß des Bauausschusses vom 04.09.1980 hat der 
Entwurf des Bebauungsplanes Nr . 646, wie unter A Abs. 1 aus
geführt, in der Zeit vom 27.10.1980 bis 27.11.1980 gemäß 
§ 2 ~ Abs. 6 Bundeßbaugesetz öffentlich ausgelegen. Die Träger 
öffentlicher Belange wurden hiervon rechtzeitig benachrichtigt. 
Es wurden Bedenken und Anregungen, wie unter Teil I. der Be
gründung näher aufgeführt und abgehandelt, vorgebracht. 

Zur D4rchführung der Planungsabs ich t en ist es erforderlich, 
den Bebauungsplan Nr. 253 aufzuheben. 

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus den in der Si t zung aus
hängenden Plänen und der dies er Vorlage beigefügten städtebau
lichen Begründung. 

Der Bauausschuß hat dem Antrag in seiner Sitzung am 3 . Febr. 83 
bei 5 Gegenstimmen zugestimmt. 

In Vertretung 
Dr. Moll 
Stadtrat 

Diese Vorlage wurde mit der Zusammenstellung auf den Tisch gelegt, die Dring
lichkeit bei der Beratung der Tagesordnung von der SPD-Fraktion nicht anerkannt. 

Die Vorlage steht somit nicht zur Beratung an. 
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1.Grundsätze . 

Der Beb a uu ngs plan ist nach den Vo rsch rift e n des Bundesb a u
gesetzes (BB auG) a ufg e stellt und e nt hä lt die rec h t s ver bind 
lichen Fests etzungen fü r die s t ädt ebau I iche Ordnung in 
seinem Geltun gsb ereich. Er re gel t di e bauliche und sonstige 
Nutzung de r Grundstücke un d b il det d ie Grundlage für weitere 
zur Durchfüh run g des BBa uG e rfo r der l i che Maßnahmen. Dami t 
wird eine geordnete Entwicklung und eine dem Wohl der Allge
meinheit ents p r e ch e nde s o z i a l gere chte Bodennutzung gewähr
leistet. 

Dieser Bebauun gsp l an hat das Ziel gem ä ß dem Bedarfsplan 
für Bundesfer nstr aße n und de m ve rkehrspolitischen Programm 
der Landesr e gie r un g für den Ausbau der landeswichtigen 
Verkehrsinfr as t r ukt ur - e rs t e For t schreibung - mit jeweils 
Prioritäten se t zunge n in der Dri ngl ichkeitsstufe I, den Aus-
bau eines Tei lbe r eic hs der Bund e ss t raße Nr. 502 (B 502) zwischen 
Brodersdorf und Ki e l z un ä chst über die Schönkirchener 
Straße als Ein fü hrun g in das Stad t gebiet der Landeshaupt-
stadt Kiel planun gsrechtlich zu sichern. Die B 502 führt 
von Kiel nach Sch ö nber g in Holstein. 

Durch di e Verle gu ng der B 502 und den vi e rspurigen Ausbau 
wird eine \>Jes ent li che S t eige run g de r Leistungsfähigkeit 
erreicht, C]l e i c h ze i tig wir d e in e rh e blicher Durchgangsver
kehr u.a. im S ta dtt e il bere ich Neu mühl e n-Dietrichsdorf 
(Langer Rehm) ab ge zo gen und darüber hinaus werden die 
Ostseeb ä der d urch di e zü g ig e Ver bindung zur Landeshauptstadt 
attraktiver, was in sg e samt dem östlichen Kieler Planungsraum 
zugute kommt. 

Mit de r Aus baulös ung Sch ö nkirch e ner Straße werden die 
a ll ge meinen Anford e run gen a n ge sicherte und gesunde Wohn-
und Arbeitsverh ä ltn is se be rücksichti g t und insbesondere 
im Zusammenh a ng mi t de r S te i ge run g des Verkehrsaufko mme ns 
durch Lärm s chut zeinr ichtungen die erforderl ichen Vork eh rungen 
gegen Umw e ltb ee int räc ht i g un ge n getroffen. Die Belange von 
Freizeit, Er holu ng und Lands cha f ts schutz sind innerhalb de s 
Plangeltung s bere ich s am Schw e ntin e tal gesichert worden. 

2.Entwicklun g . 

Die Fests e tzun ge n des Beb auun gs pl a ne s sind aus de n Dar 
stellungen des Fl ä ch e nnutzun gsplanes der Stadt Kiel und 
seiner 68. Änd eru ng e ntwickelt worden. 
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Die Ausbaul8sung der neuen B 502 5stlich von Ne umOhlen
Dietrichsdorf und deren zunächst vorl~uflge VerknOpfung mit 
dem OstrinQ Uber die Sch5nkirchener Straße Ist vom Bauaus
schuß durch Beschlüsse vom 7. November 1974, 14. August 1975 
und 2 3. A P r i I 1 9 80 fes t gel e 9 t \'10 r den. Der Aus bau der 6 5 0 2 
entspricht der Freihaltetrasse des Verbandsplanes Kleler 
Umland und erfolgt gleichfalls auf Grundlage des von der 
Ratsversammlun g am 21. Juli 1977 beschlossenen Generalverkehrs-
plans. 

3.Ausgangsl age. 

Das bezeichnete Plangebiet liegt im Stadtteil KleI-Dietrichs· 
dorf mit einer GesamtgrHBe von ca. ' 5, 2 1 ha. 
Im n5rdlichen Planbereich der Sch:5nkirchener Straße ist 
der Bebauungsplan Nr. 253 seit dem 4. Juni 1962 rechtsver
bindlich; der Plan sieht bereits den Ausbau der Schönklr
chener Straße als Landesstra ße 50 in Richtung Scht.inkl rehen 
vor. 

Die neue B 502 mit ihrer zun~chst vorl ~uflgcn EinfUhrung 
in das Stadtgebiet der Landesh a uptst adt Kiel über die 
Schönkirchener Str aße soll die Funktionen einer Straße ftlr 
den Durchgangsv e rkehr, einer Osts eeb~der verbindun g sstraße 
und die einer Tras se fUr e in en l el stun gs f 5 hi gen Personennah-
verkehr Ub e rn e hmen. 

Zun5chst hatte die Landesstr aßenbau vcrwa ltun g fOr die o.a. 
Funktions erfUllung fUr die Streck e nabs ch n i tt e Brod c rs dorf
Schrevenborn (Heikendorf) und Schrevenborn- Ki e l das Plan
feststellun gs verfahren eingeleitet mit der ~\aßgabe, die 
B 502 in den Langen Re hm in NeumOhlen-Dletrichsdorf el nzu
fUhren. GestUtzt auf BeschlUss e des Bauausschusses hat die 
Stadt Kiel gegen die Lösung Einw~nde er hob e n und statt dess e n 
im Einvernehmen mit de r Gemeinde M6n kebe rg vorgesch lagen , 
die neue B 502 östl Ich von NeumUhlen-Dietrlchsdorf zu fUhren ( 
und zun~chst mit dem Ostring Uber di e Sch6nklrchener Straße 
zu verbinden. Diese ver~nderte Ausbaulösung wurde ebenfalls 
einvernehmlich am 4. April 1~7 S mit dem Bundesministerium fur 
Verkehr und dem Mini s terium fUr Wirtschaft un d Verkehr des 
Landes Schl es wig - Holst e in festgelegt. 

Ferner i s t in dieser Vereinbarun9 prinzipiell für die planungs" 
rechtl iche Sicherung der verHnderten Ausbaulösung dahingehend 
Einigung erz ielt worden, daß fUr Streckenabschnitte außerhalb 
der Landesh aupts t adt Kiel die Land esstraßenba uverwaltung das 
Planfeststel lungsverfahren nach dem RundesfernstraßengesetZ " 
durchfUhr t und fOr den Ve r bindungsabschnitt zum Ostring Inner 
halb des Stadtgebietes das Bebauun9splanv e rfahren nach dem 
Bundesbaugeset z durch die La ndeshauptstadt Kiel angewe ndet 
wer den soll . 
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Bei der Darlegung und AnhBrung im Bebauungsplanverfahren wurde 
von seiten der BOrger angeregt, nochmals m591 iche Planun gs
alternativen zur SchBnkirchener Straße zu erarbeiten und ins
besond ere die Anbindung der B 502 an den Ostring über den Stein
kamp zu GberprOfen . Der Bauausschuß hat am 24.4.1980 in seiner 
Sondersitzung die Ergebnisse der Untersuchungen gegenüberge
stellt und daraufhin entschieden, die Ausbaulösung Sch5nkir
chener Straße im Bebauungsplanverfahren weiter zu verfolgen . 

Hit der Einf Ghgung der B 502 in das Stadtgebiet der Landeshaupt 
stadt Kiel über die zur Zeit 2-spurige SchBnkirchener Straße 
erhält die Landesstraße 50 in diesem Abschnitt eine veränderte 
und leistun gsstärkere Funktionszuweisung. Sie wi rd hierfür auf 
der Grundla ge des Generalverkehrsplanes auf 4 Fahrspuren mit 
begrüntem Trennstreifen, beidseitigen Gehwegen und einem Radweg 
ausgebaut. Durch den vorgesehenen Ausbau ist ein Eingriff in 
anl iegende Grundstücksflächen unvermeidbar. 

Das Plangebiet ist derzeit überwiegend geprägt durch eine 
freistehende straßenbegleitende Wohnbebauung (36 Wohnein
heiten) und den Standort einer Sonderschule (Schwentine-Schule), 
der durch die projektierte Trassenlage aufgegeben werden muß. 
Grünflächen in stei ler Hanglage sLidl ich der vorhandenen Sch Bn
kirchener Straße bilden einen wesentl ichen Landschaftsbestandtei 
als Uberleitung zum Landschaftsschutzgebiet Nr. 11 - Schwentine
ta I -

4.Planun gszi ele. 

Durch die im ßebauungsplan qetrof fen en Festsetzungen in der 
Planzeichnunq - Tei l A - und im Text - Teil B - wird eine 
geordnete ßebauuno und Ersc hli eßung des Baugebietes sicher
gestellt. Bauliche i\nlagen und sonstige Vorhaben sind danach 
zul ässig, wenn sie gem~ß § 30 ßBauG diesen Festsetzungen 
nicht widersprechen und die Erschließung gesichert ist. 

Der Bebauungspl an Nr. 646 soll einen Teilabschnitt der Ein
führung der B 502 in das Stadtgebiet der Landeshauptstad t, 
insbesond ere die Anbindung an den Ostrin g - wie Im Bebauun gs
plan Nr. 355 festqesetzt - im ßerelch der neuen Schwentin ebrOcke 
planungsrechtlich sic hern. ~1it der neuen B 502 wird die 
Zielsetzung erreicht, entsprec hend der DringlIchkeItsaus 
weisung im ßundesfernstra ßenbedarfsp lan, kurzfristig Im Zuge 
der Sc h l) n kir ehe n e r S t ra ß e ein e z ii 9 I 9 e und dar übe r hin aus 
verkehrstechnis ch sichere VerkehrsfUhrung als Anbindung an 
den Ostrinq zu realisi e ren. Dabei soll die Straßenausbaulösung 
hinsichtli~h des Schallschutzes im St;~dtebau den verbleibenden 
\~ 0 h n bau f I ~~ eh e n bei der 5 e i t s der S eh;) n kir ehe n e r S t ra 0 e so \1'/ e i t 
mOgl ich auf Grundla9c der DIN 18005 - VORNORM - Rechnung 
tragen, damit auch zukUnftla die Schutzwlirdl!Jkeit eines I\l1ge
me i n e n \~ 0 h n 9 e b l e t 5 t~ r haI t e n b 1 e I b t . 
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5.Konsequenzen. 

Mit der Rechtsverbindlichkeit dieses Bebauungsplanes treten 
Festsetzungen im bisher für diesen Geltungsbereich gültigen 
Bebauungsplan Nr. 253 sowie für andere vergleichbare Pläne 
mit entsprechender Normensetzung (z.B. Fluchtl inienpläne) außer 
Kraft; sofern solche Pläne bestanden haben. 

Festsetzungen mit der Folge einer grundlegenden nutzungs
orientierten Neuordnung werden für den Geltungsbereich nicht 
getroffen; lediglich werden für Ersatzgrundstücke der erfor
derlichen Abrißmaßnahmen innerhalb der Plangeltungsbereiche 
der Bebauungspläne Nr. 646 sowie Nr. 647 infolge des Straßen
umbaus anstelle der bisherigen Sch~entine-Schule neue Wohn
bauflächen ausgewiesen. 

l.Baul iche und sonsti~e Nutzung . 

Der ßebauungsplan setzt die baul iche und sonstige Nutzung 
der Grundstücke nach den Vorschriften des Bundesbaugesetzes, 
der Baunutzungsverordnung, der Landesbauordnung für 
Schleswig-Holstein sowie der sonst zu beachtenden Ge-
setze, Verordnungen und Erlasse fest. 
Die Festsetzung von Allgemeinen Wohngebieten beiderseits der 
Schnnkirchener Straße (neue R 502) berücksichti g t die be
stehende und angestrebte Nutzungsstruktur im Plangeltungs
bereich und ist abge s timmt auf die Ausbaul ös ung der Haupt
verkehrsstraße und da s für 1995 prognostizierte Ver ke hrs
aufkommen. Weiterhin sind die Festsetzungen zur baul ichen 
und sonstigen Nutzung maßgebl ich darauf ausgerichtet, einer
seits die vorhandene Vlohnbebauung planungsrechtlich zu sichern, 
sowie andererseits eine künftige Ne ubebauung in zumutbarem 
Abstand zur B 502 zu ermöglichen. 

In Ubereinstimmung mit der 68. Änd er ung des Flächennutzungs
planes ist die ehemal ige Gemeinbedarfsfläch e der Sonderschule 
- i n A n 9 ren z u n g a n bei der sei t s vor h a n den e ~I 0 h n bau f I ä c h e n - e 
ebenfal~s als Allg e meines Wohngebiet ausgewiesen worden. Dies 
Fl3chen sollen vorrangi g als Ersatzwohngrundstüc ke für erfo r ' 
derl iche AbrißmaRnahmen infol ge des Straßenumbaues zur 
Verfüguna gestellt werden. 

2.G es taltungs a nforderun~en. 

Uber die Festsetzunge n des Bebauungsplanes Nr. 646 
(Teil A, Plan ze ichnung und Tei I B, Text) hinausgehende 
Aussagen zu gestalterisc he n Anforderungen werde n nicht 
getroffen. 
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Zur Erhaltung des landschaftlichen Erscheinungsbildes 
vom Schwentinetal sind zur Gewährleistung der Ein
fügung der zukünftigen Bebauung im südlichen Plangel
tungsbereich der Schönklrchener Straße maximale 
Bebauungsfirsthöhen festgesetzt worden. 

3.Verkehr - Erschließung - Rechte. 

Die im Bebauungsplan festgesetzten Straßenverkehrsflächen, 
deren Führung und Ausbaubreiten, die Unterbringung der er
forderl ichen öffentl ichen Parkplätze, die zur örtl ichen und 
überörtlichen Erschl ießung und Versorgung der Baugebiete 
dienenden Anlagen und Einrichtungen sowie die öffentlich
rechtlich zu sichernden Geh-, Fahr- und Leitungsrechte ent
sprechen den Vorschriften des Bundesbaugesetzes, der Landes
bauordnung und des Straßen- und Wegegesetzes des Landes 
Schleswig-Holstein, unter Beachtunng der Richtlinien für die 
Anlage von Stadtstraßen (RAST-E). 

Die verkehrstechnische Konzeption zum Ausbau der Schön
klrchener Straße a~ neue B 502 stützt sich auf den General
verkehrsplan der Landeshauptstadt Kiel. Der Anschluß der 
B 502 als Anbindung an den vorhandenen Ostring westl ich 
des Plangeltungsbereiches Nr. 646 ist bereits durch den 
ßebauungsplan t-Ir. 355 planungsrechtlich gesichert. Die 
Weiterführung der Ausbauabschnitte östl ich in Richtung 
Schrevenborn (Mönkeberg/Schönkirchen) erfolgt zunächst über 
den Anschlußbebauungsplan Nr. 647. Schließlich werden die 
planungsrechtl ichen Grundlagen für den weiteren Verlauf 
der B 502 durch das Planfeststellungsverfahren geschaffen, 
das durch die Landesstraßenbauverwaltung durchgeftihrt wird. 

Die Aus baulGsung der Schönkirchener Straße erfordert Flächen 
für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen insbesondere gegen Verkehrs
lärm. Dementsprechend sind auf Grundlage der DIN 18005 - VOR
NORM - aktive Lärmschutzmaßnahmen (Lärmschutzwände, Lä rmschutz
wälle) vorgesehen, die eine neue Erschließung der \1ohnarund
stücke 33-59 nördlich der Schönkirchener Straße durch die aus
gewiesene Planstraße A erfordern. Auf eine WendemGgI ichkeit 
wird verzichtet, da die Planstraße Aals Erschließungsver
bindung zum Kirschberg konzipiert ist. Im südlichen Plan
geltungsbereich von der Schönkirchener Straße ist im Zusam-
me n h a n 9 mit der Ö f f e n t I ich e n ZU\<I e gun 9 der neu aus 9 e wie sen e n 
Allaemeinen Wohngebiete auf dem ehemaligen Schwentineschul
grundstück eine öffentl iche Fußwegverbindung zur unmittelbaren 
Erreichbarkeit der Parkanlagen am Schwentinehang vorgesehen . 
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Die geplante und vorhandene Wohnnutzung erfordert entsprechend 
der ausgewiesenen Bebauungsdichte für den PlangeltungsbereiCh 
die Festsetzung von 15 5ffentlichen Parkplätzen, von denen 
10 Parkplätze im Anschlußbebauungsplan Nr. 647 im Bereich 
der Parkplatzanlage an der K5nig-Christ-Kirche und 5 Park
plätze im BebauungsplanbereJch Nr. 230 in Zuordnung zur 
ErschließungsverbJndung der Planstraße A nachgewiesen sind. 
Die entwässerungstechnische Erschließung des Bebauungsplan
gebietes erfolgt In Zusammenhang mit dem Ausbau der Schön
klrchener Straße und deren Ausbau von Regen- und Schmutz-
wasserleitungen. 
Eine unabhängige Löschwasserversorgung Ist fUr die Geltungs-
bereiche der Bebauungspläne Nr. 646 und Nr. 647 innerhalb 
der öffentlichen Grünfläche in Zuordnung zur nachrichtlich _ 
dargestellten Bushaltestel le an der Sch5nkirchener Straße aUs 
gewiesen. 

Die Darstellung der Straßenprofile Im Maßstab 1:200 als An
lage 1 , wird Anhang der Begründung mit der Uberschrift: 

BEBAUUNGSPLAN NR. 646 

Straßenprofile im Maßstab 1:200 

4.GrÜn- und Wasserflächen. 

Die Grün- und Wasserflächen und Ihre jeweilige Einzelnutzung 
sind nach den Vorschriften des Bundesbaugesetzes festgesetzt . 
Dabei sind insbesondere die Bestimmungen aus dem Kinder
spielplatzgesetz vom 18.1.1974 und den dazu ergangenen 
Verordnungen und Erlassen berücksichtigt worden. 

In Ubereinstimmung mit der 68. Änderung der Flächennutzungs~ 
planes ist der im Süden an das Allgemeine Wohngebiet an
schließende Hangbereich zum Scharweg als öffentliche Grün
fläche für Naherholung mit der Zweckbestimmung Parkanlage 
erweitert worden. 

Innerhalb der öffentlichen Grünfläche ist In ästl icher Zu· 
ordnung zur Fußwegverbindung von der Schönki rchener Straße ne( 
zum Scharweg für den EInzugsbereich südl ich der Sch5nkir che

r _ 
Straße ein Kinderspielplatz ausgewiesen, damit wird die Ub

e 

querung der B 502 zum Aufsuchen dieser Gemeinbedarfsein
richtungen unterbunden. Für den nördlichen Einzugsbereich 
stehen die vorhandenen Spielplatzeinrichtungen am Steinkamp 
bzw. Poppendörper Weg in zumutbarer Entfernung außerhalb 
des Bebauungsplangeltungsbereichs zur Verfügung . 
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5.Umweltschutz - bes. Vorkehrungen. 

Grundlage fUr die Festsetzung von Umweltschutzmaßnahmen im 
Bebauungsplan sind neben dem Bundesbaugesetz Bestimmungen 
aus dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchG) vom 15 . 3.1974 
und der Vornorm DIN 18005 über den Schallschutz im Städtebau. 

Die Festsetzungen der aktiven und passiven Vorkehrungen gegen 
Verkehrslärm der Schönklrchener Straße sind auf Grundlage 
der DIN 18005 - VORNORM - Schallschutz im St~dtebau - ge
troffen worden. Basisdaten für die Schallschutzberechnung 
sind die Prognosedaten zur Verkehrsbelastung für 1995 aus 
dem Generalverkehrsplan der Landeshauptstadt Kiel. 
Oa eine L5rmpegelminderung auf das festgelegte Maß gemäß 
DIN 18005 fUr die angrenzenden Wohngebiete durch aktive 
Lärmschutzmaßnahmen (Lärmschutzwälle, U:irmschutzw5nde) al lein 
nicht erreicht werden kann, sind passive Lärmschutzmaßnahmen 
teilweise erforderlich. Die Entscheidung Uber aktiven und 
passiven Schallschutz richtet sich jeweils nach dem im 
Einzelfall vertretbaren st~dtebaul ichen AuhJand. Dement
sprechend sind für die Obergeschosse der Wohngebäude 
Schallschutzfenster notwendig. 

Im ßebauun9splan sind Maßnahmen zur Sicherung der Infrastruk
tur gemäß § 9a BBauG nicht vorgesehen. 

2.Soziale Maßnah~en - Sozialplan. 

Die Erarbeitung von Vorstellungen über Grundsätze so
zi a ler Maßnahmen und deren Real isierung durch einen Sozial
plan ist entbehrlich. 

3.Verwirklichungsgebote - Substanzschutz. 

Soweit st;:idtebauliche GrtJnde es erforderlich machen, beh ält 
sich die Stadt nach Er~rterung und Beratung mit den betrof 
fe n e n B ü r ger n Maß nah me n zur Ver \o.J i r k I Ich u n 9 ihr e r P I a nun 9 s a b -
sichten nach den §§ 39b bis 39h BBaur, vor. 

Für Entsch n di g ungsansprüche sind die §§ 39 j - 44 c BBauG 
anzuwenden. 

4.Bodenordnung - Enteignung. 

Fa 1 1 s e r f 0 r der 1 ich, k () n n e n zur Neu 0 r d nun g 
angewendet werden: die Umlegung 

die Grenzregelung 
die Entei!lnung 

des Grund und Bod e ns 
(§§ 45 bis 79 BBauG) 
(§§ 80 bis 84 BBauG) 
( §§ 85 bis 122 ßßauG) 
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5.Erschließungsbeitri3ge. 

Zur Deckung des anderweitig nicht gedeckten Aufwandes für Er
schließungsanlagen werden Erschl ießungsbeiträge nach den Vor~ 
schriften der §§ 127 bis 135 BBauG erhoben. Die Stadt trägt 
gemäß § 129 BBauG und der Satzung über die Erhebung von Er
schließungsbeiträgen in der jeweils gültigen Fassung 10 v.H. 
des beitragsfähigen Erschl ießungsaufwandes. 
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D. Kosten und Finanzierung. 

1.Uberschlägige Kostenermittlung und vorgesehene Finanzierung . 

Bei der Verwirkl ichung des Bebauungsplanes entstehen für die 
Stadt folgende überschlägig ermittelte Kosten: 

1.1 Wert des Grund und Bodens, Freilegung und Herstellung 

der Verkehrsflächen (Bodenwerte und 
Freilegung) 

- Straßenbaukosten 

~:?~~:~~~ .... DM 

Zuschüsse von Bund und/oder Land sind in 
Höhe von 1.230.000 DM in den Straßenbau
kosten für den Ausbau der Schönkirchener 
Straße enthalten. 

der Grünflächen 

der Gemeinbedarfseinrichtungen 
(Kinderspielplatz) 

1.2 Netzbaukosten 

für die Straßenbeleuchtung 

für die Entwässerung / innere Erschl. 

132.000 · ............ DM 

84.000 
• •••••••••••• D t1 

115.000 
• •••••••••••• 0 t~ 

. / . 
· ............ DM 

/ äußere Erschl ....... :~: .... DM 

1.270.000 .......•..•.. DM 
S. 1.1 Grün-

1.3 Landschaftserhaltende Maßnahmen f!ij~~~Q ...... DM 

Uberschlägige Gesamtkosten/Stand 19?~ ~:~~~:~~~ .... DM 

Kosten für aktive Lärmschutzmaßnahmen (Lärmschutzwal I, 
Lärmschutzwand) auf privaten Grundstücksflächen und 
passiven Lärmschutz an Gebäuden (Schallschutzfenster) 
sind nicht enthalten. 

Die überschlägig ermittelten Gesamtkosten werden aus Haushalts -
mitteln der Stadt gedeckt. 
In Vertretung 

1,1}.~~ 
Dr. , Moll 
S-t adtr at 
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Zu Punkt 31 der Tagesordnung 

Stadtplanungsamt Kiel, den 2 2. Feb. 1983 

Drucksache Nr. 

, " 

" . 

Betr.: Bebauungsplan Nr. 647 (Auflagenerfüllung) 

Berichterstatter: Stadtbaurat Bartels 

Antrag: Für den genehmigten Bebauungsplan Nr. 647 mit dem 
Baugebiet Kiel-Dietrichsdorf, beiderseits der 
Schönkirchner Straße zwischen den Straßen Strohredder 
und Steertsraderedder, westlich der Flurstücke 33/10, 
36/3, nördlich der Grundstücke am Scharweg sowie der 
Grundstücke Schönkirchner Straße 60 und 68 wird folgende 
Auflage als Satzung beschlossen: 

Die östliche Baugrenze wird um 3 m von der Grundstücks
grenze zurückgenommen. 

Zwischen der neuen Baugrenze und der östlichen Grund
stücksgrenze wird eine "Fläche für die Anpflanzung von 
Bäumen und Sträuchern" festgesetzt. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung: 

Mit Erlaß vorn 09.02.1983 hat der Innenminister des Landes 
Schleswig-Holstein den Bebauungsplan Nr. 647 mit einer Auflage 
und einern Hinweis genehmigt. Der wesentliche Inhalt der Auflag e 
lautet: 

~Die überbaubare Grundstücksfläche für den Verbrauchermarkt 
grenzt im Osten unmittelbar an die Grenze des unbebauten Flur
stücks 36/3. Nach § 7 Abs. 1 Landesbauordnung müssen jedoch 
bauliche Anlagen von den seitlichen Grundstücksgrenzen, die 
nicht an öffentliche Verkehrsflächen liegen, in voller Tiefe 
des Grundstückes einen Mindestabstand (Bauwich) einhalten, 
soweit nicht an die Grenze gebaut werden darf oder muß. Dies 
wiederum ergibt sich daraus, ob planungsrechtlich eine be
stimmte Bauweise festgesetzt ist (§ 22 BauNVO). Da hier eine 
Bauweise nicht festgesetzt ist, ist der Bauwich einzuhalten.1 
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Die Bauverwaltung schlägt vor, die Auflage zu erfüllen. 
Durch die Zurücknahme der Baugrenze kann der an der 
östlichen Grundstücksgrenze teilweise vorhandene 3 m 
breite Schutzstreifen mit der Ausweisung "Fläche zur 
ArtI'lanzung von Bäumen und Sträuchern" auch entlang der 
überbaubaren Fläche fortgesetzt werden. 

Die im Antrag aufgeführte Auflage ist in dem in der Sitzung 
aushängenden Plan durch blauen Eintrag eingearbeitet. 

Der Bauausschuß hat dem Antrag in seiner Sitzung am 
03. 03. 1983 bei einer Enthaltung zugestimmt. 

Bar tel s 
Stadtbaurat 

Diese Vorlage wurde mit der Zusammenstellung auf den Tisch gelegt, die Dring
lichkeit bei der Beratung der Tagesordnung von der SPD-Fra ktion nicht anerkannt. 

Die Vorlage steht somit nicht zur Beratung an. 



Zu Punkt 3!1 der Tagesordnung 

Schulaus schuß 
Amt für Schulwesen Ki el, den 15 . April 1983 

Betr. : Änderung der Gebührensat zung für die Stadtbücher e i 
der Landeshauptstadt Ki el 

Berichterstatte r:Stadtschulrat Zimme r 

Die als Anlage beigefügt e 1. Nachtragssatzung zur 
Gebührensa tzung für di e Stadtbücherei der Landeshaupt
stadt Kiel vom 28. Oktober 1982 wird erlassen. 

- Endgültige Beschlußfassung durch die Ratsver sammlung -

Begrün.9-~ 

Auf Antrag de r SPD-Frakti on hat de r Schulausschuß am 14. April 1983 folgen den 
Beschluß einstimmig gef a ßt: 

"Die Gebühren für Kinder und Jugendliche von z .Zt. 10,-- DM werden rückgängig 
gemacht. Sie Zahlen ab 1. Juni 1983 ke ine Benutzungs gebühr." 

Ausschlaggebend für die sen Beschluß war die Tatsache, daß seit der Ein
führung der Gebühr für Kinder und Jugendliche erhebliche Rückgänge im Jugend
bereich der Stadtbücherei zu verzeichnen sind. 

Bei einem Vergl~ir.h J a nuar-März 1982 ! Ja~uar-Mär z 1983 betrug der Rückfang 
bei den Neuanmel dungen 59;9 %- und be i ' den Ent l e ihungen 21, 2 %. 

Die Vorlage wurde mit der Zusammenstellung auf den Tisch gelegt, die 
Dringlichkeit bei der Beratung der Tagesordnung anerkannt. 

Bei Punkt 9 c) lag ein Antrag der SPD-Ratsfraktion vor, die Gebühren
erhöhung in der Stadtbücherei rückgängig zu machen. 

Dieser Punkt 39) wurde daher bereits bei Punkt 9 d) mit abgestimmt. 
Für das Protokoll aber wird er hier protokolliert. 

Beschluß: Nach Antrag. 
Der Antrag wird mit Mehrheit angenommen. 

- Zusätzlich hat die Ratsversammlung die Verwaltung ermächtigt, in der 
Einleitung der Satzung die Rechtsgrundlagen auf den neuesten Stand zu 
bringen. -



1. Nachtragssatzung 

zur Gebührensatzung für die Stadtbücherei der Landeshauntstadt Kiel 

vom 

Aufgrund des § 4 de r Gemeindeor dnung für Schleswi g-Holstein i. d . F. vom 
11. ~ovember 1911 (GVOBl. Schl.-H. S . 410), geändert durch Gesetz vom 
15. Februar 1978 ( GVOB1 . Schl .-H. s . 28 ) der §§ 1,2 ,4 und 6 des Kommunal
abgabengesetzes des Landes Schleswig-Hols tein i.d.F. vom 17. März 1978 
(GVOBl. Schl.-H.S. 71), geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 1979 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 526) wird nach Beschlußfassung durch die Ratsversammlung 
vom di e fol gende ~achtragssatzung erlassen. 

Artikel I 

Die Geblwrensatzung für die Stadtbücher e i de r Landeshaupt stadt Kiel vom 
28. Oktober 1982 (Ki el er Nachrichten vom 1. Dezembe r 1982 ) wird wie folgt 
geändert: 

A. Zu § 2 Abs . 1: 

- Bei Buchstabe a entfallen di e Horte " für Erwachsene". 

- Der Buchstabe b entfällt. 

- Der Buchstabe c wird Buchstabe b und erhält folgende Fassung: 

"Der Benutzer ka nn anstelle der Pauschalgebühr fü r ,; ede ent~ hene Medien
einheit für eine Nut zungsfrist von 3 Wochen eine Ein zelgebühr entrichten. 
Sie beträgt 1, 30 DM ." 

B. § 3 (GebÜhrenfreiheit) erhält f Ol gende Fassung: 
u..w( 

(1) Kinder im VorschulalterYSchüler de r allgemeinbildenden und berufs-
bildenden Schulen zah l en keine Benut zungsgebühren gern. § 2 (1). 

( 2 ) Der Le ite r der Stadtbücherei und die dazu ermächt i gten ~ : itarbeiter 
kBnnen in Ausnahmefäl len von einer Gebühr befreien. 

Artikel II 

Diese Nachtragssatzung tritt sm 1. Juni l qf\3 1n Kraft . 

Kiel, den 
Der Oberbürgermeist er 
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Zu Punkt ItQ der Tagesordnung 

Schul ausschuß 
Kulturamt 

Kiel, den 15 . April 1983 

. Betr.: Stipendien für ausländische Studierende; 
hier: überplanmäßige Ausgabe. 

Berichterstatter: Stadtschulrat Zimmer 

·Antrag: 
a) Folgender unabweisbarer Uberplanmäßiger Ausgabe bei der 

Haushaltsstelle 312.717 - Stipendien fUr Studierende -

b) 

~ . . 

wird zugestimmt: 

Bisheriger Ansatz: 
erhöhen um 
neuer Ansatz 

49.000,-- DM 
27 .200,-- D~' 
76.200,-- DM. 

Die Mehrausgabe wird gedeckt durch Einsparungen 
selben Höhe bei folgenden Haushaltsstellen: 

1. HHst. 280.711 - Zuweisung an 
das Land - 6.500,-- DM 

2. HHst. 21.274.941 - Einbau von 
Teppichböden in der Fröbel-Schule6•100, __ DM 

3. HHst. 340.620 - Aufstellung von 
Kunstgegenständen 4.000,-- DM 

4. HHst. 340.643 - Beiträge und Um-
lagen fürsonst.Versicherungen - 1.000,-- DM 

5. HHst. 321.601 - Unterhaltung der 
Museumsschiffe - 7.300,-- DM 

in 

6. HHst. 340.6580 - Transport-, 
Fracht- u.Lagerkosten - 2.300,-- DM. 

. 27.200,--:- DM. 

_ Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

. . Begründung: 

der-

Aufgrund eines Vorschlages der Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung hat di.e 
Ratsversammlung am 28. 10. 1982 beschlossen, daß ab 1. 1 . 1983 bis auf 
weiteres keineneuen Stipendien mehr vergeben werden sollen. Dieser Beschluß 
ist mit der Maßgabe verbunden worden, daß die Stipendien für die osteuropäisch 
Länder sowie Brest und Coventry erhalten bleiben. 
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Bei der Vor1age zu diesem Beschluß ist offensichtlich nicht bedacht 
worden, daß bereits Anfang des Jahres t982 das Stipendienangebot für 
das Semester 1982/83 herausgegangen ist und daß im Sommer 1982 sämtliche 
Stipendien zugesagt wurden. Zum Zeitpunkt der Beschlußfassung im Magi
strat und in der Ratsversammlung befanden sich die 10 Stipendiaten 
bereits drei Wochen in Kiel und hatten ihr Studium aufgenommen. 

Der Beschluß vom 28. 10. 1982 konnte insofern für das Semester 1982/83 nicht 
mehr realisiert werden. 

Zur Zeit stehen von den im Haushaltsplan auf~rund des Kürzungsbeschlusses 
ausgewiesenen Mitteln in Höhe von 49.000,-- DM noch 1.260,-- DM zur 
Verfügung. Pür die Monate Mai - Ju1i werden noch Haushaltsmittel in Höhe 
von 13.860,-- DM benötigt, um allein die laufenden Stipendien auszahlen 
zu können. 

Für die neu zu vergebemten Stipendien (s. Abs. 1 dieser Begründung) werden 
für die Monate Oktober bis Dezember weitere Haushaltsmittel in Höhe von 
14.520,-- DM benötigt. Es handelt sich dabei um Stipendiaten aus Brest, 
Coventry, der UdSSR und Polen. 

Der Schul ausschuß hat in seiner Sitzuno am 14. 4. 1983 dem Antrag zuge
stimmt, wobei der ursprüngliche Deckungsvorschlag nachträglich geändert 
wurde. 

Zimmer 
Stadtschulrat 

Die Vorlage wurde mit der Zusammenstellung auf den Tisch gelegt, die Dring
lichkeit bei der Beratung der Tagesordnung anerkannt. 

Beschluß: Nach Antrag. 
Der Beschluß ergeht einstimmig. 



I . 

_z_u __ p_u_n_k_t ____ ~~~ ______ d~e~r~T~a~g~e~S_O_r_d_n_U_n~g 

G~~undh~itsatisscbuß 

!etrifft: 

Berichterstatter: 

~ntrag: 

Kiel, den 

Drucksache :2 ,.{ 'f 
Reduzierung der ßettenzahl 
in der Kinderklinik 

Stadtrat Dr . Moll 

~; f" I~'" 
1 (.I 

. ' ". 

Einer Reduzierung der Bettenzahl in der 
Kinderklinik des Städtischen Krankenhauses 
von 110 auf 86 Betten wird zUgestimmt. 

_ Endgültiger Beschluß durch die Ratsver
sammlung -

Beg r ü n dun g: 

Bereits im Gesundheitsausschuß am 15.02.1982 ist über eine Re
d~zierung der Kinderklinik aufgrund einer Anfrage des Sozial
mlnisters des Landes Schleswi~-Holstein beraten worden. Anlaß 
War eine Aufforderung des Landesverbandes der Ortskrankenkassen 
Schleswig-Holstein an den Sozialminister, die Krankenhausbe
darfsplanung der Universität und der Stadt Kiel zu überdenken. 

Der Gesundheitsausschuß hatte seinerzeit den Beschluß gefaßt, 
daß er eine Kinderklinik für einen unverzichtbaren Bestandteil 
eines kommunalen Krankenhauses hält, ohne einen Beschluß über 
Konsequenzen im Bereich der Städtischen Kinderklinik zu fassen, 
da zunächst das Verhalten der Universität abgewartet werden sollte. 

Mit Schreiben vom 02.04.1982 hat der Chefarzt der Kinderklinik 
- Dr. von Klinggräff - angeboten, die Bettenzahl von 110 auf 86 
Zu reduzieren und das ärztliche Personal um eine halbe Arztstelle 
S~wie das Pflegepersonal um 4 Schwesternstellen zu verringern. 
Dl eses ist inzwischen geschehen. Da auch 1982 die Belegung weiter 
Z~rückgegangen ist, sollte nunmehr aus wirtschaftlichen Gründen 
elne Reduzierung der Bettenzahl beschlossen werden. Die Belegungs-

4
zahlen waren 1978 = 58,4 %, 1979 = 51,8 %, 1980 = 48,9 %, 1981 ~ 
8,1 %, 1982 = 43,8 %. 

~er Gesundheitsausschuß hat am 21.03.1983 den Antrag einstimmig 
eschlossen. 

D r. Moll 
Stadtrat 

bitte wenden 



Die Vorlage wurde mit der Zusam menstellung auf den Tisch gelegt, die Dring
lichkeit bei der Beratung der Tagesordnung anerkannt. 

Beschluß: Nach Antrag. 
Der Beschluß ergeht einstim mig. 



42) Verschiedenes 

a) Nächster Ratstermin 

Stellvertretende Stadtpräsidentin Frau R e y erteilt mit, daß die nächste 
ordentliche Ratssitzung am 19. Mai 1983, 15.00 Uhr, stattfindet. 

b) Öffentliche Büchereien 

Ratsherr Rau p ach regt an, daß der Stadtschulrat eine Besichti-
gungsreise nach Pakistan machen und sich dort den vorbildlichen Vorstoß 
eines einflußreicheren Kollegen ansehen sollte, der aus den Schulen und aus 
den öffentlichen Büchereien - soweit sie für Kinder zugänglich sind - Bücher 
aussortiert, in denen von Schweinen die Rede ist, weil Kinder nicht mit 
Schmutz konfrontiert werden sollen. 

Er ist sich sicher, daß eine solche Reise für Kinder zur nützlichen Reinigung 
führt und dem Stadtschulrat ganz persönlich wichtige Impulse gibt. 

c) ~~!~9~_9~~_~~~~~r~~i~~~~e~ __ 

Ratsherr Ger I ach bittet Herrn Ratsherr Sönnichsen, zukünftig, 
wenn er das Wort erhält, auch den Stadtpräsidenten als gewählten Vertreter 
dieses Gremiums den nötigen Respekt durch eine Anrede zu erweisen. 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

~~sidefr Ratsherr 

jJ~ A-~ 
Ratsherr 

S7JI' 
fr 

- I bll r l.1m t - M ' 
I.) \Viderspruco __________ ~·LA.d._,, __ ._ 



Kurzniederschrift 

über die Sitzung der Ratsversammlung am 21. April 1983 

Beginn: 20.39 Uhr Ende: 20.46 Uhr 

Si tzungsun te r brechung: 

Vorsitzender: 1. Stellv. Stadtpräsidentin Frau R e y e r 

1. Schriftführer: Ratsherr Prof. Dr. 

2. Schriftführer: Ratsherr H aas s 

Anwesend: Stadtpräsident: 

Stadträte: 

Ratsherren/innen: 

!s fehlen entschuldigt: 

!s fehlen unentschuldigt: 

~nw~sende hauftam tl iche 
M.aglstratsmitgheder: 

~ßerdem sind anwesend: 

M 1 X 

DiekeI-AHI:fltl, Diesel, Hagelstein, Ipsen, 
Johanning, Lüth, Raupach, Schmidt-Brodersen, 
Prof. Spickhoff , Stegemann 

Behr, Bergien, Biallowons, Boysen, 
Breitkopf , Gebhardt, Gerlach, Dr. Graner, 
Haass, HäRSler, Höbel, Frau Hofer, 
Husmann, Kempe, K-Hffluey-, Frau Lange, 
Lange, Leest, Frau Lentz, Löwner, 
Prof. Dr. Mix, Petersen, Dr. Reimers, 
Frau Reyer, Rösser, -Rüdel, Gfaf.-von 
~€RH-ebeR, Schöning, Frau Schuckenböhmer, 
Schultz, Frau Sievers, Sönnichsen, Stein, 
Stier, Tschorn, Wunder, Frau Ziefuß, 
Frau Zörner-Goetzke 

Stadtpräsident Sauerbaum, Stadtrat Diekel
mann, Ratsherr Hänsler, Ratsherr Krumrey, 
Ratsherr Rüdel, Ratsherr Graf von Schlieben, 

Oberbürgermeister Luckhardt, Bürgermeister 
Hochheim , Stadtbaurat Bartels, Stadtrat 
L.Ü~gQIU', Stadtrat Möller, Stadtrat Dr. Moll, 
Stadtschulrat Zimmer 

Mitglieder der Ortsbeiräte, Amtsleiter und 
weitere Mitarbeiter der Landeshauptstadt 
Kiel 



21) Verschiedenes 

Es liegen keine Wortmeldungen vor. 

Nach Wiederherstellung der öffentlichkeit gibt Stadtpräsident die in nichtöffentlicher 
Si tzung gef aß ten Beschlüsse be kann t. 

1. Stellv. Ratsherr 

Ratsherr 
;)tadtKie l t)VLf\S ~ 

\~T Ohcrhiir~~rme i ster )oet, GelL .. l.d2.!...-:. 
- l lauptam t - ., / 
I ) \\Iidersorucil .•••••• M..~.U ..... 

Schrif tführer 

' .) ~errn S~al.n-ffS!~-
·,,,u,.,,~ •• , ~ 



Hauptamt Kiel, den Lf. Mai 1983 

1) Je eine Abschrift der Kurzniederschrift über die Sitzung der 
Ratsversammlung am 21. April 1983 erhalten das Büro des /291 
Stadtpräsidenten und das ReChnUngSprÜf~ngSamt zur Kenntnis. LL~ !~ 

2) Weitere Protokollauszüge erhalten: Offentliche Sitzung 

Von Punkt 

" " 
1 

2 

der Niederschrift 

" " 

" " 3 + 4 " " 

" " 
" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 
" " 

5a) " 

5b) " 

6a) " 

7a) " 

7b) " 

7c) 

7d) 

8 

9a) 

9b) 

9c) 

9d) 

ge) 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

02 z.K. 

a) Büro Stadtpräsid. 
z.K. 

b) 00 z. K • 

Kein Auszug 

03 z.K. 

a) Büro Stadtpräsid. 

b) 00 z. K. 

'30 z.K. 

65 z.K. 

a) Ausländerreferat 
z.K. 

b) 10 z.K. 
c) 42 z.K. 

a) 40 z.K. 

b) 72 z.K. 

90 z.K. 

a) 03 z.K. 

b) 04 z.K. 

a) 20 z.K.u.w.V. 

b) 90 z.K. 

00 z.K.u.w.V. 

a) 20 z.K.u.w.V. 

b) 90 z.K. 

00 z.K.u.w.V. 

a) 20 z.K.u.w.V. 

b) 51 z.K.u.w.V. 
c) 90 z.K. 
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Von Punkt 9f) der Niederschrift a) 10 z.K. 

b) 40 z.K. 

" " 9g) " " a) 50 z.K.u.w.V. 

b) 52 z.K.u.w.V. 

c) 72 z.K.u.w.V. 

d) 90 z.K.u.w.V. 

e) 92 z.K.u.w.V. 

" " 9h) " " 00 z.K.u.w.V. 

" " 9i) " " 00 z.K.u.w.V. 

" " 9j) " " 00 z.K.u.w.V. 

" " 9k) " " 00 z.K.u.w.V. 

" " 91) " " a) 00 z.K. 

b) 03 z.K.u.w.V. 

c ) 05 z.K.u.w.V. 

d) 30 z.K.u.w.V. 

e) 40 z.K.u.w.V. 

f) 40.4 z.K.u.w.V. 

g) 92 z.K.u.w.V. 

" " 9m) " " a) 72 z . K . 

b) 90 z.K. 

c) 92 z. K . 

" " 9n) " " 20 z.K.u.w.V. 

" " 90) " " 03 z.K.u.w.V. 

" " 10 " " a ) 72 z.K.u.w.V. 

b) 90 z.K. 

" " 1 1 " " a ) 60 z.K. 

b) 61 z.K. 

" " 12 " " 90 ( 2 x z.K. 
u.w.V. 

" " 13 " " 05 z.K.u.w.V. 

" " 14 " " 40 z.K.u.w.V. 
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Von Punkt 15 der Niederschrift a) 60 z .K.u.w.V. 

b) 67 z.K. 

" " 16 " " 72 z.K.u.w.V. 

" " 17 " " 01 z.K.u.w.V. 

" " 18 " " a) 00 z.K. 

b) 40 z.K. 

c) 42 z.K. 

" " 19 " " a ) 20 z.K.u.w.V. 

b) 90 z.K. 

" " 20 " " a) 02 z.K. 

b) 03 z.K. 

c) 20 z.K.u.w.V. 

d) 90 z.K. 

" " 21 " " a) 02 z.K. 
b) 03 z.K. 
c) 51 z.K.u.w.V. 
d) 90 z.K. 

" " 22 " " a) 02 z.K. 

b) 03 z.K. 

c) 60 z .K.u.w.V. 

d) 90 z.K. 

" " 23 " " a) 02 z.K. 

" " " " b) 03 z.K. 

c) 60 z.K.u.w.V. 

d) 90 z.K. 

" " 24 " " a) 51 z.K.u.w.V. 

b) 90 z.K. 

" " 25 " " 81 z .K.u.w.V. 

" " 26 " " 61 z .K.u.w.V. 

" " 27 " " 61 z.K.u.w.V. 

" " 28 " " 61 z.K.u.w.V. 
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Von Punkt 29 der Niederschrift 61 z.K.u.w.V. 

" " 30 " " 61 z .K.u.w.V. 

" " 31 " " 61 z.K.u.w.V. 

" " 32 " " 61 z.K.u.w.V. 

" " 33 " " 61 z.K. 

" " 34 " " 61 z.K.u.w.V. 

" " 35 " " a) 40 z.K.u.w.V. 

b) 90 z.K. 

" " 36 " " a) 02 z.K. 

b) 03 z.K. 

c) 30 z.K.u.w.V. 

d) 90 z.K. 

" " 37 " " 61 z.K. 

" " 38 " " 61 z.K. 

" " 39 " " a) 02 z.K. 

b) 03 z .K. 

c) 20 z.K.u.w.V. 

d) 90 z .K. 

" " 40 " " a) 30 z.K.u.w.V. 

b) 90 z. K . 

" " 41 " " a) 00 z.K. 
b) 50 z.K. 
c ) 52 z.K.u.w.V. 

" " 42 a) " " Stadtschulrat 
Zimmer z .K. 

11 " 42 b) " " Büro Stadtpräsid. 
z . K. 
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Nichtöffentliche Sitzung 

Von Punkt 1a) der Niederschrift 90 z .K. 

" " 2 " " a) 00 z. K. 

b) 30 z.K.u.w.V. 

" " 3 " " a) 00 z.K. 
b) 05 z.K.u.w.V. 

" " 4 " " 81 z.K. 

" " 5 + 6 " " 90 ( 2 x z.K. 
u.w.V. 

" " 7 - 18 " " 92 z.K.u.w.V. 

" " 19 " " a) 02 z.K. 
b) 61 z.K.u.w.V. 

" " 20 " " 01 z.K.u.w.V. 

3) Z.d.A. 



t 
" 

SITZUNG 

des Magistrats vom .............. . 

der Ratsversammlung vom ~ ;(~ (I. ( lau 2?rlolokvC(/ 

Einen Auszug der Niederschrift über die Sitzung 

des Magistrats 
der Ratsversammlung (nicht-)öffentlich heute erhalten: 

-----------------------------------------------------------------------
Amt Betrifft: Unterschrift - Datum 

---------------------------------------------------- /.r - -~-- -----------
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6S Punkt: iq 
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------------------------------------------------------------- ------
Punkt: 

--------------------------------------------------------------------
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NIE 0 E R S C H R 1FT 

über die Sitzung der Ratsversammlung 
am 21. April 1983 
Rathaus, Ratssaal 

Öffentliche Sitzung 

Beginn: 15.09 Uhr Ende: 20.38 Uhr 

Sitzungsunterbrechung: Pause: 18.12 bis 18.26 Uhr 
20.07 bis 20.33 Uhr - auf Antrag der CDU -

Anw e send: Stadträte: 

6 Ratsherren: 

Anwesende haupt
amtliche Magistrats
mitglieder: 

Es fehlen ent
schuldigt: 

Vorsitzende: 

1. Schriftführer: 

2. Schriftführer: 

Außerdem sind 
anwesend: 

Di e Niederschrift 
wurde gefertigt von: 

Diesel, Hagelstein, Ipsen, 
Johanning, Lüth, Raupach, 
Schmidt-Brodersen, Prof. 
Spickhoff, Stegemann 

Behr, Bergien, Biallowons, 
Boysen, Breitkopf, Gebhardt, 
Gerlach, Dr. Graner, Haass, 
Höbel, Frau Hafer, Husmann, 
Kempe, Frau Lange, Lange, Leest, 
Frau Lent z, Löwner, Prof. Dr. Mix, 
Petersen, Dr. Reimers, Frau Reyer, 
Rösser, Schöning, Frau Schucken
bÖhmer, Schultz, Frau Sievers, 
Sönnichsen, Stein, Stier, Tschorn, 
Wunder, Frau Ziefuß, Frau Zörn e r
Goetzke 

Oberbürgermeiste r Luckhardt, 
Bürgermeister Hochheim, Stadt
baurat Barteis, Stadtrat Möller, 
S ta d t rat 0 r. Mo 1 1, S ta d t s c h u 1 r at 
Zimmer 

Stadtpräsident Sauerbaum, 
Stadtrat Di e kelmann, Ra ts herr 
Hänsler, Ratsherr Krumrey, 
Ratsherr Rüdel, Ratsh e rr Graf 
von Schlieben 

1. stellv. Stadtpräsidentin 
Frau Reyer 

Ratsherr Prof. Mi x, Ratsherr 
Höbel, Ratsherr Bergi en 

Ratsherr Haass, Stadtrat 
Johanning, Ratsherr Löwn e r 

Mitglieder der Ortsbeiräte, 
Amtsleiter und weit e re Mitarb eite 
der Landeshaup tstadt Kiel 

Frau Gregorius 



1) Genehmigung der Tagesordnung 

Stellvertretende Stadtpräsidentin Frau R e y e r 
eröffnet die Sitzung der Rat s versammlung und begrüßt 
die Teilnehmer. 

Sie führt ~us, daß sich für die heutige Sitzung ei n Mitglied 
des Magistrats und 6 Ratsmitglieder entschuldigt haben, so 
daß 43 Ratsmitglieder anwesend sind. 

Sie stellt damit die Beschlußfähigkei t der Rat s ve r sam mlung 
fest. 

Die Tagesordnung zu der Sitzung ist rechtzeitig zugestellt 
worden. 

Es haben sich wiederum einige Änderungen ergeben. 

Mit einer Zusammenstellung wurden auf den Tisch gelegt: 

Für die Öffentliche Sitzung 

Zu Punkt 7) - Kl ei ne Anfragen - Fragestund e 
d) Sonderbedarfszuweisungen nach § 21 des - Drs. 213 -

Finanzausgleichsgesetz es 
- Die Kleine Anfrage der SPD-Ratsfraktion -

Zu Punkt 13) - Programm Kieler Woche 1983 - Drs. 156 -
- Die Änderungen und Ergänzungen 

zum Programm -

Zu Punkt 18) - Neugliederung von Ämtern inner- - Drs. 146 -
halb des Derernats für Sozial-
wesen - - Ein zusät z li cher Antra g -

Zu Punkt 34) - Die Stellungnahme des Amtes für 
Wirtschafts- und Verkehrsförd er ung -

Zu Punkt 37) - Beba uungsplan Nr. 646, Aufh ebung 
des Bebauungsplanes Nr. 253 für 
das Baugebi et Kiel-Neumühlen
Di etric hsdorf (Satzu ngsbe schluß) 

- Neue 
Drs. 65 -

- Die Vorlage -

Zu Punkt 38) - Bebauungsplan Nr. 647 für das Bau- - Drs. 126 -
gebiet Kiel-Dietrichsdorf (Auf -
lagen e rfüllung) 
- Die Vorl age -

Zu Punkt 39) - Änderung der Gebührensatzung für - Drs. 211 -
die Stadtbücherei der Landeshaupt-
stadt Kiel 
- Die Vorlage -
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Zu Punkt 40) - Stipendien für ausländische Stu
dierende 
hier: Überplanmäßige Ausgabe 
- Die Vorlage -

- Drs. 212 -

Zu Punkt 41) - Reduzierung der Bettenzahl in der - Drs. 214 -
Kinderklinik 
- Die Vorlage -

Verschiedenes wird dann Punkt 42). 

Für die Nichtöffentliche Sitzung 

Zu Punkt 3) - Deutsch-Türkisches Volkshaus 
- Ein neuer Antrag -

Zu Punkt 20) - Personalangelegenheit 
- Eine Vorlage -

Verschiedenes wird dann Punkt 21). 

Außerdem wurde gesondert auf den Tisch gelegt: 

Zu Punkt 8) - Große Anfragen - Fragestunde 

Die Antwort auf die Große Anfrage. 

- Neue 
Drs. 176-

- Drs. 215 -

Bei den Pu n k t e n 7 d), 37), 38), 39) , 40) und 41) der Ö f f e nt 1 ich e n 
und Punkt 20) der Nichtöffentlichen Sitzung handelt es sich um 
dringende Angelegenheiten, zu deren Anerkennung eine 2/3-Mehrheit 
erforderlich ist. 

Stadtrat I P sen (SPD) erkennt namens der SPD-Fraktion 
die Dringlichkeit zu den Punkten 37) - Neue Drs. 65 - und 
38) - Drs. 126 - nicht an. Damit stehen diese beiden Punkte 
nicht auf der Tagesordnung. 

Bei allen anderen dringenden Angelegenheiten wird Widerspruch 
nicht erhoben, so daß die Dringlichkeit anerkannt ist. 

Eine weitere Änderung hat sich dadurch ergeben, daß in der 
Magistratssitzung am 20.04.1983 der Punkt 11) - Erweiterung 
Conti-Hansa, hier: Genehmigung einer Eilentscheidung des Ober
bürgermeisters - vom Stadtbaurat zurückgezogen wurde, da sich 
diese Vorlage bereits durch Beschlußfassung im Bauausschuß er
ledigt hat. 

Weitere Änderungen zur Tagesordnung liegen bisher nicht vor. 
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Ratsherr S ö n nie h sen (DIE GRÜNEN) fragt daraufhin 
nach, warum der Punkt Deutsch-Türkisches Volkshaus in der 
Nichtöffentlichen Sitzung behandelt wird. 

Stellvertretende Stadtpräsidentin Frau R e y e r antwortet 
darauf, daß in dieser Vorlage auch Personalangelegenheiten zu 
beraten sind, die nach der Geschäftsordnung in der Nichtöffent
lichen Sitzung zu behandeln sind. 

Ratsherr S ö n nie h sen (DIE GRÜNEN) führt aus, daß 
er bereits zur April-Sitzung beim Stadtpräsidenten beantragt 
hat t e, den An t rag be t r. Kin der I i e der b u c h 11... und we i I das 
Kind ein Mensch ist! 11 in die Tagesordnung aufzunehmen. Das 
aber wurde vom Stadtpräsidenten abgelehnt. Er stellt deshalb 
nunmehr folgenden Antrag: 

IIDie Ratsversammlung fordert den Magistrat auf, den 
Stadtschulrat anzuweisen, Ziffer 3 des Beschlusses 
der Ratsversammlung vom 16.09.1982 in Sachen 
IIKinderliederbuch I ••• und weil das Kind ein Mensch 
ist'lI auszuführen. 1I 

Beschluß über diesen Antrag: 

Der Antrag wird mit Mehrheit a b gel e h n t 

Frau Ratsherrin Sie ver s (CDU) bittet, den Dringlich-
keitsantrag betr. IIUmbesetzung des Kuratoriums der VHS der 
Landeshauptstadt Kiel ll mi taufzunehmen. 

Hiergegen werden Bedenken nicht erhoben, so daß der Punkt 
als 9 n) behandelt wird. 

Stadtrat I p sen (SPD) stellt namens der SPD-Fraktion 
den Dringlichkeitsantrag betr. IIJährliche Vorlage eines 
Datenschutzberichtes ll und bittet, ihn ebenfalls in die Tages
ordnung aufzunehmen. 

Hiergegen werden ebenfalls Bedenken nicht erhoben, so daß der 
Punkt als Punkt 9 0) zu behandeln ist. 

Weitere Änderungswünsche zur Tagesordnung werden nicht vor
gebracht. 

Damit ist die Tagesordnung in der geänderten Form genehmigt. 

2) ~eststellung und Verpflichtung eines neuen Ratsherrn 

Stellvertretende Stadtpräsidentin Frau R e y erträgt 
vor, daß Frau Ingrid Comberg mit Schreiben vom 14.03.1983 
mitgeteilt hat, daß sie aus persönlichen Gründen ihr Mandat 
als Mitglied der Ratsversammlung mit dem 31.03.1983 nieder
gelegt hat. 
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Stellvertretende Stadtpräsidentin Frau R e y e r spricht 
ihr den Dank für die geleistete Tätigkeit im Rat und in den 
Ausschüssen aus. 

Sie trägt vor, daß der Oberbürgermeister als Gemeindewahl
leiter, an den das Schreiben von Frau Comberg geleitet wurd e, 
daraufhin folgendes mitgeteilt hat: 

"Als Nachfolger für die ausgeschiedene Ratsherrin 
Frau Margaretha-Ingrid C 0 m b erg habe ich 
den auf der Liste der Christlich Demokratischen 
Union Deutschlands unter lfd. Nr. 17 aufgeführten 

Herrn Otto Lee s t , 
Tiroler Ring 180, 2300 Kiel 14, 

fes t g es tel 1 t . 11 

Stellvertretende Stadtpräsidentin Frau R e y er begrüßt 
Herrn Leest, der bereits von 1974 bis 1982 Mitglied der Rats
versammlung war, her z lich und verbindet mit diesem Gruß den 
Wunsch auf eine gute Zusammenarbeit. 

Anschließend verpflichtet Stellvertretende Stadtpräsidentin 
Frau R e y e r Herrn Leest durch Handschlag gemäß § 33 
Abs. 5 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein auf die 
gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten und führt ihn 
in seine Tätigkeit ein. 

3) Genehmigung der Ni ede rschrift über die Sitzung der Rats
versammlung am 10. Mär z 1983 

Die Nied e rschrift üb er die Sitzung der Ratsversammlung am 
10. Mär z 1983 hat im Büro des Stadtpräsidenten zur Einsicht 
ausgelegen. 

Einwendungen wurden nicht er hob e n. 

Damit ist die Ni edersc hrift genehmigt. 

4) ~ürgerfragestunde 

Es liegen keine Bürgeranfragen vor. 
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5) Geschäftliche Mitteilungen des Stadtpräsidenten 

a) Datenschutzbericht 1982 

Stadtrat I p sen (SPD) hatte bei der Genehmigung 
der Tagesordnung beantragt, den Datenschutzbericht jähr
lich zu erstellen. Dieser Antrag wird unter Punkt 9 0) 
der Niederschrift protokolliert. 

Ratsherr S ö n n ich sen (DIE GRÜNEN) meint, daß 
diese Geschäftliche Mitteilung sich für inhaltliche Bemerkungen 
anbiete und nicht nur zur Kenntnis genommen werden sollte. Seine 
Fraktion sei keineswegs glücklich über diesen Datenschutzbe
richt. Er möchte gerne auf den Inhalt des Berichtes eingehen. 
In seiner Gesamtheit bezeichnet Sprecher diesen Bericht als 
einen "unerhörten Skandal". Als Beispiel hierfür führt er 
an, daß der Bezug von Sozialhilfe der Ausländerbehörde mit
geteilt wird. Es sei skandalös,wie bisher mit den Daten um
gegangen wurde, so habe es Ausweisungsverfahren gegeben, weil 
der Bezug von Sozialhilfe der Ausländerbehörde gemeldet wurde. 
Auch als skandalös bezeichnet Sprecher, daß eine Lockerung 
dieser Bestimmung durch den Datenschutzbeauftragten der Stadt 
begrüßt wird. Es habe auch einen Fall gegeben, bei dem kopiert e 
Melderegisterkarten unberechtigt an einen Landtagsabgeordneten 
weitergegeben wurden. Weiter wurde nicht veranlaßt, daß dis
kriminierende Meldeangabe wie Zigeuner, Jude oder sogar Vor
strafen nicht gelöscht, sondern nur gesperrt wurden. Es stelle 
sich die Frage, ob eine solche Speicherung nötig ist. Hier gäbe 
es aber das Archivgeset z . Auch würden die Name n von Asylb ewer
bern an freie Wohlfahrtsverbände gegeben, von diesen seien sie 
an andere weitergegeben worden. Das Sozialamt unterliegt der 
Geheimhaltung nach dem Sozialgesetzbuch, es sei denn, daß der 
Betroffene eingewilligt hat, daß seine Daten weitergegebe n 
werden. De r Datenschutz ist vom Sozialamt mit Füß e n getreten 
worden. Er vermisse in dem Bericht die Rüge und die Vorschläg e, 
wie in den genannten Fällen weiterverfahren wird. Jeder könn e 
sich nun ein Bild davon machen. Er zitiert sodann aus dem 
Bericht, wie der Datenschutzbeauftragte selbst seine AUfgab e 
sieht. Mängel und Skandale müssen angeprangert werden. Seine 
Fraktion sei leider nicht im Rechnungsprüfun gsausschuß ver
treten. 

Stadtrat M ö 1 1 e r (SPD) bemerkt, daß dieser Bericht aus-
führlich im Rechnungsprüfungsausschuß diskutiert wurde. Er woll e 
nicht die Art und Weise beschönigen, wie die Arb e it des Daten
schutzbeauftragten dargestellt wird. Di e Ratsversammlung sei gut 
beraten gewesen, Herrn Weiherich zum Datenschut zbeauftragten zu 
bestellen. Er verstehe die Kritik nicht. Herr Wei herich sei allen 
Mängeln nachgegangen und habe sogar die Landesbeauftragten für 
den Datenschutz eingeschaltet, auc h habe Herr Weiheric h auf den 
Erlaß von Dienstvorschriften bestanden. Sprecher könne dies be
urteilen und weise deshalb mit allem Nachdru ck die Kritik von 
Ratsherrn Sönnichsen zurüc k. 
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Ratsherr S ö n nie h sen (DIE GRÜNEN) begrüßt, daß die 
Kritik an die Öffentlichkeit gelangt ist und auch die Kritik, 
wie diese Mißstände weiter verfolgt werden sollten. Es sei 
nicht angeordnet worden, die diskriminierenden Daten zu 
löschen, sie sind lediglich zu sperren, daß bedeutet, daß 
sie erhalten bleiben. Er stellt die Frage, ob man diese 
diskriminierenden Angaben dulden kann, da sie nicht nur für 
den Betroffenen, sondern auch für die Angehörigen diskrimi
nierend sind. In der Beantwortung der Kleinen Anfrage zum 
Datenschutz in der letzten Ratssitzung wurde gesagt, daß 
der Datenschutz gesichert sei. Die Bedenken der Bürger zum 
Datenschutz seien nach diesem Bericht mehr als berechtigt. 
Es sollten Überlegungen angestellt werden, wie diese Mängel 
zu beseitigen sind. 

Stadtrat M ö 1 1 e r (SPD) führt aJs. daß man in der 
Vergangenheit mit dem Datenschutz nicht so pingelig war. Es 
war damals rechtlich zulässig und die Stadt war sogar dazu 
verpflichtet, die rassische Zugehörigkeit auf den Meldekarten 
mit aufzuführen. Seit Anfang April habe man auf EDV umge
stellt. Er versichere, daß in die laufende Arbeit keine Alt
bestände mehr eingegangen sind, diese Bestände sind aus dem 
laufenden Betrieb verschwunden. Er stelle sich jedoch die 
Frage, was mit den alten Meldekarten geschehen soll. In Ab
stimmung mit dem Innenminister und dem Datenschutzbeauftragten 
werden die Daten, die von den Meldekarten auf Mikrofilm ver
filmt wurden, gesperrt. Man könne aber nicht alle 530.000 
Karten manuell durchsehen, ob rassistische Zugehörigkeit, 
Vorstrafen oder dergi. enthalten sind. 

Ratsherr H aas s (SPD) möchte die Ausführungen von Stadt-
rat Möller ergänzen. Im Rechnungsprüfungsausschuß war man der 
Ansicht, daß die subjektive Auffassung des Datenschutzbeauf
tragten in diesem Bericht nichts zu suchen hat und in Zukunft 
unterbleiben soll. Auf eine Zwischenfrage von Stadtrat 
I p sen (SPD) bemerkt er, daß DIE GRÜNEN keinen Anspruch 
auf die Mitgliedschaft im Rechnungsprüfungsausschuß erhoben 
haben. Jeder Ratsherr könne aber an Ausschußsitzungen teil
nehmen und das Wort ergreifen. Die Diskussion im Rechnungs
prüfungsausschuß zu diesem Bericht tat gut. 

Stadtrat I P sen (SPD) weist darauf hin, daß alle 4 Frak-
tionen sich über die Ausschußmitgliedschaften geeinigt hätten. 
Die Mitarbeit im Rechnungsprüfungsausschuß wurde von den kl e inen 
Fraktionen nicht gewünscht. 

Herr W e i her ich (Datenschutzbeauftragter) möchte 
die Aussage zum Be zug von Sozialhilfe klarstellen. Das Sozial
gesetzbuch wurde am 04.11.1982 geändert, dabei ging es um die 
Weitergab e von Auskünften an die Ausländ e rbehörde. Weil man 
wußte, daß eine Änderung des Sozialgesetzbuches in Vorbereitung 
war, habe er deshalb diese Weitergabe nicht beanstandet. Bei 
den alten Meldekarten gilt das Archivgesetz. Die Historik e r 
Sind dagegen, di e alten Daten zu vernichten , sie möchten statt 
dessen die hi sto rischen Daten erhalten. Man wolle dies ver 
nünftg reg e ln und nicht mit dem Hol zhammer. 
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Ratsh e rr S ö n n ich sen (DIE GRÜNEN) begrüßt, daß 
eine öffentliche Diskussion über den Datenschutzbericht 
begonnen wird. Man sehe hierbei, wie hilflos die Parteien 
bei einer sachlichen Diskussion seien. Wenn er nicht zu 
einer Ausschußsitzung erscheine, werde daraus gleich ein 
Politikum gemacht und ihm werde vorgeworf e n, er nähme 
seine Arbeit nicht ernst. 

Stadtrat I P sen (SPD) möchte den Stil der Arbeit in 
diesem Hause ansprechen. Als Lauf der Vorlag e n und Anträg e 
hab e der Ge set z g e b erz u n ä c h s t den Aus s c t1 U I), dan n Mag ist rat 
und Ratsversammlung vorgeseh en. Nach dem Gesetz wär e n die 
kleinen Fraktion in keinem Ausschuß vertreten. De n kleinen 
Fraktionen habe man in jedem Ausschuß einen Sitz angeboten 
und dafür auch die Zahl der Ausschußmitglieder erhöht. Für 
den Rechnungsprüfungsaus sc huß hatten DIE GRÜNEN kein Inter
esse. Stadtrat Möller und Ratsh err Haass hab en dargelegt, 
wie im Rechnungsprüfungsausschuß diskutiert wurd e. Ratsherr 
Sönnichsen hab e sich an dieser Sitzung nicht beteiligt. Di e 
SPD-Ratsfraktion habe die Konsequenz aus der Beratung ge
zogen und den Dringlichkeitsantrag eingereicht, jedes Jahr 
einen Datenschutzbericht zu erstellen. Ratsherr Sönnichsen 
habe einen solchen Antrag nicht gestellt. 2 bis 3 Stunden 
beschäftige man sich in jeder Ratssitzung mit Anträgen und 
Anfragen der GRÜNEN. Die meisten Ratsmitglieder sind be
rufstätig lind Ratsh e rr SÖ!'lnichsen i st gleich ~eiti g als Ge
schäftsführer seiner Fraktion der einzige IIB er ufspolitiker ll

• 

Sprecher kann einen solchen Streß physisch und psychisch 
nicht ver kraft e n, ansonsten habe man bald tagelange Rats 
sitzungen. Rats her r Sönnichsen solle nicht so tun, als wen n 
er den Dat e nschut z erfunden hat, die F.D.P. habe sich ~a mal s 
dafür eingesetzt, noch bevor DIE GRÜNEN erf und e n waren. Durch 
diese endlos lang en Deb atte n werde man sonst Schiffbruch er
leiden. Man so ll e vi e lleicht die Beba uung sp l äne gründlicher 
beraten und sich auf we se ntlich e und wichtig e Fragen konzen
trieren. 

Ratsh e rr S ö n n ich sen (DIE GRÜNEN) hält den Stil 
von Stadtrat Ipsen für ni cht gut, von seiner Seite wurd e 
dieser Stil ni cht begonnen. Er habe ve r sucht, rein sac hli che 
Kritik darzulegen. Das Problem bestehe darin, daß nur einmal 
im Monat für 250.000 Einwohner beraten wird. Er hält eine 
Regelung f ür denkbar, daß die Ratssitz un ge n 2 Tage dauern, 
e r sc hli eße damit die Di s kus sio n ab. 

- Kenntnis genommen; ei n Abdru ck dieser allen Mitgliedern 
der Rat s versamm lung schriftlich vorli egenden Gesc häft li chen 
Mitt ei lung des Rechnungsprüfungsamtes i st in der dieser 
Nied ersc hrif t vor geheftete n Kurzniederschrift enthalten . -
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b) Hansastraße 48 

Stadtrat I p sen (SPD) ist der Auffassung, daß diese 
Geschäftliche Mitteilung über einen Appell des Ortsbeirates 
Ravensberg/Brunswik an die Ratsversammlung nach der Ge
schäftsordnung nicht hätte zugelassen werden dürfen. Außer
dem sollte eine Geschäftliche Mitteilung umfassend sein. 
Man sollte dem Ortsbeirat einmal mitteilen, daß am 9. No
vember 1982 die Verträge zwischen Stadt und dem Verein ab
geschlossen sind. Der Grundstückskaufvertrag wurde beur
kundet. Der Verein sei mittlerweile bemüht, Mitglied im 
Haus- und Grundeigentümerverein zu werden, deshalb könne 
man jetzt nicht mehr von Besetzern reden. 

Ratsherrin Z i e fuß (DIE GRÜNEN) hält es für bedauer-
lich, daß durch die zur Verfügungsteilung der Mittel die 
Ratsversammlung gescholten wird. Sie erkundigt sich nach 
dem Motiv des Ortsbeirates, einen solchen Appell an die 
Ratsversammlung zu richten. 

Stellvertretende Stadtpräsidentin Frau R e y erweist 
darauf hin, daß Geschäftliche Mitteilungen jederzeit vorge-
legt werden können. Das Rechtsamt habe man hierzu um Stellung
nahme gebeten. Wenn die Ortsbeiräte jedoch laufend Mittei-
lungen an die Ratsversammlung geben,werde es sehr viel werden. 
Das Ratsherr Rösser gleichzeitig auch Mitglied im Ortsbeirat 
sei, ist reiner Zufall. Für die Zukunft müsse man die Bericht
erstattung für die Ortsbeiräte in der Ratsversammlung regeln. 

Ratsherr R ö s s e r (CDU, zugleich als Mitglied des Ort s
beirates Ravensberg/Brunswik) führt aus, daß vor geraumer Zeit 
eine sachpolitische Debatte über die Hansastraße 48 geführt 
wurde. Die Mehrheit des Ortsbeirates Ravensberg/Brunswik habe 
von dem Recht Gebrauch gemacht, an die Ratsversammlung einen 
Appell zu richten. Dies sei rechtlich abgesichert und zu-
lässig, wohl aber ungewöhnlich. Es gäbe auch Ortsbeiräte, in 
denen kein Ratsherr Mitglied ist. Das Motiv ergibt sich aus 
der Geschäftlichen Mitteilung. Ursprünglich handelte es sich 
um eine rechtswidrige Handlung, di ~ durch den Kauf jetzt recht
mäßig geworden ist. Das habe die Mehrheit bewogen, zu appellieren 
"Wehret den Anfängenli. Auch sollte es nicht honoriert werden. 
Der Ortsbeirat habe keinen Bedarf mehr an Kommunikationszen
tren. "Wehret den Anfängen" war das Motiv für diesen Appell. 
Gegen den Widerstand seiner Partei wurde der damalige Beschluß 
gefaßt. Auf eine Zwischenfrage von Ratsherrin Z i e fuß 
(DIE GRÜNEN) teilt er mit, daß im Ortsbeirat das Stimmenver
hältnis 7 CDU : 4 SPD ist. 

Ratsherrin Z i e fuß (DIE GRÜNEN) sieht hi e rin den Ver 
such einer Stimmungsmache gegen die Hansastraß e und die Haus 
besetzer. 

- 9 -



, 

- 9 -

Ratsherr R ö s s e r (CDU) sieht dies nicht als Stimmungs-
mache, sondern als Darlegung der politischen Auffassung des 
Ortsbeirates. Auf eine Zwischenfrage von Stadtrat I p sen 
(SPD) führt er aus, daß der Ortsbeirat versucht habe, deutlich 
zu machen, daß er Ursache und Anfang als rechtswidrig ansieht. 
Der Ortsbeirat sehe diese Handlung als unsozial an, da hier 
Personen am Amt für Wohnungsbau- und Wohnungswesen vorbei durch 
Hausbesetzung eine Wohnung erhalten, obwohl viele Familien 
eine Wohnung suchen. Diese werden rücksichtslos durch die 
"Hausbesetzer" überlaufen. Auf eine Zwischenbemerkung von 
Stadtrat I p sen (SPD) führt er aus, daß es auch viele 
Alleinstehende gibt, die eine Wohnung suchen. Er räumt ein, 
daß die Hansastraße 48 nicht über familiengerechte Wohnungen 
verfüge. 

- Kenntnis genommen; ein Abdruck dieser allen Mitgliedern der 
Ra t s ver sam ml u n 9 5 C h Y' i f t I ich vor I i e gen den Ge s c h ä f t I ich e n Mit
teilung des Stadtpräsidenten ist in der dieser Niederschrift 
vorgehefteten Kurzniederschrift enthalten -

6) Geschäftliche Mitteilungen des Magistrats und des Ober
bürgermeisters 

a) Finanzielle Hilfe des Landes für die kreisfreien Städte 

- Kenntnis genommen; ein Abdruck dieser allen Mitgliedern der 
Ratsversammlung schriftlich vorliegenden Geschäftlichen Mit
teilung des Kämmerei- und Steueramtes ist in der dieser Nieder 
schrift vorgehefteten Kurzniederschrift enthalten. -

7) Kleine Anfragen - Fragestunde -

a) Energiebedarf städtischer Gebäude 

Hierzu liegt folgende Kleine Anfrage von Ratsherrn 
L ö w n e r (SPD) vor: 

- Drs. 110 -

1. Wie hat sich der Energiebedarf der städtischen Gebäude 
in den letzten 5 Jahren unter Berücksichtigung de r An
schlußwerte und der klimatischen Verhältnisse entwickelt? 

2. Wie hoch war in dem genannten Zeitraum jeweils der Ant e il 
von Öl, Kohle, Gas und anderen Energieträg e rn? 

3. Welche Möglichkeiten sieht der Magistrat, über die bis
herigen Ergebnisse der Arbeitsgruppe "Energi eeinsparung" 
und "Betriebsüberwachung" hinaus zusätzliche Energie zu 
sparen? 
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4. Wie hoch werden die Kosten für die vorgeschlagenen 
Investitionen geschätzt, sind sie rentierlich, wenn 
ja, in welchem Zeitraum? 

Nachdem Ratsherr L ö w n e r (SPD) seine Kleine Anfrage 
verlesen u~d begründet hat, beantwortet Stadtbaurat 
Bar tel s (parteilos) diese Anfrage im Namen 

/ des Magistrats wie in Anlage 1 zu dieser Niederschrift 
wiedergegeben. 

- Kenntnis genommen -

b) Drastische Bestrafungsmethoden in der rechtsradi- - Drs. 192 -
kaIen Roranschule der "Türkischen Gemeinschaft" 
in RieI-Gaarden 

Hierzu liegt folgende Kleine Anfrage von Ratsherrin 
Z i e fuß (DIE GRÜNEN) vor: 

1. Sind wegen der geschilderten Vorgänge in der Koran
schu'e staatsanwaltliche Ermittlungen eingeleitet 
worden und wie ist ggf. der Stand der Ermittlungen? 

2. Inwieweit hat sich die Stadt Kiel (Ordnungsamt, Jugend
amt) eingeschaltet und welche Schritte sollen behörd
licherseits ergriffen werden? 

Nachdem Ratsherrin Z i e fuß (DIE GRÜNEN) ihre Kleine 
Anfrage verlesen und begründet hat, beantwortet Stadtrat 
M ö I I e r (SPD) diese Anfrage in Vertretung von Stadt-
rat Lütgens im Namen des Magistrats wie in Anlage 2 zu 
dieser Niederschrift wiedergegeben. 

Stadtrat Rau p ach (SPD) erkundigt sich bei 
Stadtrat Möller, ob es richtig sei, daß der Jugendwohl
fahrtsausschuß gesagt hat, daß der Schutz der Kinder vor 
Repressalien wichtiger sei als die Ermittlungsarbeit und 
daß DIE GRÜNEN dem zugestimmt haben. 

Auf eine Zusatzfrage von Ratsherrin Z i e fuß (DIE 
GRÜNEN) teilt Stadtrat M ö I I e r (SPD) mit, daß die Arbeit 
federführend von der Ausländerreferentin wahrgenommen 
wird. Bei dieser könnten sich DfE GRÜNEN nach dem Stand 
der Angelegenheit erkundigen, im übrigen haben DIE GRÜNEN 
im Jugendwohlfahrtsausschuß auch zugestimmt. 

- Kenntnis genommen -
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c) Folgewirkung rles HDW-Strukturkonzeptes - Drs. 193 -

/ 

Hierzu liegt folgende Kleine Anfrage von Ratsherrn 
S ö n nie h sen (DIE GRÜNEN) vor: 

1. Welche FOlgewirkungen für die verschiedenen Wirtschafts
branchen und für die an sie gekoppelten Teilarbeitsmärkte 
im Bereich der Stadt Kiel werden sich bei einer Reali
sierunq des HDW-Sanierungskonzeptes ergeben? 
(bitte nach Möglichkeit konkret aufschlüsseln) 

2. Welche Mehrbelastungen werden bei Realisierung des 
HDW-Strukturkonzeptes in absehbarer Zeit auf den 
Sozialhaushalt der Stadt Kiel zukommen? Können dies
bezüglich konkrete Prognosen ermittelt werden? 

3 . Welche Anliegen der Stadt Kiel wurden bislang von offiziellen 
Vertretern der Stadt Kiel mit Vertretern der Landesregierung, 
des HDW-Vorstands und des HDW-Aufsichtsrates sowie der Gewerk
schaften hinsichtlich des HDW-Sanierungskonzeptes problemati
siert - mit welchen Ergebnissen bzw. Zwischenergebnissen? 

Nachdem Ratsherr S ö n nie h sen (DIE GRÜNEN) seine 
Kleine Anfrage verlesen und begründet hat, beantwortet Stadt-
rat Dr. Moll (CDU) diese" Anfrage im Namen des Magistrats 
wie in Anlage 3 zu dieser Niederschrift wiedergegeben. 

Ratsherr S ö n nie h sen (DIE GRÜNEN) möchte in seiner 
Zusatzfrage wissen, ob es möglich ist, die HDW-Beschäftigten 
umzuschulen oder in andere Bereiche zu vermitteln. Viele 
andere HDW-verwandte Branchen seien zur Zeit in Schwierig
keiten. Er erkundigt sich danach, ob es konkrete Anhalts
punkte gibt, daß Umschulung und Vermittlung auch zum Erfolg 
führen könnten oder ob man damit rechnen muß, daß die zu Ent
lassenen in die Arbeitslosigkeit geschickt werden. 

Stadtrat Dr. Mol I (CDU) führt aus, daß der Kieler Arbeits-
markt mit 16.000 Arbeitslosen überlastet ist, dazu werden noch 
1.400 von HDW kommen. Die Struktur dieser zu Entlassenen ist 
nicht bekannt. Zum größten Teil handele es sich um Angest e llte, 
ein kleinerer Teil sind Facharbeiter und Handwerker. Die Struk
tur könne man erst feststellen, wenn man eine Liste der zur Ent
lassung Anstehenden erhalten hat. Auf einer anderen Kieler Werft 
gäbe es aber z. B. einen Bedarf an Rohrschlossern. Zur Zeit 
wisse man nicht, in welche Bereiche man umschulen soll. Der 
Bedarf an kaufmännischen und technischen Angestellten sei be
grenzt. Keiner könne garantieren, daß die Mitarbeiter sofort in 
andere Arbeitsverhältnisse übernommen werden. Nur eine Ent
spannung auf dem Arbeitsmarkt könne jetzt helf e n. 

- Kenntnis genommen -
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d) Sonderbedarfszuweisung nach § 21 des Finanzaus
gleichsgesetzes 

- Drs. 213 -

/ 

Hierzu liegt folgende Kleine Anfrage von Ratsherrn 
S c h u I t z (SPD) vor: 

1. In welcher Höhe und gegebenenfalls für welche Maßnahmen 
sind der Landeshauptstadt Kiel jährlich seit 1978 Sonder
bedarfszuweisungen durch die Landesregierung gewährt worden? 

2. Seit wann ist die unzureichende Behandlung der Landes
hauptstadt Kiel bei der Gewährung von Sonderbedarfszu
weisungen seitens der Landesregierung mit den bis zum 
1. Januar dieses Jahres gestundeten Gewerbesteueraußen
ständen der VVK begründet worden? 

3. T~ifft es demgemäß zu, daß die Landeshauptstadt Kiel auch 
vor diesem Zeitpunkt nur geringe Sonderbedarfszuweisungen 
erhalten hat? 

4. Besteht über die bisher zugesagten bzw. in Aussicht ge
stellten Sonderbedarfszuweisungen eine Chance, auch für 
den Neubau der Kindertagesstätte Gaarden eine nennens
werte Sonderbedarfszuweisung zu erhalten? 

5. Trifft es zu, daß die Landesregierung es abgelehnt hat, 
zur Finanzierung des Brückenbauwerks am Hauptbahnhof ei ne 
Sonderbedarfszuweisung zu gewähren? 

Nachdem Ratsherr S c h u I t z (SPD) seine Kleine Anfrag e 
verlesen und begründet hat, beantwortet Bürgermeister 
Hoc h h e i m (CDU) diese Anfrage im Namen des Magistrats 
wie in Anlage 4 zu dieser Niederschrift wiedergegeben. 

- Kenntnis genommen -

8) Große Anfragen - Fragestunde - - Drs. 149 -

a) Durchführung der Volkszählung 

Hierzu liegt folgende Große Anfrage der Ratsfraktion 
DIE GRÜNEN vor: 

1. Wieviele Zähler - aufgeschlüsselt nach Behörden- und 
Verwaltungsstellen sowie sonstigen Bereichen - werden zur 
Durchführung der Volks zä hlung in Kiel eingesetzt? 

2. Wie und anhand welcher "S chulungsmaterialien" und Gesetzes
unterlagen wurden di e Zähler auf die Durchführung der Volk s
zählung vorb ere it et? 
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3. Welche Umstände haben dazu geführt, daß einige Magistrats
mitglied e r aus ihren Mitarbeiterkreisen keine Zähler zur 
Verfügung stellen wollten? Welche Bedenken wurden diesbe
züglich von den Magistratsmitgliedern geäußert? 

4. Wie hoch ist die für die Befragung in Kiel aufzuwendende 
Arbeitszeit? 

5. In welchen Dienststellen kommt es wegen des Arbeitsein
satzes von Bediensteten bei der Stadt Kiel zu Bearbeitungs
engpässen? 

6. Welche Kosten sind der Stadt Kiel bislang aus der Volks
befragung entstanden und wie schlüsseln diese sich auf? 

7. Werden weitere Kosten auf die Stadt Kiel zukommen und wi e 
schlüsseln diese sich auf? 

8. Während eines Gespräches am 20. Januar 1983 mit Vertretern 
des Deutschen Städtetages, LV Schleswig-Holstein, zum Them a 
Städtefinanzen äußerte Innenminister Claussen "e ine gewisse 
Sorge" im Hinblick auf die bevorstehend e Volksbefragung, die 
möglicherweise "we ite re negative Überr asc hungen für die großen 
Städte" bringen könne. Welch e weiteren negativen Überraschungen 
waren konkret gemeint und in welchem Umfang ist die Stadt Kiel 
hiervon betroffen? 

9. Wie hoch ist die Gesamtkostenbelastung der Stadt Kiel fest
gelegt bzw. wi e hoch wird sie geschätzt? 

10. Die Durchführung der Volksbefragung wird insgesamt ca. 
380 Mio. DM kosten. Wie schlüsseln sich diese Kosten nach 
Bund, Länder und Gemeinden auf und wi e ist es zu dieser 
Aufschlüsselung gekommen? 

11. Trifft es zu, daß ke in e rechtlich e Verpflichtung für die Ge
meinden besteht, für die Durchführung der Vo lksb ef r ag ung 
Haushaltsmittel bereitzustellen? 
Wenn ja , aus we lchen Gründen wurde im Rahmen der Haus ha lt s
beratungen für 1983 ni cht auf diese Tats ac he hingewiesen? 

12. In der Beantwortung des Magistrat s auf die Kleine Anfr age 
der SPD-Fraktion vom 25.02.1983 wird darauf hingewiesen, 
daß für die Aufb ewahrung der ausgefüllten Erhebungsbögen 
"die erforderlichen Maßnahmen" getroffen seien. Um we lch e 
Maßnahm e n, di e ei ne sogenannte "ausreich e nd e Datensicher
heit" geWährleisten so ll e n, ha nd e lt es sich hierbei konkret7 

13. Wi e l a ng e, von wa nn bis wa nn , werde n die gesa mm e l ten Er
heb ung sböge n von der Stadt Kiel aufbewahrt? 
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14. In der Beantwortung des Magistrats auf die Kleine Anfrage 
der SPD-Fraktion vom 25.02.1983 wird bezüglich des Ab
gleichs mitgeteilt, daß die Zähler die Angaben aus dem 
Einwohnermelderegister mit den Angaben aus den Zähl
papieren abzustimmen verpflichtet sind. Wie konkret und 
unter welchen äußeren Umständen (z. B. während des 
Schalterverkehrs) geschieht der Abgleich? 

15. Wie ist sichergestellt, daß Dritte nicht doch unbewußt 
und ungewollt Einsicht in die gesammelten persönlichen 
Daten bekommen? 

16. Welche Personenkreise haben zu welchen Tageszeiten und 
Nachtzeiten Zugang zum Einwohnermelderegister der Stadt 
K i e I ? 

17. Tr i fft es zu, daß das Einwohnermelderegister auch des Nachts 
jederzeit von Beamten der Polizei eingesehen werden kann? 

18. Trifft es zu, daß Beamten der Polizei ohne Begleitung 
städtischer Bediensteter Zugang zum Einwohnermelderegister 
gewährt wird? 

19. Wird eine Statistik über die Inanspruchnahme des Einwohner
melderegisters durch Beamten der Polizei geführt? Falls ja, 
welche Angaben werden darin aufgeführt? 

20. Die Prüfungen des Landesdatenschutzbeauftragten haben auch 
1982 Verst öße und Mißbräuche gegen die Datenschutzbestim
mungen ergeben. Bemängelt wurde u. a., daß Behörden die 
Druckerzeugnisse ihrer Computer nur unzureichend gegen un
befugte Einsichtnahme schützen. Bei Prüfungen im privat
wirtschaftlichen Bereich war die Aufsichtsbehörde immer 
wieder auf Auskünfte gestoßen, die vermuten lassen, daß 
öffentliche Stellen gegen das Datenschutzgesetz verstoßen 
haben (s. Bericht des Landesdatenschutzbeauftragten SH 1982 
und "Demokratische Gemeinde", Heft 3, 1983). Wurden dies
bezüglich auch auf Behörden der Stadt Kiel bezogene Mängel 
festgestellt? 
Wenn ja, welche Mängel wurden diesbezüglich beanstandet und 
wie sollen diese Mängel beseitigt werden? 

21. Wurden auch für die Stadt Kiel Mängel in der Hinsicht fest
gestellt, d ~ß z. B. in Altbeständen von Einwohnermeldere
gistern die Vermerke "Zigeuner" oder "Jude" zu löschen ver
gessen worden sind? Wurden ähnliche Mängel beanstandet? 
Wenn ja, welche? 
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22. In der Beantwortung der Kleinen Anfrage der SPD-Fraktion 
vom 25.02.1983 wird mitgeteilt, daß nach Aufbewahrung, 
Vollständigkeitsprüfungen und Nacherhebungen die Zähl
papiere "so bald wie möglich" an das Statistische Landes
amt weitergegeben werden. Sie werden dort gesammelt und 
auf die maschinelle Verarbeitung, die anschließend in 
der Datenzentrale Schleswig-Holstein vorg e nommen wird , 
vorbereitet. 

Was konkret ist unter "Vorbereitung auf die maschinelle 
Verarbeitung" zu verstehen? Handelt es sich hierbei z. B. 
ausschließlich um eine mechanische Vorbereitung von Hand 
(z. B. Auseinandertrennen der Erhebungsbögen, Nach zeic h
nungen mit Bleistift usw.) oder werden auch weitere Ab
stimmungen mit anderen Datenregistern vorgenommen? 

23. Bei der Übernahme auf maschinelle Datenträger in der Daten
zentrale SH, so heißt es in der Beantwortun g der Kleinen 
Anfrage der SPD-Fraktion vom 25.02.1983, we rden die Daten 
'Name, Vorname, Tel e fonnummer, Postleitzahl, Schule, Hoch
schule, Anschriftbezeichnung, Name und Anschrift der Arbeits
stätte' nicht übertragen.Gleichwohl gelangen diese Daten 
aber an das Statistische Landesamt, wo die Vorbereitung auf 
die maschinelle Verarbeitung vorgenomm e n wird, und mit de n 
auf die maschinelle Verarbeitung vorbereiteten Erhebungs
bögen auch an die Landesdatenzentrale. 
Was geschieht mit diesen Daten, die zu rein statistischen 
Zwecken überflüssig sind, dennoch im Statistischen Landes
amt und in der Landesdatenzentrale? 
Zu welchen sonstigen Zwecken werden sie benötigt? 

24. Unterstellt, die in Frage 23 genannten persönlichen Fragen, 
die zu rein statistischen Zwecken überflüssig sind, werden 
weder im Statistischen Landesamt noch in der Landesdaten
zentrale benötigt; weshalb werden sie dann nicht konsequent er
weise sofort nach Abstimmung mit den gemeindlichen Einwohner
melderegistern gelöscht? 

25. Außer den genauen Persönlichkeitsdat e n (siehe Frage 23) ist 
auf jedem Fragebogen eine Kennziffer, ein sogenannter Streifen-
code, vermerkt. Weshalb? 

26. Die Befrager müssen ei ne Zusatzliste mit sich führen, auf 
der sie Namen und Kennziffer der befragten Bürger extra 
eintragen. Weshalb? 

27. Was verbirgt sich hint er der Kennziffer? 

28. Die Fragebögen werde n nicht etwa nach der maschinellen Ver 
arbeitung in der Landesdatenzentrale vernichtet, sonder n 
anschließend aufbewahrt. Wesh a lb werde n sie a ufb ewa hrt und 
wie lang e? Was geschieht mit der Zusatzliste? 
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29. Nach der Abstimmung der ausgefüllten Fragebögen mit dem 
Einwohnermelderegister können auch andere Ämter ihre 
Daten mit denen der korrigierten Melderegister "ab
gleichen"; oder wie Professor Steinmüller es formulierte: 
"Rasterfahndung breitet sich aus wie die Karnickel in 
Australien, da das die einfachste Operation ist, die 
ein Computer ausführen kann." Besteht z. B. die Möglich
keit, daß das Wohnungsamt nun nach Bürgern fahndet, die 
Wohngeld beziehen, aber nicht "berechtigt" sind? 
Besteht z. B. die Möglichkeit, daß nun die Ausländerbehörde 
nach illegal in der Bundesrepublik Deutschland lebenden 
Ausländern fahndet? 

30. Trifft es zu, daß aus einem internen Schriftwechsel zwischen 
dem sChleswig-holsteinischen Innenministerium und den Bürger
meistern und Amtsvorstehern der Gemeinden hervorgeht, daß 
erwogen worden ist, Zählern eine - so wörtlich - "Kopfprämie" 
für aufgefundene, aber nicht im Einwohnermelderegister ver
zeichnete Einwohner zu zahlen? 

31. Trifft ebenso zu, daß aus dem genannten Schriftwechsel her
vorgeht, daß alle Verweigerungsfälle in einer gesonderten 
Übersicht zusammengefaßt werden sollen? 

32. Trifft ebenso zu, daß die Daten standhafter Verweigerer von 
Amts wegen in die Zählpapiere eingetragen werden sollen? 
Wenn ja, wie sollen die Daten in diesen Fällen erhoben 
werden bzw. wie werden die erforderlichen Auskünfte von 
wem eingeholt, wenn doch die betreffenden Personen keine 
Auskünfte geben? 

33. Der "Morgenpost" vom 17.03.1983 war zu entnehmen, daß der 
Deutsche Städtebund SH Empfehlungen an die kreisangehörigen 
Städte und Gemeinden herausgegeben hat, nach denen offensiv 
gegen Volksbefragungsgegner vorgegangen werden soll. So 
sollen laut Städtebund-Empfehlungen keine öffentlichen Räum
lichkeiten für entsprechende Veranstaltungen zur Verfügung 
gestellt werden, Zähler sollen durch die Androhung von Buß
geldern zur Mitarbeit gezwungen werden und Boykottinitiativen 
soll verboten werden, auf Wochenmärkten und in Fußgängerzonen 
Informationsstände aufzubauen. Die Stadt Kiel gehört dem 
Deutschen Städtebund nicht an, sondern dem Deutschen Städte
tag. Gleichwohl sind Fälle bekannt geworden, daß die Stadt 
Kiel bezüglich der Beantragung von Informationsständen von 
Boykottinitiativen ähnlich den Empfehlungen des Deutschen 
Städtebundes gehandelt hat. 
In wievielen und welchen Fällen und wie begründet hat die 
Stadt Kiel Boykottinitiativen untersagt, in ihrem Sinne 
Öffentlichkeitsarbeit machen zu können? (bitte die konkret e n 
Fälle angeben). 
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34. Sind von anderer Stelle, z. B. Innenministerium, Städtetag 
usf., an die Stadt Kiel ähnliche Empfehlungen, Erlasse, 
Vorschriften, Richtlinien usf. ,wie die des Deut sc hen Städte
bundes herangetragen worden und in welchem Umfang hat sich die 
Stadt Kiel danach gerichtet? 

35. Der Deutsche Bundestag hat am 21. Feb ruar 1983 ein Gesetz 
über die Durchführung einer Repräsentativstatistik der Be
völkerung und des Erwerbslebens (Mikrozensusg esetz ) be
schlossen, die im Anschluß an die Volk szäh lung jährlich 
bis 1990 durchgeführt werden soll. Wie zur Volkszählung 1983 
sollen jeweils umfangreiche Erhebungen über persönliche Daten 
der in der Bundesr ep ublik lebenden Menschen vorgenommen 
werden , allerdings mit einem Au swahlsat z von 0,1 von Hundert 
bis 1 von Hundert der Bevölkerung. In welchem Umfang und 
wie wird sich die Stadt Kiel an der Durchführung di ese r jähr
lich durchzuführenden Mikrozensus-Erhebungen beteiligen und 
welche Kosten entstehen der Stadt dadurch? 

36. Zu welchen konkreten Zwecken (bitte detailliert alle beab
sichtigten Zwecke anführen) dienen die 8urchführung der Volks
befragung 1983 und die Durchführung der dann anschließend 
jährlich stattfindenden Mikrozensus-Erhebungen? 

Nachdem Ratsherr S ö n n ich sen (DIE GRÜNEN) im 
Namen seiner Fraktion auf die Verlesung verzic htet hat, da 
mehrere Ausfertigungen der Großen Anfrag e auf der Tribüne 
verteilt worden waren, und begründet hat, wi eso diese Große 
Anfrage trotz einstweiliger Anordnung des Stopps der Volks 
zählung nicht zurückge zoge n wird , beantwortet Oberbürg er meister 
L u c k h a r d t (SPD) diese Anfrag e im Namen des Magistrats 
wie in Anlage 5 zu dieser Ni edersc hrif t wi edergegebe n. 

- Kenntnis genommen -

9) Anträge der Fraktionen 

a) Hörerentgelt e in der Volkshochschul e - Drs. 130 -

Hierzu li egt folgender Antr ag der SPD-Ratsfraktion vor: 

Die von der Ratsversammlung im Rahmen der Haushaltsberatungen 
beschlossene Erhöhung der Hör ere ntg elte in de r Volk s ho chschule 
wird rückgängig gemacht, da sich die angestrebten Mehreinn ahmen 
nicht realisi e r e n l asse n. 

Ratsherr L ö w n e r (SPD) begründet den vorliegenden Antra g 
und ergänzt, daß die Erhöhung der Hör e r e ntgelte für das Wint er
semester 1983 rückgängig gemacht werde n sol l. 
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Ratsherr T s c h 0 r n (CDU) stellt folgenden 
Änderungsantrag: 

"Di e von der Ratsversammlung im Rahmen der Haushalts
beratungen beschlossene Erhöhung der Hörerentgelte für 
das Herbstsemester 183 wi rd ausgesetzt. 11 

Er begründet den eingebrachten Antrag, dieser sei eine Klar
stellung des SPD-Antrages. 

Ratsherrin Z i e fuß (DIE GRÜNEN) findet es schön, daß 
durch den Antrag etwas rückgängig gemacht werden soll, was ihre 
Fraktion nicht wollte. Dennoch sei der Änderungsantrag weder 
Fisch noch Fleisch. 

Stadtrat Hag eIs t ein (F.D.P.) hält die Anträge für 
sinnvoll. Der damalige Sparbeschluß sei ein ISchnellschuß" ge
wesen. Der Schulausschuß habe sich schon am 10.03.1983 mit dem 
Thema befaßt, damals habe es Übereinstimmung gegeben, einen 
Finanzrahmen für die Volkshochschule abzustecken und den Zu
schußbedarf festzusetzen. In diesem Rahm2n sei die Volkshoch
schule dann frei, ihr Programm zu gestalten und durchzuführen, 
dies sei auch der Ursprun ggedanke der Volkshochschule. Die 
Anträge zielen darauf ab, die Sparbeschlüsse zurückzunehmen, 
nur weil in kurzer Zeit sich kein Erfolg abgezeichnet hat. Die 
F.D.P. sei bereit, dem CDU-Antrag zuzustimmen, die Erhöhung 
der Hörerentgelte auszusetzen. Man könne dies dann noch einmal 
im Ausschuß beraten. 

Ratsherr L ö w n e r (SPD) sieht inhaltlich keine Unter-
schiede, die SPD werde dem CDU-Antrag zustimmen. 

Bürgermeister Hoc h h e i m (CDU) möchte einige grund
sätzliche Ausführungen machen. Die Ratsversammlung habe sich 
hier zu einem Sparbeschluß durchgerungen, der ihr nicht leicht
gefallen ist. Man wußte nicht, ob der gewünschte Erfolg auch 
eintritt. Er warnt davor, nach wenigen Monaten schon eine 
Schlußfolgerung zu ziehen. Bei den Tariferhöhungen erlebe man 
auch das gleiche, z. B. daß zunächst weniger mit dem Bus fahren, 
und später pendelt es sich dann wieder ein. Man solle zunächst 
die Beschlüsse nicht aufheben, sondern abwarten, wie es sich 
weiterentwickelt. Er appelliert an die Ratsv e rsammlung, die 
gefaßten Beschlüsse nicht aufzuheben. 

Ratsherrin Z ö r n e r (SPD) hält es nicht für sinnvoll, 
bei dieser drastischen Verschlechterung den Beschluß aufrecht
zuerhalten. 

Stadtschulrat Z i m m e r (CDU) ist im Grundsatz mit den 
Ausführungen von Bürgermeister Hochheim einverstanden. Die Volks
hochschule habe aber nicht nur weniger Teilnehme r, sondern auch 
erhebliche Einnahmeverluste zu verzeichnen. Er sei dadurch ge
zwungen, zum Nachtragshaushalt den Zuschußbedarf um 130.000,-- DM, 
so hoch sind die Mindereinnahmen, zu erhöhen. 

Beschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht ohn e Gege nstimmen 
bei 2 Enthaltungen 

- Über den SPD-Antrag - Drs. 130 - wird ni c ht me hr abgestimmt. -
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b) Geschäftsordnung der Ortsbeiräte - Drs. 150 -

Hierzu liegt folgender Antrag der SPD-Ratsfraktion vor: 

Der § 4, Absatz 1, erster Teil des Satzes in der Geschäfts
ordnung für die Ortsbeiräte wird wie folgt geändert: 

"Die anderen Bürger sollen in dem betreffenden Ortsteil 
wohnen; ". 

Ratsherrin Sie ver s (CDU) beantragt namens der 
CDU-Fraktion Zurückstellung des Antrages, damit den Orts
beiräten Gelegenheit gegeben wird, vor der endgültigen 
Beschlußfassung zu diesem Antrag Stellung zu nehmen. 

- Damit ist der Antrag zur ü c k g e s tel I t . -

c) Gebührenerhöhung bei der Stadtbücherei - Drs. 151 -

Hierzu liegt folgender Antrag der SPD-Ratsfraktion vor: 

1. Die von der Ratsversammlung im Rahmen der Haushaltsbe
ratungen beschlossene Erhöhung der Gebühr e n für die Stadt
bücherei und ihre Zweigstellen wird rückgängig gemacht. 

2. Für Kinder und Jugendliche wird wie bisher für die Ent
leihung von Büchern kein Entgelt erhoben. 

3. Die Gebühren für Erwachsene werden um 3,-- DM von 12,-- DM 
auf 15,-- DM jährlich angehoben. 

Stellvertretende Stadtpräsidentin Frau R e y erträgt vor, 
daß mit der Zusammenstellung auch eine Vorlage des Amtes für 
Schulwesen betr. Änderung der Gebührensatzung für die Stadt
bücherei der Landeshauptstadt Kiel auf den Tisch gelegt wurde, 
bei dem die Dringlichkeit anerkannt worden ist. 

Diese Gebührensatzung enthält ebenfalls e in e Bestimmung, daß 
Kinder und Jugendlich e a b 01.06.1983 ke in e Benutzungsgebühr 
zu zahlen haben. 

Stadtschulrat Z m m e r (CDU) bittet, an dieser Stelle 
auch Punkt 39) "Änderung der Gebührensatzung für die Stadt
bücherei der Landeshauptstadt Kiel" mitzuberat e n. 

(Zur besseren Lesbarkeit des Protokolls wird dieser Punkt jedoch 
unter Punkt 39) protokolliert , der Verhandlung sab lauf wird je
doch unter diesem Punkt protokolliert.) 

- 20 



- 20 -

Ratsherr K e m p e (SPD) begründet den Antrag seiner 
Fraktion und beantragt Einzelabstimmung. 

Ratsherr B ehr (CDU) meint, daß es ein Aspekt sei, 
die Entwicklung abzuwarten und zu untersuchen. Am 28.10.1982 
habe sich die Ratsversammlung für die Erhöhung der Gebühren 
in der Stadtbücherei ausgesprochen. Am 14.04.1983 wurde diese 
Angelegenheit im Schulausschuß erörtert. Um 60 % seien die 
Neuanmeldungen von Jugendlichen und Kindern zurückgegangen. 
Es sei schwer verständlich, weshalb es 50 % weniger Leser 
gibt. Ein Problem hierbei seien die Trittbrettfahrer, die 
Bürger seien findig geworden und meldeten nur noch ein Kind 
an, das dann für die Geschwister mit ausleiht. 5 bis 7 Bücher 
werden durchschnittlich in der Jugend- und Schülerbücherei 
ausgeliehen. Auf eine Zwischenfrage von Stadtrat J 0 ha n ni n g 
(SPD) führt er aus, daß bisher viele Kinder einer Familie eine 
Lesekarte erworben haben und jetzt nur noch ein Kind eine Lese
karte hat. Unabhängig von der Lesekarte könne man durch ein 
"rotierendes Trittbrettsystem" Bücher erwerben. Es sei nicht 
so sehr die Gebührenerhöhung, die den Rückgang ausmache, sondern 
die Ausleihe von Büchern wird in der Familie intensiver durch
dacht, dies habe zu der heutigen Entwicklung geführt. Eine 
jährliche Gebühr von 25,-- DM könne bei dem Entleiher, wenn 
er ein intensiver Leser ist, schon eine Entleihung rentier
lich machen. Die Kinder werden nicht gehindert, die 10,-- DM 
aufzubringen, sie können das auch in Raten zahlen, außerdem 
kann auch für jedes einzelne Buch gezahlt werden. Man sollte 
jetzt noch einmal prüfen, wie die Dinge sich entwickeln. Die 
CDU wolle es bei der bisherigen Regelung belassen. 

Ratsherrin Z i e fuß (DIE GRÜNEN) ist der Meinung, daß 
Ratsherr Behr die Anzahl der Entleihungen und den Rückgang 
der Anmeldungen verwechselt. Die Geschichte von den Tritt
brettfahrern sei an den Haaren herbeigezogen. Ihre eigenen 
Töchter hätten sich in der Stadtbücherei abgemeldet, weil sie 
entschieden hätten, daß 10,-- DM zuviel seien, dieses habe sie 
aber erst im nachhinein vom Bibliothekar erfahren. Viele sehen 
die prozentuale Erhöhung von über 100 % und entscheiden, daß 
sie dies nicht mitmachen wollen. 

Der Antrag zu Punkt 39) wird in der Abstimmung mit Mehrheit 
angenommen, die Vorlagen aber unter Punkt 39) protokolliert. 
Durch diesen Beschluß sind die Ziffern 1. und 2. der Druck
sache 151 erledigt, so daß nur noch über die Ziffer 3 des 
Antrages der Drucksache 151 abg e stimmt wird. 

Beschluß über die Ziffer 3. des Antrages: 

a b gel e h n t 
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d) Umbesetzung im Ortsbeirat Pries/Friedrichsort - Drs. 152 -

Hierzu liegt folgender Antrag der SPD-Ratsfraktion vor: 

Für das ausscheidende Mitglied Detlef Graf von Schlieben 
im Ortsbeirat Pries/Friedrichsort benennt die SPD-Rats
fraktion 

Beschluß: 

Herrn Günter Ehlers 
Händelweg 53 

2300 Kiel 17. 

Nach Antrag 
- einstimmig -

e) Sportangebot an der Volkshochschule - Drs. 194 -

Hierzu liegt folgender Antrag der Ratsfraktion DIE GRÜNEN 
vor: 

Die Ratsversammlung beschließt, ihren im Rahmen der Haus
haltsberatungen für 1983 gefaßten Beschluß, das Sportangebot 
an der Volkshochschule zu streichen, mit der Zielsetzung 
einer Revidierung überprüfen zu lassen. 

Ratsh e rrin Z i e fuß (DIE GRÜNEN) begründet den Antrag 
ihrer Fraktion und zitie rt dazu aus dem Protokoll über die 
Sitzung des Kuratoriums der Volkshochschul e. 

Ratsherr L ö w n e r (SPD) hält die Reduzierung des Sport-
angebots an der Volkshochschule für einen mißglückten Spa r
beschluß. Der Sportbereich sei der einzige Fachbereich an der 
Volkshochschule, der einen Überschuß erwirt schaftet. Es hab e 
eine Unt ers uchung der Universität und der Volk shochsc hul e ge
geben, mit dem Ziel, eine sinnvolle Abgr e nzung des Sports an 
der Volkshochschule und dem Ver e inssport zu erreiche n. 63 % 
der Kursteilnehmer im Sportbereich würden ein Sporta ng ebot 
von anderer Stelle z. B. Sportvereine nicht annehmen, se lbst 
wenn das Sportangebot an der Volkshochschule gestric he n wird. 
Dies er Bereich sei sinnvoll und notw endig. Der Sport an 
der Volkshochschule und der Verei nssport ergänzen sich . Man 
solle jetzt Nägel mit Köpfen mach e n. Er stellt folgenden 
Änderungsantrag: 

1. Von der VHS werden auch zukünftig Kurse im Sportbereich 
angeboten. 

2. Stadtschulrat und Sportdeze rnent sowie VH S werden aufge
fordert, das Sportangebot der VH S mit dem Sport verba nd 
Kiel aufzunehmen." 
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Stadtrat S c h m i d t - B rod e r sen (CDU) fragt, 
was bei einem solchen Gespräch denn herauskommen soll. Es 
sei besser, erst ein Gespräch zu führen und danach zu re ge ln, 
ob das Sportangebot notwendig ist. Es sollte eine Chancen
gleichheit erreicht werden, dann müßten aber die Vereine 
die Möglichkeit haben, ihre Übungsleiter mit 40,-- bis 
50,-- DM pro Stunde zu bezahlen, wie die Honorarkräfte an 
der Volkshochschule, statt wie bisher mit 9,-- DM pro Stunde. 
Dies sollte man erst nach dem Gespräch festl ege n. Er 
beantragt getrennte Abstimmung. 

Stadtschulrat Z i m m e r (CDU) hält den Beschluß, das 
Sportangebot an der Volkshochschule zu reduzieren, für recht
mäßig, da ansonsten der Oberbürgermeister gegen diesen Be
schluß hätte Widerspruch erheben müssen. Es bestehe daher 
keinen Zweifel, daß die Ratsversammlung mit ihrem Beschluß 
Recht hatte. Er bittet, da DIE GRÜNEN soviel Wert auf den Daten
schutz legen, nicht aus dem Protokoll einer vertraulichen 
Sitzung in der Öffentlichkeit zu zitieren, erst recht nicht, 
wenn es sich dabei um Aussagen städtischer Mitarbeiter han
delt. 

Ratsherr L ö w n e r (SPD) sieht keinen Widerspruch in 
seinem Antrag und erhält ihn aufrecht. 

Stadtrat I P sen (SPD) weist darauf hin, daß sich seine 
Fraktion beim damaligen Sparbeschluß der Stimme enthalten hat. 
Eine Untersuchung habe ergeben, daß es kein e Überschneidungen 
zwischen dem Angebot der Volkshochschule und Sportvereinen 
gäbe. Effektiv sei durch den Sparbeschluß keine Einsparung 
zu erziel e n. Dies sollte grundsätzlich entschieden werden, 
da es nach der bisherigen Planung für das Programm des Herbst
semesters 1983 kein Sportangebot mehr gibt. Die Dezernenten 
sollten konsequenterweise diese Gespräche führen. Er hält den 
Antrag seiner Fraktion angesichts der Untersuchungsergebni sse 
für zustimmungsfähig. Er beantragt, die bisherige Ziffer 2 
wie folgt umzuformulieren: 

112. Stadtschulrat und Sportdezernent sowie VHS werden 
aufgefordert, mit dem Sportverband Kiel Ges prä che 
zu führen, in welcher Weise e in sinnvolles Sport
angebot der VHS möglich ist, ohne daß e ine unmitt e l
bare Konkurrenz zum Sportangebot der Sportvereine 
besteht. 1I 

Man wolle die Leute gewinnen, die nicht zu den Sportvereinen 
kommen. Auf eine Zwischenfrage führt er aus, daß die betroff e ne n 
Verbände sich wünschen, daß das Sportangebot an der Volkshoch
schule besteh e n bleibt. In der Untersuchung wurde aufgezeigt, 
welche Bereiche durch de n Vereinssport abgedeckt sind. 
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Ratsherrin Z i e fuß (DIE GRÜNEN) ist der SPD dank-
bar, daß sie den Antrag in viel schärferer Form gefaßt 
hat. Man wollte durch eine vorsichtige Formulierung einen 
Komprorniß ermöglichen. Ihre Fraktion wollte erst eine über
prüfung haben, wie sie auch von der F.D.P. gewünscht wurde, 
falls das nicht geklappt hätte, hätte man dann die schärfere 
Form gewählt. 

Beschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einstimmig 

Die bisherige Ziffer 1 "Von der VHS werden auch zukünftig 
Kurse im Sportbereich angeboten. 11 wird zurückgezogen. 

Von der Ratsfraktion DIE GRÜNEN wird der Ursprungsantrag 
vom 01.04.1983 zurückgezogen. 

Damit liegt folgender Beschluß vor: 

"2. Stadtschulrat und Sportdezernent sowie VHS werden 
aufgefordert, mit dem Sportverband Kiel Gespräche 
zu führen, in welcher Weise ein sinnvolles Sport
angebot der VHS möglich ist, ohne daß eine un
mittelbare Konkurrenz zum Sportangebot der Sport
vereine besteht." 

Danach findet eine Pause von 18.12 bis 18.26 Uhr statt. 
Nach der Wiedereröffnung der Sitzllng wird mit der Beratung 
des Punktes 9 f) fortgefahren. 

f) Abschiebung von ghanaischen Staatsangehörigen 

Hierzu liegt folgender Antrag der Ratsfraktion 
DIE GRÜNEN vor: 

- Drs. 195 -

Dem Herrn Oberbürgermeister wird empfohlen, gegenwärtig davon 
abzusehen, die Abschiebung von ghanaischen Staatsangehörigen, 
deren Asylverfahren abgeschlossen ist, zu veranlassen. Diesen 
ist vielmehr aus humanitären Gründen vorläufig der Aufenthalt 
weiter zu gestatten, mindestens für zunächst drei Monate. 

Ratsherrin Z i e fuß (DIE GRÜNEN) begründet den Antrag 
ihrer Fraktion. 

Ratsherr S t ein (SPD) bemerkt, daß man grundsätzlich 
nicht versuchen sollte, in den Kommunen die Gesetzgebung von 
Bund und Land zu korrigieren. Die betroffenen Menschen bedürfen 
aber unserer Solidarität und die SPD werde im Interesse vieler 
einen Beitrag dazu leisten und dem Antrag der GRÜNEN zustimmen. 
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Oberbürgermeister L u c k h a r d t (SPD) führt aus, daß 
die Gemeinden das durchführen müssen, was Bund und Land be
schlossen haben. Bei einem Entscheidungsspielraum müßten die 
Gemeinden die Konsequenz ziehen und die Kosten selber tragen. 
Wenn die Ratsversammlung diesem Antrag zustimme, werde er, 
sobald das Problem akut wird, den Magistrat damit befassen, 
damit er die Verantwortung und Kosten nicht a llein trage. 

Stadtrat Hag eIs t ein (F.D.P.) befürchtet, daß, 
wenn dem Antrag stattgegeben wird, man nich t nur Ghanaer 
hier behalten muß. Entsprechende FOlgemaßnahmen würden dann 
auf die Stadt zukommen, deshalb müsse die F.D.P. den Antrag 
leider ablehnen. Entweder müßten die Kosten von der Stadt 
übernommen werden oder der Innenminister würde die Stadt an
weisen, wie sie verfahren soll. 

Ratsherrin Sie ver s (CDU) bemerkt, daß Stadtrat 
Hagelstein den entscheidenden Punkt angesprochen hat, nämlich 
das keiner wisse, wieviel Kosten auf die Stadt zukommen. 

Ratsherr S ö n n ich sen (DIE GRÜNEN) begrüßt, daß 
Stadtrat Hagelstein den Grundtenor des An trages teilt, ihm 
jedoch die finanzielle Seite Sorgen bereite. Es sei denkbar, 
daß der Antrag hier beschlossen wird und im Magistrat dann 
über die finanzielle Regelung nachgedacht wird. Die Finan
zierung könnte z. B. durch einen Spendenfonds gewährleistet 
werden. 

Stadtrat M ö 1 1 e r (SPD) wei ß nicht, ob er als Mitgli ed 
der Deutsch-Ghanaischen Gesellschaft befangen ist. Der Bund es
innenminister hat entschieden, so, wi e jetzt gehandhabt, zu 
verfahren. Die Ratsversammlung könne jedoch dem Oberbürger
meister empfehlen, das bisherige Verfahren auszusetzen. Es 
hat gerade ein Gespräch zwischen dem Ordnung samt mit dem Innen
und Sozialministerium stattgefunden. Pro Mann und Monat 
müßten 700,-- DM Belastung für die Stadt gerechnet werde n. 
Es könn e sein, daß, wenn die Ratsv ersa mmlung diesen Beschluß 
faßt, der Innenminister den Oberbürgermeister anweist, das 
Gesetz wegen der Einheitlichkeit zu voll ziehen und der Ober
bürgermeister könne sich dagegen nicht wehr en . Auf einp. 
Zwischenfrage von Ratsherrn S t ei n (SPD) führt er aus, 
daß die Situation wege n des Flüchtlingsstromes nach Ghana 
sic h zugespitzt hat. Es gäbe aber nach der Verfassu ng nur 
politisches Asyl. Zur Zeit l ebe n 111 Asylb ewerber aus Ghana 
in Kiel. Seit dem 01.08.1982 hab e man 16 Verfa hr en gehabt, 
in denen Asyl offenbar unb egrü ndet beantragt wurde. Es gibt 
aber weit ere Rechtsmittel. 8 Klagen wurd e n vom Verwaltungs
gericht abgewiesen. Es lauf e n zur Zeit eine größere An za hl 
von Verfahr en beim Bundesamt für die An erkennung ausländischer 
Flüchtlinge in Zirndorf. Al s berechtigt wurd en 16 von 13.000 
Asylverfahr e n angesehen. Die meisten Asylbewerber würden frei
willig gehen, we nn sie abgelehnt werden. Bisher mußte Kiel 
5 Asylb ewerber absc hi eben . 
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Ratsherrin Z i e fuß (DIE GRÜNEN) stellt abschließend 
fest, daß der CDU und der F.D.P. das Geld über die Humanität 
gehe. 

Beschluß: Mit Mehrheit a b gel e h n t 

g) Resolution der Ratsversammlung "Förderungen an 
den neuen Landtag und die Landesregierung" 

- Drs. 198 -

Hierzu liegt folgende Resolution der SPD-Ratsfraktion vor: 

1. Der am 13. März 1983 neu gewählte schleswig-holsteinische 
Landtag und die Landesregierung werden gebeten, unver züq
lieh eine Überprüfung des geltenden Finan za usgleichsyst em 
in SChleswig-Holstein mit der Zielsetzunq einzuleiten, 
den Finan za usgleich zugunsten der Städte unt e r Ber ücksich
tigung ihr er umfangreichen Aufgaben, die sie zugleich 
auch für das Umland wahrnehmen, im Interesse einer nach
haltigen Verbesserung der Finanzausstat tung der Städte 
neu zu ordnen. Dabei sollte von vornher ei n eine negativ e 
Veränderung der insgesamt für den Finan za usgleic h vorge
sehenen Mittel zugunsten des Landeshaushaltes ausgeschlossen 
werden. Außerdem sollte bei steuerrechtlichen Änderung e n 
darauf geachtet werden, daß diese sich nicht e rn eut zu 
Lasten der Kommunen auswirken. 

2. Landtag und Landesregierung werden gebeten, alles in ihrer 
Macht stehende zu tun, damit so weit wi e möglich Arb eits
plätze im Bereic h der Howaldtswerke-Deutsc he Werft AG in 
Kiel erhalten bleiben. Dies muß in einer gemeinsamen Ak tion 
von Bund und Land geschehen. Darüb er hin a us mü ssen alle 
Bemühung e n um die Neuschaffung von Arbeitsplätz e n in anderen, 
verwandten Bereichen nachdrückliehst unt erst üt zt werde n. 

3. Landtag und Landesr egie rung werde n gebeten, sich nachdrück
lich dafür einzusetzen, daß die Landeshauptstadt Kiel in 
die Lage verset zt wird , das freiwerdende Gelände der HDW 
in Dietrichsdorf zu erwerben, um dort die Vorau ssetz un gen 
für die Ne uansiedlung von Betriebe n und damit für die Neu
schaffung von Arb eitsplätze n zu schaffen. Dab e i ist ei ne 
starke Beteiligung des Bundes und des Landes unerläßlich, 
weil dieses Projekt in seiner Bedeutung über die Stadt Kiel 
und die Region hinau s r e icht. 

4. Der Landt ag und die Landesregierung werden gebeten, unver
züglich Klarheit über die Bereitstellung der Mitt el und den 
Baub egi nn für das Kieler Ostufer-Krankenhaus zu schaffen . 
Dies es Krankenhaus ist nicht nur schlechthin wegen der 
Unt e rv e r sorgu ng der Bevölkerung des Kieler Ostuf ers, sondern 
darüber hinau s auch f ür ei nen Teil der Bevölkerung des 
benachbarten Kreises Plön dringend erforder li ch . 
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Mit Blick auf die problematische Situation der Unter
bringung von Patienten in den Landeskrankenhäusern kommt 
dabei der Einrichtung einer psychiatrischen Abteilung 
besondere Bedeutung zu. 

5. Die Ratsversammlung unterstützt nachdrücklich die Wünsche 
und Anregungen des Städtetages - Landesverband Schleswig
Holstein - an den neuen Landtag vom 28. März 1983. Dies 
gilt nicht nur schlechthin für die Forderung nach einer 
Verbesserung des Finanzausgleiches, sondern zugleich auch 
für die Übertragung neuer Aufgaben nach Weisung durch 
Bundes- oder Landesgesetz, sowie auch die Gängelung der 
kommunalen Selbstverwaltung durch eine Vielzahl von Ge
setzen und sonstigen Vorschriften. Dies gilt zugleich 
auch für nicht kostengerechte gesetzliche Regelungen im 
Rahmen der Sozialhilfe wie auch für eine unzureichende 
Förderung des Baues von Sozialwohnungen und Maßnahmen des 
Umweltschutzes, insbesondere im Bereich der Stadtent
wässerung, aber auch für die unzureichend e Förderung des 
Öffentlichen Personennahverkehrs. 

Landtag und Landesregierung werden deshalb gebeten, der 
tatsächlichen bedrängenden Situation der Städte in uer 
kommenden Legislaturperiode größere Aufmerksamkeit und 
Beachtung zu widmen als in der Vergangenh e it. 

Beschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht mit Mehrh eit bei 
1 Enthaltung 

h) Nachwahl eines Ortsbeiratsmitgli edes im OBR 
Steen5ek/ProJensdorf 

- Dr s . 199 -

Hierzu liegt folgender Antrag der CDU-Ratsherren
Fraktion vor: 

Als Nachfolg e r für das ausscheidende Mitgli ed Günter 
BOhnenstengel im OBR Steenbek/Projensdorf benennt dIe 
CDO-Ratsherren-Fraktion 

Herrn Heiko Bad n e r s 
Charles-Roß-Ring 19 

2300 Kiel 1. 

Beschluß: Nach Antrag 
Der Besc hluß e rg e ht ei nstimmi g 
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i) Nachwahl eines Ortsbeiratsmitgli edes im 
OBR Mettenhof 

- Drs. 200 -

Hierzu liegt folgender Antrag der CDU-Ratsherren
Fraktion vor: 

Als Nachfol ger für das ausscheidende Mitglied Volk er 
Scharff im OBR Mettenhof benennt die CDU-Ratsherren
Fraktion 

Herrn Dietrich P a w I 0 w s k 
Göteborgring 19 

2300 Kiel 1. 

Beschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß erge ht einstimmig 

j) Nachwahl eines Ortsbeiratsmitgliedes im OBR Well- - Drs. 201 -
see/Rronsburg/Rönne 

Hierzu liegt folgender Antrag der CDU-Ratsherren
Fraktion vor: 

Als Nachfolger für das ausscheidende Mitglied Hans Kleist 
im OBR Wellse e/K ronsburg/Rönn e benennt die CDU-Ratsherren
Fraktion 

Frau Ute M e h n e r t 
Grillenberg 24 
2300 Kiel 14. 

Beschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß erge ht ei nst immi g 

k) Nachwahl eines Ortsbeiratsmitgliedes im OBR Elm- - Drs. 202 -
schenhagen/Rroog 

Hierzu liegt folgender An trag der CDU-Ratsherren
Fraktion vor: 

Als Nachfolger für das ausscheidende Mit glied Otto 
Leest im OBR Elmschenhagen/Kroog benennt die C~ 
Ratsherren-Fraktion 

Beschluß: 

Herrn Wolfgang 
Kruppallee 23 

2300 Kiel 14. 

Nac h Antrag 

W i I I 

Der Beschluß erge ht ei nstimmi g 
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1) Umbesetzung in Ausschüssen - Drs. 203 -

Hierzu liegt folgender Antrag der CDU-Ratsherren
Fraktion vor: 

Anstelle von Frau Ingrid Comberg wird Herr Otto Leest 
Mitglied in folgenden Ausschüssen: 

1. Sozialausschuß 
2. Kriegsopfer- und Behindertenausschuß 
3. Kleingartenausschuß 

Als Vertreter in den Ausschüssen: 

1. Rechnungsprüfungsausschuß 
2. Ausschuß für Kieler-Woche u. Städtefreundschaften 

3. Kulturausschuß 

Seine Funktion als Mitglied im Ordnungsausschuß nimmt 
Herr Leest jetzt als Mitglied der Ratsversammlung wahr. 

Beschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einstimmig 

m) HDW-Solidaritätsentschließung/Erhalt der Arbeits- - Drs. 204 -
plätze bel HDW 

Hierzu liegt folgender Antrag der Ratsfraktion 
DIE GRÜNEN vor: 

In Sorge um das Wohlergehen eines großen Teils der Kieler 
Bürger solidarisiert sich die Ratsversammlung mit der Kollegen
schaft der Howaldtswerke-Deutsche Werft, die sich derzeit gegen 
das vom HDW-Vorstand und vom HDW-Aufsichtsrat beschlossene 
"Strukturkonzept" zur Wehr setzt und für den Erhalt der Arbeits
plätze bei HDW eintritt. 
Die Ratsversammlung ist sich der schwierigen und krisenhaften 
Lage auf dem Weltschiffbaumarkt und ihren Auswirkungen auf die 
Großwerft HDW bewußt. Gleichwohl lehnt sie das arbeitsplatzver
nichtende "Strukturkonzept" ab, wie es ihr auch die Aufgabe 
aer Selbstverwaltung, das Wohl ihrer Einwohner zu fördern, 
gebietet. Denn das HDW-"Strukturkonzept" läßt das be rechtigte 
Interesse der HDW-Beschäftigten nach gesicherter Beschäftigung 
und Existenzsicherung völlig außer Acht. 
Entsprechend lehnt die Ratsversammlung die be absichtigte Sub
ventionierung dieses "Strukturkonzeptes " mit Mitteln in voraus
sichtlicher Höhe von 90 Mio. DM aus dem sogenannten "Schleswig
Holstein-Programm für Arbeitsplätze" de r CDU-Land e sregierung 
entschieden ab. 
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Die Ratsversammlung lehnt ebenso die Verwendung der bei 
einem potentiellen Erwerb des HDW-Geländes Dietrichsdorf 
durch die Stadt Kiel möglicherweise entstehenden Erlös
summe in Höhe von voraussichtlich 30 Mio. DM zur Stützung 
des "Strukturkonzeptes" ab. 
Die Ratsversammlung wird sich vielmehr dafür einsetzen, daß 
Gelder dieser Art zweckgebunden zum Erhalt des bestehenden 
Arbeitsplatzangebotes bei HDW sowie zur zügigen Entwicklung 
und Realisierung einer alternativen Produktionspalette ver
wendet werden, wie sie u. a. vom Betriebsrat der HDW
Hamburg vorgeschlagen worden ist. 
Entsprechend lehnt die Ratsversammlung eine Konzentrierung 
der Produktionskapazitäten auf Rüstungsgüterherstellung bei 
HDW ab und befürwortet dagegen die Reduzierung der Rüstungs
produktion zugunsten arbeitsintensiverer Produktionen. 

Nicht zuletzt um weiteren Schaden von der Stadt Kiel und ihrer 
Einwohnerschaft abzuwenden, der in Form weiterer negativer 
Folgen bei einer Verwirklichung des HDW-"Strukturkonzeptes" 
für verschiedene andere Wirtschaftsbranchen und Teilarbeits
märkte im Bereich der Stadt Kiel sowie für den Kieler Sozial
etat befürchtet werden muß, hat sich die Ratsversammlung zu 
dieser Stellungnahme entschlossen. 

Die Ratsversammlung empfiehlt darüber hinaus dem Magistrat der 
Stadt Kiel, entsprechend einer Empfehlung des von der Stadt 
Kiel in Auftrag gegebenen Forschungsberichts "Über die gegen
wärtige Struktur der Kieler Wirtschaft und ihre Entwicklungs
aussichten bis 1990" alle Möglichkeiten zu prüfen, ob und wie 
in kommunaler Eigenregie die öffentliche Nachfrage für Güter 
einer realisierbaren alternativen Produktionspalette bei HDW 
geschaffen werden kann. 

Die Ratsversammlung beauftragt den Magistrat, sich in Gesprächen 
mit den Anteilseignern der HDW, dem HDW-Vorstand und -aufsichts
rat sowie den Gewerkschaften mit Nachdruck dafür einzusetzen, 
daß das HDW-"Strukturkonzept" nicht verwirklicht wird, daß 
aber andererseits ein in oben beschriebener Richtung gehendes 
HDW-Bestanderhaltungskonzept umgehend in Angriff genommen 
wird. 

Ratsherr 
Antrag. 

Beschluß: 

S ö n n ich sen (DIE GRÜNEN) erläutert den 

Der Antrag wird bei 2 Ja-Stimmen 
a b gel e h n t 
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n) Umbesetzung des Kuratoriums der VHS der Landes
hauptstadt kiel 

- Drs. 217 -

Hierzu liegt folgender Antrag der CDU-Fraktion vor: 

"In das Kuratorium der VHS wird nach § 11 (2) der Satzung 
über die VHS der Landeshauptstadt Kiel das nachstehend 
genannte Mitglied der Ratsversammlung gewählt: 

Herr Ratsherr Prof. Dr. Mi x 11 

Dieser Dringlichkeitsantrag wurde bei der Beratung der 
Tagesordnung eingebracht, die Dringlichkeit anerkannt. 

Beschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einstimmig 

0) Jährliche Vorlage eines Datenschutzberichtes - Drs. 218 -

Hierzu liegt folgender Antrag der SPD-Ratsfraktion vor: 

"Abweichend von dem Beschluß der Ratsversammlung vom 
28.10.1982 wird der Ratsversammlung auch künftig jähr
lich ein Bericht über die Tätigkeit des Datenschutz
beauftragten der Landeshauptstadt Kiel vorgelegt." 

Dieser Dringlichkeitsantrag wurde bei der Beratung der 
Tagesordnung eingebracht, die Dringlichkeit anerkannt. 

Beschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einstimmig 

10) Betr.: Vorschlag Nr. 81 der Arbeitsgruppe "Haus- - Drs. 153 -
haltskonsolidierung" - Reduzierung der Aus-
gaben für Wirtschaftswerbung -

Berichterstatter: Oberbürgermeister Luckhardt/ 
Bürgermeister Hochheim 

Antrag: Dem Vorschlag Nr. 81 - Reduzierung der Ausgaben 
für Wirtschaftswerbung - der Arbeitsgruppe "Haus
haltskonsolidierung" wird zugestimmt. 

Beschluß: Der Antrag wird mit Mehrheit 
a b gel e h n t 
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11) Betr.: Erweiterung Conti-Hansa - Drs. 154 -
- Genehmigung einer Eilentscheidung 

des Oberbürgermeisters -

Bei der Beratung der Tagesordnung wurde mitgeteilt, 
daß diese Vorlage im Magistrat von Stadtbaurat BarteIs 
zurückgezogen worden ist und nicht zur Beratung ansteht. 

12) Betr.: Genehmigung von Entscheidungen des Ober- - Drs. 155 -
bürgermeisters gemäß § 82 GO 

Berichterstatter: Bürgermeister Hochheim 

Antrag: Den in der anliegenden Liste aufgeführten Ent
scheidungen gemäß § 82 GO in Höhe von insgesamt 
19.030,39 DM wird zugestimmt. 

Beschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einstimmig 

13) Betr.: Programm der Kieler Woche 1983 - Drs. 156 -

Berichterstatter: Oberbürgermeister Luckhardt 

Antrag: Dem als Anlage beigefügten Programm für die 
Kieler Woche 1983 wird zugestimmt. Das Kieler
Woche-Dezernat wird ermächtigt, noch eingehende 
Änderungen und Ergänzungen nachzutragen. 

Zusätzliche Änderungen und Ergänzungen wurden mit einer 
Zusammenstellun~ auf den Tisch gelegt. 

Es wurde zusätzlich darauf hing ewiesen, daß der Kieler-Klinik
Funk nicht mehr bereit ist, die Internationale Sportschau in 
Elmschenhagen fortzuführen. Das Kieler-Woche-Büro wird be
auftragt, mit Nachdruck mit dem neugegründeten Verein Int e r
nationale Sportschau e. V. zu verhandeln, damit diese Ver
anstaltung auch 1983 stattfindet. 

Bürgermeister Hoc h h e i m (CDU) erläutert in Vertretung 
von Oberbürgermeister Luckhardt in groben Zügen das Programm. 

Stadtrat I P sen (SPD) geht davon aus, daß der Magistrats-
beschluß Bestandteil der Vorlage ist. 

Bürgermeister Hoc h h e i m (CDU) teilt mit, daß das 
Kieler-Woche-Büro bestätigt hat, daß das Fest in Elm s chen
hagen durchgeführt wird. 
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Ratsherr S ö n n ich sen (DIE GRÜNEN) bemerkt, 
daß seine Fraktion das Programm ablehne, da nicht ihr 
Geschmack, insbesondere im gesellschaftspolitisch en 
Bereich, getroffen wurde. Kritisiert werde vor allem 
die Anzahl der Veranstaltungen, die einen militärischen 
Charakter haben. Erneut würden bestimmte Be vö lkerungs
schichten, insbesondere die Anhänger und Wähl e r seiner 
Partei, nicht angesprochen. 

Beschluß einschließlich der Ergänzungen weg e n der Inter
natIonalen $portschau In Elmschenhagen: 

Nach Antrag 
Der Beschluß e rg e ht mit Mehrh eit 
bei 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung 

14) Betr.: Wahl von e hrenamtlich e n Beis itz er n in - Dr s . 157 -
Ausschüssen nach § 12 des Kriegsg efa nge nen
entschädigungsgesetzes (KgfEG) 

Berichterstatter: Stadtrat Raupach 

Antrag: Für di e Ausschüss e nach § 12 KgfEG werde n gewählt: 

a) als Beisitzer 
Reinhold Rösser, Koldingstr. 11, 2300 Kiel 1 
Ma x Terp e nowitz, Dietrichsd. Höhe 18 , 2300 Kiel 14 

b) als Vertreter 

Beschluß : 

Karl Diek e lmann, Waldweg 8, 2300 Kiel 1 
Erwin Rumohr, Masurenrin g 11, 2300 Kiel 14 

Nach Antrag 
Der Beschluß e rg e ht e instimmi g 

15) Betr.: Be irat für Nat urschut z und Lands chafts
pflege 

- Drs. 158 -

hi er: Neu wahl ei nes Mit gliedes 

Be richt e rstatt er : Stadtbaurat Bart e is 

Antrag: In den Be irat für Nat ur sc hut z und Landschafts
pflege wird als ne ues Mit gli ed 

Ob e rl andfor st meister a . D. Eberhard Kirchner, 
Kiel, Hede nhol z 42, 

berufen. 

Besc hluß: Na ch Antr ag 
De r Besc hluß erge ht mi t Mehrh e i t 
ohne Gegenstimme bei 1 Ent ha l tu ng 
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16) Betr.: Wahl von entsandten Ersatzmitgliedern für - Drs. 159 -
die Aufsichtsräte der Stadtwerke Kiel AG 
und der Kieler Verkehrs-AG 

Berichterstatter: Stadtrat Dr. Moll 

Antrag: I. Stadtwerke Kiel AG 

Als entsandtes Ersatzmitglied der Landes
hauptstadt KleI im Aufsichtsrat der Stadt
werke Kiel AG für das entsandte Aufsichts
ratsmitglied Stadtrat Diekelmann wird ge
wählt: 

Ratsherr Peter B ehr 

II. Kieler Verkehrs-AG 

Beschluß: 

Als entsandtes Ersatzmitglied der Landes
hauptstadt Kiel im Aufsichtsrat der Kieler 
Verkehrs-AG für das entsandte Aufsichts
ratsmitglied Stadtrat Stegemann wird ge
wählt: 

Ratsherr Otto Lee s t . 

Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einstimmig 

17) Betr.: Bestellung der Stadtoberinspektorin - Drs. 143 -
Brigitta Huck als Prüferin des Rechnungs-
prüfungsamtes 

Berichterstatter: Stadtrat Möller 

Antrag: Nach § 115 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Schleswig
Holstein wird die Stadtoberinspektorin Brigitta Huck 
als Prüferin des Rechnungsprüfungsamtes bestellt. 

Beschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einstimmig 

18) Betr.: Neugliederung von Ämtern innerhalb des 
Dezernats für Sozialwesen 

Berichterstatter: Oberbürgermeister Luckhardt 

- Drs. 146 -
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Hierzu liegen als Beratungsunterlagen vor, die Vorlage 
(Drs. 146) und ein Zusatzantrag dazu, der mit der Zu
sammenstellung auf den Tisch gelegt wurde. 

Antrag: Die Prüfung des Hauptamtes wegen der Neugliederung 
von Ämtern innerhalb des Dezernats für Sozialwesen 
zur Vermeidung von Doppelarbeiten und Überschnei
dungen wird zurückgestellt bis nach der Querschnitts
prüfung der Organisation und der Aufgabendurchführung 
der Sozialdienste durch den Landesrechnungshof Schles
wig-Holstein. 

Zusatzantrag: Die in der Begründung zur Vorlage unter 
a) Organisation 

und 
b) Aufgabenabgrenzung zwischen den Ämtern 

42 und 43 

genannten Maßnahmen sind sofort durchzuführen. 

Ratsherr S t ein (SPD) weist darauf hin, daß seine 
Partei nur halbherzig dem Antrag zustimmen wird. Aus der 
Begründung zur Vorlage gehe schon die Ohnmacht gegenüber 
dem Problem hervor. Es wäre gut gewesen, die beiden Fach
ausschüsse - Sozial- und Jugendwohlfahrtsausschuß - zu 
hören. Der Begriff "Doppelarbeit" wird in der Vorlage 
falsch gedeutet. Der Bürgermeister in Vertretung des Ober
bürgermeisters sei gut beraten, die Zeit zu nutzen, um 
die Fachausschüsse zu beteiligen. Vor der Querschnitts
prüfung sollte die Strukturänderung nicht angegangen werden. 

Bürgermeister Hoc h h e i m (CDU) weist in Vertretung 
von Oberbürgermeister Luckhardt darauf hin, daß die 
beteiligten Ämter die Vorlage mitgezeichnet haben. Uie 
Verfasser der Vorlage hätten auch auf die Idee kommen können, 
die Vorlage in die Fachausschüsse zu geben, er ziehe daher 
die Vorlage zurück. 

- 35 -



- 35 -

19) Betr.: Neuregelung des Kochgeldes - Drs. 160 -

Berichterstatter: Stadtschulrat Zimmer 

Antrag: In Abänderung der bisherigen Regelungen wird 
den allgemeinbildenden Schulen, die Hauswirt
schaftsunterricht erteilen, je teilnehmendem 
Schüler und Unterrichtseinheit ein Zuschuß 
von 1,-- DM gewährt. Dem Schulträger gegenüber 
ist über die Verwendung der Mittel Nachweis 
zu führen. Die im Haushaltsjahr 1983 enthaltenen 
Einnahmehaushaltsstellen .131 - Aus den Schul
küchen - sind entbehrlich. Die haushaltstechnische 
Bereinigung erfolgt über den Nachtragshaushalts
plan 1983. 

Ratsherr Kern p e (SPD) ist mit der Vorlage nicht ein
verstanden und stellt namens der SPD-Ratsfraktion folgenden 
Änderungsantrag: 

"a ) Der bei den Haushaltsberatungen für 1983 im Dezember 1982 
gefaßte Beschluß, die Haupt- und Sonderschüler mit 50 % 
an den Aufwendungen für den hauswirtschaftlichen Unter
richt (Kochen) zu beteiligen, wird aufgehoben. 

b) Die Stadt trägt wie bis zum Ende des Jahres 1982 die ge
samten Kosten des hauswirtschaftlichen Unterrichts bis 
zu dem vom Kultusminister festgesetzten Höchstbetrag je 
Unterrichtstag und Schüler (zur Zeit 2,60 DM)." 

Zur Begründung des Antrages führt er aus, daß die Vorlag e an 
die Grenzen dessen stößt, was man machen kann. Hier habe man 
die finanzielle Grenze erreicht. Man habe große Probleme, da 
die Schüler dem Hauswirtschaftsunterricht fernbleiben oder 
das Kochgeld von ihrem Taschengeld zahlen bzw. die Lehrer 
den Rest aus eigener Tasche dazu zahlen. Die Eltern können 
das Geld zum Teil nicht mehr aufbringen. Bei 72.000 , -- DM 
erwarteten Mehreinnahmen sollte man bereit sein , zumindest 
die Sonderschüler von der Neuregelung auszuschließen. 

Stadtschulrat Zirn m e r (CDU) hält dies nicht für ein 
Problem der Zahlungsfähigkeit, sondern für eine Frage der 
Zahlungsmoral . Das Kochgeld könnte nicht nur die öffentliche 
Hand zahlen. Es sollten alle Schulen gleichbehandelt werd e n. 
Seit Jahren schon mußten di e Realschüler und Gymnasiasten 
Kochgeld zahlen. Endlich wollte man jet zt die Gleichbehand 
lung aller Schüler verwirklichen. Nur ein Schulleiter ei ner 
Hauptschule habe Kritik an die Vorlage geübt und diese sei 
auch in die Vorlage mit eingeflossen. Er bezweifle nicht, 
daß das Einsammeln des Geldes durch die Lehrer schwierig ist. 
Man sollte dies e Rege lung aber nicht, nur weil sie unbequ em 
ist, aufheben. 
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Stellvertretende Stadtpräsidentin Frau R e y erläßt 
zunächst über diesen Änderungsantrag abstimmen. 

Beschluß: Der Antrag wird mit Mehrheit 
a b gel e h n t 

Abstimmung über Drucksache 160: 

Beschluß: Der Antrag wird mit Mehrheit angenommen 
bei 1 Gegenstimme und mehreren Enthaltungen 

20) Betr.: 2. Nach trag zur Benutzungs- und Entgelts- - Drs. 161 -
ordnung der Landeshauptstadt Kiel für die 
überlassung von Schulräumen, Turn- und 
Sporthallen 

Berichterstatter: Stadtschulrat Zimmer 

Antrag: Dem im Entwurf beigefügten 2. Nachtrag zur Be
nutzungs- und Entgeltsordnung der Landeshauptstadt 
Kiel für die Überlassung von Schulräumen, Turn
und Sporthallen wird zugestimmt. 

Beschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einstimmig 

21) Betr.: Änderung der Mietordnung für die Über- - Drs. 162 -
lassung und Benutzung städtischer Sport-
und Spielplätze 

Berichterstatter: Stadtrat Schmidt-Brodersen 

Antrag: Die beigefügte Mietordnung für die Überlassung 
und Benutzung der städtischen Sport- und Spiel
plätze wird beschlossen. 

Stadtrat I P sen (SPD) führt aus, daß diese Vorlage 
eine zusätzliche Belastung für die Sportvereine beinhalte. 
Stadtrat Schmidt-Brodersen habe in den vorangegangenen Be
ratungen nicht für seine eigene Vorlage gestimmt. Als De
zernent solle er sich aber dazu bekennen. Der Sportbereich 
sei sehr gut von den Sparbeschlüssen verschont geblieben. 
Die alte Regelung, die nur zugunsten eines Vereines früher 
einmal beschlossen wurde, sollte jetzt zurückgenommen werden. 
Dem Sportdezernenten werfe man Feigheit vor sein e n Sport
freunden vor und fordere ihn auf, der Vorlage zuzustimmen, 
sonst werde man ihn im Sportausschuß häufiger einmal im 
Regen stehen lassen. Die SPD stimme der Vorlag e zu. 
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Ratsherr T s c h 0 r n (CDU) teilt mit, daß die CDU 
die Vorlage ablehnen wird. § 4 Absatz 2 der Mietordnung 
bringe die Vereine in eine schwierige Lage. Die Vorlage 
stehe aber in keinem Verhältnis zu anderen heute gefaßten 
Beschlüssen. Diese Vorlage betreffe auch kleine Vereine 
mit wenigen Zuschauern. Die Vorlage richte sich gegen alle 
Sportvereine. Diese zusätzlich abzuführende Summe werde 
sonst von den Sportvereinen zur Finanzierung von Sport
geräten etc. verwandt. Es sollte möglich und auch not
wendig sein, daß die Stadt auf diese zusätzlichen Ein
nahmen verzichtet. Auf eine Zwischenfrage von Stadtrat 
Die s e 1 (SPD) führt er aus, daß es rechtens sei, 
die Mieten zu erhöhen. 

Stadtrat S c h m i d t - B rod e r sen (CDU) 
berichtet, daß die "Sparkommission" die Änderung der 
Mietordnung beschlossen hat und der Magistrat dem zu
gestimmt hat. Daraufhin habe er diese Vorlage vorge
legt. Im Sportausschuß sei die CDU überstimmt worden. 
Als Dezernent mußte er die Vorlage in die Ratsversamm
lung bringen, auch wenn dies nicht seine Meinung ist. 

Stadtrat I P sen (SPD) hält das Verhalten von 
Stadtrat Schmidt-Brodersen für ein Musterbeispiel an "Ver
nebelung". Der Sportdezernent seile sich ab aus der Ver
antwortung und andere Fraktionen bzw. Dezernenten müßten 
ciies tragen. 
Beschluß: Der Antrag wird mit Mehrheit a n gen 0 m m e n 
_ Zusätzlich hat die Ratsversammlung die Verwaltung ermächtigt, 

in der Einleitung der Satzung die Rechtsgrundlagen auf den 
neuesten Stand zu bringen. -

22) Betr.: 6. Nachtrag zur Satzung der Landeshaupt- - Drs. 16j -
stadt Kiel über die Erhebung von Erschlie
ßungsbeiträgen 

Berichterstatter: Stadtbaurat Bartels 

Antrag: Die 6. Nachtragssatzung zur Satzung der Landes
hauptstadt Kiel über die Erhebung von Erschli e 
ßungsbeiträgen wird entsprechend dem in der An
lage beigefügten Wortlaut beschlossen. 

Beschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht mit Mehrheit 
ohne Gegenstimmen bei 2 Enthaltungen 

_ Zusätzlich hat die Ratsversammlung die Verwaltung er
mächtigt, in der Einleitung der Satzung die Rechtsgrund
lagen auf den neuesten Stand zu bringen. -
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23) Betr.: 7. Nachtrag zur Satzung der Landeshaupt- - Drs. 164 -
stadt Kiel über die Erhebung von Bei-
trägen für den Ausbau und Umbau von vor-
handenen Straßen, Wegen und Plätzen 

Berichterstatter: Stadtbaurat Barteis 

Antrag: Die 7. Nachtragssatzung zur Satzung der Landes
hauptstadt Kiel über die Erhebung von Beiträgen 
für den Ausbau und Umbau von vorhandenen Straßen, 
Wegen und Plätzen wird entsprechend dem in der 
Anlage beigefügten Wortlaut beschlossen. 

Beschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht mit Mehrheit 
ohne Gegenstimmen bei 2 Enthaltungen 

- Zusätzlich hat die Ratsversammlung die Verwaltung er
mächtigt, in der Einleitung der Satzung die Rechts
grundlagen auf den neuesten Stand zu bringen. -

24) Betr.: Gewährung einer Beihilfe an den Fried
richsorter Schützenverein (Wiederaufbau 
Vereins- und Jugendheim/Schießsportan
lagen) an den Turnverein Jahn (Umbau 
KOhlenkeller/Jugendheim) und an NDTSV 
IlHolsatia ll (Männer-Barren) 

- Drs. 165 -

Berichterstatter: Stadtrat Schmidt-Brodersen 

Antrag: Der Leistung von außerplanmäßigen Ausgaben 
in Höhe von 

a) 24.000,-- DM bei der Haushaltsstelle 
550.145.987 - An den Friedrichsorter 
Schützenverein von 1894 e. V. für den 
Wiederaufbau des Vereins- und Jugend
heimes sowie der Schießsportanlagen -

b) 6.000,-- DM bei der Haushaltsstelle 
550.146.987 - An den Turnverein Jahn 
von 1958 e. V. für den Umbau des ehe
maligen Kohlenkellers der Hermann
Löns-Schule zu einem Jugendheim -

c) 2.000,-- DM bei der Haushaltsstelle 
550.147.987 - An die NDTSV IlHolsatia ll 

von 1887 e. V. für den Kauf eines 
Männer-Barrens -

wird zugestimmt. 
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Die Ausgaben in Höhe von insgesamt 32.000,-- DM 
werden gedeckt durch Sperrung eines gleich hohen 
Betrages bei der Haushaltsstelle 550.7001 - Förde
rung der Vereins- und Jugendarbeit -. 

Ratsherr S ö n nie h sen (DIE GRÜNEN) beantragt 
Einzelabstimmung. 

Stellvertretende Stadtpräsidentin Frau R e y erläßt 
deshalb über a) bis c) im Antrag getrennt abstimmen. 

Beschluß über Buchstabe a): 

Beschluß über Buchstabe b): 

Beschluß über Buchstabe c): 

Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht mit Mehrheit 
bei 2 Gegenstimmen 

Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einstimmig 

Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einstimmig 

_ Eine Gesamtabstimmung über die Drucksache 165 findet nicht 
statt. -

25) Betr.: Wirtschaftliche Situation der städtischen - Drs. 3-
Eisenbahnen; 
hier: Einstellung der Eisenbahn Ne uwittenbek

Voßbrook und der Kieler Ostuferbahn 

Berichterstatter: Stadtrat Dr. Moll 

Antrag: a) Die Hafen- und Verkehrsbetriebe werden beauftragt, 
Verhandlungen mit der Deutschen Bundesbahn zwecks 
Übernahme der Betriebsführung der städtischen Eisen
bahn Neuwittenbek-Voßbrook und der Kieler Ostufer
bahn aufzunehmen. 

b) Zurückgezogen. 

c) Di e Hafen- und Verkehrsbetriebe werde n beauftragt, 
die Einstellung der öffentlichen Beförderungspflicht 
der Eisenbahn Neuwittenbek-Voßbrook und der Kieler 
Ostuferbahn vorzub ereite n und die Umwandlung in 
eine Anschlußbahn gem. § 33 Land eseise nbahng esetzes 
zu prüfen. Zunächst sind jedoch die Stellungnahmen 
der betroffenen Betriebe einzuholen. 

Ratsherr H aas s (SPD) führt aus, daß die städtischen 
Eisenbahnen jährlich mit 1,5 Millionen DM subventioniert werde n. 
2/3 der Defizite fahren die Eisenbahn Suchsdorf - Kiel-Wik 
ein. Mittelfri stig zeic hn et sich für diese Strecke aber eine 
Besserung ab. Die SPD halte es für sinnvoller, durch die dritte 
Eisenbahnstrecke in die Verha ndlungen e in zub ez i ehen und ste llt 
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folgenden Zusatzantrag: 

Im Punkt a) des Antrages sind hinter "städtischen Eisenbahn 
Neuwittenbek-Voßbrook" die Worte "Suchsdorf-Kiel-Wik" ein
zufügen. 

Stadtrat Dr. Mol I (CDU) warnt vor der Annahme dieses 
Antrages. Bei dieser Eisenbahnstrecke könne die Stadt in 
Zukunft positiv abschließen und so Geld für die Hafen- und 
Verkehrsbetriebe einfahren. Die Lok und 20 Mitarbeiter müsse 
die Stadt weiterhin behalten. Die Defizite könne man in Zu
kunft auf der Strecke mindern, außerdem möchte man den Ein
fluß auf die Strecke behalten. 

Ratsherr Pet e r sen (F.D.P.) teilt mit, daß seine Frak-
tion dem Antrag der SPD zustimmen wird. Man könne der Bundes
bahn nicht nur defizitäre Linien anbieten. In den Verhand
lungen sollte aber festgelegt werden, daß der Nordhafen als 
Tarifpunkt erhalten bleibt. Die Eisenbahnstrecke Suchsdorf 
Kiel - Wik mit einzubeziehen, sei günstiger für die Stadt. 
Er sehe keine Gefahr für die Stadt, wenn die Bundesbahn 
einen möglichen Gewinn sieht, werde sie die Strecken über
nehmen. 

Stellvertretende Stadtpräsidentin Frau R e y erläßt 
zunächst über den Änderungsantrag abstimmen. 

Beschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht mit Mehrheit 

Abstimmung über die Gesamtvorlage einschließlich der be 
schlossenen Anderung: 

Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einstimmig 

26) Betr.: Bebauungsplan Nr. 655, Teilaufhebung des - Drs. 166 -
Bebauungsplanes Nr. 114 (Entwurfsbeschluß) 

Berichterstatter: Stadtbaurat Barteis 

Antrag: Für das Baugebiet Knooper Weg, Waitz straße , 
Holtenauer Straße, beiderseits Droysenstraß e 
wird der Bebauungsplan Nr. 655 entsprechend 
dem in der Sitzung aushängenden Plan als Ent
wurf beschlossen. 

Gleichzeitig wird der Bebauungsplan Nr. 114 
für das Baugebiet Holtenauer Straße, Scha uen
burger Straße, Knooper Weg, Waitzstr aße für den 
Be reich Knooper Weg, Waitzstraße, Holt ena uer 
Straße, beiderseits Droysen st raß e teilweise 
aufgehoben. 

De r städtebaulichen Begründung wird zugestimmt . 
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Stadtbaurat Bar tel s (parteilos) erläutert die 
Planung anhand von Dias. 

Beschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß e rgeht ei nstimmig 

27) Betr.: Bebauungsplan Nr. 615 (er neut er Entwurfs- - Dr s . 167 -
beschluß) 

Bericht e rstatter: Stadtbaurat Bart e i s 

Antrag: Für das Baug ebiet Gablen zst raße , Werftba hnstraße, 
Schwedendamm, Bahnhofstraße , wird der Bebauun gs
plan Nr. 615 entsprechend dem in der Sitzung aus
häng e nden Plan erneut als Entwurf beschlossen. 

Der Entwurf sbesc hluß vom 05.06.1980 wird aufge
hoben. 

De r städtebaulichen Begründung wird zugest immt. 

Stadtbaurat Bar tel s (part ei los) erläutert die 
Planung anhand von Dias. 

Besc hluß: Nac h Antrag 
De r Besc hluß erge ht mit Me hrh eit 
bei 2 Gegenstimmen 

28) Bet r.: 83. Änderung des Flächennut zungspl anes 
(Aufst e llungsb esc hluß) 

- Drs. 168 -

Berichterstatter: Stadtbaurat Barteis 

Antrag: I. Für einen Bere ich in Kiel-Schilksee, süd li ch 
Funkstellenweg, öst lich Lang e nf e ld e, wird 
die 83. Änderun g des Flächennutzungsplanes, 
Fassung 1970, aufgestellt. Das Gebiet ist in 
dem beigefügten Über sic htspl a n geke nn zeic hn et . 

11. Von ei ne r Beteiligung der Bürger wird ge mäß 
§ 2 a Ab s . 4 Ziff. 1 Bundesbauges etz abgese hen . 

Beschluß: Nac h Antra g 
Der Beschluß erge ht mit Me hrh e it bei 
2 Gegenstimmen und me hr eren Enthaltung e n 
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29) Betr.: 26. Änderung des Flächennutzungsplanes 
(endgültiger Beschluß) 

- Drs. 169 -

Berichterstatter: Stadtbaurat Bartels 

Antrag: Für einen Bereich in Kiel-Hasseldieksdamm 
westlich der Bahnlinie Kiel-Eckernförde 
zwischen Hofholzallee und Skandinaviendamm 
wird die 26. Änderung des Flächennutzungs
planes - Fassung 1970 - entsprechend dem in 
der Sitzung aushängenden Plan endgültig 
beschlossen. 

Der endgültige Beschluß der Ratsversammlung 
vom 27.05.1982 wird aufgehoben. 

Dem Erläuterungsbericht wird zugestimmt. 

Beschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einstimmig 

30) Betr.: 74. Änderung des Flächennutzungsplanes 
(endgültiger Beschluß) 

- Drs. 170 -

Berichterstatter: Stadtbaurat Barteis 

Antrag: Für einen Bereich des Ellerbeker Weges zwischen 
Elmschenhagen-Nord und Wellingdorf wird die 
74. Änderung des Flächennutzungsplanes, Fassung 
1970, entsprechend dem in der Sitzung aushängen
den Plan endgültig beschlossen. 

Der endgültige Beschluß der Ratsversammlung vom 
10.06.1982 wird aufgehoben. 

Dem Erläuterungsbericht wird zugestimmt. 

Ratsherr S ö n n ich sen (DIE GRÜNEN) bemerkt, daß 
es sich hierbei um die straßenbaulichen Maßnahmen im Zu
sammenhang mit dem Bau des Ostuferkrankenhauses handelt. 
Mit dem Bewilligungsbescheid für das Krankenhaus lasse sich 
das Land aber Zeit. Es stelle sich die Frage, ob diese 
Flächennutzungsplanänderung zügig beschlossen werden muß 
oder ob man ihn evtl. bis zur Verabschiedung des Land
schaftsplanes zurückstellen kann. 
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Stadtbaurat Bar tel s (parteilos) führt aus, daß 
wenn das Krankenhaus gebaut wird, die Anbindung von Norden 
her zwingend sei. Der Ellerbeker Weg sei eine wichtige 
Trasse im ÖPNV. Erst im östlichen Bereich gäbe es Meinungs
verschiedenheiten über die Nutzung im Zusammenhang mit dem 
Landschaftsplan. 

Beschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht mit Mehrheit 
ohne Gegenstimme bei 2 Enthaltungen 

31) Betr.: 76. Änderung des Flächennutzungsplanes 
(endgültiger Beschluß) 

- Drs. 171 -

Berichterstatter: Stadtbaurat Bartels 

Antrag: I. Die in der Zeit der öffentlichen Auslegung 
vorgebrachten Bedenken und Anregungen 

a) des Gewerbeaufsichtsamtes 
b) der Industrie- und Handelskammer 

werden nicht berücksichtigt. 

11. Für einen Bereich in Kiel-Gaarden-Süd, östlich 
der Alten Lübecker Chaussee, südlich der Bundes
bahnflächen, wird die 76. Änderung des Flächen
nutzungsplanes - Fassung 1970 - entsprechend dem 
in der Sitzung aushängenden Plan endgültig be
schlossen. 

Beschluß: 

Dem Erläuterungsbericht wird zugestimmt. 

Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht mit Mehrheit 
bei 1 Gegenstimme 

32) Betr.: 79. Änderung des Flächennutzungsplanes 
(endgültiger Beschluß) 

- Drs. 172 -

Berichterstatter: Stadtbaurat Barteis 

Antrag: Für einen Bereich in Kiel - Rus s ee, zwischen Struck
dieksau und der Bebauung Pommernkamp/Quarnbeker 
Straße, wird die 79. Änderung des Flächennutzungs
planes, Fassung 1970, entsprechend dem in der 
Sitzung aushängenden Plan endgültig beschlossen. 

Der endgültige Beschluß der Ratsversammlung vom 
10.06.1982 wird aufgehoben. 

Dem Erläut e rungsbericht wird z ug es timmt. 

Beschluß: Nach Antrag 
De r Beschluß ergeht mit Mehrh e it 
bei 4 Gegenstimmen 
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33) Betr.: Bebauungsplan Nr. 657 (erneuter Ent
wurfsbeschluß) 

Berichterstatter: Stadtbaurat Barteis 

- Drs. 173 -

Antrag: Für das Baugebiet Lehmberg, Annenstraße , 
Knooper Weg, wird der Bebauungsplan Nr. 657 
entsprechend dem in der Sitzung aushäng e nd en 
Plan erneut als Entwurf beschloss e n. 

Gleichzeitig wird der Entwurfsbeschluß der 
Ratsversammlung vom 27.05.1982 zum Bebauungs
plan Nr. 657 aufgehoben. 

Der städtebaulichen Begründung wird zugestimmt. 

Bevor mit der Beratung des Punktes begonnen wird, teilt 
Stellvertretende Stadtpräsidentin Frau R e y e r mit, 
daß der Ortsver e in Brunswik der SPD dem Stadtpräsidenten 
in einem Schreiben mitgeteilt hat, daß er weit e r die gün
stigste Lösung in einer Einbahnstraßenreg el ung über Lehm
berg und Mittelstraße anstelle e iner vi e rspurig en Renn
strecke im Lehmberg sieht. 

Stadtbaurat Bar tel s (parteilos) begründet den er
neuten Entwurfsbeschluß. Die Bäume hätt e n keine Chance mehr 
zu überleben, deshalb wolle man die Mittelins e l aufheben. 
Die Baumreihe solle woanders hinkommen. Er teilt mit, daß 
die jetzige Planung dem Ortsbeirat vorgest el lt wurde und 
dieser einstimmig zugestimmt hat. 

Stadtrat I P sen (SPD) trägt die Haltung seiner Frak-
tion vor, die gegen den 4-spurig e n Ausbau des Lehmberges 
ist. 

Ratsh e rr S ö n n ich sen (DIE GRÜNEN) vertritt den 
~ Standpunkt der Anwohner. Die Bedenken der betroffenen Bürger 

sind in di e Planungen nicht ei ngegangen. Daß die Baumreihe 
plötzlich nicht mehr erhaltenswert sei, sei doch merkwürdig. 
Er möchte in der nächst e n Sitzung sei ne n Standpu nk t ausführ
lich darstellen und beantragt daher Vertag un g. 

Ratsherrin Sie ver s (CDU) beantragt daraufhin 
Sitzungsunterbrechung, damit die CDU-Fraktion sic h zur 
Beratung zurü ckzie hen kann. 

Die Sitzung wird von 20.07 bis 20.33 Uhr unt erbroc hen. 

Nach Wied ereröff nung der Si tz ung beantragt Stadtrat 
S t e g e m a n n nam e ns der CDU-Fraktion eine Sonder-
sitz ung der Ratsversammlung für Mont ag, 25.04 .1983, 
18.000 Uhr, mit dem ei nzigen Punkt "B eratung des Be
bauungsplanes Nr. 657". 
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Stadtrat Rau p ach 
einstimmung zwischen CDU 
gerne zwei Ratssitzungen 
Wunsch möglich. 

(SPD) sieht hierin eine Über
und den GRÜNEN. DIE GRÜNEN wollten 
pro Monat, die CDU mache diesen 

Damit findet am Montag, dem 25.04.1983, 18.00 Uhr, eine 
Sondersitzung der Ratsversammlung mit dem einzigen Tages
ordnungspunkt "Bebauungsplan Nr. 657" statt. -

34) Betr.: Bebauungsplan Nr. 697, Teilaufhebung des - Drs. 174 -
Bebauungsplanes Nr. 498 (Satzungsbeschluß) 

Berichterstatter: Stadtbaurat Barteis 

Antrag: I. Die in der Zeit der öffentlichen Auslegung vom 
11.12.1981 - 11.01.1982 vorgebrachten Bedenken 
und Anregungen 

a) der Firma Hecht & Tödt, 
b) des Gewerbeaufsichtsamtes, 
c) der Industrie- und Handelskammer 

werden nicht berücksichtigt. 

11. Für das Baugebiet Kiel-Gaarden-Süd, Alte Lübecker 
Chaussee, Bundesbahnlinie, beiderseits der Stormarn
straße, wird der Bebauungsplan Nr. 697 entsprechend 
dem in der Sitzung aushängenden Plan als Satzung 
beschlossen. 

Gleichzeitig wird der Bebauungsplan Nr. 498 mit dem 
Baugebiet Alte Lübecker Chaussee, Ratzeburger 
Straße, und Bundesbahnlinie für den Bereich Alte 
Lübecker Chaussee, Bundesbahnlinie, beiderseits 
der Stormarnstraße, teilweise aufgehoben. 

Der städtebaulichen Begründung wird zugestimmt. 

Hierzu wurde die Stellungnahme des Amtes für Wirtschafts
und Verkehrsförderung auf den Tisch gelegt. 

Beschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht mit Me hrh e it 
bei 3 Gegenstimmen 
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35) Betr.: Erneuerung der Heizungsanlage im Pflege- - Drs. 196 -
he im Süd, Uhl e nkrog 

Berichterstatter: Stadtrat Lütg e ns 

Antrag: Folgende Eilentscheidung des Oberbürgermeisters 
gemäß § 82 Abs. 1 Satz 2 GO wird genehmigt. 

Bei der neu einzurichtenden Haushalts ste ll e 
432.036.941 - Einbau einer gasbefeuerten Doppel
kesselanlage im Pflegeheim Süd - wird einer so
fortigen außerplanmäßigen Au sgabe, die kei ne n 
Aufschub duldet, von 70.000,-- DM zugestimmt. 

Der Bet rag wird gedeckt durch 40.000,-- DM bei 
der Haushaltsstelle 432.012.941 und 30.000,-- DM 
bei der Haushaltsstelle 432.024.941, bei denen 
Mittel für den Einbau von Badezimmern mit modernen 
Wann e n vorges e hen sind und die bereits freigegeben 
war e n. Aufträge sind jedoch noch nicht ert ei lt. 

Beschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht ei nstimmig 

36) Betr.: Flohmarkt - Drs. 197-
hier: 2. Änderung der Satzung zur Regelung 

des Marktverkehrs vom 5. Mär z 1979 

Berichterstatter: Stadtrat Johanning 

Antrag: Dem 2. Nachtrag der Satzung zur Regelung des 
Marktv er kehrs auf den von der Land es hauptstadt 
Kiel vera nsta lteten Volksf este n, J ahr- und Spezial
märkten (Anlage) wird zugestimmt. 

Beschluß: Nac h Antrag 
Der Beschluß erge ht mit Mehrheit 
bei 2 Gegenstimmen 

- Zusät z lich hat die Ratsversammlung die Verwaltung 
ermächtigt, in der Einleitung der Satzung die Rec hts
grundlagen auf den neu este n Stand zu bringen. -

37) Bet r.: Bebauungsplan Nr. 646, Aufh eb un g des Be
bauungsplanes Nr. 253 (Satzungsbeschluß) 

- Neue Drs. 65 -

Diese Vorlag e wurd e mit der Zusammenstellung auf de n 
Tisch gelegt, die Drin glichkei t bei der Beratung der 
Tagesordnung von der SPD-Fraktion nicht anerkannt. 

Die Vorlag e ste ht so mit ni cht zur Beratung an. 
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38) Betr.: Bebauungsplan Nr. 647 (Auflagenerfüllung) - Drs. 126 -

Diese Vorlage wurde mit der Zusammenstellung auf 
den Tisch gelegt, die Dringlichkeit bei der Beratung 
der Tagesordnung von der SPD-Fraktion nicht anerkannt. 

Die Vorlage steht somit nicht zur Beratung an. 

39) Betr.: Änderung der Gebührensatzung für die 
Stadtbücherei der Landeshauptstadt Ki e l 

- Drs. 211 -

Berichterstatter: Stadtschulrat Zimmer 

Antrag: Die als Anlage beigefügte 1. Nachtragssatzung 
zur Gebührensatzung für die Stadtbücherei der 
Landeshauptstadt Kiel vom 28. Oktober 1982 wird 
erlassen. 

Die Vorlage wurde mit der Zusammenstellung auf den Tisch 
gelegt, die Dringlichkeit bei der Beratung der Tagesordnung 
anerkannt. 

Bei Punkt 9 c) lag ein Antrag der SPD-Ratsfraktion vor, 
die Gebühreneröhung in der Stadtbücherei rückgängig zu 
machen. 

Dieser Punkt 39) wurde daher bereits bei Punkt 9 d) mit 
abgestimmt. Für das Protokoll aber wird er hier proto
kolliert. 

Beschluß: Nach Antrag 
Der Antrag wird mit Mehrheit angenommen 

_ Zusätzlich hat die Ratsversammlung die Verwaltung 
ermächtigt, in der Einleitung der Satzung die Rechts
grundlagen auf den neuesten Stand zu bringen. -

40) Betr.: Stipendien für ausländische Studierende; - Drs. 212 -
hier: Überplanmäßige Ausgabe . 

Berichterstatter: Stadtschulrat Zimmer 
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Antrag: a) Folg e nder unabweisbar er überpl a nmä ßig er 
Ausgab e bei der Haushalts s t e ll e 312 .7 17 
- Stipendien für Studierende - wird zu
gestimmt: 

Bisheriger Ansatz : 
erhöhen um 
neuer Ansat z 

49.000,-- DM 
27.200 , -- DM 
76.200,-- DM. 

b) Die Mehrausgab e wi rd gedeckt durch Ein
sparungen in derselben Höhe bei folgenden 
Haushaltsstellen: 

1. HHSt. 280.711 - Zuweisung an 
das Land - 6.500,-- DM 

2. HHSt. 21.274.941 - Einbau von 
Teppichböden in der Fr öbe l-
Schule 6.100 ,-- DM 

3. HHSt. 340.620 - Aufstellung 
von Kunstgegenständen - 4.000 , -- DM 

4. HHSt. 340.643 - Be iträ ge und 
Umlagen für sonst. Ver s ich e-
rungen - 1.000,-- DM 

5. HHSt. 321.601 - Unt e rhaltung 
der Mu se umsschiffe - 7.300,-- DM 

6. HHSt. 340.6580 - Tr a nsport-, 
Fracht- und Lage rkost e n - 2.300,-- DM 

27.200, -- DM 
------------------------

Di e Vorl age wurd e mit de r Zusammen ste llung auf den Tisch 
gelegt, di e Dringli chkeit bei der Be r atu ng der Tagesord nun g 
anerkannt. 

Beschluß: Nac h An trag 
Der Beschluß e r ge ht ei nstimmig 

41) Bet r.: Redu z i e rung der Bettenzahl in der 
Kind e rklinik 

- Drs. 214 -

Berichterstatter: Stadtrat Dr. Moll 

Antr ag: Einer Reduzierung der Bette nzahl in der Kinder
klinik des Städt i sc he n Krankenhaus es von 110 
a uf 86 Bette n wird zugesti mmt. 

Di e Vorl age wurd e mi t der Zusammenstellung auf den Tisch 
gelegt, die Drin g li chk e it bei der Beratu ng der Tages
ordnung anerkannt. 

Besc hluß: Nac h An trag 
Der Beschluß ergeht ei nsti mm ig 
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42) Verschiedenes 

a) Nächster Ratstermin 

Stellvertretende Stadtpräsidentin Frau R e y erteilt 
mit, daß die nächste ordentliche Ratssitzung am 19. Mai 1983, 
15.00 Uhr, stattfindet. 

b) Öffentliche Büchereien 

Ratsherr Rau p ach (SPD) regt an, daß der Stadtschulrat 
eine Besichtigungsreise nach Pakistan machen und sich dort den 
vorbildlichen Vorstoß eines einflußreichen Kollegen ansehen 
sollte, der aus den Schulen und aus den öffentlichen Bücherein 
- soweit sie für Kinder zugänglich sind - Bücher aussortiert, 
in denen von Schweinen die Rede ist, weil Kinder nicht mit 
Schmutz konfrontiert werden sollen. 

Er ist sich sicher, daß eine solche Reise für Kinder zur 
nützlichen Reinigung führt und dem Stadtschulrat ganz per
sönlich wichtige Impulse gibt. 

c) Anrede des Stadtpräsidenten 

Ratsherr Ger 1 ach (SPD) bittet Herrn Ratsherr 
Sönnichsen, zukünftig, wenn er das Wort erhält, auch den 
Stadtpräsidenten als gewählten Vertreter dieses Gremiums 
den nötigen Respekt durch eine Anrede zu erweisen. 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

~~ 
Reye 

Stellv. Sta 

Höbel 
Ratsherr 

( 

Prof. Dr. Mix 
Ratsherr 

Schriftführer 

Haass 
Ratsherr 

~- ' 
j'JOhanning 7 

Stadtrat 



Hochbauamt Kiel, den :l 0. V. 

Energiebedarr In städtischen Gebäuden 
Kleine Anfrage der SPD zur Sitzung der nächsten Ratsver-
sammlung 

Zu 1: 
r Der Ener~iebedarf der städtischen Gebäude entwickelt sich 

unter Berücksichtigung der klimatischen Bedingungen wie fol~t: 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

116.398 MWh 
122.831 tI 

123.·811 " 
118.622 " 
125.880 " 

Das entspricht einer Steigerung von 3,2 ~. 
Dagegen erhöhte sich die beheizte Gebäudefläche in diesem 
Zeitraum von 410.300 m2 auf 467.600 m2 (davon im Jahre 1982 
allein um 19.414 m2 ); Steigerung 14 ~. 

Zu 2: 
Der Anteil der einzelnen Energieträger am Gesamtenergiebedarf 
betrug für den betrachteten Zeitraum 1978 - 82 
rUr Fernwärme annähernd konstant 47 ~ 

Heizöl EL" 26 ~ 
Erdgas ans te igend von 15 ~ (78) 

mit leicht fallender Tendenz 
auf 23"/0 (82) 

Koks absinkend von 8 "/. auf 4 "10. 

Zu 3 und 4: 
Die bisher erzielten Einsparungen an Energie können nur dann 
wesentlich erhöht werden, wenn gleichzeitig Haushaltsmittel in 
angemessener Höhe fUr die Modernisierung der technischen An
lagen und der Gebäude bereitgestellt werden. 

Spürbare Einsparungen an Heizenergie ließen sich durch 
19 bauliche Haßnahmen auf dem Gebiet der Heizungs- und 
LÜftungstechnik erzielen. Die Investitionen in Höhe von 
6.77 Mio. DM würden sich in 3 - 8 Jahren rentieren und 
verteilt auf 5 Jahre durchführen lassen. 
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Um auch den Wärmebedarf der Gebäude drastisch reduzieren zu 
können, wären Mittel in erheblich größerem Umfang erforder
lich. Außerdem ist hier mit erheblich längeren Amortisations
zeiten ( 10 bis 30 Jahre) zu rechnen. Maßnahmen, die hier 
einzuordnen wären, sind z.B. das Erneuern von Fenstern oder 
die Verbesserung der Wärmedämmung der Gebäude. 

Eine weitere Möglichkeit, kurzfristig, in erheblichem Maße 
Energie einzusparen wäre, die Mittel für die Bauunterhaltung 
kräftig zu erhöhen. Gegenwärtig sind diese Mittel so bemessen, 
daß nur die allernötigsten Reparaturen an Gebäuden und tech
nischen Einrichtungen ausgeführt werden können. 

Maßnahmen, wie Aufbringen von Isoliermatten auf Dachgeschoß
decken, Abdichten von Fenster und Türen, Ersatz reparaturan
fälliger Regelgeräte, Ergänzung von Heizflächen, um Gebäude 
ausgeglichener zu beheizen würden sich bereits in 1 bis 3 Jahren 
rentieren. 



J u gen d amt Kiel, den 18.4.1983 

Antwort auf die Kleine Anfrage der Ratsfraktion DIE GRONEN 

über drastische Bestrafungsmethoden in der rechtsradikalen 
Koranschule der "Türkischen Gemeinschaft" in Kiel-Gaarden 

Im Namen des Magistrats beantworte ich die Anfrage wie folgt: 

Zu Frage 

Zu Frage 2 

"Sind wegen der geschilderten Vorgänge in den 
Koranschulen (Bericht der KN vom 18.1.83) 
staatsanwaltliche Ermittlungen eingeleitet 
worden und wie ist ggf. der Stand der Ermittlun
gen?1I 

Wegen der in einem Schreiben von Erzieherinnen 
eines Ev. Kindertagesheimes an die Ausländer
referentin geschilderten Vorwürfe sind keine 
staatsanwaltlichen Ermittlungen eingeleitet 
worden. 
Alle Beteiligten - Erzieherinnen des Kindertages
heimes, Ausländerreferentin und Mitarbeiter des 
Jugendamtes - waren sich darüber einig, daß eine 
strafrechtliche Verfolgung kaum möglich ist, da 
man im Interesse der Sicherheit der Kinder diese 
nicht zu Zeugenaussagen bewegen darf; zumal diese 
Kinder nicht selber betroffen waren und auch 
keine Namen genannt haben. 

Hierüber wurde dem Jugendwohlfahrtsausschuß 
in der Sitzung vom 2.12.82 berichtet. 

IIInwieweit hat sich die Stadt Kiel eingeschaltet 
und welche Schritte sollen behördlicherseits 
ergriffen werden?1I 

Von August bis November 1982 wurden Besuche der 
Kieler Koranschulen von einem Team durchgeführt, 
bestehend aus: 

- der Ausländerreferentin, 
- dem Jugendschutzbeauftragten und 
- 2 Vertretern der Jugendpflege des Jugendamtes, 
- dem zuständigen Lehrer des Schulamtes für 

Ausländerfragen, 

- 1 Schulleiter einer Schule mit hohem Ausländer 
anteil und 
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- je 1 Vertreter der Ausländerbehörde 
(Ordnungsamt und des Sozialministeriums) 

liel der Arbeitsgruppe war es, praktische Lösungs
vorschläge für einen Religionsunterricht für 
türkische - islamische Kinder und für neutrale 
Gebetsmöglichkeiten für Muslime in Kiel zu er
arbeiten. 
Die Rücksprachen in den Koranschulen wurden nach 
einem vorher gemeinsam erarbeiteten Fragenkatalog 
geführt. Dabei sollte auch überprüft werden, welche 
Möglichkeiten der Kontrolle und Einschränkung es 
für die bestehenden Koranschulen geben kann, bei
spielsweise durch das Schulgesetz. 
Nach Abschluß der Besuchsrunde war sich das Be
sucherteam darin einig, daß von den meisten Koran
schulen starke Integrationshemmnisse ausgehen, so 
daß die betroffenen Kinder psychisch und physisch 
überfordert werden und deshalb Bemühungen von 
deutscher und türkischer Seite unterstützt werden 
müssen, die diesen Hemmnissen entgegenwirken. 

Am 26.1.83 fand eine weitere Besprechung auf der 
Ebene der Ausländerreferentin unter Beteiligung 
des Jugendamtes und der Erzieherinnen des genannte n 
Kindertagesheimes statt. 
Dabei wurden folgende Maßnahmen erarbeitet, um 
künftig den evtl. möglichen Strafmaßnahmen in 
den Koranschulen im Interesse der Kinder entgegen
zuwirken: 

1. öffentlichkeit informieren, um betreffenden 
Koranschulen zu verdeutlichen, daß ihre 
Praktiken nicht unbemerkt geschehen können 
(ist bereits veranlaßt worden). 

2. Generalkonsulat und den zuständigen Religi
onsbeauftragten informieren (inzwischen ge-
schehen). . 

3. Möglichkeiten eines neutralen Religionsunter
richts aufzeigen im Zusammenwirken u.a. mit 
dem Kultusministerium und Betroffenen 
(daran wird z.Zt. gearbeitet.) 

4. Schaffung einer neutralen Gebetsmäglichkeit 
(daran wird z.Zt. gearbeitet). 

5. Herausgabe eines zweisprachigen Merkblattes 
des Jugendschutzbeauftragten über deutsche 
Erziehungsmethoden bzw. -notwendigkeiten 
mit dem Ziel, diese an die Koranschulen zu 
verteilen sowie an anderen geeigneten Treff
punkten (ist z.lt. in Arbeit). 
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6. Rundgang des Jugendschutzbeauftragten durch 
Erziehungseinrichtungen, um in Gesprächen mit 
den Mitarbeitern zu erfahren, ob noch andere 
Vorfälle über nicht erlaubte Erziehungsprakti
ken in Koranschulen bekannt sind bzw. diese 
bei Bekanntwerden umgehend dem Jugendschutz
beauftragten zu melden. 
- Diese Rundgänge wurden und werden durchge

führt; neue Vorfälle sind inzwischen nicht 
bekannt geworden. 

Der Jugendwohlfahrtsausschuß hat in den Sit
zungen am 2.12.82 und 3.2.83 hiervon Kennt
nis erhalten. 



Stadtrat Dr. Hans Midlael MJII Kiel, äen 19.4.1983 

Antwort auf die Kleine Anfrage der Rats fraktion DIE GRUN&'l van 12. 4. 1983 

Betr.: Folgewirkungen des HrM-Strukturkonzepts 

Nanens des Magistrates beantworte ich die o. a. Anfrage wie folgt: 

Zu 1.: 

Der Aufsidltsrat der Howaldtswerke - Deutsdle Werft AG. hat anlässlidl 
der 51. Aufsidltsratssitzung am 28.3.1983 das "Unternehrrenskonzept 1983" 
besdllossen. Die Durchführtmg des Konzeptes sieht u.a. in Kiel den Abbau 
'-'Jn insgesamt 1.400 Mi taJ:beitern vor, wie audl der Presse zu entnehn'en war. 
Der Personal abbau unfasst sGJOhI Fertigmgslölmer als auch Gerreinkostenpersonal. 
Die Zahl cEr Ausbildungsplätze wird beibehalten. Der Aufsidltsrat begründet 
diesen Perscnalabbau mit der Markt- und Absatzlage. Das vorgenannte Personal 
war und ist auf längere Sidlt nidlt zu beschäftigen. 

Andere Kieler Wirtschaftsbrandlen, deren Produkte für den Schiffbau 
bei ~ verwandt werden, leiden ebenfalls seit geraurrer Zeit unter der 
Auftrags- und Absatzkrise im Weltsdliffbau. Zusätzlidle Folgewirkungen für 
diese Brandlen hat der Personal abbau des wegen Auftragsrnangels nidlt 
besd1äftigten Persmals bei HI:M nidlt. 

Andererseits steht dem absolut überlasteten Kieler Al:beitsnoarkt demnädlst 
ein zusätzlidles Angebot qualifizierter Arbeits i räf te zur VerfUgrng, dessen 
ande:rweitige Unterbringmg ausserordentlidl sdlwierig sein wird. 
Der Vorstand der ~ hat cErn Magistrat zugesagt, nach Abschluss der 
Verhanälungen mit dem Betriebsrat über die notwendigen Entlassungen 
mitzuä.len, weldle Perscnen mit ~ldlen Ausbildungsrrerkrralen dem 
Arbei tsrnarkt zU3"efUhrt werden. 

Zu 2.: 

Artei tnehIrer, die im Rahrren des Strukturkonzeptes von der ~ entlassen werden, 
haben grundsätzlidl Anspruch auf Leistungen des Arbeitsamtes. Ergänzende 
Sozialhilfe kann nur dann in Anspruch gencrnren werden, wenn entweder die 
Ieistmgen des Arbeitsamtes nidlt sofort erfolgen können (z.B. wegen unvoll
ständiger Unterlagen oder anderer fehlender Voraussetzungen), oder aber die 
Ieistmgen des Arbeitsamtes unter den Regelsätzen (einsehl. Miete) des 
Bundessozialhilfegesetzes liegen, was insbesondere bei rer Arbe i tslooenhilfe 
der Fall sein kann. 

Ein weiterer Grund für die Hilfe res Sozialamtes kann dann vorliegen, wenn 
durch Einkcrnrensmindenmg infolge Arbei tslooigkei t bestehenden Zahlungs
-verpflichtungen (z.B. Miete, Energie, Unterhalt) en~der gänzlidl oder 
teilweise nidlt erfüllt werden können. 
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Es IIll5S damit geredmet werden, dass bei gIDsseren Entlassungen neue Hilfefälle 
auf das Sozialamt zukamen, insbesmdere bei länger anhaltender Arbeitslosigkeit, 
weil das Arbeitslosengeld je nach Dauer der Bedürftigkeit nur begrenzt gezahlt 
wird und die im Anschluss daran gezahlte Arbeitslosenhilfe niedriger berressen 
ist und auch <Er Bedürft:i:]keitsprüfung durch äas Arbeitsamt unterliegt. Das 
AtSInaß lässt sich jedoch im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abschätzen. 
Durch Kcntakte zwischen den Betriebsräten und dem Sozialarnt sind Inforrratirns
ITÖglichkeiten sichergestellt. 

Zu 3.: 

Vertreter ces Magistrats der Landeshauptstadt Kiel stehen mit der 
Lancesregierung, Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates val HrM, 
Mitgliedern des Betriebsrates sowie der Gewerkschaften seit Bekanntwerden 
der Absichten des UntemehIrens in einem ständigen Gespräch. 

Das Untemelurenskoozept 1983 wurde dem Magistrat der Lanceshauptstadt Kiel 
erst nach seiner VE;rabsc:hiedung im Aufsichtsrat arn 28.3.1983 übergeben. 
Der Wlnsch des Magistrats, vor Verabschiedung in die Verhandlungen und 
Uberlegungen eingeschaltet zu werden, fand keine Berücksichtigung. 
Zur Zeit km zentrieren sich die Benühungen des Magistrats auf die Bewältigung 
der Folgeproblene, die die Durchführung des Unternehrrenskmzepts 1983 nadl 
sich ziehen werden. Es geht dabei insbesmdere um die Um- und Fortbildung 
cer zur Entlassung anstehenden Mitarbeiter, um die verstärkte Einschaltung 
der Wirtsdlaftsförderungsgesellschaft Schleswig-Iblstein zur Ansiedlung 
neuer Gewerbebetriebe in Kiel und um die Weiterverfolgung der Absidlt, 
das Fährprojekt Kiel - Klaipecla zu realisieren. Dieses Projekt und die 
wei tere Ansiedlung von Gewerbebetrieben schliesst u. a. den Ankauf des 
HrW-Geländes Dietrichsdorf ein. Darüber und über alle vorgenannten Problerre 
steht der Magistrat im ständigen Gespräch mit allen Beteiligten. 



DER BURGERMEISTER 

Antwort auf die Kleine Anfrage der SPD-Ratsfraktion zum 

Thema "Sonderbedarfszuweisungen nach § 21 des Finanzaus

gleichsgesetzes" vom 12. April 1983 

Zu 1.: Der Landeshauptstadt Kiel sind folgende Sonderbedarfs

zuweisungen gewä~rt worden~ 

1978 

1979 

1980 ) 

Maß nah m e 

- Neubau der Brücke im Seebad 
Düsternbrook 

- Ausbau des Asmus-Bremer
platzes 

I 

- "pumpe" 

Bau des Kinderspielplatzes 
Achterwurth in Pries 

_ Neugestaltung des Sportplatzes 
an der Waldwiese 

_ Ausbau des Dachgeschosses im 
Schauspielhaus 

1981 ) Keine Bewilligungen 
1982 ) 

Bewilligung 
DM 

50.000 

150.000 

314.000 

514 0 000 

30.000 

70.000 

400.000 

500.000 
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Jahr 

1983 

-2-

Maß nah m e 

- Sanierung der Ostseehalle 

- Leistungszentrum Kiel-Schilk
see 

Außerdem sind in ~ussicht gestellt für 

- den Neubau einer Sporthalle 

Bewilligung 
DM 

700.000 

3000000 

1.0'00.000 

am Gymnasium Wellingdorf 750.000 

- die Erweiterung der Schule für 
Geistigbehinderte in Pries 250.000 

Mithin für 1983 ' bisher 2.000.000 

I 

Zu 2.: Seit 1981 in Verhandlungen, schriftlich erstmals 

am 22. März 1982. 

Zu 3.: Die Antwort ergibt sich aus der Äußerung zu Ziffer 1. 

Zu 4.: Für 1983 nicht. Die Anträge für 1984 sind noch nicht 

gestellt worden. 

Zu 5.: Ja. Statt dessen ist für diese Maßnahme ein zins

günstiges Darlehen aus dem kommunalen Investitions

fonds in Höhe von 2,8 Mio DM zur Verfügung gestellt 

worden. 



Der OberbUrgerme ister 
als Dezernent 

Kiel, den 20. April 1983 

des Statistischen Amtes 

Durchfuhrung der Volksztlhlung 

Die Große Anfrage der RCltsfraktion DIE GRÜNEN beantworte ich im Namen des 
Magis tra ts wie fo.l..gt: 
Zu 1, 7, 13, 14, 15 

Diese Fragen können erst 'o'eantwortet werden, wenn feststeht, aufgrund welcher ggf. neuen 
Vorschriften und organisatorischen Grundlagen - z. B. hinsichtlich der Art und Weise 
sowie des Umfanges der Erhebung - die zuntlchst ausgesetzte Großzählung durchge
fuhrt werden wird. 

Zu 2 

Dem bewährten Verfahren bei vorangegangenen Großzählungen in Kiel entsprechend, 
wurden zuntichst die Oberzöhler in einer etwa dreistUndigen Veranstaltung auf ihren 
Einsatz zur Volkszöhlung am 27.4.1983 vorbereitet. Sie wiederum hatten die Aufgabe, 
die Ztlhler zu informieren. Die Schulungen der Oberztlhler wurden vom Ztlhlungsdienst
ste lIenleiter und dessen Stellvertreter durchgefUhrt. 

Als Schulungsmaterial wurden verwendet: 

1. 
2. 
3. 

Volkszählungsgesetz 1983 
Gesetz uber die Statistik fUr Bundeszwecke 
AuszUge aus dem Strafgesetzbuch §§ 203, 204 
(Verletzung von Privatgeheimnissen, Verwertung 
Gemeindeanleitung fUr die Volksztlhlung 1983 
Zähleranleitung fUr .die Volksztlhlung 1983 
Wohnungs- und Haushaltsbogen 
Arbeitsstättenbogen 

. 
fremder Geheimnisse) 

I ' .. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8 . 
9. 

Zählerliste , 

10. 
1l. 
12. 
13 . 

Zu 3 

Verteilungsl iste 
Einwohner! i ste 
Schlagwortverzeichnis fUr die Volksztlhlung 1983 
Zählerausweis 
amtsinterne Hilfsformulare 

Von keinem Magistratsmitglied wurden Bedenken gegen den Sinn und Zweck der Volks
zähl ung am 27. April 1983 vorgebracht. Wenn uberhaupt, waren es ausschi ießI ich Be
sorgnisse, daß die Inanspruchnahme von Mitarbeitern fUr eine Ttltigkeit als Oberztlhler 
die ErfUllung laufender Aufgaben im jeweiligen Amte beeintrtlchtigen könnte. 

Zu 4 .-
Siehe Antwort zu Frage 1. 

Bislang sind 72 Monatswerke von Mitarbeitern der Zählungsdienststelle geleistet worden. 
Hinzu kommt der bisherige Zeitaufwand verschiedener mit der Zählung befaßter "Stamm
kräfte" des Statistischen Amtes und fUr Programmierarbeiten in der ZDV-Abtei lung des 

Hauptamtes. -2-
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Zu 5 

Da die meisten Mi ta rbei ter aus anderen Ämtern erst seit relativ kurzer Ze it in der 
Zählungsdienststell e tätig geworden waren: siehe Antwort zu Frage 1. 

Zu 6 

Zusammen sind der Landeshauptstadt Kiel seit Beginn d e r 
Zählungsar beiten ab August 1982 etwa 590.000 DM Kost e n 
entstanden . ========== 
Davon ent f a llen auf Personalkosten - rd. 517.000 , 00 DM 

" " " Sachkosten - rd. 73.000,00 DM 

Zu 8 

Nach Auffassung des Deutschen Stödtetages, Landesverband Schleswig- Holste in, meinte 
der Innenmin ister damit denkbare Nachteile aufgrund der bundesweit vorgese he nen Um
stellung der "amt lichen Bevölkerungsstatistik" auf einen neuen Ei nwohnerbegriff vom 

Sti c htage 27.4.1983 a n. 

, , 
" ' 

I ' , 

' 1 . 1' 1 

,' , 

Insbesonde re betrifft dies unverheiratete berufstötige und in Ausbildung befindliche Ein- ' ~ 
wohner mit mehreren Wohnungen im Bundesgebiet. Sie werden bislang dem Orte derjenige(l 
Woh nu ng statistisch zugerechnet, von der aus sie ihrer Arbeit oder Ausbildung nachgehen. 
Ab 27.4 .1983 sollte in diesen Fä ll en die "vorwiegend benutzte Wohnung" das Kriterium 
fUr d ie zukunft ige Statistische Zuordnung eines Einwohners zur Gemeinde X oder Ge
meinde Y sei n . 
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Quantitative Aussagen, ob und inwieweit die Landeshauptstadt hiervon betroffen worden 
wClre - u.a. spielt ja die Einwohnerzahl fUr den Finanzausgleich eine Rolle - lassen sich 
aus heutiger Sicht nicht treffen. Das hCltte das Zählungsergebnis erweisen mUssen. 

Zu 9 

Die geschCltzten Gesamtkosten der Zählung am 27.4.1983 betrugen nach den im Herbst 
1982 angestellten Berechnungen: 1.981.784 DM. ., 

Im ubrigen: siehe Antwort zu 1. 

Zu 10 

Die seinerzeit vom Statistischen Bundesamt geschCltzten Gesamtkosten der ZClhlung am 

27.4.1983 schlUssein sie>nwie folgt auf: 

Bund - rd. 29 Mio DM, LCinder - rd. 207 Mio DM, Gemeinden - rd. 134 Mio DM. 

Zu 11 

Nein - es trifft nicht zu. 
Nach bislang unwidersprochener Auffassung des Landes handelt es sich bei der Durch-
fuhrung von Volkszählungen nicht etwa um neue Aufgaben im Sinne von § 3 Gemeinde
ordnung, fUr deren Übertragung auf die Gemeinden ein Gesetz erforderlich wClre. Viel
mehr gehört die Durchfuhrung von Volkszählungen zu den herkömmlichen Aufgaben, die 
bereits seit dem vorigen Jahrhundert, Qho lange vor Inkrafttreten der Gemeindeordnung 
am 25.1.1950', den Gemeinden ubertragen worden sind. 

Nachdem die BUrgermeister der amtsfreien Gemeinden und die Amtsvorsteher durch Rechts
verordnung der Landesregierung vom 30.9.1982 (GVBI. Schl.-H. S. 247) als Erhebungs
dienststellen fUr die Zählung am 27.4.1983 bestimmt worden waren, ergab sich damit die 
Verpflichtung, die Zählung durchzufuhren und dafUr die erforderlichen Haushaltsmittel 

bereitzustellen. 

Zu 12 

Es sind Maßnahmen, die auf Veranlassung des Datenschutzbeauftragten der Landeshaupt
stadt Kiel - anhand einer dort entwickelten Prufl iste - getroffen wurden: 

1 . Verpflichtung der Zähler/Oberzähler auf das Datengeheimnis, Belehrung uber den 
Umfang der Geheimhaltungspflicht und die Folgen eines Geheimnisbruchs; 

2. Eindringli che Hinweise an die Zähler/OberzClhler, die Zählpapiere in ihrer Wohnung 
bzw. ihren Diensträumen verschlossen und fUr Dritte unzugöngl ich aufzubewahren; 

3. Persönliche Übergabe der Erhebungspapiere vom ZClhler an den Oberzähler, vom 

Oberzöhler an die Zähl ungsdienststelle; 

4. 

5. 

6. 

Vorkehrungen, um eine sichere Aufbewahrung in der Zählungsdienststelle - Schutz vor. 
Einsichtnahme durch Unbefugte, Diebstahl, Einbruch, Feuer - zu gewährleisten; 

VerpfliChtung der Mitarbeiter der Zöhlungsdienststelle;Kontrollen durch Vorgesetzte und 
RechnungsprUfungsamt ,daß kei ne unberechtigten Datenauswertungen vorgenommen werden; 

Datensicherung fUr den Transport von der Zählungsdienststelle zum Statistischen Landesam! 

-4-
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Zu 16 

Während der Dienstzeiten: nur die Mitarbeiter des Einwohnermeldeamtes. 

Außerhalb der Dienstzeiten: neben den Mitarbeitern des Amtes, die ggfs. 
einen freiwilligen 11 BUrgerservice 11 leisten (z.B. Neuausstellung oder Ver
längerung eines Bundespersonalausweises in dringenden Fällen), die Polizei 
und zwar auf das im sogen. COM-Verfahren (Computer Output Micro) ver
filmte Melderegister. 

Einen Zugriff auf Bildschirme und damit auf den vollständigen Einwohnerdaten
satz des Amtes hat die Polizei nicht. 

Zu 17 

Ja - entsprechend den Allgemeinen Ver ...... altungsvorschriften zum Meldegesetz 

, " 

vom 8.6.1959 und mehreren dazu ergangenen Runderlassen des Innenministers" , 
zuletzt vom 4. 1 . 1983. 

Auch in dem noch fUr dieses Jahr zu erwartenden neuen Landesmeldegesetz 
wird der Polizei das Recht zugestanden werden, außerhalb der Dienstzeiten 
auf das im COM-Verfahren verfilmte Melderegister (siehe Antwort zu Frage 16) 
zurUckzugreifen . 

Zu 18 

Ja - nach :vorheriger Vorlage des Dienstausweises und Eintragung in ein Kontroll
buch beim Pförtner (siehe § 6 der Dienstanweisung des Hauptamtes für die Pförtner 
des Rathauses vom 1.7. 1979, ergänzt durch Anweisung des Hauptamtes an den 
Pförtnerdienst vom 5.4.1983). 

Zu 19 
Die im Runderlaß des Innenministers vom 6.1.1983 genannten Angaben: 

Datum, Uhrzeit 
Einsicht nehmende Pol izeidienststelle 
Name und Anschrift des Betroffenen 
Hinweis auf den Anlaß der Einsichtnahme 

Zu 20 

Nein - dem Datenschutzbeauftragten der Landeshauptstadt Kiel ist in dieser Hinsicht 
nichts bekannt geworden (siehe hierzu auch vor! iegenden Datenschutzbericht des 
RechnungsprUfungsamtes vom 27. 1 • 1983) . 

Zu 21 

Nein - es ist nicht vergessen worden, Eintragungen dieser oder tihnlicher Art 
(z. B. Daten uber Strafen, Straf- oder Untersuchungshaft) in Altbeständen des 
Einwohnermeldeamtes zu löschen, weil es Anweisungen hierzu weder gab noch 
gibt. Die Erhebung und Speicherung beruhten auf entsprechenden früheren Ver
waltungsvorschriften, die u.a. auch die Aufbewahrung grundsätzlich auf unbe
stimmte Zeit forderten (siehe 5. Tätigke itsbericht des Landesbeauftragten für den 
Datenschutz, Seite 15). 

-5-
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Zu 22 - 25 

Die Beantwortung dieser Fragen tot- Sache des Statistischen Landesamtes Schleswig
Holstein, da sie sich auf die weitere Bearbeitung der Erhebungsunterlagen - noch Über
gabe durch die Landeshauptstadt Kiel - beziehen. 

Zu 26 

Die Zusatzliste - gemeint ist damit sicherlich die Zählerliste - enthält verschlUsselte 
Regionalangaben (Gemeinde, Gemeindetei I, Block/-seite, Straße), die sonst auf jedem 
Erhebungsbogen einzeln vermerkt werden mUßten. 

Die Ztihlerliste ist außerdem ein sehr wichtiges Hilfsmittel fUr den Zöhler, damit er 
systematisch vorgeht und seinen Arbeitsbez.irk vollsttindig erfassen kann. 

Zu 27 

Nichts. Es handet sich um eine Zufallsnummer. 

Zu 29 

Die Möglichkeit, daß andere Ämter bestimmte im - ständig auf dem laufenden zu haltenden -
Einwohnermelderegister verzeichnete Doten vom Einwohnermeldeamt anfordern können, 
bestand und besteht weiter fort. Das Einwohnermeldeamt dUrfte aber nur dann Daten 
on andere Ämter weiterleiten, wenn dies nach den melderechtlichen und datenschutz-
rechtl ichen Bestimmungen zulässig ist. Zu letzterem wird in a"er Regel die vorherige 
Zustimmung des Datenschutzbeauftragten der Landeshauptstadt Kiel eingeholt, der 
uber die Wahrung des Datenschutzes bislang sorgsamst gewacht hat und selbstver-
ständl ich weiter wachen wird. 

Zu 30 

Vom genannten Schriftverkehr ist hier nichts bekannt. Wohl enthiel t die bereits im 
verga ngenen Herbst erschienene Gemeindeanleitung fUr die Volkszählung 1983, Teil 11, 
Haupterhebung,des Statistischen Landesamtes Empfehlungen fUr alternative Möglich
keiten der Zählerentschädigung, u.a. auch die in der Frage genannten. 

Mit Rundschreiben vom 1. März 1983 hat das Statistische Landesamt alle Gemeinden 
jedoch ausdrUcklieh aufgefordert, von derartigen Formen der Zählerentschödigung Ab
stand zu nehmen. 

Zu 31 

Auch dazu ist nur etwas aus der in der Antwort zu Frage 30 genannten Gemeinde
anleitung bekannt. 

Damit wurde den Gemeinden vom Statistischen Landesamt ein kommunal internes Hilfs
mittel empfohlen, welches zu jeder Zeit eine Übersicht über erforderl iche Schritte 
(Aufklärung, Mahnung) ermöglichen sollte, um bislang verweigerte Angaben doch 
noch einzuholen. Ohne eine solche Übersicht würde es in jeder - zumindest größeren -
Gemeinde gor zu leicht zu Fristverstiumnissen, Doppelmahnungen oder ähnlichen 
Fehlern kommen. 

Nur diejenigen Fä"e, in denen noch Ausschöpfung a"er anderen Möglichkeiten die 
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Einleitung eines Bußgeldes durch das Statistische landesamt erforderlich erschienen 
w~re, sollten in einer formlosen Übersicht zusommengefaßt werden, um dos Statistische 
Landesamt entsprechend zu unterrichten. 

Zu 32 

In der vorgenannten Gemeindeanleitung ist von einigen Grunddaten - vornehmlich 
anhand der im Einwohnermelderegister verzeichneten Daten - die Rede. Dos bezog 
sich aber nicht nur auf etwaige Verweigerer, sondern auch auf Haushalte, von 
denen wegen längerer Abwesenheit bei ollem Bemuhen keine ausgefullten Erhebungs
bögen zu erlangen gewesen wären. 

Ein, solches Anlegen von 11 Rumpffragebögen ll aufgrund der im Melderegister verzeich
neten Daten liegt im ureigensten Interesse ' einer jeden Gemeinde, allein schon weil 
sie um ein möglichst vollständiges Zählungsergebnis hinsichtlich der Zahl ihrer Ein
wohner bemUht sein muß. Wie zu Frage 8 ausgefuhrt, wird nämlich mit der Volks
zählung zugleich die lIamtliche Einwohnerzahl" am Zählungsstichtag festgestellt, die, 
in uber 100 Gesetzen und Vorschriften rechtsauslösende, namentlich finanzwirksame 
Bedeutung hot. 

Zu 33 

FUr die Zeit vom 1. März bis 24. April 1983 wurden in Kiel insgesamt 165 Informa
tionsstände fUr die Parteien, Organisationen etc. genehmigt. Von den genannten An
trägen bezogen sich insgesamt 7 ausdrücklich auf die Volkszählung . Zwei Anträge 
wurden abgelehnt, da bekannt wurde, daß direkt zum Boykott der Volkszählung auf
gerufen werden sollte; dabei handelte es sich um die Volkszählungsinitiative Bernd 
Fischer und die Initiative Volkszählungsboykott Rudolf Klemm. 

Zu 34 

Vom Deutschen Stödtetag, landesverband Schleswig-Holstein: nein. 

Vom schleswig-holsteinischen Innenministerium: ja, und zwar mit Runderlaß vom 
23. Mörz 1983, veröffentlicht im Amtsblatt Schieswig-Hoistein, Nr. 14. 
Daß die Stadt in zwei Fällen entsprechend gehandelt hat, zeigt die Antwort auf 
Frage 33. 

Zu 35 

Die landeshauptstadt Kiel ist an den Mikrozensuserhebungen weder beteiligt noch 
entstehen ihr somit Kosten. 

Zu 36 

Aufgabe der Statistik auf allen Ebenen - Bund, länder, Kreise und Gemeinden -
ist es, vollständiges aktuelles und tiefgegl iedertes Zahlenmaterial aus ollen Lebens
bereic hen zu gewinnen und auszuwerten, um damit Datengrundlagen fUr rationelle 
Planunge n und richtige politische Entscheidungen bereitzustellen. 

-7-
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. Das gilt fUr Großzählungen ebenso wie fUr Mikroerhebungen. Alle beabsichtigten 
Zwecke dieser Art jedoch im einzel nen aufzufUhren - sei es auch nur beschränkt . 
auf Kiel und die Volkszählung 1983 - wUrde den Rahmen einer · Großen Anfrage 
bei weitem ubersteigen. Schon gor nicht wäre es vertretbar, sämtl iche auf Landes
und Bundesebene mit der Volkszählung und - als nichtbeteiligte Stelle ( siehe 
Antwort zu Frage 35 ) - daruber hinaus gor noch die mit Mikroerhebungen beab
sichtigten statistischen Zwecke detailliert aufzufUhren. 

Deshalb sei zusammengefaßt gesagt: Die Volkszählung am 27. April 1983 sollte 
in Kiel dem konkreten Zweck dienen, endlich einmal wieder ein exaktes Zahlen
bild der Einwohner-, Berufs-, Wohnungs- und Arbeitsstättenstruktur unserer Stadt 
zu erlangen und damit wichtige zahlenmäßige Informationen fUr eine bestmögliche 
Daseinsvorsorge zum Wohle oller hier lebenden und täti gen Menschen zu besitzen.' 

Daneben wurde mit der Volkszählung dos Ziel verfolgt - deshalb der sogenannte 
Melderegisterobgleich - bundesweit neue 11 amtliche Einwohnerzahlen 11 noch dem 
Stichtag 27. April 1983 zu ermittel n und auf dieser Grundlage fortzuschreiben. 

FUr die Landeshauptstadt Kiel bedeutete dies wegen der bereits mehrfach erwähnten 
finanzwirksamen Folgen: Sorgsame, vollständige Erfassung oller Kieler Einwohner. 
Das hätte konkret einem weiteren wichtigen Zweck gedient - nämlich neben den 
statistischen Voraussetzungen fUr zukunftige Planungen und Maßnahmen auch best
mögliche finanzielle Voraussetzungen fUr den weiteren politischen Entscheidungs
und Handlungsspielraum der Selbstverwaltungsgremien unserer Stadt zu gewähr
leisten. 
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NIE 0 E R S eHR 1FT 
über die Sitzung der Ratsversammlung 

am 21. April 1983 
Rathaus, Ratssaal 

Nichtöffentliche Sitzung 
Beginn: 20.39 Uhr Ende: 20.46 Uhr 

Sitzungsunterbrechung: ./. 

Anwesend: Stadträte: 

Ratsh erren: 

Anwesende haupt
amtliche Magistrats
mitglieder: 

Es fehlen ent
schuldigt: 

Vor s it ze nde: 

1. Sc hriftführer: 

2. Schriftführer: 

Auß erde m sind 
anwesend: 

Di e Ni edersc hrift 
wurd e gefertIgt von: 

Diesel, Hagelstein, Ipsen, 
Johanning, Lüth, Raupach, 
Schmidt-Brodersen, Prof. 
Spickhoff, Stegeman~ 

Behr, Bergi e n, Biallowons, 
Boysen, Breitkopf, Gebhardt, 
Gerlach , Dr. Graner, Haas s, 
Höbel, Frau Hofer, Husmann, 
Kempe, Frau Lange, Lange, 
Leest, Frau Lentz, Löwner, 
Prof. Dr. Mix, Petersen, 
Dr. Reimers, Frau Reyer, Röss er, 
Schöning, Frau Schuckenböhmer, 
Sch ultz, Frau Sievers, 
Sönnichsen, Stein, Stier, Ts chorn, 
Wunder, Frau Ziefuß, Frau 
Zörner-Goetzke 

Oberbürg e rmeister Luckhardt, 
Bürgermeister Hochheim, Stadt
baurat Barteis, Stadtrat Möll er, 
Stadtrat Dr. Moll, Stadtschul rat 
Zimm e r 

Stadtpräsident Sauerbaum, 
Stadtrat Di e ke lmann, Ratsherr 
Hänsler, Ratsh err Krumrey, Rats
her r Rüd e l, Ratsherr Graf von 
Schlieben 

1. stellv. Stadtpräside ntin 
Frau Reyer 

Ratsherr Prof. Dr. Mi x 

Ratsherr Haass 

Mitgli eder der Ortsbeiräte, 
Amt s l eiter und weitere Mit arbeiter 
der Landeshauptstadt Kiel 

Frau Gregorius 



Hauptamt 
() / ) /' 'lai /YrD', 

Kiel, den oL L/ &<-/1 

An 

a) das Rechtsamt 

b) Herrn OberbUrgermeister 

h i e r 

Betr. : Niederschrift Uber die Sitzung der Ratsversammlung am J. ((1j?7l./.(/~ß, 

Nach Abstimmung mit dem Rechtsamt (Schreiben vom 4.2.1977, Az.: 02.10.05 -
He/La) kann bei den Niederschriften uber die Sitzung der Ratsversammlung auf 
das Widerspruchsverfahren verzichtet werden, da nach der RundverfUgung I. Teil 
Nr. 11 \Om 1. August 1966 geml:iß C. 1. (1) Satz 3 hierfUr die Kurzniederschrift 
maßgebend ist. Von den Niederschriften nimmt das Rechtsamt entsprechend C. 2. (5) 
Satz 4 der genannten RundverfUgung ledigl ich Kenntnis. 

Die BeschlUsse der Kurzniederschrift und der Niederschrift sind inhaltsgleich, da 
sie zw ischen dem BUro des Stadtprl:isidenten und dem Hauptamt abgestimmt werden. 

Gegen die Kurzniederschrift der oben angegebenen Sitzung wurde kein Wider
spruch erhoben. 

/Wir bitten, von der beigefUgten Niederschrift Kenntnis zu nehmen. 
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Hauptamt Kiel, den 10. Mai 1983 

1) Je eine Abschrift der Niederschrift über die Sitzung der Rats
versammlung am 21. April 1983 erhalten das Büro des Stadt
präsidenten, das Rechnungsprüfungsamt, die SPD-Fraktion , die 
CDU-Fraktion, die F.D.P .-Fraktion und die Ratsfraktion DIE GRüNEN 
zur Kenntnis. 

2) Weitere Protokollauszüge erhalten: 
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Öffentliche Sitzung 

02 z.K. 
a) BUro Stadtpräsid. 

z.K. 

b) 00 z.K. 
Kein Auszug 

03 z.K. 
a) BUro Stadtpräsid. 
b) 00 z.K. 

'10 z.K. 

65 z.K. 

a) Ausländerreferat 
z.K. 

b) 10 z.K. 
c) 42 z.K. 

a) 40 z.K. 
b) 72 z.K. 

90 z.K. 

a) 03 z.K. 
b) 04 z.K. 

a) 20 z.K.u.w.V. 
b) 90 z.K. 

00 z.K.u.w.V. 

a) 20 z.K.u.w.V. 
b) 90 z.K. 

00 z.K.u.w.V. 

a) 20 z. K • u. w. V . 
b) 51 z.K.u.w.V. 
c) 90 z.K. 
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Von Punkt 9f) der Niederschrift a) 10 z.K. 

b) 40 z.K. 

" " 9g) " " a) 50 z.K.u.w.V. 

b) 52 z.K.u.w.V. 

c) 72 z.K.u.w.V. 

d) 90 z.K.u.w.V. 

e) 92 z.K.u.w.V. 

" " 9h) " " 00 z.K.u.w.V. 

" " 9i) " " 00 z.K.u.w.V. 

" " 9j) " " 00 z.K.u.w.V. 

" " 9k) " " 00 z.K.u.w.V. 

" 11 91 ) " " a) 00 z.K. 
b) 03 z.K.u.w.V. 

c) 05 z.K.u.w.V. 

d) 30 z.K.u.w.V. 

e) 40 z.K.u.w.V. 

f) 40.4 z.K.u.w.V. 

g) 92 z.K.u.w.V. 

" " 9m) " " a) 72 z.K. 

b) 90 z.K. 
I ~ , c) 92 z.K. 

11 " 9n) " " 20 z.K.u.w.V. 

" " 90) 11 " 03 z.K.u.w.V. 

" " 10 " 11 a ) 72 z.K.u.w.V. 

b) 90 z.K. 

" " 1 1 " " a) 60 z.K. 

b) 61 z.K. 

" " 12 " " 90 ( 2 x ) z.K. 
u.w.V. 

" " 13 11 " 05 z.K.u.w.V. 

" " 14 " 11 40 z.K.u.w.V. 
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Von Punkt 15 der Niederschrift a) 60 z.K.u.w.V. 
b) 67 z.K. 

" " 16 " " 72 z.K.u.w.V. 

" " 17 " " 01 z.K.u.w.V. 

" " 18 11 " a) 00 z.K. 
b) 40 z.K. 
c) 42 z.K. 

" " 19 " 11 a) 20 z.K.u.w.V. 

b) 90 z.K. 

" " 20 " " a) 02 z.K. 
b) 03 z.K. 
c) 20 z.K.u.w.V. 
d) 90 z.K. 

" " 21 11 " a) 02 z.K. 
b) 03 z.K. 
c) 51 z.K.u.w.V. 
d) ·90 z.K. 

" " 22 " " a) 02 z.K. 
b) 03 z.K. 
c) 60 z.K.u.w.V. 
d) 90 z.K. 

" " 23 " 11 a) 02 z.K. 

" 11 " " b) 03 z.K. 
c) 60 z.K.u.w.V. 

d) 90 z.K. 

" " 24 " 11 a) 51 z.K.u.w.V. 

b) 90 z.K. 

" " 25 " 11 81 z.K.u.w.V. 

11 " 26 " " 61 z.K.u.w.V. 

11 " 27 " 11 61 z.K.u.w.V. 

" " 28 " " 61 z .K.u.w.V. 
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Von Punkt 29 der Niederschrift 61 z.K.u.w.V. 

" " 30 11 " 61 z.K.u.w.V. 

" " 31 " " 61 z.K.u.w.V. 

" " 32 " " .61 z.K.u.w.V. 

" " 33 " 11 61 z.K. 

" " 34 " " 61 z.K.u.w.V. 

" " 35 " " a) 40 z.K.u.w.V. 

b) 90 z.K. 

11 " 36 11 " a) 02 z.K. 

b) 03 z.K. 

c) 30 z.K.u.w.V. 

d) 90 z.K. 

" " 37 " " 61 z.K. 

" " 38 " " 61 z.K. 

" " 39 " " a) 02 z.K. 

b) 03 z.K. 

c) 20 z.K.u.w.V. 

d) 90 z.K. 

" " 40 " " a) 30 z.K.u.w.V. 

b) 90 z. K. 

" " 41 " " a) 00 z.K. 
b) 50 z.K. 
c) 52 z.K.u.w.V. 

" " 42 a) " " Stadtschulrat 
Zimmer z.K. 

" " 42 b) " " Büro Stadtpräsid. 
z.K. 
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Nichtöffentliche Sitzung 

Von Punkt la) der Niederschrift 90 z.K. 

" " 2 " " a) 00 z. K. 

b) 30 z.K . u.w.V. 

" 11 3 " " a) 00 z.K. 
b) 05 z.K.u.w.V . 

. ~ " " 4 " " 81 z.K. 
~ 

11 11 5 + 6 " " 90 ( 2 x ) z.K. 
u.w.V. 

" 11 7 - 18 " " 92 z.K.u.w.V. 

" 11 19 " 11 a) 02 z.K. 
b) 61 z.K.u.w.V. 

" " 20 " " 01 z.K.u.w.V. 

3) Z.d.A. 
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SITZUNG 

des Magistrats vom .............. . 

der Ratsversammlung vom? !:.~ .t:.J ~tt? V ~ t? r t:JR~ 

Einen Auszug der Niederschrift über die Sitzung 

des Magistrats 
der Ratsversammlung (nicht-)öffentlich heute erhalten: 
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